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Auftrag und Zielsetzung des Gutachtens 

Nachdem bereits seit Mitte der 1990er Jahre von der Öffentlichkeit als solche 

wahrgenommene Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche in den 

USA und Irland bekannt geworden waren, wurde Ende Januar / Anfang Feb-

ruar 2010 eine breite Öffentlichkeit damit konfrontiert, dass es bis in die 

jüngste Vergangenheit hinein auch in der katholischen Kirche in Deutschland 

eine Vielzahl von Fällen sexuellen Missbrauchs und körperlicher Misshand-

lungen Minderjähriger durch Kleriker und pastorale Mitarbeitende gab.  

In der Folge ließen zahlreiche kirchliche Institutionen und Einrichtungen der-

artige Fälle durch unabhängige Stellen, oftmals Rechtsanwälte, untersuchen 

und berichteten über die dabei gewonnenen Erkenntnisse der Öffentlichkeit. 

Die Zahl der durchgeführten Untersuchungen wird für den deutschsprachi-

gen Raum mittlerweile mit mehr als 20 angegeben. Der „Missbrauch in der 

katholischen Kirche“ hat sich seither auch in Deutschland als schlagwortarti-

ger Begriff im Bewusstsein großer Teile der Bevölkerung festgesetzt. Dass 

die unter dieser Begrifflichkeit zusammengefassten Vergehen und Verbre-

chen zum Nachteil der in besonderem Maße Schutzbedürftigen in unserer 

Gesellschaft in einer derart großen Zahl begangen wurden, dass sich ihre 

Verniedlichung zu Einzelfällen schlechterdings verbietet, ist spätestens in An-

betracht des von der Erzdiözese München und Freising im Jahr 2010 in Auf-

trag gegebenen Gutachtens evident und im Bewusstsein weiter Teile der Öf-

fentlichkeit gefestigte Überzeugung. Einer neuerlichen Bestätigung dieses 

Befundes, nicht zuletzt durch diese Untersuchung, bedarf es nicht. 
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2014 beauftragten der Verband der Diözesen Deutschlands (VDD) und die 27 

deutschen (Erz-)Diözesen ein Forschungskonsortium bestehend aus dem 

Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim, der Ruprecht-Karls-Uni-

versität Heidelberg sowie der Justus-Liebig-Universität Gießen mit der 

Durchführung einer Studie zur Erfassung und wissenschaftlichen Analyse 

des sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen durch katholische Priester, Di-

akone und männliche Ordensangehörige im Verantwortungsbereich der 

Deutschen Bischofskonferenz (DBK) im Zeitraum 1946 bis 2014 (sogenannte 

MHG-Studie). Die MHG-Studie wurde im September 2018 anlässlich der 

Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz vorgestellt.  

Infolge der Ergebnisse der vorgenannten Untersuchungen sowie der Reakti-

onen der Betroffenen und der Öffentlichkeit gewann die Frage nach Verant-

wortlichkeiten und Verantwortlichen nicht nur für die Missbrauchstaten 

selbst, sondern auch und vor allem für sich aufdrängende Unzulänglichkeiten 

und Versäumnisse im Umgang mit diesen zunehmend Bedeutung. Die Frage 

nach Verantwortung und Verantwortlichen erweist sich, insbesondere in hie-

rarchisch strukturierten Einheiten, als nicht nur berechtigt, vielmehr als not-

wendig, um strukturell verliehene Machtfülle mit dem Bewusstsein persönli-

cher Verantwortlichkeit zu verknüpfen und damit, nach Möglichkeit, einer 

auch moralischen Kontrolle zu unterwerfen. Bestandteil der Kontrolle muss 

hierbei der Verzicht auf Abschottung sein, verbunden mit der Einbindung 

fachlich überlegener Expertise, die ihrerseits unabhängig von hierarchischen 

Strukturen ist. In Verfolgung dieser Zielsetzung beauftragte das Bistum 

Aachen im Juni 2019 die Gutachter, das Verhalten der seinerzeitigen Verant-

wortlichen im Hinblick auf Regelkonformität und Angemessenheit in einer 

unabhängigen Untersuchung zu überprüfen. Gegenstand dieser Prüfung ist 

der Umgang der jeweiligen Bistumsleitung mit Fällen sexuellen Missbrauchs 

durch Kleriker in den Jahren 1965 bis 2019. 
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In Verfolgung dieser Zielsetzung sollen die in dem Bistum bekannten, insbe-

sondere im Rahmen der sog. MHG-Studie gemeldeten Fälle eines möglichen 

sexuellen Missbrauchs im Sinne der einschlägigen Leitlinien der Deutschen 

Bischofskonferenz im Hinblick auf die Übereinstimmung der jeweiligen Sach-

behandlung mit den Vorgaben des kirchlichen und des staatlichen Rechts 

und/oder dem kirchlichen Selbstverständnis, systemische Defizite sowie per-

sönliche Verantwortlichkeiten sowie dafür maßgebliche Ursachen überprüft 

werden. Dabei soll sich die Zielsetzung der Untersuchung nicht auf die Frage 

der persönlichen Verantwortlichkeit früherer Entscheidungsträger des Bis-

tums, beispielsweise Bischöfe, Generalvikare, Gerichtsvikare, Personalver-

antwortliche etc., und daraus zu ziehende Folgerungen im Hinblick auf etwa-

ige Maßnahmen gegen diese beschränken. Nicht zuletzt im Lichte der zuneh-

menden Bedeutung von „Compliance“ auch im kirchlichen Kontext sollen 

Empfehlungen für Optimierungsmöglichkeiten für bestehende Verwaltungs-

strukturen und –abläufe erarbeitet werden. Vor diesem Hintergrund und in 

Anbetracht des wohl kaum zu erwartenden nennenswerten Erkenntnisge-

winns infolge der Einbeziehung noch weiter zurückliegender Fälle ist der Un-

tersuchungszeitraum auf die in der Zeit nach Abschluss des Zweiten Vatika-

nischen Konzils bekannt gewordenen Fälle beschränkt. Dabei besteht auch 

die Möglichkeit, zur Verifizierung bzw. Abrundung der Ergebnisse weitere Ak-

ten anhand von Kriterien, die ausgehend von den gewonnenen Erkenntnis-

sen als Indikatoren für ein mögliches Missbrauchsgeschehen angesehen 

werden können, in die Untersuchung einzubeziehen. 

Die Benennung von Fehlverhaltensweisen und der hierfür Verantwortlichen 

wird von den Opfern der hier in Rede stehenden Vergehen und Verbrechen 

erwartet. Sie ist notwendig, um zukunftsorientierte Weichenstellungen ins 

Werk zu setzen und rechtfertigt auch die zeitliche Beschränkung des Untersu-

chungsauftrags. Andererseits ist dies aber keinesfalls als Einladung zu 
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verstehen, in Reaktion auf gewonnene Erkenntnisse nunmehr Einzelperso-

nen zu attackieren oder sogar an den Pranger zu stellen. Es würde dies dazu 

verleiten, sich weiterhin gebotenen Fragestellungen zu entziehen und deren 

Beantwortung der Flucht in Worthülsen zu überlassen.  

Die Benennung von Verantwortungsträgern, deren Handeln oder Unterlas-

sen aus Sicht der Gutachter erkennbar unangemessen war, sollte auch für 

die möglicherweise fehlerhaft Handelnden in Leitungspositionen die Chance 

selbstkritischer Reflexion des eigenen Tuns eröffnen und eine Korrektur der 

eigenen Sicht auf das in der Vergangenheit möglicherweise für richtig Befun-

dene ermöglichen. Nur so wird die Chance eröffnet, beispielsweise der Fehl-

interpretation von Mitbrüderlichkeit unter Klerikern als Abwehrbastion gegen 

Kritik von außen entgegen zu wirken. Nur auf diese Weise entsteht Raum für 

wirkliche Erneuerungsbereitschaft auf Grundlage selbstkritisch festgestellten 

Erneuerungsbedarfs. Individuelle Verantwortlichkeit, die selbstverständlich 

immer auch getragen ist von der systemischen Einbindung des jeweils Han-

delnden, lebt nicht von der Fehlerlosigkeit des Tuns, sondern von der Bereit-

schaft selbstkritischer Überprüfung, die Korrektur eigener Positionen ein-

schließend. Richtig verstandene Mitbrüderlichkeit lebt nicht von der Abschot-

tung, stattdessen insbesondere davon, sich als Entscheidungsträger darauf 

verlassen zu können, über entscheidungsrelevante Beobachtungen und Er-

kenntnisse umfassend unterrichtet zu werden. Dies nicht als Weg des Unter-

gebenen, sich jedweder weiteren Verantwortung zu entledigen, vielmehr als 

Unterstützungsbeitrag für den in der Hierarchie oben Stehenden. 

In der Konsequenz des so beschriebenen Untersuchungsauftrags liegt es 

auch, dass dieser nicht einem öffentlichkeitswirksamen Streben nach mög-

lichst hohen Fallzahlen huldigt; dies in dem Bewusstsein, dass jede genannte 

Zahl das tatsächliche Ausmaß der Missbrauchsfälle nicht ansatzweise 
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zutreffend wiedergeben kann. Für die erklärtermaßen mit dem Ziel der Zu-

kunftsorientierung durchgeführte Untersuchung haben Fallzahlen keine 

maßgebliche Aussagekraft. Daher wird – bei allem Bemühen die bekannten 

Fälle möglichst vollständig zu erfassen und zu beurteilen – bewusst auf 

gleichsam detektivische Nachforschungen verzichtet, ob sich in den Akten-

beständen noch einige wenige zusätzliche Missbrauchs(verdachts)fälle iden-

tifizieren lassen. Ein nennenswerter zusätzlicher Erkenntnisgewinn im Hin-

blick auf den Untersuchungsauftrag ließe sich anhand dieser nicht erwarten. 

Im Interesse einer sachgerechten Gewichtung und Darstellung der Ergeb-

nisse der Untersuchung wird im Rahmen des nachfolgenden Berichts auf 

Sachverhalte, mögliches Fehlverhalten und diesbezügliche Verantwortlich-

keiten nicht näher eingegangen, die im Rahmen einer Gesamtwürdigung im 

Hinblick auf das Gewicht des zu erhebenden Vorwurfs sowie die Pflichtwid-

rigkeitsfolgen als unwesentlich anzusehen sind; dies vor allem in Bezug auf 

den im Falle rechtmäßigen Alternativverhaltens aller Voraussicht nach zu er-

wartenden weiteren Verlauf. 

Die nachfolgenden Ausführungen werden die der Untersuchung zugrunde 

gelegten Einzelfälle nicht umfassend und im Detail darstellen. Soweit dies 

aus Gründen der Verifizierung und Veranschaulichung der gutachterlichen 

Feststellungen unabdingbar erforderlich ist, erfolgt die Darstellung zum 

Schutz der Geschädigten nicht zuletzt vor einer möglichen Retraumatisie-

rung, aber auch der – in aller Regel insoweit nicht strafrechtlich verurteilten – 

Beschuldigten in anonymisierter Weise und dergestalt, dass auch aus den 

geschilderten Tatumständen möglichst keine Rückschlüsse auf den konkre-

ten Einzelfall und die daran beteiligten Personen gezogen werden können. 
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Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse 

Die nachfolgend zusammenfassend dargestellten wesentlichen Ergebnisse 

der Untersuchung basieren auf einer Vielzahl gutachterlicher Feststellungen 

und deren Bewertung. Demzufolge ist es häufig erforderlich, sich anhand der 

detaillierten Darstellung zu den einzelnen Prüfungsgegenständen ein umfas-

sendes Bild betreffend die konkrete Herleitung des jeweiligen Ergebnisses zu 

machen. Dies gilt namentlich mit Blickrichtung auf die Ausführungen zu per-

sönlichen Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit der Behandlung von 

Fällen sexuellen Missbrauchs, die auftragsgemäß einen Schwerpunkt der 

gutachterlichen Prüfung und Bewertung darstellen (IX.). Insbesondere sind 

in diesem Zusammenhang die seitens der noch lebenden und als verantwort-

lich benannten Personen abgegebenen Stellungnahmen vom 21.09.2020 so-

wie vom 26.10.2020 zu berücksichtigen und in die Beurteilung einzubeziehen 

(Anlagen 2 und 3; siehe hierzu insbesondere auch IX. 3. d. und e.). 

Dies vorausgeschickt, lassen sich die wesentlichen Prüfungsergebnisse wie 

folgt zusammenfassen:  

Systemische Ursachen für festgestellte Defizite 

Den verfehlten Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs haben verschie-

dene systemische Defizite begünstigt, wenn nicht sogar ermöglicht.  

- Zu nennen ist hier zunächst der Klerikalismus, der zumindest einen 

adäquaten Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs verhindert hat. 

Eng verbunden damit ist die systemisch bedingte Angst und Hilflosig-

keit im Umgang mit die Institution Kirche betreffenden Skandalen, die 
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zu einem geradezu paranoiden Verhalten im Hinblick auf die eigentlich 

gebotene Transparenz im Interesse des aus subjektiver Sicht über al-

lem stehenden – vermeintlichen – Schutzes der Institution führt.  

- Hinzu kommen grundlegende Mängel des kirchlichen Strafrechts, die 

damit verbundene unzureichende innerkirchliche Rechtskultur sowie 

Defizite im Zusammenhang mit der Gewährleistung der notwendigen 

Sachkompetenz bei der Besetzung diözesaner Führungsebenen. Zwin-

gend gebotene Anforderungen, wie ausreichende Kompetenz, bei-

spielsweise im Personalbereich, wurden nicht erfüllt.  

- Auch fehlte es lange an einer eindeutigen Festlegung der jeweiligen 

Befugnisse und damit verbundenen Verantwortlichkeiten der Entschei-

dungsträger. Hierdurch kam es teilweise zu einem System der Verant-

wortungslosigkeit. 

- Darüber hinaus gab es keine definierten Abläufe und Prozesse im Hin-

blick auf die Behandlung tatsächlicher und rechtlicher Fragestellungen 

im Bereich des sexuellen Missbrauchs. Erhebliche Mängel betreffend 

die notwendige Kontrolle und Rechenschaftspflicht derjenigen traten 

zutage, die sich mit Fällen des sexuellen Missbrauchs federführend be-

schäftigten und die jeweiligen Entscheidungen trafen.  

- Ebenso defizitär war die Aktenführung, worunter naturgemäß auch die 

erforderliche Transparenz im Umgang mit Fällen des sexuellen Miss-

brauchs von vornherein litt. Auch hierdurch blieb es dem einzelnen 

Verantwortungs- bzw. Entscheidungsträger überlassen, zumindest fak-

tisch über die Verfolgungswürdigkeit und -fähigkeit von schlimmsten 

Fällen sexuellen Missbrauchs eigenmächtig zu entscheiden.  
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- Schließlich ist aus Gutachtersicht nicht nachvollziehbar, weshalb die 

seit Beginn/Mitte der 1990er Jahre zunächst auf der Grundlage ent-

sprechender ausländischer Veröffentlichungen zur Thematik des sexu-

ellen Missbrauchs in der Kirche dokumentierten Befunde nicht dazu 

genutzt wurden, einen besseren Umgang mit Fällen sexuellen Miss-

brauchs zu gewährleisten.  

- Festzuhalten ist jedoch, dass seit 2010 ein, wenn auch zunächst sich 

langsam entwickelndes Bemühen des Bistums festzustellen ist, den 

Umgang mit Fällen des sexuellen Missbrauchs fortlaufend und ent-

scheidend zu verbessern. Ab dem Jahr 2015 hat dieser zu begrüßende 

Prozess an Dynamik gewonnen. Diese Anstrengungen verdienen An-

erkennung.  

Persönliche Verantwortlichkeiten 

Generell kann anhand von 14, nach bestimmten Kriterien ausgewählten Fall-

beispielen, mit denen ein umfassendes Bild für den Prüfungszeitraum 1965 

bis 2019 vermittelt wird, zu den (persönlichen) Verantwortlichkeiten zusam-

menfassend Folgendes festgehalten werden: 

- Allein die mit diesen Fallbeispielen dokumentierten insgesamt elf straf-

rechtlichen Verurteilungen von Priestern seit Ende der 1950er Jahre 

und die Vielzahl der damit bekanntgewordenen Opfer stellen einen be-

sonders einprägsamen und eine Sensibilisierung im Hinblick auf die 

Behandlung sexuellen Missbrauchs Minderjähriger durch Priester 

zwingend erfordernden Geschehensablauf dar. Zwar ist insoweit die 

historische Entwicklung betreffend den allgemeinen gesellschaftlichen 

Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs individuell zu berücksich-
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tigen. Dieser historische Kontext ist jedoch nicht geeignet, die jeweils 

Handlenden vollständig von ihrer Verantwortung zu entlasten.  

- Bis zum Jahr 2010 sind den Akten nahezu keinerlei Bemühungen des 

Bistums zu entnehmen, auf die Opfer aktiv seelsorgerisch zuzugehen. 

Demgegenüber ist das Verhalten der Bistumsleitung häufig von einer 

kaum noch nachvollziehbaren Zuwendung zu den Tätern geprägt. 

Auch dies ändert sich ab 2010 zunächst langsam. Diese, aus Gutachter-

sicht zu begrüßende Entwicklung hin zu einer kritischeren Einstellung 

gegenüber den Tätern und einer Hinwendung zu den Opfern wird ab 

Mitte der 2010er Jahre seitens der Bistumsleitung forciert.  

- Besondere Bedeutung kommt aus Sicht des gebotenen Opferschutzes 

den nur noch als unsäglich zu bezeichnenden sogenannten „Verset-

zungsfällen“ zu. In diesen Sachverhaltskonstellationen wurden über 

Jahrzehnte hinweg immer wieder sexuell missbräuchlich auffällig ge-

wordene, in den Fallbeispielen häufig auch bereits strafrechtlich verur-

teilte Geistliche oftmals wieder in der Seelsorge eingesetzt und damit 

das Risiko weiterer Opfer zumindest in Kauf genommen; in einigen Fäl-

len hat sich dieses Risiko auch auf grausame Art und Weise verifiziert.  

- Andererseits haben aber auch die Bewertung der Fallbeispiele sowie 

die Angaben von Zeitzeugen die Erkenntnis erbracht, dass die handeln-

den Verantwortlichen dem Problem des sexuellen Missbrauchs teil-

weise hilf- und sprachlos gegenüberstanden.  

- Aufgrund der gesichteten Akten steht fest, dass den Bistumsverant-

wortlichen jedenfalls ab Mitte der 1990er Jahre die unter Umständen 

herrschende strafrechtliche Relevanz eigener Fehlleistungen, insbe-
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sondere mit Blickrichtung auf sogenannte „Versetzungsfälle“, bekannt 

war. Selbst in Ansehung dieser Erkenntnis, wurden namentlich Gläu-

bige weiterhin um des Täterschutzes willen dem Risiko zukünftigen se-

xuellen Missbrauchs ausgesetzt.  

- Auch gezielte Aktensäuberungen und Aktenvernichtungen stehen auf-

grund der Eindrücke, die die Gutachter gewonnen haben, fest. Maß-

nahmen, mithilfe derer eine unzweifelhaft lückenlose und insbeson-

dere auch adäquate Aktenführung gewährleistet werden könnte, wur-

den zunächst noch nicht einmal ins Auge gefasst. Ab Mitte der 2010er 

Jahre sind jedoch ernsthafte Bemühungen festzustellen, dieses Prob-

lem in den Griff zu bekommen.  

- Infolge der Beschäftigung mit den Fallbeispielen drängt sich die Frage 

auf, weshalb einerseits wohl niemand auf die Idee käme, einen ver-

gleichbar straffällig gewordenen Kindergärtner/Grundschullehrer wie-

der in seinem Beruf einzusetzen, während bei ähnlich gelagerten Sach-

verhalten diese Frage mit Blickrichtung auf wegen sexuellen Miss-

brauchs auffällig gewordene Priester noch nicht einmal gestellt wurde. 

Vielmehr erscheint es so, dass die, gegebenenfalls auch nur teilweise, 

Weiterbeschäftigung von Priestern in ihrem angestammten Beruf sehr 

lange den Normalfall darstellte. Einen triftigen Grund für diese Un-

gleichbehandlung eigentlich gleichgelagerter Sachverhalte vermochte 

aus Sicht der Gutachter keiner der hierzu befragten Zeitzeugen zu be-

nennen; ganz überwiegend wurde von ihnen angegeben, dass es wohl 

keinen Differenzierungsgrund gebe.  

Vor dem Hintergrund dieser generellen Befunde sind aus Gutachtersicht im 

Hinblick auf persönliche Verantwortlichkeiten und auch die insoweit aus-
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drücklich zu benennenden exponierte Vertreter der Bistumsleitung an dieser 

Stelle lediglich die folgenden wesentlichen Prüfungsergebnisse festzuhalten: 

- Die Bischöfe Dr. Pohlschneider, Dr. Hemmerle und Dr. Mussinghoff 

sind nach der Bewertung der Gutachter für einen in ihrer jeweiligen 

Amtszeit unangemessenen Umgang mit Fällen des sexuellen Miss-

brauchs verantwortlich.  

- Entsprechendes gilt für die Generalvikare Collas und von Holtum. 

- Die im Einzelnen aus Gutachtersicht gegebenen und differenziert zu 

betrachtenden Verantwortlichkeiten dieser höchsten Bistumsrepräsen-

tanten werden detailliert unter Ziff. IX. 3. behandelt. Dort werden die 

zu einschlägigen Fallbeispielen seitens der Gutachter gewonnenen Er-

kenntnisse, deren gutachterliche Bewertung sowie die Erwiderungen 

der noch lebenden Verantwortlichen (siehe hierzu auch Anlagen 2 und 

3) im Einzelnen dargestellt.  

Empfehlungen  

Ausgehend von den Prüfungsergebnissen im Hinblick auf systemische Ursa-

chen, werden auftragsgemäß in 12 Themenfeldern Empfehlungen für eine 

Verbesserung bzw. Optimierung des Umgangs mit Fällen des sexuellen Miss-

brauchs gegeben. Gänzlich unabhängig davon, dass das Bistum jedenfalls 

seit Mitte der 2010er Jahre bereits intensiv an einigen der angesprochenen 

Themenkreise arbeitet, sollen an dieser Stelle lediglich einige Empfehlungen 

hervorgehoben werden (siehe im Übrigen X.).  
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- Von herausragender Bedeutung ist aus Sicht der Gutachter, dass kirch-

liche Verantwortungsträger noch stärker mit Betroffenen bzw. Opfern 

in Kontakt treten. Einerseits wird dies nach Erfahrung der Gutachter 

deren Blick für das unsagbare, mit sexuellem Missbrauch von Kindern 

verbundene Leid schärfen und dazu führen, dass Opfer und kirchliche 

Verantwortungsträger dies noch stärker als gemeinsamen Auftrag zur 

Verhinderung zukünftigen und Linderung bereits eingetretenen Leids 

verstehen. Andererseits könnte dies – so die Hoffnung der Gutachter – 

der Beginn einer abschließenden Aufarbeitung der Fälle sexuellen 

Missbrauchs und damit, soweit dies möglich ist, der Bewältigung des 

Geschehenen sein. Dies könnte dann dazu führen, dass zukünftig sol-

che Taten, soweit irgend möglich, gemeinsam vermieden werden. Eine 

derartige Vorgehensweise stellt aus Gutachtersicht auch die Grund-

lage und Chance für einen adäquaten Dialog mit den Opfern dar.  

- Von besonderer Wichtigkeit erscheint den Gutachtern aus Gründen der 

gebotenen umfassenden Transparenz zudem, ihre Anregung für eine 

weitestgehende und rechtlich abgesicherte Unabhängigkeit des / der 

Interventionsbeauftragten Sorge zu tragen und gleichzeitig sicherzu-

stellen, dass dessen / deren Tätigkeit in der Öffentlichkeit konkret dar-

gestellt wird.  

- Nicht zu unterschätzen ist nach Einschätzung der Gutachter auch die 

Tatsache, dass der präventive Opferschutz auch durch eine wohlver-

standene Täterfürsorge verbessert werden kann. Dies kann nach gut-

achterlicher Einschätzung zwar grundsätzlich nicht bedeuten, dass, wie 

in einer Vielzahl der gesichteten Fälle, der Täter weiterhin seelsorge-

risch tätig ist. Aber die Täter sollten in ein kirchliches Umfeld einge-

bunden sein, durch das sie einer bestmöglichen Sozialkontrolle 
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unterliegen. Die Entwicklung eines entsprechenden Hilfs- und damit 

idealerweise korrespondierenden Schutzsystems wird daher dringend 

empfohlen.  

- Zu guter Letzt und um damit gerade auch die Wichtigkeit dieser beiden 

Empfehlungen zu unterstreichen:  

 Die Stärkung der Rolle der Frauen in kirchlichen Leitungsfunktionen ist 

aus Sicht der Gutachter ein in hohem Maße wirksames Mittel, um vie-

len der systemischen Ursachen des fehlerhaften Umgangs mit sexuel-

lem Missbrauch präventiv entgegenzuwirken. Hieran schließt sich die 

weitere Empfehlung an, die kirchlichen Möglichkeiten zu nutzen, die 

Entwicklung von Kindern frühestmöglich dergestalt aktiv zu unterstüt-

zen, dass eine selbstbewusste und jeglichem Versuch einer auch nur 

sexuellen Annäherung durch Erwachsene entgegentretende Persön-

lichkeit heranreift.   



Westpfahl   Spilker   Wastl 

München 

 

- 14 - 

 

 

Vorgehensweise bei der Untersuchung 

 

1. Sichtung der seitens des Bistums Aachen zur Verfügung gestellten 

Unterlagen 

Ausgehend von dem Untersuchungsauftrag, wie er eingangs beschrieben 

wurde, bilden diejenigen Aktenbestände den Schwerpunkt der Untersu-

chung, die in unmittelbarem Zusammenhang mit den den Missbrauchsbe-

auftragten gemeldeten und/oder im Rahmen der im Hinblick auf die MHG-

Studie durchgeführten Aktenrecherche identifizierten Fällen eines (zumin-

dest) Verdachts auf sexuellen Missbrauch insbesondere Minderjähriger ste-

hen. Die insoweit in Rede stehenden Aktenbestände setzen sich wie folgt zu-

sammen: 

Personalakten  

(davon 45 aus dem Bischöf-

lichen Diözesanarchiv und 

36 aus der Hauptabteilung 

Pastoralpersonal) 

81 

Sonderakten „Acta Se-

creta“ 

27 
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Sonderakten „Akten aus 

dem Bereich der Aufarbei-

tung von Missbrauchsvor-

würfen/Anträge auf Aner-

kennung des Leids“ 

122 

Sonderakten „Akten des Bi-

schof em. Dr. Mussinghoff“ 

20 

 

Bei den Sonderakten „Acta Secreta“ handelt es sich um Aktenbestände, die 

gesondert von der Personalakte in einem verschlossenen Schrank in der 

Hauptabteilung Pastoralpersonal, dem sogenannten „Giftschrank“, verwahrt 

wurden. Die betroffenen Priester hatten keine Möglichkeit, Einsicht in „ihre“ 

„Acta Secreta“ zu nehmen. Die Sonderakten „Akten des Bischof em. Dr. Mus-

singhoff“ enthalten die an den Bischof gerichteten „Abschlussberichte“ der 

Missbrauchsbeauftragten sowie teilweise auch weitere Unterlagen betref-

fend die gegen die Priester erhobenen Missbrauchsvorwürfe. 

Darüber hinaus wurden den Gutachtern im Hinblick auf mögliche Hinweise 

auf Missbrauchs(verdachts)fälle und deren Sachbehandlung durch die Ver-

antwortlichen des Bistums folgende Aktenbestände zur Verfügung gestellt 

und dem Gutachten zugrunde gelegt: 

- Generalvikar „Giftschrank“, 

- Bischöfliches Sekretariat (Mussinghoff) Generalvikar 4/20, 
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- Kirchliche Strafrechtsordnung Motu proprio, 

- Bischöfliches Priesterseminar, 

- Nachlaß Pohlschneider, 

- Sexueller Missbrauch Zahlungen, 

- Stabsstelle Recht, 

- Neupriestereinsatz, 

- Korrespondenz Bischof Dr. Mussinghoff, 

- Agenden zu den Sitzungen der Personalkonferenz (1983 - 1993),  

- Protokolle zu den Sitzungen der Personalkonferenz (2011 - 2019 [in 

elektronischer Form]), 

- Protokolle zu den Sitzungen der „Kommission zur Aufarbeitung der 

Missbrauchsfälle“ (2010 - 2013 [in elektronischer Form]), 

-  Protokolle zu den Sitzungen des „Ständigen Beraterstabs zur Beratung 

in Fragen des Umgangs mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und 

erwachsener Schutzbefohlener“ (2014 - 2018 [in elektronischer Form]), 

- Protokolle zu den Sitzungen der Ordinariatskonferenz (1982 – 1995 und 

2014- 2019) sowie 



Westpfahl   Spilker   Wastl 

München 

 

- 17 - 

 

- Akten des Offizialats in zwei Strafverfahren. 

Die genannten Aktenbestände wurden den Gutachtern im September 2019 

im Original oder, soweit vorstehend vermerkt, in elektronischer Form zur Ver-

fügung gestellt. Betreffend zwei Priester wurden durch das Bistum zusätzli-

che Akten nachgereicht. Nicht an die Gutachter übersandt wurden lediglich 

die Korrespondenzakten aus dem Archiv des Bischof em. Dr. Hemmerle. 

Diese Aktenbestände wurden von den Gutachtern auszugsweise in den Räu-

men des Bischöflichen Diözesanarchivs eingesehen. Die maßgeblichen ak-

tenführenden Stellen, namentlich das Bischöfliche Diözesanarchiv, die 

Hauptabteilung Pastoralpersonal sowie die Stabsabteilung Recht haben den 

Gutachtern bestätigt, alle ihnen bekannten Aktenbestände betreffend Fälle 

des sexuellen Missbrauchs übergeben bzw. zugänglich gemacht zu haben.  

 

2. Befragungen 

Auf der Basis der im Rahmen des Aktenstudiums gewonnenen Erkenntnisse 

haben die Gutachter im Zeitraum Februar bis August 2020 – mit Unterbre-

chung auf Grund der Corona-Pandemie – insgesamt 35 Befragungen noch 

lebender früherer und aktueller Verantwortungsträger und Mitarbeiter des 

Bistums zu deren Erfahrungen und Vorgehensweise bei Bekanntwerden von 

Fällen sexuellen Missbrauchs und den aus ihrer damaligen und heutigen 

Sicht maßgeblichen Erwägungen für das seinerzeitige Agieren durchgeführt. 

Der Kreis der Befragten umfasste: 
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- den amtierenden sowie den emeritierten Bischof, 

- die amtierenden sowie emeritierten Weihbischöfe, 

- den amtierenden und den emeritierten Generalvikar sowie den amtie-

renden stellvertretenden Generalvikar und dessen Amtsvorgänger, 

- den amtierenden Offizial sowie die amtierenden Vizeoffiziale, 

- die amtierende Leiterin sowie die ehemaligen Leiter und Referenten 

der Hauptabteilung Pastoralpersonal, 

- die ehemaligen Justitiare sowie ehemalige Referenten der Stabsstelle 

Recht, 

- den amtierenden Regens des Priesterseminars und dessen Amtsvor-

gänger, 

- den amtierenden Geschäftsführer des Priesterrates,  

- die ehemaligen internen Koordinatorinnen und Koordinatoren für die 

Aufarbeitung und Prüfung sexuellen Missbrauchs Minderjähriger und 

erwachsener Schutzbefohlener, 

- die ehemalige Sekretärin des Bischofs, 

- einen ehemaligen Bischöflichen Kaplan, 

- einen ehemaligen Regionaldekan, 
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- die amtierenden und ehemaligen Ansprechpersonen bei Verdacht der 

sexualisierten Gewalt, 

- einen Pastoralreferenten sowie  

- die Referentin für die strategische Aufarbeitung der MHG-Studie. 

Die Befragten wurden im Vorfeld darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an 

der Befragung in jedweder Hinsicht auf freiwilliger Basis erfolgt, sie durch 

eine Nichtteilnahme keinerlei Nachteile zu erwarten haben und es ihnen frei-

steht, sich des Beistandes eines Rechtsanwaltes oder einer anderer Person 

ihres Vertrauens zu bedienen. Über die Befragungen wurden deren wesent-

liche Inhalte zusammenfassende Niederschriften angefertigt. Den Ge-

sprächspartnern wurde angeboten, dass sie diese zur Durchsicht erhalten 

können. Soweit die Gesprächspartner dies wünschten und von ihnen Anmer-

kungen zu den Niederschriften gemacht wurden, wurden diese zu den Akten 

genommen und bei der Gutachtenerstattung berücksichtigt. 

Darüber hinaus wurden informatorische Gespräche mit sieben Regionalvika-

ren des Bistums zum Gegenstand des Untersuchungsauftrags, ihren Erfah-

rungen und ihrer Sichtweise auf die Thematik sexueller Missbrauch in der 

katholischen Kirche geführt.  
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3. Auswertung sonstiger Untersuchungsberichte 

Die Gutachter haben des Weiteren eine Reihe von sonstigen Untersuchungs-

berichten betreffend die Thematik sexueller Missbrauch in der katholischen 

Kirche bei ihrer Untersuchung berücksichtigt, namentlich sind dies 

- der Report by Commission of Investigation into Catholic Archdiocese 

of Dublin (nachfolgend: „Murphy-Report“, 2009), 

- der Abschlussbericht der Royal Commission into Institutional Respon-

ses to Child Sexual Abuse betreffend religiöse Institutionen (nachfol-

gend: „High Commission-Report“, 2017), 

- der Endbericht „Sexueller Missbrauch, physische und psychische Ge-

walt am Collegium Josephinum, Bad Münstereifel“ (2017), 

- der Bericht der Grand Jury des US-Bundesstaates Pennsylvania zu Fäl-

len sexuellen Missbrauchs in den dortigen (Erz-)Diözesen (nachfol-

gend: „Pennsylvania-Report“, 2018), 

- der Bericht zum Forschungsprojekt „Sexueller Missbrauch an Minder-

jährigen durch katholische Priester, Diakone und Ordensangehörige im 

Bereich der Deutschen Bischofskonferenz“ (nachfolgend: „MHG-Stu-

die“, 2018), 

- der Bilanzbericht „Geschichten, die zählen“ der Unabhängigen Kom-

mission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs (2019) sowie 
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- die Projektdokumentation „Betroffene hören – Missbrauch verhindern, 

Konsequenzen aus der MHG-Studie“ des Bistums Limburg (2020). 

 

4. Verprobung / Abstimmung mit Prof. P. Dr. Hans Zollner SJ und Prof. 

Dr. Wilhelm Rees 

Insbesondere ihre Ausführungen zu den einschlägigen kirchenrechtlichen 

Bestimmungen, den insoweit bestehenden systemischen Defiziten sowie den 

daraus abzuleitenden Empfehlungen für eine Veränderung der Rechtslage 

mit dem Ziel der Gewährleistung eines effektiveren Rechtsschutzes haben die 

Gutachter mit dem Leiter des Fachbereichs Kirchenrecht am Institut für Prak-

tische Theologie der Universität Innsbruck, Prof. Dr. Wilhelm Rees, abge-

stimmt. Prof. Dr. Wilhelm Rees hat bestätigt, dass die genannten und den 

gutachterlichen Feststellungen zugrunde gelegten Ausführungen die kirchli-

che Rechtslage zutreffend wiedergeben. Die Bestätigung des Prof. Dr. Wil-

helm Rees vom 05.11.2020 ist diesem Gutachten als Anlage 1 beigefügt. 

Im Hinblick auf die innerkirchlichen Fragestellungen, insbesondere mit Blick 

auf die Frage der systemischen Ursachen sowohl für Missbrauchstaten, aber 

auch für deren defizitäre Aufarbeitung sowie den daraus abzuleitenden Emp-

fehlungen standen die Gutachter in intensivem Austausch mit dem Leiter des 

Kinderschutzzentrums der Päpstlichen Universität Gregoriana, Prof. P. Dr. 

Hans Zollner SJ. Als einer der weltweit führenden Experten zum Thema „Se-

xueller Missbrauch in der katholischen Kirche“ hat Prof. P. Dr. Hans Zollner 

SJ einen wohl singulären Überblick über die gesamtkirchliche Lage im Be-

reich des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger, den Diskussionsstand zu 

den Ursachen für solche Taten sowie diesbezügliche Aufklärungsdefizite und 
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die aktuellen Bemühungen um deren Beseitigung. Die Feststellungen und 

Empfehlungen der Gutachter wurden mit Prof. P. Dr. Hans Zollner SJ darauf 

hin abgeglichen, inwieweit sich diese mit den ihm vorliegenden Erkenntnis-

sen und Einschätzungen decken und von ihm als zukunftsorientiert angese-

hen werden. Durchgreifende Einwände wurden von Prof. P. Dr. Hans Zollner 

SJ nicht formuliert. 

 

5. Stellungnahmemöglichkeit für die verantwortlich handelnden Perso-

nen  

Denjenigen, noch lebenden, Personen, deren Handeln aus gutachterlicher 

Sicht als nicht pflichtgemäß anzusehen ist, wurde vor dem Abschluss des 

Gutachtens die Gelegenheit zur Stellungnahme zu den dort zu behandelnden 

Sachverhalten gegeben. Zu diesem Zweck erhielten diese Personen im Juli 

2020 zusammenfassende Darstellungen der im Rahmen des Gutachtens kon-

kret zu thematisieren Sachverhalte und der gutachterlichen Bewertung ihres 

diesbezüglichen Handelns. Ihnen wurden auch die insoweit maßgeblichen 

Aktenbestände zugänglich gemacht. Soweit die Verantwortlichen daraufhin 

innerhalb der ihnen weiträumig eingeräumten Frist entsprechende Stellung-

nahmen abgegeben haben, sind diese dem Gutachten als Anlagen 2 und 3 

beigefügt; dies mit dem Ziel, dass sich Dritte ein unbefangenes Urteil zu den 

geschilderten Sachverhalten bilden können. Dabei wurden für die Zwecke der 

Veröffentlichung im Rahmen des Gutachtens alle Hinweise, die eine Identifi-

zierung Betroffener gestatten würden, insbesondere Namen und Orte vor al-

lem aus Gründen des Opferschutzes jedoch unkenntlich gemacht. 
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Die tatsächlichen Hintergründe 

 

1. Einige einführende Bemerkungen zur Entwicklung des Problembe-

wusstseins in Bezug auf sexuellen Missbrauch Minderjähriger in Ge-

sellschaft und Kirche im 20. Jahrhundert 

Eine angemessene Beurteilung von Verantwortlichkeiten kann nicht allein 

aus einer, oftmals mit überlegenem Wissen verbundenen Ex-post-Betrach-

tungsweise erfolgen, sondern muss auch den gesamtgesellschaftlichen Kon-

text in den Blick nehmen. Für die Fälle sexuellen Missbrauchs gilt nichts an-

deres. Daher sollen nachfolgend einige wesentliche Linien des Problembe-

wusstseins in Bezug auf Fälle sexuellen Missbrauchs Minderjähriger in dem 

im Rahmen des vorliegenden Gutachtens möglichen Umfang nachgezeich-

net werden. Insoweit ist jedoch schon an dieser Stelle darauf hinzuweisen, 

dass andererseits aus einer Einbettung des Handelns in einen gesamtgesell-

schaftlichen Kontext nicht vorschnell auf die vollständige Entlastung der Han-

delnden geschlossen werden kann und darf. 

 

 Die gesellschaftliche Entwicklung bis 1960  

Bestimmend für die Entwicklung bis 1945 war die Wahrung und Durchset-

zung eines nach den als in sexueller Hinsicht durchaus rigide anzusehenden 

gesellschaftlichen Konventionen als sittlich einwandfrei angesehenen Ver-

haltens. Diese gesellschaftlichen Konventionen beruhten auf dem 
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vorherrschenden, christlich geprägten Sexualverständnis. Danach wurden 

sexuelle Handlungen mit Ausnahme des mit dem Ziel der Zeugung von Nach-

kommen vollzogenen ehelichen Beischlafs als eine Missachtung der gottge-

wollten Bestimmung des Geschlechtsverkehrs angesehen. Vor allem homo-

sexuelle Handlungen wurden als sexuelle Verfehlungen contra naturam und 

entsprechend den damaligen Vorstellungen der vor allem von Medizinern 

betriebenen Sexualwissenschaft als für Körper und Seele schädigend quali-

fiziert. 

Vgl. Erzbistum Köln (Hrsg.), Sexueller Missbrauch, physische und 

psychische Gewalt am Collegium Josephinum, Bad Münstereifel: 

eine wissenschaftliche Aufarbeitung mit und für Betroffene, 2017, 

S. 66; Lüdecke, Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendli-

chen durch Priester aus kirchenrechtlicher Sicht, MThZ 62 (2011), 

S. 33 – 60, 47 f. 

Danach als mit den gesellschaftlichen Konventionen und Moralvorstellungen 

nicht in Einklang stehende und aus medizinischer Sicht schädliche sexuelle 

Verhaltensweisen mussten zur Erhaltung der Gesundheit nach damaliger 

Sichtweise zwingend unterbunden werden. Was letztendlich nicht dazu 

führte, dass diese unterblieben wären, sondern lediglich tabuisiert, also mit 

dem Mantel des Schweigens bedeckt wurden. 

Weder die sexuelle Freiheit noch die psychische Entwicklung des Einzelnen 

waren Elemente, die Beachtung und erst recht nicht Schutz durch die Ge-

meinschaft und die Rechtsordnung beanspruchen konnten und erfahren ha-

ben. Minderjährige, die Opfer eines sexuellen Missbrauchs wurden, konnten 

nicht auf adäquate Hilfe und Unterstützung hoffen. Denn durch das Miss-

brauchsgeschehen wurden sie nun als „geschändet“, als beschmutzt und 
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stigmatisiert angesehen und nicht selten ausgegrenzt. Insbesondere weibli-

chen Missbrauchsopfern wurde oftmals eine Mit-, wenn nicht gar die Haupt-

schuld, etwa durch frühreifes Gebaren oder aufreizende Kleidung zugewie-

sen.  

Vgl. Erzbistum Köln (Hrsg.), a. a. O., S. 66. 

Dementsprechend genossen die betroffenen Minderjährigen allenfalls eine 

sehr geringe Glaubwürdigkeit, die jedenfalls dann vollständig entfallen ist, 

wenn sich die erhobenen Vorwürfe gegen Personen des öffentlichen Lebens 

richteten, für die allein schon kraft des von ihnen ausgeübten Amtes die un-

widerlegbare Vermutung der Ehrhaftigkeit sprach. In besonderer Weise galt 

dies für einen Priester, der nach damaliger und auch heute noch anzutreffen-

der Vorstellung die Inkarnation des über alle Zweifel Erhabenen darstellte. 

Wie den Gutachtern aufgrund in anderem Zusammenhang getroffener Fest-

stellungen bekannt ist, schreckten sogar diejenigen, die um dessen Verfeh-

lungen wussten, mitunter noch bis weit in die 1980er Jahre hinein, auch aus 

Sorge vor dem gesellschaftlichen Druck noch davor zurück, diese bei staatli-

chen oder kirchlichen Stellen zur Anzeige zu bringen. 

Ab Ende der 1950er Jahre brachten erste Massenerhebungen zur sexuellen 

Praxis der Bevölkerung ans Licht, dass diese in weiten Teilen nicht in Einklang 

mit den gesellschaftlichen Konventionen stand, ohne dass sich Anhalts-

punkte für eine gestörte Persönlichkeit oder einen gestörten Sexualtrieb bei 

den Betroffenen ergeben hätten. 

Diese gesellschaftliche Haltung gegenüber Fällen sexuellen Missbrauchs darf 

jedoch nicht in der Weise missverstanden und zum Zwecke (vermeintlicher) 

Entlastung instrumentalisiert werden, dass die gravierenden Tatfolgen für 
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die Missbrauchsopfer nicht erkennbar gewesen wären. In einem von den 

Gutachtern gesichteten Fall stellt beispielsweise das Strafgericht in seinen in 

den Akten befindlichen Urteilsgründen Anfang der 1950er Jahre unter ande-

rem wörtlich Folgendes fest: 

„… Besonders scheusslich war sein Verhalten in den Fällen …, 

die er verführte an seinem Geschlechtsteil bis zum Samener-

guss zu reiben. Der Schaden, den der Angeklagte an der geisti-

gen, seelischen und moralischen Entwicklung der Kinder ange-

richtet hat, ist unermesslich und unübersehbar. …“ 

Diese unmissverständlichen gerichtlichen Feststellungen entziehen jedem 

Versuch, die Erkennbarkeit der Tatfolgen unter Berufung auf das gesellschaft-

liche Umfeld und den seinerzeitigen Wissensstand in Abrede zu stellen, die 

Grundlage. 

 

 Die gesellschaftliche Entwicklung ab 1960 

In der Folge dieser Untersuchungen setzte in den 1960er und 1970er Jahren 

ein Paradigmenwechsel und gesellschaftlicher Umdenkungsprozess ein. Die 

bislang als Bedingung für die Gesundheit an Körper und Seele geforderte 

Unterdrückung und Reglementierung der Sexualität wurde nun als krankma-

chend angesehen. Gegenstand der in diesem Zusammenhang geführten Dis-

kussionen waren unter anderem auch die Sexualität von Kindern und Ju-

gendlichen sowie insbesondere die Frage, ob sexuelle Handlungen Erwach-

sener an Kindern, die man auch als sexuelle Wesen begriff, in jedem Fall 

strafwürdiges Unrecht darstellen. Mitunter wurde sogar die Behauptung 
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aufgestellt, dass Kinder und Jugendliche vielfach selbst sexuelle Kontakte 

mit Erwachsenen wünschten und davon in ihrer Entwicklung profitierten. De-

ren tatsächliches Erleben blieb freilich im Dunkeln. Teilweise wird vermutet, 

dass der Gewaltaspekt von den Befürwortern einer liberalen Sexualmoral be-

wusst unterdrückt wurde, um zu verhindern, dass dieser Aspekt von konser-

vativen Kräften für ihre Zwecke und Ziele instrumentalisiert werden konnte. 

Die Folge war letztendlich eine weitere Tabuisierung sexueller Gewalt gegen 

Mädchen und Jungen, die erst Mitte der 1970er Jahre durch die Initiativen 

der (zweiten) deutschen Frauenbewegung ein Ende fand. 

Wie vor, S. 67 f. 

Einen wesentlichen Beitrag für diese Entwicklung mag die in diese Zeit fal-

lende Schaffung einer neuen Bewertungsgrundlage für die Sexualität gelei-

stet haben. An die Stelle der traditionellen Sexualmoral trat die Verhand-

lungsmoral, die nicht mehr sexuellen Handlungen und Praktiken an sich, son-

dern die Art und Weise ihres Zustandekommens bewertet. Bewertungsmaß-

stab ist danach der ausdrückliche verbale Konsens, der die Freiheit und Fä-

higkeit zur selbstbestimmten Willensbekundung der Beteiligten voraussetzt. 

Als nicht tolerabel werden danach weiterhin jene sexuellen Verhaltensweisen 

angesehen, in denen eine Einvernehmlichkeit der Beteiligten bzw. ein Aus-

handeln aufgrund ungleicher Machtverhältnisse und Kompetenzen nicht 

möglich ist. 

Wie vor, S. 69. 

Mit dieser veränderten Bewertung und der öffentlichen Thematisierung der 

Sexualität in ihren verschiedenen Facetten und sexualisierter Gewalt in Er-

wachsenenbeziehungen war Anfang der 1980er Jahre der erlösende Weg für 
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diejenigen bereitet, die im Kinder- und Jugendalter in ungleichen Machtver-

hältnissen sexuelle Handlungen durch ältere Personen erdulden mussten. In 

dieser Zeit entstanden Selbsthilfegruppen für betroffene Mädchen und 

Frauen. Die in diesem Rahmen zutage tretenden Schilderungen der Opfer wi-

derlegten viele der bis dahin aufgestellten Behauptungen über die Entste-

hung und die Wirkung sexueller Kontakte zwischen Kindern und Erwachse-

nen. Insbesondere bestand danach kein Zweifel mehr, dass einschlägige se-

xuelle Erfahrungen eine häufig massive Beeinträchtigung des physischen 

und vor allem auch psychischen Wohlbefindens der Opfer zur Folge haben. 

Vor allem die Rolle der „Väter als Täter“ und damit die Erkenntnis, dass Täter 

selten fremde und von einem krankhaften Sexualtrieb beherrschte Personen 

sind, sondern solche, die in einer Nähe- und Vertrauensbeziehung zum Opfer 

stehen, gelangte in dieser Zeit in den Mittelpunkt des Interesses. 

Wie vor, S. 70. 

Zu Beginn der 1990er Jahre wurde neben weiteren Fachveröffentlichungen 

auch in weit verbreiteten, seriösen Medien das Problemfeld des sexuellen 

Kindesmissbrauchs thematisiert und basierend auf eigenen Rechercheergeb-

nissen nachgewiesen, dass nicht zuletzt Eltern selbst ihre Kinder zur Produk-

tion pornografischer Darstellungen missbrauchten oder gegen Geld anboten. 

In dieser Zeit werden auch in vielen Publikationen bereits Lehrkräfte, Fach-

kräfte der Jugendarbeit und Vertreter der Kirchen als Täter benannt. Gleich-

wohl nahm es nochmals einige Zeit in Anspruch, bis die Konturen einer wei-

teren spezifischen Gruppe von Tätern deutlich wurde, nämlich die Fachkräfte 

sämtlicher Disziplinen, denen Kinder und Jugendliche zur Erziehung, Für-

sorge, Gesundheitssorge oder Bildung anvertraut sind und die eigentlich die 

Aufgabe haben, diese vor Beeinträchtigungen ihres Wohlergehens zu schüt-

zen und deren Folgen abzumildern. 
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Wie vor, S. 71. 

 

 Wahrnehmung sexuellen Missbrauchs Minderjähriger im kirchlichen 

Kontext 

Dass es sich bei dem sexuellen Missbrauch Minderjähriger keineswegs um 

ein ausschließlich die säkulare Welt betreffendes Problem handelt, sondern 

dies auch innerhalb der katholischen Kirche weite Kreise zieht, war spätes-

tens ab Beginn der 1990er Jahre nicht mehr zweifelhaft. Anfang der 1990er 

Jahre häuften sich die Berichte über sexuelle Übergriffe von Priestern, begin-

nend in den USA, aber auch und vor allem in Belgien („De laatste dictatuur 

[1992]“) und den Niederlanden („Kruispunt“ [1992], „Hulp en Recht“ [1995]) 

und nicht zuletzt Irland („Suffer the Little Children“ [1994]“). In besonderer 

Weise alarmierend waren aber die Vorgänge um den Wiener Erzbischof Kar-

dinal Groer und dessen Rücktritt im Jahr 1995, aufgrund derer kein vernünf-

tiger Zweifel mehr bestehen konnte, dass es in der katholischen Kirche eine 

Vielzahl von Fällen sexuellen Missbrauchs durch Priester gab und gibt. Die 

Entwicklung setzte sich mit den Mitte der 1990er Jahre gegen den Gründer 

der Legionäre Christi, Maciel Marcial, der im Vatikan hohes Ansehen genoss, 

erhobenen Missbrauchsvorwürfen fort und erreichte im Jahr 2002 mit den 

Veröffentlichungen des Boston Globe und dem Rücktritt des Erzbischofs von 

Chicago, Bernard Francis Law, einen weiteren „Höhepunkt“. 
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2. Die mit Fällen sexuellen Missbrauchs befassten Organe und Stellen 

des Bistums Aachen und deren Funktionsträger im Untersuchungs-

zeitraum 

Die Aufklärung und Verfolgung von Fällen sexuellen Missbrauchs betrifft den 

Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich unterschiedlicher Organe und Stellen 

des Bistums mit der Folge daraus möglicherweise resultierender Verantwort-

lichkeiten für Unzulänglichkeiten im Hinblick auf eine regelkonforme und an-

gemessene Sachbehandlung. Daher ist nachfolgend näher auf die insoweit 

maßgeblichen Organe und Stellen des Bistums, deren Aufgabenprofil und 

die jeweiligen Amtsinhaber einzugehen. 

 

 Der Bischof von Aachen 

Originäre Aufgabe des Diözesanbischofs ist es, die ihm anvertraute Diözese 

zu leiten. Er besitzt insoweit die gesetzgebende, die rechtsanwendende und 

die Strafgewalt (c. 335 § 1 CIC/1917 bzw. c. 391 § 1 CIC/1983). Im vorliegenden 

Kontext ist dabei vor allem die Letztgenannte von Bedeutung. Auch wenn 

diese unmittelbar durch den Gerichtsvikar (Offizial) des Diözesanbischofs 

ausgeübt wird (vgl. c. 1573 § 1 CIC/1917 bzw. c. 1420 § 1 CIC/1983), hat dies 

keine vollständige Verlagerung und Überwälzung der Verantwortung für die 

ordnungsgemäße Durchführung der Gerichtsverfahren auf den Offizial zur 

Folge; dies schon deshalb nicht, da der Offizial nur stellvertretende Gewalt 

besitzt, also an Stelle des Diözesanbischofs, und auch nur insoweit handelt, 

als sich der Diözesanbischof Fälle nicht selbst zur Entscheidung vorbehält. 

Wesentliche Aufgabe des Diözesanbischofs im Hinblick auf das 
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Gerichtswesen im Allgemeinen und die Durchführung von Strafverfahren im 

Besonderen ist danach insbesondere: 

- Der Diözesanbischof hat in erster Linie für eine angemessene perso-

nelle Ausstattung der kirchlichen Gerichte zu sorgen, damit eine effek-

tive Rechtspflege gewährleistet werden kann. Als Maßstab für die Be-

messung der erforderlichen Anzahl von Richtern (Offizial, Vize-Offiziale 

und Richter) kann die sich aus c. 1620 CIC/1917 bzw. c. 1453 CIC/1983 

ergebende Vorgabe gelten, wonach Richter und Gericht(shöf)e dafür 

sorgen sollen, dass Verfahren bei einem Gericht in I. Instanz nicht län-

ger als zwei bzw. ein Jahr, in der II. Instanz nicht länger als ein bzw. ein 

halbes Jahr dauern. Voraussetzung dafür, dass die Gerichte dieser ihr 

auferlegten Pflicht nachkommen können, ist freilich, dass sie über die 

dazu nötigen personellen Ressourcen verfügen, über deren Bereitstel-

lung letztendlich der Diözesanbischof zu entscheiden hat. 

- In seiner Eigenschaft als (Orts-)Ordinarius (c. 198 §§ 1 f. CIC/1917, 

c. 134 §§ 1 f. CIC/1983) obliegt es dem Diözesanbischof bei Vorliegen 

nicht offensichtlich unbegründeter Hinweise auf eine Straftat, eine Vor-

untersuchung mit dem Ziel einzuleiten (vgl. cc. 1939 § 1; 1942 § 1 

CIC/1917; c. 1717 CIC/1983), den Straffall und die Person des Täters zu 

klären bzw. Erkundigungen über den Tatbestand, die näheren Um-

stände und die Zurechenbarkeit einzuholen. Als Voruntersuchungsfüh-

rer kann auch der Diözesanbischof als Ortsordinarius tätig sein (vgl. 

c. 1940 CIC/1917; c. 1717 CIC/1983), obwohl jedenfalls der CIC/1917 dies 

nicht als wünschenswert ansieht. Nach Abschluss der Untersuchung 

hat der Ortsordinarius dann zu entscheiden, ob die Voraussetzungen 

für die Durchführung eines Strafverfahrens gegeben sind (vgl. c. 1946 

§ 2 CIC/1917; c. 1718 § 1 CIC/1983). 



Westpfahl   Spilker   Wastl 

München 

 

- 32 - 

 

- Entscheidet der (Orts-)Ordinarius auf der Basis der Ergebnisse der Vor-

untersuchung, dass anstelle eines gerichtlichen Strafverfahrens ein         

– soweit dieses im Hinblick auf die zu erwartende Strafe zulässig ist – 

Verwaltungsstrafverfahren durchzuführen ist, so hat er dieses vorbe-

haltlich einer Delegation selbst zu leiten und zwar unter Beteiligung 

von zwei Beisitzern, mit denen alle Beweise und Argumente sorgfältig 

zu erwägen sind (vgl. c. 1720 CIC/1983). Im Rahmen des CIC/1917 konn-

ten bestimmte Strafen auch durch Dekret verhängt werden, wenn die 

Straftat sicher feststand (vgl. c. 1933 § 4 CIC/1917). 

Nicht vorgesehen ist jedoch, dass der Diözesanbischof ein (laufendes) Ver-

fahren dann, wenn der Gerichtshof bestellt ist, an sich ziehen kann, wie dies 

dem Papst gemäß c. 1405 CIC/1983 möglich ist. Auch besteht kein Weisungs-

recht des Diözesanbischofs in einzelnen Verfahren gegenüber dem Offizial. 

Im Falle der Vakanz des Bischöflichen Stuhls werden die damit verbundenen 

Aufgaben nach den für den Untersuchungszeitraum maßgeblichen Bestim-

mungen des CIC/1983 von einem Diözesanadministrator wahrgenommen, 

der nach den Regelungen des gesamtkirchlichen Rechts innerhalb von acht 

Tagen nach Kenntnisnahme von der Vakanz des (erz-)bischöflichen Stuhls 

vom Konsultorenkollegium zu wählen ist und die Gewalt eines Diözesanbi-

schofs besitzt, abgesehen von den der Natur der Sache nach oder vom Recht 

ausgenommenen Angelegenheiten (c. 427 § 1 CIC/1983) sowie unter Beach-

tung des Grundsatzes „Sede vacante nihil innoventur“ (c. 428 § 1 CIC). 

Das Amt des Bischofs von Aachen bzw. des Diözesanadministrators beklei-

deten im Untersuchungszeitraum: 
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- Dr. Johannes Pohlschneider (1954 – 1974 / 1975),  

der zunächst Mathematik, dann Philosophie in Innsbruck und Münster 

und Theologie am Collegium Germanicum sowie der Universität Gre-

goriana in Rom studierte, 1921 zum Doktor der Philosophie und 1925 

zum Doktor der Theologie promoviert, 1924 in Rom zum Priester ge-

weiht und 1940 zum Offizial für den oldenburgischen Teil des Bistums 

Münster bestellt wurde, 1945 nicht residierender Domkapitular in 

Münster, 1948 zum Generalvikar des rheinisch-westfälischen Teils des 

Bistums Münster ernannt, 1954 zum Bischof geweiht wurde und Kon-

zilsvater aller vier Sitzungsperioden des II. Vatikanischen Konzils war 

und bis zum Amtsantritt seines Nachfolgers (1975) infolge seines al-

tersbedingten Rücktritts als Diözesanadministrator das Bistum Aachen 

leitete; 

- Dr. Klaus Hemmerle (1975 – 1994),  

der in Freiburg Philosophie und Theologie studierte, 1952 zum Priester 

geweiht,1957 zum Doktor der Theologie promoviert wurde, sich 1967 

habilitierte, von 1970 bis 1975 als Professor für Fundamentaltheologie 

sowie Christliche Religionsphilosophie tätig war, 1975 zum Bischof ge-

weiht wurde und 1994 starb; 

- Dr. Gerd Dicke (1994 / 1995), Weihbischof (Diözesanadministrator); 

- Dr. Heinrich Mussinghoff (1995 – 2015),  

der in Münster Philosophie und Theologie studierte, 1968 zum Priester 

geweiht wurde, von 1971 bis 1976 Bischöflicher Sekretär des Bischofs 

von Münster war, 1978 zum Doktor der Theologie promoviert wurde, 

von 1981 bis 1995 Offizial des Bistums Münster war, 1995 zum Bischof 

geweiht wurde, seit 1995 Mitglied des Obersten Gerichtshofes der 
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Apostolischen Signatur ist und 2015 altersbedingt seinen Rücktritt er-

klärte; 

- Karl Borsch (2015 / 2016), Weihbischof (Diözesanadministrator); 

- Dr. Helmut Dieser (2016 – dato),  

der Theologie und Philosophie in Trier und Tübingen studierte, 1989 

die Priesterweihe empfing, 1998 zum Doktor der Theologie promoviert 

wurde, 2011 zum Titularbischof ernannt wurde und die Bischofsweihe 

empfing und 2016 zum Bischof von Aachen ernannt wurde. 

 

 Der Generalvikar des Bischofs von Aachen 

Der Generalvikar des Diözesanbischofs hat nach den Bestimmungen des 

CIC/1917 die Jurisdiktionsgewalt, die dem Bischof nach dem allgemeinen 

Recht in geistlichen und zeitlichen Dingen zukommt (c. 368 § 1 CIC/1917). 

Gleichzeitig soll er dem Bischof bei der Verwaltung der Diözese behilflich 

sein. Die Jurisdiktionsgewalt des Generalvikars erstreckt sich weder auf den 

Erlass von Gesetzen noch auf die richterliche Gewalt im Rechtsbereich, son-

dern bezieht sich in erster Linie auf Verwaltungssachen. Im Wesentlichen in 

ähnlicher Weise, jedoch unter Verwendung des Begriffs der ausführenden 

Gewalt (potestas exsecutiva) anstelle der Jurisdiktionsgewalt, bestimmt 

c. 479 CIC/1983 den Aufgaben- und Verantwortungsbereich des Generalvi-

kars. Ausgenommen von der Amtsgewalt des Generalvikars sind diejenigen 

Angelegenheiten, die sich der Diözesanbischof selbst vorbehält oder die von 

Rechts wegen ein von diesem erteiltes Spezialmandat erfordern (c. 479 § 2 

CIC/1983). Der Generalvikar muss den Diözesanbischof über alle wichtigen 
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Amtsgeschäfte unterrichten und darf niemals gegen den Willen und die Ab-

sichten des Diözesanbischofs handeln (c. 369 §§ 1 u. 2 CIC/1917; c. 480 

CIC/1983). Er ist der engste Mitarbeiter des Bischofs und ist aufgrund seiner 

umfassenden Amtsgewalt und der Möglichkeit von Spezialmandaten wie 

kein anderer Amtsträger der bischöflichen Kurie dazu bestimmt, die potestas 

exsecutiva des Bischofs auszuüben. Insofern man die Aussage alter ego le-

diglich im Sinne einer Vergegenwärtigung versteht, nicht aber im Sinne einer 

Aussage über die Rechtswirkungen der gesetzten Handlungen, spricht nichts 

dagegen, den Generalvikar auch weiterhin als das alter ego Episcopi zu be-

zeichnen. 

Vgl. Platen, in: HdbKathKR, 3. Aufl. (2015), § 41 II (S. 643). 

Der Generalvikar gehört ebenso wie der Diözesanbischof zu den (Orts-)Ordi-

narien (c. 198 §§ 1 f. CIC/1917, c. 134 §§ 1 f. CIC/1983). Danach treffen auch 

ihn grundsätzlich alle Pflichten, die den Diözesanbischof als (Orts-)Ordinarius 

in Bezug auf die Durchführung eines Strafverfahrens treffen, wie sie vorste-

hend beschrieben sind; dies mit der Einschränkung, dass er jedenfalls auf der 

Grundlage des CIC/1917 die Voruntersuchung gemäß cc. 1940 ff. CIC/1917 

nicht durchführen kann, da er keine richterliche Gewalt besitzt. 

Vgl. Jone, Gesetzbuch der lateinischen Kirche, 2. Aufl. (1953), 

c. 1940 (S. 304 f.). 

Im Rahmen des CIC/1983 gilt eine derartige Beschränkung nicht, da der    

(Orts-)Ordinarius gemäß c. 1717 CIC/1983 jede beliebige Person zum Vorun-

tersuchungsführer bestellen kann, ohne dass insbesondere an deren Qualifi-

kation besondere Anforderungen zu stellen sind. 
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Die Vakanz des (Erz-)Bischöflichen Stuhls führt auch zur Erledigung des Am-

tes des Generalvikars. An dessen Stelle tritt der vom Diözesanadministrator 

zu bestellende Ständige Vertreter. 

Das Amt des Generalvikars des Bischofs von Aachen bzw. des Ständigen Ver-

treters des Diözesanadministrators bekleideten im Untersuchungszeitraum: 

- Dr. Hermann Müssener (1943 – 1967),  

der 1910 zum Priester geweiht, zum Doktor der Theologie promoviert 

wurde, 1943 das Amt des Generalvikars übernahm, die Titel Prälat und 

Apostolischer Protonotar erhalten hatte, das Amt des Dompropstes in-

nehatte, die Tätigkeit als Generalvikar 1967 beendete und 1970 84jährig 

starb; 

- Anton Josef Wäckers (1968 – 1978),  

der Philosophie und Theologie in Innsbruck und in Aachen studierte, 

1938 zum Priester geweiht wurde, von 1941 bis 1965 Domvikar war, 

von 1959 bis 1968 unter anderem Personalreferent für die Priester war, 

1968 zum Generalvikar des Bischof von Aachen bestellt wurde, dem 

Domkapitel von 1965 bis 1983 angehörte, 1978 aus dem Amt des Ge-

neralvikars ausschied, danach bis 1991 Referent für die Ordensgemein-

schaften im Bistum war und im November 2007 im Alter von 94 Jahren 

verstarb; 

- Karlheinz Collas (1978 – 1997),  

der nach dem Studium der Theologie und der Philosophie in Frankfurt 

und Aachen im Jahr 1957 die Priesterweihe empfing, bis 1978 in ver-

schiedenen Funktionen in der territorialen Seelsorge, unter anderem 

als Regionaldekan, tätig war, 1978 zum Generalvikar berufen wurde 
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und den Titel eines päpstlichen Ehrenprälaten erhalten hatte, 1979 re-

sidierender Domkapitular am Dom zu Aachen wurde, 1997 die Tätigkeit 

als Generalvikar beendete und im März 2003 mit 71 Jahren starb; 

- Manfred von Holtum (1997 – 2015),  

der Theologie und Philosophie in Bonn und München studierte, 1970 

zum Priester geweiht wurde, in der Folge sowohl in der territorialen 

Seelsorge, auch als Dechant und Regionaldekan, als auch im Schul-

dienst tätig war, 1993 zum Direktor des Diözesancaritasverbandes und 

1997 zum Generalvikar des Bischofs von Aachen berufen worden war, 

dieses Amt bis 2015 ausübte und von 2014 bis 2019 Dompropst des 

Domkapitels zu Aachen war; 

- Dr. Andreas Frick (2015 – dato),  

der 1989 zum Priester geweiht, 1997 zum Dr. theol. promoviert wurde, 

bis 2004 in der territorialen Seelsorge, unter anderem als Dechant, tätig 

war, von 2004 bis 2007 Direktor am Theologenkonvikt des Bistums 

Aachen (Pauluskolleg, Bonn) war, von 2007 bis Anfang 2015 wiederum 

in der territorialen Seelsorge wirkte, seit Anfang Januar 2015 General-

vikar, Kanzler und Moderator der Kurie, Ökonom sowie residierender 

Domkapitular am Hohen Dom zu Aachen, nach Eintritt der Sedisvakanz 

im Dezember 2015 ständiger Vertreter des Diözesanadministrators war 

und seit November 2016 wieder das Amt des Generalvikars innehat. 
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 Der Offizial und die Vizeoffiziale 

Wie vorstehend unter Ziff. 1 bereits dargestellt, übt der Diözesanbischof die 

rechtsprechende Gewalt – jedenfalls im Rahmen eines gerichtlichen Verfah-

rens – nicht selbst, sondern durch den verpflichtend zu bestellenden Ge-

richtsvikar, den Offizial, aus (vgl. c. 1573 § 1 CIC/1917 bzw. c. 1420 § 1 

CIC/1983). Diesem obliegt nicht nur die Rechtsprechung im Rahmen gericht-

licher Verfahren, sondern auch die Gerichtsverwaltung. Dem Offizial können 

auch sogenannte Vize-Offiziale als Gehilfen beigeordnet werden (vgl. c. 1573 

§ 3 CIC/1917; c. 1420 § 3 CIC/1983). Soweit solche bestellt werden, besitzen 

sie ebenfalls ordentliche richterliche Gewalt. Die vornehmliche Aufgabe der 

Vizeoffiziale besteht darin, im Kollegialgericht den Vorsitz zu übernehmen. In 

ihren Entscheidungen sind sie vom Offizial unabhängig, unterstehen diesem 

aber in Fragen der Gerichtsverwaltung. Ihre Ernennung ist angezeigt, wenn 

der Offizial aufgrund der Anzahl der Streitsachen seiner Dienstobliegenheit 

nicht allein nachkommen kann. 

Vgl. Platen, a. a. O., § 41 V. (S. 647). 

Der (Vize-)Offizial gehört aufgrund fehlender ausführender Gewalt nicht zu 

den (Orts-)Ordinarien. 

Im Wesentlichen hat der (Vize-)Offizial danach folgende Aufgaben: 

- Der (Vize-)Offizial ist Vorsitzender des Kollegialgerichts und leitet des-

sen Verhandlungen. Einem aus drei Richtern bestehenden Kollegialge-

richt sind unter anderem Strafsachen bei Straftaten vorbehalten, die 

die strafweise Entlassung aus dem Klerikerstand zur Folge haben kön-

nen (vgl. c. 1576 § 1, 2°CIC/1917, c. 1425 § 1, 2° CIC/1983).  
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- In weniger bedeutenden Angelegenheiten kann der (Vize-)Offizial aber 

auch als Einzelrichter tätig werden.  

- Aufgabe des Offizials ist darüber hinaus aber auch die Gerichtsverwal-

tung. 

Nicht zu den Aufgaben des Offizials gehört hingegen die Anordnung einer 

Voruntersuchung sowie die Entscheidung über die Durchführung eines (Ver-

waltungs-)Strafverfahrens, die dem (Orts-)Ordinarius vorbehalten sind. Aller-

dings ist von einem Offizial zu erwarten, wenn er von einem Fall Kenntnis 

erlangt, der eine Voruntersuchung gebietet, bei Untätigkeit des Bischofs die-

sen auf seine Pflicht zur Anordnung hinzuweisen. Während gemäß c. 1940 

CIC/1917 der (Vize-)Offizial die Voruntersuchung wohl nicht selbst durchfüh-

ren konnte, erscheint dies nach dem geltenden Recht zwar grundsätzlich 

möglich, würde aber zum Ausschluss des (Vize-)Offizials als Richter in einem 

anschließenden Strafverfahren führen (vgl. c. 1717 § 3 Hs. 2 CIC/1983). 

Während der CIC/1917 für die Amtsdauer des (Vize-)Offizials keine Beschrän-

kung vorsieht und dem Diözesanbischof das Recht jederzeitiger Absetzung 

einräumt (vgl. 1573 § 5 CIC/1917), fordert der CIC/1983, dass das Amt des 

(Vize-)Offizials nur für eine bestimmte Zeit, in der Regel fünf Jahre, übertra-

gen werden soll und diese ihres Amtes nur aus einem schwerwiegenden 

Grund enthoben werden können (vgl. c. 1422 CIC/1983). Die Vakanz des     

(erz-)bischöflichen Stuhls lässt das Amt des (Vize-)Offizials hingegen unbe-

rührt. Jedoch ist eine Bestätigung im Amt durch den neuen Diözesanbischof 

nach dessen Amtsantritt erforderlich (vgl. c. 1573 § 5 S. 2 CIC/1917; c. 1420 

§ 5 CIC/1983). 
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Das Amt des Offizials wurde/wird im Untersuchungszeitraum ausgeübt von 

- Dr. Josef Brosch (1965 – 1978),  

der in Bonn Theologie studierte und dort zum Dr. theol. promoviert 

und 1933 zum Priester geweiht wurde, nach dem Studium des Kirchen-

rechts an der Universität Gregoriana zum Dr. iur. can. promoviert 

wurde, 1952 zum Vizeoffizial und 1965 zum Offizial des Bistums Aachen 

bestellt wurde, dieses Amt bis zu seinem Tod 1978 ausübte; 

- Dr. August Peters (1979 – 2011),  

der 1961 zum Priester geweiht wurde, Kirchenrecht in Rom studierte 

und dort 1967 zum Dr. iur. can. promoviert und zum Domvikar ernannt 

wurde, von 1969 bis 1972 im Bischöflichen Generalvikariat die Abtei-

lung Personalförderung leitete, seit 1970 am Offizialat tätig war, zu-

nächst als Prosynodalrichter, 1978 als Vizeoffizial und von 1979 bis 

2011 als Offizial, darüber hinaus von 1975 bis 1979 Ordinariatsrat für 

die Zusammenarbeit mit den Ordensgemeinschaften war, 1976 die Lei-

tung der Abteilung Kirchenrecht im Generalvikariat übernahm, 1979  

zum päpstlichen Ehrenprälaten und 1985 zum residierenden Domkapi-

tular am Hohen zu Aachen ernannt wurde; 

- Gregor Huben (2011 – dato),  

der die Priesterweihe 1998 empfing, von 2002 bis 2006 bischöflicher 

Kaplan und Sekretär von Bischof em. Dr. Heinrich Mussinghoff war, 

von 2006 bis 2011 in der territorialen Seelsorge wirkte, seit 2007 am 

Bischöflichen Offizialat als Diözesanrichter tätig war, dieses seit 2011 

als Offizial leitet und im Mai 2017 zum residierenden Domkapitular er-

nannt wurde. 



Westpfahl   Spilker   Wastl 

München 

 

- 41 - 

 

 Zusammenfassung 

Zusammenfassend sind die Inhaber der vorgenannten Ämter und deren 

Amtsperioden in der nachfolgenden Übersicht dargestellt: 
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 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 

Bischof von Aachen / Diözesanadministrator 

Pohlschneider                               

Hemmerle                               

Generalvikar / Ständiger Vertreter des Diözesanadministrators 

Müssener                               

Wäckers                               

Collas                               

Offizial 

Brosch                               

Peters                               

 

 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Bischof von Aachen / Diözesanadministrator 

Hemmerle                                

Dicke                                

Mussinghoff                                

Borsch                                

Dieser                                

Generalvikar / Ständiger Vertreter des Diözesanadministrators 

Collas                                

v. Holtum                                

Frick                                

Offizial 

Peters                                

Huben                                

Tab. 1: Inhaber wichtiger kurialer Leitungsämter 
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3. Das Bischöfliche Generalvikariat und seine Gliederungen 

Das Bischöfliche Generalvikariat ist die Verwaltungsbehörde des Bistums und er-

ledigt unter der Leitung und Verantwortung des Generalvikars alle diesem als 

Inhaber stellvertretender Exekutivgewalt obliegenden Aufgaben und ist wesent-

licher Teil der Bischöflichen Kurie. Abgesehen von einigen von Rechts wegen 

zwingend vorgeschriebenen Ämtern gliedert sich das Generalvikariat im Unter-

suchungszeitraum in unmittelbar dem Generalvikar zugeordnete Stabsstellen 

und -abteilungen sowie diverse Hauptabteilungen. Die zu Beginn der 1970er 

Jahre noch bestehende Stabsstelle Kanonistik ist Mitte der 1970er Jahre entfal-

len. Mit der Errichtung der Hauptabteilung Grundsatzfragen Ende der 1980er 

Jahre wurde dort auch eine das kanonische Recht umfassende Abteilung gebil-

det. Diese Abteilung „Grundsatzfragen und kirchliches Recht“ wurde im Rahmen 

einer Strukturreform Anfang der 2000er Jahre zu einer Stabsstelle des General-

vikars und ist im Jahr 2007 als Teil der neu geschaffenen Stabsstelle Recht des 

Generalvikars in dieser aufgegangen. Für Personalangelegenheiten bestand und 

besteht eine eigene Hauptabteilung. Ende der 1980er Jahre wurde diese Haupt-

abteilung in zwei Hauptabteilungen mit den Bezeichnungen „Pastoralpersonal“ 

und „Personal“ aufgeteilt. Die frühere Hauptabteilung Personal sowie die Haupt-

abteilung Pastoralpersonal wurden traditionell durch einen Priester geleitet. Erst-

mals vor etwas mehr als drei Jahren übernahm ein Nicht-Kleriker diese Funktion. 

Seit Februar 2019 wird die Hauptabteilung Pastoralpersonal von einer Frau ge-

leitet. Dieses Faktum ist nicht zuletzt deshalb hervorzuheben, da damit auch die 

Erledigung von Priesterpersonalangelegenheit verbunden ist. 

Im Laufe des Jahres 2011 bestellte das Bistum erstmals einen Präventionsbeauf-

tragten. Eine Stabsstelle Prävention gegen sexualisierte Gewalt wurde erstmals 

2017 eingerichtet. 
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4. Die Ordinariatskonferenz und die Personalkonferenz 

Als übergeordnete Gremien bestanden im Bischöflichen Generalvikariat wäh-

rend des Untersuchungszeitraums die Ordinariatskonferenz und die Personal-

konferenz. 

Der Ordinariatskonferenz gehörten und gehören neben dem Generalvikar die 

Weihbischöfe, der Offizial sowie die Leiter/innen der Hauptabteilungen des Bi-

schöflichen Generalvikariates an. In der jüngeren Vergangenheit werden dazu 

themen- und fallbezogen auch weitere Personen eingeladen. Eine schriftliche 

normierte Ordnung betreffend die Zusammensetzung und die Aufgaben der Or-

dinariatskonferenz konnten die Gutachter nicht feststellen. Angabegemäß be-

ruhte und beruht die Zusammensetzung und Tätigkeit der Ordinariatskonferenz 

auf einer tradierten Praxis. Ungeachtet der (fehlenden) Bindungswirkung der Vo-

ten der Ordinariatskonferenz bestand und besteht auch keine rechtlich verfestigte 

Zuständigkeit der Ordinariatskonferenz für bestimmte Angelegenheiten, so dass 

eine Befassung mit Fällen sexuellen Missbrauchs jedenfalls nicht von Rechts we-

gen hätte erfolgen müssen. Eine solche dürfte mit Blick auf die neben der Ordi-

nariatskonferenz bestehende Personalkonferenz jedenfalls dann eher fernliegend 

gewesen sein, wenn sich die Vorwürfe gegen Kleriker richteten. 

Anders als die Ordinariatskonferenz bestand und besteht die soeben erwähnte 

Personalkonferenz lediglich aus dem Diözesanbischof, den Weihbischöfen, dem 

Generalvikar und dem / der Leiterin der Hauptabteilung Pastoralpersonal. Seit 

Ende 2018 nehmen daran themen- bzw. fallbezogen auch weitere Personen aus 

dem Bereich der Bistumsverwaltung teil. Der vorstehende Befund in Bezug auf 

die fehlenden rechtlichen Grundlagen der Ordinariatskonferenz gilt in gleicher 

Weise auch für die Personalkonferenz. Im Gegensatz zur Ordinariatskonferenz 

konnten für die Personalkonferenz bis in das Jahr 2011 auch keine, geschweige 
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denn aussagekräftigen Protokolle festgestellt werden, sondern lediglich Agen-

den mit den Namen derjenigen Personen, die Gegenstand der Beratungen und 

Beschlussfassungen in der Personalkonferenz sein sollen. Ausweislich der vor-

liegenden Agenden und der hierzu erteilten Auskünfte gehen die Gutachter da-

von aus, dass bekannt gewordene Hinweise auf Fälle sexuellen Missbrauchs in 

der Personalkonferenz behandelt wurden. Unbeschadet der Tatsache, dass die 

Angaben zur Intensität der Befassung variieren, ist festzuhalten, dass die Miss-

brauchs(verdachts)fälle den Mitgliedern der Personalkonferenz und damit den 

Leitungsverantwortlichen des Bistums jedenfalls dem Grunde nach bekannt wa-

ren. 

 

5. Die Ansprechpersonen und Mitglieder des Beraterstabs  

Die nach Maßgabe der DBK-Leitlinien ab dem Jahr 2001 zu bestellenden Bischöf-

lichen Beauftragten bzw. Ansprechpersonen, die keine Entscheidungskompetenz 

besitzen und deren Aufgaben daher nachfolgend im Zusammenhang mit den 

DBK-Leitlinien darzustellen sind, sollen der besseren Übersichtlichkeit halber in 

der nachstehenden Abbildung im Einzelnen genannt werden. 

Zur Unterstützung des im Januar 2003 benannten Missbrauchsbeauftragten 

wurde auf dessen ausdrücklichen Wunsch hin Anfang 2003 ein weitgehend aus 

kirchlichen Mitarbeitern, insbesondere auch des Generalvikariates, bestehendes 

„Kompetenzteam“ gebildet. Dieses wurde dann mit der Ernennung des neuen 

Missbrauchsbeauftragten Ende 2008 durch eine erweiterte „Kommission sexuel-

ler Missbrauch“, die seit 2014 als „Ständiger Beraterstab“ bezeichnet wurde, er-

setzt. Die Mitglieder des Kompetenzteams bzw. des Beraterstabes sind ebenfalls 
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in den nachfolgenden Tabellen dargestellt, ebenso weitere Funktionsträger im 

Zusammenhang mit der Thematik sexueller Missbrauch. 
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Missbrauchsbeauftragte/r 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Pfr. / OStD Josef Kiwitz                  

Dr. Hans Willi Winden                   

Barbara Geis                    

Marita Eß                   

Herbert Dejosez                   

Tab. 2: Missbrauchsbeauftragte 

Kompetenzteam /  

Ständiger Beraterstab 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Mitglieder 

DK Heinz-Alber Schmitz                   

Hans-Werner Fröhlich                   

Josef Schmitz-Wienke                   

Maria Kübel                   

Dr. Frank Löhrer                   

Jobst Rüthers                   

Pfr. Eckhard Lossen                   

Monika Jentzen-Stellmach                  

Josef Schmitz-Wienke                  

Georg Montag                   

Pfr. Wolfgang Acht                    

Sr. Marita Kohler SSpS                  

Prof. Dr. med Dipl.-Psych. Ro-

bert Bering 

                 

Dipl.-Psych. Claudia Radema-

cher-Lamberty 

                 

Karl Dyckmans                  

Herbert Dejosez                  

Spirit. Georg Lauscher                   

Dr. Josef Lüke                   

Tibor Németh                  

Almuth Grüner                  

Tab. 3: Mitglieder des Beraterstabes  



Westpfahl   Spilker   Wastl 

München 

 

- 48 - 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Interne/r Koordinator/in                  

Georg Montag                   

Sr. Marita Kohler SSpS                  

Tibor Németh                  

Präventionsbeauftragte/r                  

Kalle Wassong                    

Almuth Grüner                   

Tab. 4: Sonstige Funktionsträger betreffend die Thematik sexuellen Missbrauchs 
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Kirchen-, straf- und haftungsrechtliche Grundlagen 

 

1. Einführung 

Einen wesentlichen Beurteilungsmaßstab für die Frage nach möglichen Defi-

ziten in der Aufarbeitung und Verfolgung von Missbrauchs(verdachts)fällen 

sowie etwaiger hierfür Verantwortlicher bilden die insoweit geltenden recht-

lichen Vorschriften. Diese bestimmen nicht nur die Grenzen rechtlich zulässi-

gen Handelns, sondern legen auch die insoweit bestehenden Pflichten, Mög-

lichkeiten und Grenzen zur Aufklärung, Verfolgung und Sanktionierung sol-

cher Taten fest. Die Besonderheiten des vorliegenden Untersuchungsgegen-

standes bestehen darin, dass hier zwei Rechtsordnungen mit ihrem jeweils 

eigenen Wertesystem zu beachten sind, neben dem staatlichen auch das 

kirchliche Recht. Nur wenn beide Rechtsordnungen und vor allem auch deren 

historische Entwicklung in den Blick genommen werden, können tragfähige 

Antworten auf die untersuchungsgegenständlichen Fragen gegeben werden. 

Die nachfolgenden Ausführungen werden zeigen, dass die Beurteilung des 

sexuellen Missbrauchs Minderjähriger in den Rechtsordnungen entspre-

chend den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen durchaus einem Wandel 

unterlag und dass das, was heute oftmals als selbstverständlich angesehen 

wird, Ergebnis eines mitunter langwierigen und nicht geradlinig verlaufen-

den Prozesses ist; ein Umstand der gerade auch bei der Beurteilung persön-

licher Verantwortlichkeiten von Bedeutung ist. Daher sind nachfolgend we-

sentliche Grundzüge des kirchlichen sowie des staatlichen Sexualstrafrechts 

und deren Entwicklung darzustellen. 
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2. Kirchenrecht 

Die nachfolgenden Ausführungen haben weder zum Ziel, die kirchenrechtli-

che Lage und deren historische Entwicklung betreffend den sexuellen Miss-

brauch Minderjähriger in allen Einzelheiten zu referieren, noch abschließend 

zu bewerten, inwieweit die einschlägigen kirchenrechtlichen Regelungen ur-

sächlich für Defizite bei der Aufklärung von Missbrauchsfällen sind. Beides 

würde den Rahmen des vorliegenden Gutachtens deutlich überschreiten. 

Vielmehr sollen wesentliche Eckpunkte, soweit sie für die Beurteilung des 

Handelns der diözesanen Verantwortungsträger maßgeblich sind, dargestellt 

werden. Ausgangspunkt dafür sollen einige Bemerkungen zur kirchenrechts-

geschichtlichen Entwicklung betreffend den sexuellen Missbrauch Minder-

jähriger sein (a.). Auch wenn sich daraus keine unmittelbaren Folgerungen 

für den Untersuchungsauftrag ableiten lassen, geben diese wichtige Hin-

weise für die Beurteilung solcher Verbrechen durch die Kirche und lassen 

erkennen, welche Begleitumstände heute als solche erkannte Fehlentwick-

lungen zumindest begünstigt haben. Sie bieten daher auch eine Grundlage 

für Empfehlungen zu deren Beseitigung. Daran anschließend ist die für den 

Untersuchungszeitraum maßgebliche gesamtkirchliche Rechtslage sowohl 

auf der Basis des CIC/1917 als auch des CIC/1983 und der jeweils begleiten-

den Regelungen zu erläutern (b. und c.). Abschließend ist näher auf die ein-

schlägigen Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz für den Umgang mit 

Fällen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger (d.) einzugehen und ein Zwi-

schenergebnis zu ziehen (e.). 
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 Einige wenige Grundzüge der kirchenrechtsgeschichtlichen Entwick-

lung betreffend den sexuellen Missbrauch Minderjähriger bis zum 

CIC/1917 

Bereits der Apostel Paulus lässt keinen Zweifel daran, dass der sexuelle Miss-

brauch Minderjähriger – durchaus im Gegensatz zu Anschauungen und Ge-

pflogenheiten zu dessen Lebzeiten – in hohem Maße verwerflich und mit der 

von ihm verkündeten Botschaft Jesu Christi vom Reich Gottes vollständig 

unvereinbar ist, wenn er im 1. Brief an die Korinther schreibt: 

„Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht 

erben werden? Täuscht euch nicht! Weder Unzüchtige noch 

Götzendiener, weder Ehebrecher noch Lustknaben, noch Kin-

derschänder, noch Diebe, noch Habgierige, keine Trinker, kei-

ne Lästerer, keine Räuber werden das Reich Gottes erben.“ 

(1 Kor 6, 9 – 10) 

Auf dieser Grundlage und den Schriften der Kirchenväter hat beispielsweise 

auch die Synode von Elvira (306 n. Chr.) in einer Reihe von Canones den se-

xuellen Missbrauch Minderjähriger scharf verurteilt, insbesondere wenn er 

von Klerikern begangen wurde, und mit harten Sanktionen belegt. Mit Blick 

auf Bischöfe, Priester und Diakone bestimmt c. 18 der Synode, dass diejeni-

gen, die wegen sexueller Sittenwidrigkeit schuldig befunden wurden, die 

Kommunion wegen des Skandals und des großen Anstoßes, den sie erregt 

haben, bis zu ihrem Ableben nicht empfangen dürfen. Ähnliches bestimmt 

c. 71 für alle Christen, die Jungen vergewaltigen. 

Vgl. Scicluna, Ein Überblick über die Entwicklung des kanoni-

schen Rechts im Bereich des sexuellen Missbrauchs durch 
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Kleriker, in: Hallermann u.a. (Hrsg.), Der Strafanspruch der Kir-

che in Fällen von sexuellem Missbrauch, 2012, S. 325 – 335, 328; 

eine Darstellung über die historische Entwicklung des kanoni-

schen Rechts in der frühchristlichen Zeit gibt auch Tapsell, 

Canon Law – A systematic factor in child abuse in the Catholic 

Church Submission to the Royal Commission into institutional 

Responses to child sexual abuse, 2015, Ziff. 186 – 196, S. 54 – 58, 

verfügbar unter: https://www.childabuseroyalcommis-

sion.gov.au/sites/ default/files/SUBM.2398.001.0001.pdf, abge-

rufen: 18.09.2020. 

Gleichwohl beklagte bereits der Kirchenlehrer Petrus Damiani (1006/07 – 

1072) die verbreitete sexuelle Ausnutzung von Jungen und Heranwachsen-

den durch Kleriker sowie das mangelnde oder zu geringe Einschreiten der 

Bischöfe, die, wenn überhaupt, nur Analverkehr mit Amtsenthebung ahnde-

ten. Er plädierte bei Papst Leo IX. für ein strikteres Vorgehen gegen Bischöfe, 

die ihre Pflicht zur Disziplinierung verletzten. 

Vgl. Lüdecke, Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendli-

chen durch Priester aus kirchenrechtlicher Sicht, MThZ 62 

(2011), S. 33 – 60, 47 (Fn. 83). 

Auch in einer Reihe von päpstlichen Dekreten und apostolischen Gesetzen 

aus der Zeit des Hochmittelalters und der frühen Neuzeit werden Päderaste-

rie und Sodomie scharf verurteilt und im Falle von Klerikern die Entlassung 

aus dem Klerikerstand oder die Verbannung in ein Kloster, bei Laien die Ex-

kommunikation als Strafe angedroht.  
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Vgl. Scicluna, a. a. O., S. 329 f.; Tapsell, Canon Law, Ziff. 202 – 

214, S. 60 - 65.  

Mit Blick auf das bereits zur damaligen Zeit allem Anschein nach virulente 

Verhältnis der Kirche zur weltlichen Sanktionsgewalt in derartigen Fällen ist 

ein Dekret Leos X. (1513 – 1531) besonders hervorzuheben, der auf dem V. La-

terankonzil festlegte, dass Kleriker, die eines Verbrechens wider die Natur, 

dazu gehören unter anderem Missbrauchstaten, überführt werden, mit den 

durch die heiligen Kanones oder den durch das bürgerliche Recht auferlegten 

Strafen zu bestrafen sind.  

Vgl. Scicluna, a. a. O., S. 330; Tapsell, Canon Law, Ziff. 210, S. 64.  

Nachdem Heinrich VIII. wenig später die alleinige Zuständigkeit weltlicher 

Gerichte für „Sodomie“ und damit auch für Missbrauchstaten beanspruchte, 

erkannte das Konzil von Trient im Jahr 1551 an, dass manche Verbrechen, 

einschließlich des sexuellen Missbrauchs, so gravierend sind, dass die Täter 

von den heiligen Weihen ausgeschlossen und der säkularen Strafgewalt 

übergeben werden müssen. 

Vgl. Tapsell, a. a. O, Ziff. 212, S. 64. 

Pius V. (1566 – 1572) ordnete diesen Vorgaben folgend unter anderem mit 

Blick auf den sexuellen Missbrauch Minderjähriger in der Apostolischen Kon-

stitution Cum primum (1566) an: 

„Wenn eine Person das schreckliche Verbrechen gegen die Na-

tur begeht, für das der Zorn Gottes über die Söhne des Unge-

horsams herabkommt, so soll er den weltlichen Autoritäten zu 



Westpfahl   Spilker   Wastl 

München 

 

- 54 - 

 

Strafverfolgung und Strafvollzug übergeben werden, und 

wenn er Kleriker ist, wird er von allem abgesetzt und der glei-

chen Bestrafung unterworfen.“ (zit. nach Scicluna, a. a. O., 

S. 330) 

Zwei Jahre später bestätigte derselbe Papst in der Konstitution Horrendum 

Illud Scelus betreffend Kleriker, die sich „gegen die Natur“ versündigt haben, 

dass diese jeden klerikalen Privilegs, jedes Postens, jeder Würde und jeden 

kirchlichen Benefiziums verlustig gehen und, nachdem sie von einem kirchli-

chen Richter ihrer Würde enthoben wurden, unverzüglich der weltlichen Au-

torität übergeben werden sollen, um hingerichtet zu werden, wie es gesetz-

lich für Laien, die eine solche Tat begangen haben, vorgeschrieben ist. 

Vgl. Tapsell, Canon Law, Ziff. 214, S. 65. 

Mitte des 19. Jahrhunderts setzte jedoch eine Abkehr von dieser strikten Hal-

tung gegenüber Missbrauchstaten ein; dies galt sowohl für die Auslieferung 

von Klerikern, die sich im Kontext mit der Beichte sexuell vergangen haben, 

an zivile Autoritäten, als auch für die Verhängung kirchlicher Strafen, wie z. B. 

der Entlassung oder Degradierung in solchen Fällen. 

Vgl. Tapsell, Canon Law, Ziff. 221 – 225, S. 68 f. 

Auch wenn den dafür maßgeblichen Gründen im Rahmen der vorliegenden 

Untersuchung naturgemäß nicht vertieft nachgegangen werden kann, so fällt 

zumindest eine zeitliche Koinzidenz mit dem sich in der (nach-)napoleoni-

schen Zeit grundlegend verändernden Verhältnis zwischen Kirche und Staat 

ins Auge. Auch der Syllabus errorum Pius´ IX., der Untergang des (alten) 



Westpfahl   Spilker   Wastl 

München 

 

- 55 - 

 

Kirchenstaates und das I. Vatikanische Konzil mit dem dort konstituierten Un-

fehlbarkeitsdogma lassen sich mühelos in diesen Kontext einordnen.  

Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang auch, dass das Heilige Offi-

zium im Hinblick auf die Durchführung der – allem Anschein nach keineswegs 

seltenen – Verfahren betreffend die Begehung sexueller Handlungen im Zu-

sammenhang mit dem Bußsakrament die nun geforderte strenge Geheim-

haltung vorrangig damit begründet, dass ein öffentliches Bekanntwerden 

derartiger Taten zu Schaden und einem Skandal bei den Gläubigen führe,  

vgl. Tapsell, Canon Law, Ziff. 223 f., S. 68 f.; 

dies offenbar einhergehend mit der Sorge um einen weiteren Autoritätsver-

lust – nicht nur, aber auch bei den Gläubigen – gegenüber dem säkularen 

Staat. 

Hinzu kam in dieser Zeit und in diesem Umfeld ein sich verstärkendes Ver-

ständnis des priesterlichen Amtes als represenatio Christi, das den Wesens-

unterschied zwischen Priestern und Laien hervorhebt und den Priester in ein-

zigartiger Weise als alter Christus verstanden hat, der in persona Christi ca-

pitis handelt. 

Vgl. Conway, Theologien des Priesteramtes und ihr möglicher 

Einfluss auf sexuellen Kindesmissbrauch, Concilium 40 (2004), 

S. 308 – 322, 312 f.; Projektdokumentation „Betroffene hören – 

Missbrauch verhindern“, Teilprojekt 5, Anhang „Die Historizität 

des Priesterbildes und die Entstehung des Klerikalismus als spe-

zifische Form von Macht in der katholischen Kirche“, III., S. 315 f. 
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Danach erweist sich der Priester als eine durch die ihm gespendete Weihe 

ontologisch verwandelte und im Vergleich zu den – vermeintlich – „einfachen 

Gläubigen“ höherwertige Person. Charakteristisch für die Vorherrschaft die-

ses Priesterbildes in dieser Zeit ist das Wort des hl. Pfarrers von Ars (* 1786, 

+ 1859, Beatifikation 1905, Kanonisation 1925):  

„… Nach Gott ist der Priester alles! …“ (zit. nach Benedikt XVI., 

Schreiben zum Beginn des Priesterjahres anlässlich des 150. 

Jahrestages des „Dies natalis“ von Johannes Maria Vianney, 

verfügbar unter: http://www.vatican.va/content/benedict-

xvi/de/letters/2009/documents/hf_ben-xvi_let_20090616_anno-

sacerdotale.html, abgerufen: 21.09.2020). 

Vgl. Tapsell, a. a. O., Ziff. 238, S. 73; Projektdokumentation „Be-

troffene hören – Missbrauch verhindern“, Teilprojekt 5, Anhang 

„Die Historizität des Priesterbildes und die Entstehung des Kle-

rikalismus als spezifische Form von Macht in der katholischen 

Kirche“, III., S. 317 f. 

Dieses Priesterbild ist auch heute noch gegenwärtig, wirkmächtig und für das 

Verhältnis zwischen Klerikern und Laien prägend, wenn davon die Rede ist, 

dass Priester durch die Weihe so unvergleichlich Christus gleichgestaltet 

sind, 

vgl. Benedikt XVI., Ansprache vom 14.04.2010 bei der General-

audienz, in: Osservatore Romano 40 (2010), Nr. 16 vom 

23.04.2010, 
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dass nur sie das Volk Gottes als Mittler zwischen Gott und den Menschen 

belehren, kultisch versorgen und leiten können. 

Vgl. Joachim Kardinal Meisner, Vorwort in: Marcial Maciel LC, 

Priester für das Dritte Jahrtausend und ihre ganzheitliche Aus-

bildung, 2005, S. 3 – 7, 3; in diesem Zusammenhang kann mit 

Blick auf den Untersuchungsgegenstand der Hinweis nicht un-

terbleiben, dass zwischenzeitlich feststeht, dass Marcial Maciel 

LC vielfach schwerste Missbrauchstaten begangen hat, bereits 

Ende der 1990er Jahre dahingehende Vorwürfe bekannt gewor-

den sind und diese zu mehreren Untersuchungen der Glaubens-

kongregation geführt haben. 

 

 Der CIC/1917, die Instruktion „Crimen sollicitationis“ und ergän-

zende Regelungen 

Anknüpfend an die vorstehenden überblicksartigen Darlegungen sollen 

nachfolgend zunächst die Regelungen betreffend den sexuellen Missbrauch 

Minderjähriger im CIC/1917 selbst sowie in der Instruktion „Crimen sollicita-

tionis“ und schließlich die ergänzenden Regelungen betreffend die in diesen 

Fällen zu wahrende Geheimhaltung skizziert werden. 

aa) In Einklang mit dem vorstehend skizzierten Priesterbild entfaltete der 

Apostolische Stuhl seit Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 1970er 

Jahre hinein vor allem in Mittelamerika sowie Litauen und Österreich 

erfolgreiche Bemühungen, eine Privilegierung von Klerikern vor staat-

lichen Strafgerichten durchzusetzen. 
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Vgl. Austin, Report prepared for submission to the Royal 

Commission into Institutional Responses to Child Sexual 

Abuse, 2016, Ziff. 158 – 170, S. 29 f., verfügbar unter: 

https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/sites/de- 

fault/files/CTJH.304.90001.0020.pdf; abgerufen: 

28.09.2020; Tapsell, Canon Law, Ziff. 239 – 245, S. 74 - 77. 

Kirchenrechtlich Niederschlag gefunden hat diese Zielsetzung bei-

spielsweise in c. 120 § 1 CIC/1917. Dieser hat folgenden Wortlaut: 

Clerici in omnibus causis sive 

contentiosis sive criminalibus a-

pud iudicem ecclesiasticum con-

veniri debent, nisi aliter pro locis 

particularibus legitime provisum 

fuerit. 

 

 

Gerichtlich können die Kleriker 

nur vor dem kirchlichen Richter 

belangt werden, mag es sich um 

einen Zivil- oder Strafprozeß han-

deln. Eine Abweichung von die-

ser Norm ist nur gestattet, wenn 

für bestimmte Gegenden etwas 

anderes rechtmäßig vorgesehen 

ist. (zit. nach Jone, Gesetzbuch 

der lateinischen Kirche/1, 2. Aufl. 

[1950], c. 120 § 1) 

Der Vollständigkeit halber ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, 

dass nach einer Auskunft des Apostolischen Stuhls für das Deutsche 

Reich, Österreich und die Schweiz das den Klerikern zukommende Pri-

vileg durch hundertjährige Gewohnheit außer Kraft gesetzt wurde. 

Vgl. Jone, Gesetzbuch der lateinischen Kirche / 1, 2. Aufl. 

(1950), c. 120 § 1. 
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Dementsprechend betonen die strafrechtlichen Bestimmungen des 

CIC/1917 in c. 2224 § 1 CIC/1917 auch ausdrücklich das der Kirche an-

geborene Recht, straffällig gewordene Gläubige zu sanktionieren. Je-

doch wird dieser Anspruch sogleich wieder stark relativiert; dies wohl 

in Folge der schon in dieser Zeit und über das II. Vatikanische Konzil 

hinaus bestehenden Strömungen, die die Vereinbarkeit des Wesens 

der Kirche mit einer Rechtsordnung zumindest kritisch beurteilten und 

offenbar einen gegenüber dem Strafrecht vorzugswürdigen „pastora-

len Ansatz“ in den Vordergrund stellten. Dementsprechend bestimmt 

c. 2224 § 2 CIC/1917, unter Verweis auf das Konzil von Trient und damit 

in – vermeintlich ungebrochener – Tradition mit diesem, dass bei Feh-

lenden die Güte oft mehr wirkt als die Strenge, die Ermahnung mehr 

als die Strafdrohung, die Liebe mehr als die Gewalt und im Falle eines 

wegen der Schwere des Vergehens notwendigen strafrechtlichen Ein-

schreitens der Ernst mit Schonung vereint sein soll. Dass – wie vorste-

hend erwähnt – das Konzil von Trient bei gravierenden Verbrechen ne-

ben dem Ausschluss des Täters dessen Überantwortung an die weltli-

chen Autoritäten gefordert hat, wurde durch den CIC/1917 nicht nur 

nicht rezipiert, sondern – wie c. 120 § 1 CIC/1917 zeigt – sogar das Ge-

genteil gefordert. 

bb) Der CIC/1917 stellt den sexuellen Missbrauch von Kindern in c. 2359 

§ 2 CIC/1917 ausdrücklich unter Strafe. Dieser hat folgenden Wortlaut: 

Si delictum admiserint contra 

sextum decalogi praeceptum 

cum minoribus infra aetatem 

sexdecim annorum, vel 

Hat sich ein solcher Kleriker 

(Anm. im Sinne des § 1, also mit 

höheren Weihen, namentlich Dia-

kon, Priester und Bischof) mit 
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adulterium, stuprum, bestiali-

tatem, sodomiam, lenocinium, 

incestum cum consanguineis aut 

affinibus in primo gradu exer-

cuerint, suspendantur, infames 

declarentur, quolibet officio, be-

neficio, dignitate, munere, si 

quod habeant, priventur, et in 

casibus gravioribus deponantur. 

Minderjährigen unter sechzehn 

Jahren schwer versündigt, oder 

sich des Ehebruchs, der Notzucht, 

der Bestialität, der Sodomie, der 

Kupplerei, der Blutschande mit 

Verwandten oder Verschwäger-

ten im ersten Grad schuldig ge-

macht, dann soll er suspendiert, 

als infam erklärt, jedes Amtes, je-

des Benefiziums, jeder Dignität, 

überhaupt jeder Anstellung ent-

hoben und in schweren Fällen mit 

Deposition belegt werden. (zit. 

nach Jone, Gesetzbuch der latei-

nischen Kirche / 3, 2. Aufl. [1953], 

c. 2359 § 2) 

Mit Blick auf die Umschreibung des tatbestandsmäßigen Verhaltens 

als „delictum … contra sextum decalogi praeceptum“, also des Versto-

ßes gegen das 6. Gebot des Dekalogs, das Verbot des Ehebruchs, ist 

festzuhalten, dass ausgehend von rechtsstaatlichen Maßstäben ernst-

zunehmende Vorbehalte im Hinblick auf die Bestimmtheit angebracht 

sind. Dessen ungeachtet sind nach, soweit ersichtlich, einhelliger Auf-

fassung in der Kirchenrechtslehre davon alle sexuellen Aktivitäten mit 

Ausnahme des vaginalen Geschlechtsverkehrs von Eheleuten erfasst. 

Vgl. Jone, Gesetzbuch für die lateinische Kirche/ 3, 2. Aufl. 

(1953), übersetzt diese Wendung mit „Sittlichkeitsdelikte“ 

(c. 2357 § 1 CIC/1917) bzw. „schwer versündigt“ (c. 2359 
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§ 2 CIC/1917); für den insoweit wortgleichen c. 1395 § 2 

CIC: Lüdicke, MünstKommCIC, 57. Erg. Lfg. (März 2019), 

c. 1395 Anm. 4 mit kritischen Anmerkungen; für den eben-

falls wortgleichen Art. 6 § 1, 1° Normae2010: Althaus, in: 

ders. / Lüdicke, Beiheft zum MünstKommCIC Nr. 61, Der 

kirchliche Strafprozess nach dem Codex Iuris Canonici 

und seinen Nebengesetzen, 2. Aufl. (2015), Art. 6 Ndgd 

Anm. 1; Schmitz, Der Kongregation für die Glaubenslehre 

vorbehaltene Straftaten, AfkKR 170 (2001), S. 441 - 462, 

457. 

In der Kommentierung bei Jone heißt es mit Blick auf den sexuellen 

Missbrauch von Kindern, eine – wie sogleich zu zeigen sein wird – Er-

scheinungsform des sogenannten Crimen pessimum:  

„… 

Besonders streng geht die Kirche gegen das sog. „crimen 

pessimum“ vor, das nach der gegenwärtigen Praxis dem 

Hl. Offizium reserviert ist und gerichtlich wie die Sollizita-

tion behandelt wird, nur daß auf Unterlassung der An-

zeige (wenn nicht auch Sollizitation in Betracht kommt) 

keine Exkommunikation gesetzt ist. … Es ist auch zu be-

merken, daß im Interesse des allgemeinen Wohles das Hl. 

Offizium die zur Anzeige gebrachten Tatsachen eher 

streng als milde auslegt. Wenn es sich also um eine äu-

ßere Tat handelt, die aus einer rechten Absicht auch ohne 

Sünde geschehen könnte, z. B. eine Umarmung oder ei-

nen Kuß, diese äußere Tat aber ohne gerechten Grund 
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gesetzt wird, so wird die unkeusche Absicht im Handeln-

den präsumiert. – Wie sich schon aus der Definitio ergibt, 

wird auch kein „delictum consummatum“ verlangt, son-

dern es genügt schon ein „delictum attentatum“, so daß 

der Tatbestand auch vorliegt, wenn die andere Person 

nicht gesündigt hat.“ (Jone, a. a. O., c. 2359 § 2) 

Handelte es sich bei den Opfern eines Missbrauchsgeschehens jedoch 

nicht um Kinder, sondern beispielsweise Jugendliche, aber auch Er-

wachsene, so bestimmte sich die Strafbarkeit nach c. 2359 § 3 

CIC/1917, der eine der Schwere der Schuld entsprechende Strafe for-

derte. Damit wurde der sexuelle Missbrauch einer / eines Jugendlichen 

von derselben Norm erfasst wie beispielsweise die Teilnahme an – 

nach damaligen Verhältnissen – unsittlichen Veranstaltungen. 

 C. 2359 § 2 CIC sieht für den Fall des sexuellen Missbrauchs Minder-

jähriger auch empfindliche Strafdrohungen vor. Für eine Strafzumes-

sung lassen diese nur sehr eingeschränkt, nämlich im Hinblick auf die 

Frage Raum, ob ein schwerer Fall vorliegt, der die Deposition rechtfer-

tigt. Die Deposition ist eine Strafe, die die Suspension vom Amt sowie 

den Verlust aller Ämter, Würden, Benefizien sowie jeder kirchlicher 

Pension und Anstellung einschließt und deren künftigem Erwerb ent-

gegensteht, den Stand als Kleriker allerdings unberührt lässt (vgl. 

c. 2303 § 1 CIC/1917). 

 Im Hinblick auf die Verjährung der Strafklage bestimmt c. 1703 S. 2, 

2° CIC/1917, dass unter anderem für die Fälle des c. 2359 § 2 CIC/1917 

eine fünfjährige Verjährungsfrist gilt. 
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Vgl. Jone, a. a. O., C. 1703; a. A. Tapsell, Potiphar´s Wife – 

The Vatican´s Secret and Child Sexual Abuse, 2014, S. 106, 

der unter Bezugnahme auf c. 1362 § 1 CIC/1983 die Auffas-

sung vertritt, dass Delikte, die dem Hl. Offizium bzw. der 

Glaubenskongregation vorbehalten waren, keiner Verjäh-

rung unterliegen; zwar ist es zutreffend, dass auch das Cri-

men pessimum zu den nach Maßgabe von c. 247 CIC/1917 

dem Hl. Offizium bzw. der Glaubenskongregation vorbe-

haltenen Delikten gehört, die gemäß c. 1703 S. 1 i.V.m. 

c. 1555 § 1 CIC/1917 bzw. c. 1362 § 1 CIC/1983 keiner Ver-

jährung unterliegen, jedoch liegt es rechtssystematisch 

näher, in c. 1703 S. 2, 2° CIC/1917 eine speziellere und da-

mit vorrangige Regelung zu sehen. 

 Darüber hinaus sah der CIC/1917 in c. 2186 § 2 aber auch die Möglich-

keit der Suspendierung eines Untergebenen von einem Amt vor, wenn 

der Ordinarius sich in seinem Gewissen die subjektive Überzeugung 

gebildet hat, dass das Delikt tatsächlich begangen worden war. Der 

Durchführung eines gerichtlichen Verfahrens bedurfte es in diesem 

Fall ebenso wenig, wie auch nur einer summarischen Feststellung des 

Tatbestandes. Allerdings musste der Ordinarius aber solche Beweise 

in Händen halten, dass er im Falle eines Rekurses sich dem Apostoli-

schen Stuhl gegenüber rechtfertigen und das Delikt beweisen konnte. 

Allerdings kam eine solche Vorgehensweise nur dann in Betracht, 

wenn ein Vorgehen auf dem ordentlichen Weg mit großen Schwierig-

keiten verbunden war (vgl. c. 2186 § 2 CIC/1917). Auch ist es mehr als 

fraglich, ob ein Vorgehen auf dieser Grundlage eine gleichartige Ver-

wendung in der Pastoral an einem anderen Ort rechtfertigen kann.  
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cc) Zur Anpassung der Weisungen der 1741 von Papst Benedikt XIV. 

promulgierten Apostolischen Konstitution „Sacramentorum poeniten-

tiae“ im Lichte des CIC/1917 und in Ergänzung insbesondere der ver-

fahrensrechtlichen Vorschriften der cc. 1933 – 1959 CIC/1917 erließ der 

Heilige Stuhl 1922 die Instruktion „Crimen sollicitationis“. Die Instruk-

tion, die sich – wie auch deren Titel ohne Weiteres zu entnehmen ist – 

schwerpunktmäßig, nämlich in vier von fünf Titeln bzw. Abschnitten, 

mit der verfahrensmäßigen Behandlung von Fällen der in c. 2368 § 1 

CIC/1917 behandelten Sollizitation, also der Verführung zu sexuellen 

Handlungen im Zusammenhang mit der Spendung des Bußsakra-

ments, befasst, beinhaltet am Ende einen fünften Titel bzw. Abschnitt 

„De crimine pessimo“. Gemäß Ziff. 71 wurde als Crimen pessimum 

jedes unsittliche Handeln eines Klerikers, unabhängig davon, ob voll-

zogen oder versucht, mit einer Person des gleichen Geschlechts, also 

jede homosexuelle Betätigung angesehen („Nomine criminis pessimi 

heic intelligtur quodcumque obscoenum factum externum, graviter 

peccaminosum, quomodocumque a clerico patratum vel attentatum 

cum persona proprii sexus.“) und jegliche sexuelle Handlung eines 

Klerikers, vollzogen oder versucht, mit einem vorpubertären Kind, 

Junge oder Mädchen, also von unter 14 Jahren (vgl. c. 88 § 2 CIC/1917), 

diesem gemäß Ziff. 73 der Instruktion im Hinblick auf das durchzufüh-

rende Verfahren und die Bestrafung gleichgestellt (Crimini pessimo, 

pro effectibus poenalibus, aequiparatur quodvis obscoenum factum 

externum, graviter peccaminosum, quomodocumque a clerico patra-

tum vel attentatum cum impuberibus cuiusque sexus.). 

 Nach Maßgabe der Apostolischen Konstitution „Immensa aeterni Dei" 

sowie der cc. 247, 1555 CIC/1917 war die Behandlung schwerwiegen-

der Verstöße im Bereich der Lehre und der Moral dem Heiligen 
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Offizium, das seit 1965 die Bezeichnung Kongregation für die Glau-

benslehre – kurz: Glaubenskongregation – trägt, reserviert. Dabei be-

zog sich der Begriff der Reservation (von Zensuren) im CIC/1917 vor-

rangig auf die Einschränkung der Nachlassvollmacht (c. 2253 

CIC/1917). 

Vgl. Lüdicke, in: MünstKommCIC, 57. Erg. Lfg. (März 2019) 

vor 1341 Anm. 1. 

Darüber hinaus war damit aber auch eine gerichtliche Zuständigkeit 

und Vollmacht verbunden (c. 247 § 2 CIC/1917). Die entsprechenden 

Aufgaben und Kompetenzen niedrigerer Instanzen, wie z. B. des Diöze-

sanbischofs, zur Verfolgung und Ahndung der dem Heiligen Offizium 

vorbehaltenen Taten blieb davon jedoch unberührt. 

Vgl. Beal, The 1962 instruction Crimen sollicitationis: 

Caught red-handed or handed a red herring, in: studio 

canonica 41 (2007), S. 199 – 236, 202. 

Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der Schwierigkeiten, dass 

der Kreis der dem Heiligen Offizium vorbehaltenen schwerwiegenden 

Verstöße betreffend Sitte und Lehre nicht leicht zu bestimmen war, 

vgl. Beal, a. a. O., S. 203, 

stellt die Instruktion „Crimen sollicitationis“ in Ziff. 2 ausdrücklich klar, 

dass die Zuständigkeit des Wohnsitzordinarius in den von der Instruk-

tion erfassten Fällen, also auch beim sexuellen Missbrauch Minderjäh-

riger, nicht ausgeschlossen war („De infando hoc crimine cognoscere 
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in prima instantia spectat ad locorum Ordinarios in quorum territorio 

Reus residentiam habet …“). Dabei war die Zuständigkeit des Ortsor-

dinarius jedenfalls in den instruktionsgegenständlichen Fällen – wie 

die Instruktion in Ziff. 2 betont – sowohl eine eigenständige, als auch 

eine abgeleitete Zuständigkeit des Ortsordinarius („… Idque nedum     

iure proprio sed etiam ex speciali Sedis Apostolicae delegatione …“).  

Der Ortsordinarius war danach verpflichtet,  

- ihm bekannt gewordene, nicht offensichtlich unbegründete Ver-

dachtsmomente im Hinblick auf ein einschlägiges Crimen dem 

Heiligen Offizium bzw. der Glaubenskongregation (Ziff. 66: „Qui-

vis Ordinarius statim ac aliquam de sollicitationis crimine denun-

tiationem acceperit, id. S. Officio significare nunquam omittat. 

…“) sowie  

- dem Promotor iustitiae mitzuteilen (Ziff. 27: „… tenetur sub gravi 

…“), damit dieser prüft, ob ein solches gegeben ist.  

Stimmte der Ortsordinarius mit dessen Einschätzung nicht überein, 

war das Heilige Offizium zu beteiligen, 

vgl. Beal, a. a. O., S. 213, 

anderenfalls zwingend die kanonische Untersuchung einzuleiten (Ziff. 

29: „…inquisitio specialis peragenda est …“), ohne dass insoweit ein 

Entscheidungs- oder Ermessensspielraum gegeben war. 

Vgl. Beal, a. a. O., S. 214. 
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Dabei hatte die Instruktion auch diejenigen Fälle im Auge, in denen 

nach Durchführung einer Voruntersuchung zwar konkrete, aber für die 

Durchführung eines Strafverfahrens nicht ausreichende Hinweise auf 

eine Missbrauchstat vorlagen, wie beispielsweise in einer „Aussage-

gegen-Aussage-Situation“. Dann musste der Verdächtigte nach Maß-

gabe des c. 2307 CIC/1917 verwarnt und für eine angemessene Zeit un-

ter Beobachtung gestellt werden. Die Verwarnung konnte auch mit der 

ausdrücklichen Androhung eines Strafverfahrens bei Bekanntwerden 

neuer Verdachtsmomente verbunden werden (vgl. Ziff. 42 c)). 

 Während Ziff. 61 die Strafdrohungen des c. 2368 § 1 CIC/1917 wieder-

holt, werden in Ziff. 62 f. die für eine Strafzumessung maßgeblichen 

Gesichtspunkte dargestellt. Dabei werden vor allem die Kriterien für 

die Verhängung der Degradation, also die Zurückversetzung in den 

Laienstand als schwerste Strafe, formuliert. Diese soll danach nur dann 

in Betracht kommen, wenn aufgrund der Schwere der Tatbegehung 

und der Tatfolgen keine Hoffnung auf Besserung gegeben ist („Ad     

poenam maximam degradationis, …, tunc tantum deveniatur cum … 

eo temeritatis et consuetudinis devenisse ut, humane loquendo, vel 

fere nulla de eius emendatione spes amplius afflugeat.“). Darüber hin-

aus sieht Ziff. 64 weitere Sanktionsmöglichkeiten vor, die jedoch nur 

zusätzlich verhängt werden können; dies zur Gewährleistung der Errei-

chung des Zwecks der ursprünglichen Strafe. Daher darf insbesondere 

Ziff. 64 d) nicht dahingehend missverstanden werden, dass darin die 

Praxis einer „heimlichen“ Versetzung ohne gerichtliches Verfahren 

eine rechtliche Grundlage findet. 

Zwar war nach Maßgabe des c. 2359 § 2 CIC/1917 eine von der Schwere 

der Schuld abhängige Strafverhängung nur sehr eingeschränkt und 
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eine Degradation überhaupt nicht vorgesehen. Da die Instruktion „Cri-

men sollicitationis“ allerdings mit päpstlicher Approbation in Kraft ge-

setzt wurde, ist davon auszugehen, dass insoweit aufgrund der dort 

ausdrücklich vorgeschriebenen Gleichbehandlung des Crimen pes-

simum mit dem Crimen sollicitationis in Bezug auf die Strafe eine Än-

derung der Straffolgen des c. 2359 § 2 CIC/1917 und damit zumindest 

in Teilen eine Verschärfung erfolgt ist. 

 Die auf der Grundlage der Instruktion durchgeführten Strafverfahren 

unterwarf die Instruktion in Ziff. 11 umfassend dem sogenannten „Ge-

heimnis des Hl. Officiums“, der striktesten Form der Geheimhaltung, 

dessen Verletzung die ohne Weiteres als Tatstrafe (latae sententiae) 

eintretende Exkommunikation, deren Aufhebung dem Papst persön-

lich vorbehalten war, zur Folge hatte („… omnes et singuli ad tribunal 

quomodocumque pertinentes vel propter eorum officium ad rerum no-

titiam admissi arctissimum secrectum, quod secretum Sancti Officii 

communiter audit, in omnibus et cum omnibus, sub poena excommu-

nicatione latae sententiae, ipso facto et absque alia declaratione incur-

rendae atque uni personae Summi Pontificis, ad exclusionem etiam 

Sacrae Poenitentiae, reservatae, inviolabiter servare tenentus.“) und 

die über die allgemeinen Geheimhaltungspflichten im Rahmen eines 

kirchlichen Strafverfahrens hinaus bereits für die Voruntersuchung, 

nicht jedoch für den Zeitraum bis dahin, galt. Dieser Geheimhaltungs-

pflicht unterlagen in erster Linie der Ortsordinarius selbst, der Promo-

tor iustitiae und der Notar sowie alle anderen Gerichtsmitarbeiter, die 

mit der Angelegenheit befasst waren.  

Vgl. Beal, a. a. O., S. 211, 231; Tapsell, Canon Law, 

Ziff. 320 ff. (S. 100 f.); Doyle, The 1962 Vatican instruction 
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„Crimen sollicitationis“ promulgated on March 16, 1962, 

2008, Ziff. 15 f., verfügbar unter: http://archives.weird-

load.com/docs/doyle-crimen-4-10-8.pdf, abgerufen: 

28.09.2020, der in diesem Zusammenhang von einem „na-

hezu paranoiden Beharren“ auf Geheimhaltung spricht. 

Für die Mitteiler und Zeugen galt diese strenge Form des Geheimnis-

ses zwar nicht, gleichwohl mussten auch sie den (allgemeinen) Eid zur 

Wahrung der Vertraulichkeit (c. 1769 CIC/1917) schwören, jedoch ohne 

dass deren Verletzung mit einer Sanktion verbunden gewesen wäre, 

sofern sie anlässlich ihrer Aussage nicht ausdrücklich darauf hingewie-

sen worden waren. Darüber hinaus war die sich aus c. 1769 CIC/1917 

ergebenden Vertraulichkeitsverpflichtung im Gegensatz zum „Ge-

heimnis des Hl. Offiziums“ grundsätzlich zeitlich befristet („… usque 

dum acta et allegata publici iuris fiant; …“), sofern der Richter nicht 

zum Schutz der Reputation des Angeklagten oder der Vermeidung ei-

nes Skandals deren dauerhafte Geltung angeordnet hat. Des Weiteren 

war die Geheimhaltungspflicht nur auf die Tatsache der Befragung als 

solches, die gestellten Fragen und die gegebenen Antworten be-

schränkt. Damit war nicht ausgeschlossen, dass sich die Opfer auch an 

die staatlichen Strafverfolgungsbehörden wenden; auch wenn der Ein-

wand eine gewisse Berechtigung hat, dass die Vorstellung schwer fällt, 

ein juristischer bzw. kanonistischer Laie stelle so feinsinnige Überle-

gungen an. 

Vgl. Beal a. a. O. S. 212, 231; Austin, a. a. O., Ziff. 182 

(S. 33). 
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Auch wenn dieses strikte Geheimnis in den Fällen der Solliziation als 

Entsprechung zum Beichtgeheimnis gerechtfertigt wird, so sind die da-

für herangezogenen Rechtfertigungen gerade in Fällen des sexuellen 

Missbrauchs Minderjähriger kritisch zu hinterfragen. Vieles spricht da-

für, dass jedenfalls in diesen Fällen in erster Linie die Sorge um einen 

öffentlichen Skandal und ein damit einhergehender Reputations- und 

Autoritätsverlust bestimmend und vorherrschend war. 

Vgl. Tapsell, Canon Law, Ziff. 323 (S. 101).  

Die Instruktion „Crimen sollicitationis“ wurde 1962 hinsichtlich des 

Verwaltungsstrafverfahrens in Fällen von Ordensklerikern ergänzt und 

galt danach jedenfalls bis zum Inkrafttreten des CIC/1983. Inwieweit 

diese darüber hinaus Geltung hatte, ist nicht ohne Weiteres zu beurtei-

len. Bis Mitte der 1990er Jahre schien nicht zuletzt die Glaubenskon-

gregation selbst nicht von einer Fortgeltung der Instruktion auszuge-

hen. Anhaltspunkte dafür ergeben sich aus einem Briefwechsel zwi-

schen dem damaligen Präfekten der Glaubenskongregation, Kardinal 

Ratzinger, und dem Präfekten des Päpstlichen Rates für die Gesetzes-

texte, Kardinal Castillo Lara.  

Vgl. Arrieta, „Kardinal Ratzinger und die Revision der 

kirchlichen Strafrechtsordnung – Eine entscheidende 

Rolle“, der diesen Briefwechsel auszugsweise wiedergibt, 

verfügbar unter: http://www.vatican.va/resources/resour- 

ces_arrieta-20101202_ge.html, abgerufen: 28.09.2020; 

Tapsell, Potiphar´s Wife, S. 105 f. 
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Jedenfalls seit Mitte 1996 vertritt aber auch die Glaubenskongrega-

tion die Auffassung, dass die Instruktion weiterhin anzuwenden sei. 

Vgl. Tapsell, Potiphar´s Wife, S. 108. 

Die wohl überwiegende Auffassung in der Kanonistik ist (nunmehr) der 

Meinung, dass die Geltung der Instruktion „Crimen sollicitationis“ 

durch das Inkrafttreten des CIC/1983 unberührt blieb und diese bis zur 

Promulgation des Motu proprio „Sacramentorum sanctitatis tutela“ 

und der Normae de gravioribus delictis im Jahr 2001 geltendes Recht 

war. 

Vgl. Kongregation für die Glaubenslehre, Die Normen des 

Motu proprio „Sacramentorum sanctitatis tutela - Ge-

schichtliche Einführung, verfügbar unter: http://www.vati-

can.va/resources/resources_introd-storica_ge.html, abge-

rufen: 29.09.2020; Beal, a. a. O. 

 In Anbetracht der ganz offensichtlichen Defizite in Bezug auf die unter-

bliebene Verfolgung und Ahndung sexuellen Missbrauchs von Kindern 

durch kirchliche Autoritäten oder die Überantwortung der Verdächti-

gen an die staatliche Justiz wird mit Blick auf die Instruktion „Crimen 

sollicitationis“ oftmals gleichsam entschuldigend darauf verwiesen, 

dass diese nicht weit verbreitet und, wenn überhaupt, nur einem klei-

nen Kreis Eingeweihter bekannt gewesen sei; dies verbunden mit dem 

Hinweis, dass sich zu Beginn der ersten Seite der Druckfassung der 

Instruktion der drucktechnisch hervorgehobene Hinweis findet, dass 

diese sorgfältig im Geheimarchiv der Kurie zu verwahren und weder 

zu veröffentlichen noch zu kommentieren ist („Servanda diligenter in 
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archivo secreto curiae pro norma interna non publicanda nec ullis com-

mentariis augenda“). Dabei sind die Angaben zum tatsächlichen Ver-

breitungs- und Bekanntheitsgrad dieser Instruktion jedenfalls bis zum 

Inkrafttreten des CIC/1983 unterschiedlich, 

vgl. Beal, a. a. O., 227 ff.; Tapsell, Canon Law., Ziff. 263 ff. 

(S. 83 ff.); Doyle, a. a. O., Ziff. 19 (S. 6), Ziff. 27 b (S. 9), 

und lassen daher keinen sicheren Rückschluss zu, ob die behauptete 

Unkenntnis tatsächlich bestand oder nur zur – freilich nur vermeintli-

chen – Entlastung vorgeschoben wurde. Denn selbst wenn die Instruk-

tion tatsächlich weithin unbekannt gewesen sein sollte, so ändert dies 

nichts daran, dass eine Verfolgung und Ahndung von Missbrauchsta-

ten jedenfalls auf der Grundlage der einschlägigen Normen des 

CIC/1917 ohne Weiteres hätte erfolgen können und vor allem auch 

müssen. 

So auch Austin, Report prepared for submission to the 

Royal Commission into Institutional Responses to Child 

Sexual Abuse, 2016, Ziff. 194 (S. 54). 

Mehr noch: Wenn sich die kirchlichen Verantwortungsträger tatsäch-

lich der Instruktion nicht bewusst gewesen wären, so gilt dies nicht zu-

letzt auch für die dort verankerte fundamentale Geheimhaltungspflicht, 

so dass sie sich an einer Überantwortung des Täters an staatliche Be-

hörden jedenfalls dann nicht hätten gehindert sehen können, wenn das 

Beichtgeheimnis nicht betroffen war. 
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dd) Eine signifikante Ausweitung der Geheimhaltungspflichten hat sich 

durch die Instruktion „Secreta continere“ aus dem Jahr 1974 ergeben, 

deren Geltung durch das Inkrafttreten des CIC/1983 unberührt geblie-

ben ist und im Rahmen der Normae de gravioribus delictis 2001 und 

2010 sogar ausdrücklich angeordnet wurde. 

Vgl. Tapsell, Canon Law, Ziff. 273 (S. 87). 

Diese Instruktion hat das – jedenfalls für die hier in Rede stehenden 

Fälle aufgrund aktuellster Entwicklungen zwischenzeitlich gegen-

standslose – „Päpstliche Geheimnis“ an die Stelle des „Geheimnisses 

des Heiligen Offiziums“ gesetzt. Dabei beseitigt die Instruktion nicht 

nur die Möglichkeit, das Maß der Geheimhaltung von der Bedeutung 

der Sache abhängig zu machen, sondern betont in der Präambel aus-

drücklich, dass die Entscheidung über die Geheimhaltung nicht dem 

Gewissen des Einzelnen überlassen, sondern nur von der rechtmäßi-

gen Autorität getroffen werden könne, dem die Sorge über die Ge-

meinschaft anvertraut sei. Nunmehr unverhohlen tritt dort auch die In-

tention des „Päpstlichen Geheimnisses“ zutage, wenn dieses wörtlich 

wie folgt begründet wird: 

Merito igitur iis, qui Populi Dei 

servitio destinantur, quaedam se-

creto tegenda concreduntur, ea 

scilicet, quae revelata aut suo 

non tempore modove revelata, 

Ecclesiae aedificationi obsunt vel 

publicum bonum pessumdant 

Zu Recht sind daher denen, die 

zum Dienst am Volk Gottes be-

stimmt sind, gewisse Dinge an-

vertraut, die geheimzuhalten 

sind, nämlich solche, die kundge-

tan oder zu unrechter Zeit und 

unpassend kundgetan, entweder 
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vel" denique privatorum et com-

munitatum inviolabilia iura of-

fendunt (cf. Instr. Communio et 

progressio, 121). 

für die Auferbauung der Kirche 

hinderlich sind oder dem öffentli-

chen Wohl schaden oder über-

haupt die unverletzlichen Rechte 

der einzelnen oder Gemeinschaf-

ten verletzen (vgl. die Instruktion 

Communio et progressio Nr. 

121). (zit. nach: Kathepdia, Se-

creta continere (Wortlaut), ver-

fügbar unter http://www.kathpe-

dia.com/index.php?title=Se-

creta_continere_%28Wort-

laut%29, abgerufen: 29.09.2020) 

Im Hinblick auf die Fälle des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger be-

deutsam ist, dass die Instruktion in Art. I Nr. 4 nun auch außergericht-

liche Anzeigen betreffend Delikte gegen Glaube und Sitte sowie Delikte 

gegen das Bußsakrament erfasst („Denuntiationes extra iudicium ac-

ceptae circa delicta contra fidem et contra mores, et circa delicta contra 

Paenitentiae sacramentorum patrata, …“) und der Geheimhaltungs-

pflicht unterwirft. Damit geht der sachliche Anwendungsbereich des 

„Päpstlichen Geheimnisses“ insoweit deutlich über den des „Geheim-

nisses des Heiligen Offiziums“, wie es in der Instruktion „Crimen solli-

citationis“ für die dort behandelten Sexualdelikte ausgestaltet wurde, 

hinaus, als der Geheimhaltung  

- über die in der Instruktion „Crimen sollicitationis“ behandelten 

vier Sexualdelikte hinaus auch Tötungs- und Körperverletzungs-
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delikte, Entführungen, Zügellosigkeiten, Ehebruch und alle For-

men von Zölibatsverstößen, 

- nicht nur Taten, die von Klerikern, sondern auch von Mitgliedern 

von Religioseninstituten verübt werden, 

- vor allem aber nicht nur die Informationen und Erkenntnisse, die 

im kirchlichen Verfahren erlangt wurden, sondern bereits die Be-

schuldigung gegenüber dem Oberen des Verdächtigten selbst 

unterliegen. Eine Ausnahme zugunsten der Unterrichtung staatlicher 

Strafverfolgungsbehörden ist in der Instruktion nicht vorgesehen.  

An das so ausgestaltete „Päpstliche Geheimnis“ waren bis Ende 2019 

unter anderem die Bischöfe, die höheren Prälaten, die höheren und 

niederen Beamten, die Konsultoren, die Sachverständigen und die Be-

diensteten der unteren Ordnungen, denen die Behandlung von Fragen 

zukommt, die unter das „Päpstliche Geheimnis“ fallen (Art. II Nr. 1), 

sowie auch alle diejenigen gebunden, die schuldhaft Kenntnis von Do-

kumenten und Angelegenheiten erhalten, die dem „Päpstlichen Ge-

heimnis“ unterliegen, oder, wenn sie schuldlos solche Kenntnis er-

langt haben, sicher wissen, dass die Angelegenheit unter das „Päpstli-

che Geheimnis“ fällt (Art. II Nr. 4). 

Die Geltung des „Päpstlichen Geheimnisses“ ist nicht zeitlich befristet, 

sondern besteht dauerhaft (Art. III Ziff. 1). 

Festzuhalten bleibt somit, dass seit Inkrafttreten der Instruktion „Se-

creta continere“ eine Anzeige eines Missbrauchsfalls bei den 
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staatlichen Strafverfolgungsbehörden durch kirchliche Verantwor-

tungsträger selbst vor Einleitung eines förmlichen kirchlichen Verfah-

rens durch einen kirchlichen Verantwortungsträger, insbesondere den 

Diözesanbischof oder Generalvikar, eine Verletzung des „Päpstlichen 

Geheimnisses“ dargestellt hätte, die zwar nicht mehr mit der Exkom-

munikation latae sententiae verbunden gewesen wäre, jedoch mit ei-

ner der Schwere des Verstoßes und des angerichteten Schadens ent-

sprechenden Strafe bedroht war (Ziff. III. 2). 

ee) Aufgrund einer Instruktion der Glaubenskongregation aus dem Jahr 

1971 konnten Bischöfe diese um die dekretweise Entlassung eines 

Priesters aus dem Klerikerstand im Verwaltungswege aufgrund seines 

„verderblichen Lebenswandels“ bitten. 

Johannes Paul II. schränkte diese Möglichkeit nur kurz nach Beginn sei-

nes Pontifikats dahingehend ein, dass eine solche Laisierung im Ver-

waltungswege nur der betroffene Priester selbst beantragen konnte. 

Dem Bischof, der eine Entlassung als angemessen angesehen hat, ver-

blieb nur der dafür vorgesehene ordentliche Rechtsweg eines Strafver-

fahrens. 

 

 Der CIC/1983 und das Motu proprio „Sacramentorum sanctitatis tu-

tela“ 

Im Nachgang zum II. Vatikanischen Konzil wurde auch das kirchliche Gesetz-

buch der lateinischen Kirche grundlegend überarbeitet. Dessen Neufassung 

trat am 25.11.1983 in Kraft. Nachfolgend ist daher wiederum ausgehend von 
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einigen Bemerkungen zur Einordnung des kirchlichen Strafrechts im 

CIC/1983 auf die insoweit maßgeblichen materiell-rechtlichen sowie die ver-

fahrensrechtlichen Bestimmungen einzugehen. Abschließend sind die inso-

weit seit 2001 ergangenen Änderungen darzustellen. 

aa) Das kirchliche Strafrecht wurde im Rahmen des CIC/1983 grundlegend 

umgestaltet, insbesondere der Umfang signifikant reduziert, nämlich 

von 222 Canones im CIC/1917 auf 89 im CIC/1983. Ungeachtet dessen, 

dass die Strafrechtsordnung des CIC/1983 – wie der Sekretär des Päpst-

lichen Rates für die Gesetzestexte, Bischof Juna Ignacio Arrieta meint – 

einen wesentlich neuen Grundansatz hat und sich auf der Grundlage 

der ekklesiologischen Grundaussagen des II. Vatikanischen Konzils 

auch im Hinblick auf die Strafdisziplin den Kriterien der Subsidiarität 

und Dezentralisation verpflichtet sieht,  

vgl. Arrieta, a. a. O., 

wurden andere Grundprägungen beibehalten und sogar noch vertieft, 

wie beispielsweise die ablehnende Haltung gegenüber dem Strafrecht 

und den für dessen Anwendung zuständigen Einrichtungen. Dement-

sprechend bestimmt c. 1341 CIC/1983 in der Tradition des c. 2224 § 1 

CIC/1917 Folgendes: 

Ordinarius proceduram iudicia-

lem vel administrativam ad po-

enas irrogandas vel declarandas 

tunc tantum promovendam curet, 

cum perspexerit neque fraterna 

Der Ordinarius hat dafür zu sor-

gen, dass der Gerichts- oder der 

Verwaltungsweg zur Verhängung 

oder Feststellung von Strafen nur 

dann beschritten wird, wenn er 
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correctione neque correptione ne-

que aliis pastoralis sollicitudinis 

viis satis posse scandalum repa-

rari, iustitiam restitui, reum emen-

dari. 

erkannt hat, dass weder durch 

mitbrüderliche Ermahnung noch 

durch Verweis noch durch andere 

Wege des pastoralen Bemühens 

ein Ärgernis hinreichend beho-

ben, die Gerechtigkeit wiederher-

gestellt und der Täter gebessert 

werden kann. 

Damit wird letztendlich ein Ultima-ratio-Prinzip für die Anwendung des 

kirchlichen Strafrechts statuiert. Vor diesem Hintergrund stellt auch die 

Kongregation für die Glaubenslehre im Rahmen ihrer „Geschichtlichen 

Einführung“ betreffend die Normen des Motu proprio „Sacramento-

rum sanctitatis tutela“ – im Ergebnis, wie noch eingehend zu zeigen 

sein wird, verharmlosend – fest, dass die Zeit nach 1965 bis zum In-

krafttreten des neuen Codex von verschiedenen Strömungen inner-

halb der Kanonistik bezüglich der Zielsetzungen des kirchlichen Straf-

rechts und der Betonung der Autorität und des Urteilsvermögens des 

Bischofs vor Ort geprägt war und gegenüber – so die Kongregation 

wörtlich – „unangebrachten Verhaltensweisen“ eine pastorale Heran-

gehensweise bevorzugt wurde, während Strafprozesse als anachronis-

tisch angesehen wurden. Man habe von einem Bischof eher erwartet 

zu heilen, als zu strafen. 

Vgl. Kongregation für die Glaubenslehre, a. a. O. 

bb) Die Strafbarkeit des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger bestimmte 

sich nach dem Inkrafttreten des CIC/1983 nach c. 1395 § 2, der folgen-

den Wortlaut hat: 
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Clericus qui aliter contra sextum 

Decalogi praeceptum deliquerit, si 

quidem delictum vi vel minis vel 

publice vel cum minore infra ae-

tatem sedecim annorum patratum 

sit, iustis poenis puniatur, non 

exclusa, si casus ferat, dimissione e 

statu clericali. 

Ein Kleriker, der sich auf andere 

Weise gegen das sechste Gebot 

des Dekalogs verfehlt hat, soll, 

wenn nämlich er die Straftat mit 

Gewalt, durch Drohungen, öffent-

lich oder an einem Minderjährigen 

unter sechzehn Jahren begangen 

hat, mit gerechten Strafen belegt 

werden, gegebenenfalls die Entlas-

sung aus dem Klerikerstand nicht 

ausgenommen. 

Die nunmehrige Regelung des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger 

unterscheidet sich gegenüber derjenigen des CIC/1917 und der Instruk-

tion „Crimen sollicitationis“ im Wesentlichen dahingehend, dass  

- einerseits die Opferaltersgrenze von 14 auf 16 Jahren angeho-

ben wurde, 

- andererseits aber eine gravierende Strafmilderung in der Weise 

erfolgt ist, dass nun nur noch eine „gerechte Strafe, gegebenen-

falls die Entlassung aus dem Klerikerstand nicht ausgenommen“ 

gefordert wird, die – selbst wenn man eine Fortgeltung der In-

struktion „Crimen sollicitationis“ unterstellt – gegenüber dieser 

vorrangig gewesen sein dürfte. 

1994 gewährte der Heilige Stuhl den US-amerikanischen Bischöfen        

– und zunächst nur diesen – ein Indult, mit dem das Alter für die 
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kirchenrechtliche Straftat des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger 

auf 18 Jahre angehoben wurde. Des Weiteren wurde die Verjährungs-

frist auf 10 Jahre, gerechnet ab dem 18. Geburtstag des Opfers, ausge-

dehnt. An die Bischöfe erging auch die ausdrückliche Anweisung, 

kirchliche Strafprozesse in den Diözesen durchzuführen.  

Dieses Indult von 1994 für die USA wurde 1996 auf Irland ausgewei-

tet. 

 Betreffend die Strafverhängung ordnet c. 1344, 2° CIC/1983 Folgendes 

an: 

Etiamsi lex utatur verbis praecep-

tivis, iudex pro sua conscientia et 

prudentia potest:  

 

… 

 

2° a poena irroganda abstinere 

vel poenam mitiorem irrogare 

aut paenitentiam adhibere, si 

reus emendatus sit et scandalum 

reparaverit, aut si ipse satis a ci-

vili auctoritate punitus sit vel pu-

nitum iri praevideatur; 

Auch wenn das Gesetz anord-

nende Worte verwendet, kann 

der Richter nach seinem Gewis-

sen und klugem Ermessen: 

… 

2° von der Verhängung einer 

Strafe absehen oder eine mildere 

Strafe verhängen oder eine Buße 

auferlegen, wenn der Schuldige 

gebessert ist und das Ärgernis 

behoben hat oder er hinreichend 

von einer weltlichen Autorität be-

straft worden ist oder diese Be-

strafung vorauszusehen ist; 
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Gegenüber den (fortgeltenden) Regelungen der Instruktion „Crimen 

sollicitationis“ dürfte diese höherrangige Norm den Vorrang haben, so 

dass eine Strafzumessung und -verhängung nach Maßgabe der In-

struktion nur insoweit in Betracht kommt, als von der vorstehenden 

Möglichkeit kein Gebrauch gemacht wurde. Dabei ist allerdings schon 

an dieser Stelle festzuhalten, dass diese Möglichkeit nur dem Richter 

und auch nur innerhalb eines förmlichen Verfahrens eröffnet ist; diese 

mithin keinen Freibrief darstellt, von der Durchführung eines Strafver-

fahrens und einer Bestrafung nach eigenem Gutdünken abzusehen. 

 Im Hinblick auf die Verjährung von Missbrauchstaten ordnet c. 1362 

§ 1, 2° CIC/1983 ausdrücklich eine fünfjährige Verjährungsfrist mit der 

Begehung oder im Falle eines Dauerdeliktes mit Beendigung der Tat 

an. 

 Ungeachtet der grundsätzlich in den Händen des Diözesanbischofs lie-

genden richterlichen Gewalt kennt auch der CIC/1983 den Begriff der 

dem Apostolischen Stuhl bzw. der Glaubenskongregation vorbehalte-

nen Straftaten. Als solche werden die in den cc. 1367, 1370, 1378 § 1, 

1382 und 1388 § 1 CIC/1983 normierten Straftatbestände qualifiziert. Da 

die vorgenannten Straftatbestände jeweils eine latae sententiae eintre-

tende Exkommunikation zur Folge haben, mithin für die Durchführung 

eines auf die unmittelbare Strafverhängung ausgerichteten Strafver-

fahrens ohnehin keine Notwendigkeit besteht, liegt die Annahme fern, 

dass durch das Inkrafttreten des CIC/1983 und die dortigen Regelungen 

zu den dem Apostolischen Stuhl bzw. der Glaubenskongregation vor-

behaltenen Straftaten die insoweit bestehende Zuständigkeit des Orts-

bischofs nach Maßgabe der Instruktion „Crimen sollicitationis“ besei-

tigt worden wäre; dies auch mit Blick auf die vorstehend skizzierten 
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Grundansätze des CIC/1983 und der Betonung der Verantwortung des 

Diözesanbischofs. 

 Ein die ausschließliche Zuständigkeit des Apostolischen Stuhls bzw. 

der Glaubenskongregation für die Verfolgung von Straftaten begrün-

dendes Verständnis vom Begriff der Reservation wird von der kano-

nistischen Literatur – soweit ersichtlich – erst mit Blick auf Art. 52 der 

1988 in Kraft getretenen Apostolischen Konstitution Pastor bonus 

(nachfolgend: PastBon) behauptet. 

Vgl. Lüdicke, MünstKommCIC, 57. Erg.lfg. (März 2019), vor 

1341 Anm. 1, der ausführt, dass der mit der Formel „de-

licta Congregationi pro Doctrina Fidei reservata“ ge-

meinte vollständige Zuständigkeitsvorbehalt auf Art. 52 

PastBon beruhe; Schmitz, a. a. O., S. 456, der mit Blick auf 

das Motu proprio „Sacramentorum sanctitatis tutela“ von 

einem – so wörtlich – neuen Zuständigkeitsvorbehalt 

spricht, der nur einen Teil der in c. 1395 § 2 CIC/1983 ge-

nannten Straftatbestände erfasst. 

Zwar wird dort angeordnet, dass die Glaubenskongregation über Straf-

taten gegen den Glauben und über schwerwiegende Straftaten gegen 

die Sitten und solche, die bei der Feier der Sakramente begangen wer-

den, urteilt. Abgesehen davon, dass allein auf der Grundlage des Wort-

lautes keineswegs zweifelsfrei ist, dass mit dieser Regelung eine die 

bischöfliche Kompetenz verdrängende Alleinzuständigkeit der Glau-

benskongregation statuiert wurde, ist auch unklar, welche Delikte da-

von konkret erfasst sein sollen, so dass davon auszugehen ist, dass 

auch nach Inkrafttreten von PastBon die Kompetenz der 
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Diözesanbischöfe zur Verfolgung und Ahndung von Fällen sexuellen 

Missbrauchs Minderjähriger durch Kleriker sowie gegebenenfalls eine 

Informationspflicht gegenüber der Glaubenskongregation nach Maß-

gabe der Instruktion „Crimen sollicitationis“ fortbestand. Dies bestäti-

gen sowohl die vorgenannte „Geschichtliche Einführung“ der Glau-

benskongregation,  

a. a. O.,  

sowie die vorgenannte Abhandlung des Bischofs Arrieta, 

a. a. O. 

In beiden Dokumenten wird dargelegt, dass die Prozesse betreffend die 

in Rede stehenden Straftaten in den Diözesen geführt werden und erst 

das zeitlich nachfolgende Motu proprio „Sacramentorum sanctitatis 

tutela“ die Bestimmung des Art. 52 PastBon habe wirksam werden las-

sen und die Alleinzuständigkeit der Glaubenskongregation begründet 

habe. 

bb) Wohl infolge der Zuspitzung der Entwicklung vor allem im englisch-

sprachigen Raum ab Mitte der 1990er Jahre, kam es am 30.04.2001 zur 

Veröffentlichung des Motu proprio „Sacramentorum sanctitatis tu-

tela“. Sehr ähnlich zur unterbliebenen Veröffentlichung der Instruktion 

„Crimen sollicitationis“ und damit offenbar durchaus noch von der die-

ser zugrunde liegenden Grundhaltung geprägt, lässt sich aus der in 

den Acta Apostolicae Sedis (nachfolgend: AAS) veröffentlichten Fas-

sung des Apostolischen Schreibens Johannes Pauls II. nur die Tatsa-

che entnehmen, dass eine Festlegung der Normen bezüglich der 
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Straftaten erfolgte, die nach Maßgabe von PastBon der Glaubenskon-

gregation vorbehalten sind (Normae de gravioribus delictis Congrega-

tioni pro Doctrina Fidei reservatis), und diese neben den inhaltlichen 

Normen (Normae substantiales) auch Verfahrensvorschriften (Normae 

procedurales) enthalten. Eine amtliche Veröffentlichung des Wortlau-

tes der Normen erfolgte jedoch nicht. Deren Inhalt konnte nur einem 

ebenfalls in den AAS veröffentlichten Schreiben der Glaubenskongre-

gation vom 18. Mai 2001 entnommen werden. Danach sollten die kon-

kreten Normen den Bischöfen – ebenso wie im Fall der Instruktion „Cri-

men sollicitationis“ – nur bei Bedarf, also nach Meldung bei der Glau-

benskongregation zur Verfügung gestellt werden. 

Während die Normae substantiales (Artt. 1 – 5 Normae2001) vor allem 

diejenigen Straftatbestände beinhalten, deren Verfolgung und Ahn-

dung als schwerwiegende Straftaten gegen Glaube und Sitte der Glau-

benskongregation vorbehalten ist, befassen sich die Normae proce-

durales (Artt. 6 – 26 Normae2001) einerseits mit der Zusammensetzung 

und den Kompetenzen des Gerichts (Artt. 6 – 16 Normae2001) und an-

dererseits mit der Durchführung des Verfahrens selbst (Artt. 17 – 26 

Normae2001). 

Wesentliche Änderungen dieser 2001 (mittelbar) veröffentlichten Nor-

mae gegenüber der sich auf der Grundlage des CIC/1983 ergebenden 

Rechtslage sind danach: 

- die Festlegung der ausschließlichen Kompetenz der Glaubens-

kongregation für die strafrechtliche Behandlung unter anderem 

der Fälle des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger, 
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- die Anhebung des Schutzalters der Missbrauchsopfer auf 18 

Jahre, 

- die Verlängerung der Verjährungsfrist auf zehn Jahre beginnend 

mit dem 18. Geburtstag des Opfers. 

Damit stellen die Normae substantiales jedenfalls in Bezug auf diejeni-

gen Fälle, die den sexuellen Missbrauch Minderjähriger betreffen, vor-

rangig eine Verallgemeinerung der den Bischöfen in den USA und Ir-

land gewährten Indulte dar. 

Betreffend das durchzuführende Verfahren ist in dem Schreiben der 

Glaubenskongregation wörtlich Folgendes ausgeführt: 

… Quoties Ordinarius vel Hierar-

cha notitiam saltem verisimilem 

habeat de delicto reservato, in-

vestigatione praevia peracta, 

eam significet Congregationi pro 

Doctrina Fidei quae, nisi ob pecu-

liaria rerum adiuncta causam sibi 

advocet, Ordinarium vel Hierar-

cham per proprium Tribunal ad 

ulteriora procedere iubet oppor-

tunas normas tradendo; ius ap-

pellandi contra sententiam primi 

gradus, sive ex parte rei vel eius 

Patroni sive ex parte Promotoris 

… Sooft ein Ordinarius oder ein 

Hierarch eine wenigstens wahr-

scheinliche Kenntnis von einer 

solch reservierten Straftat hat, 

muss er diese nach abgeschlos-

sener Voruntersuchung der Kon-

gregation für die Glaubenslehre 

anzeigen, die, wenn sie nicht we-

gen besonderer Umstände den 

Fall an sich zieht, durch Über-

gabe der entsprechenden Nor-

men dem Ordinarius oder dem 

Hierarchen gebietet, durch sein 

eigenes Gericht das weitere 
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Iustitiae, valide unice manet tan-

tummodo ad Supremum Tribu-

nal eiusdem Congregationis. … 

 

 

 

 

… Instantia in Tribunali quovis 

modo finita, omnia acta causae 

ad Congregationem pro Doctrina 

Fidei ex officio quam primum 

transmittantur. 

… 

Verfahren durchführen zu lassen. 

Das Recht auf Berufung gegen 

das Urteil der ersten Instanz, so-

wohl von Seiten des Angeklag-

ten und seines Verteidigers als 

auch von Seiten des Kirchenan-

walts, besteht allein beim Obers-

ten Gericht dieser Kongregation. 

… 

… Wenn der Fall vor Gericht wie 

auch immer beendet ist, müssen 

alle Akten des Verfahrens mög-

lichst rasch von Amts wegen an 

die Kongregation für die Glau-

benslehre übermittelt werden.  

… 

Mit Blick auf die Behandlung von Fällen sexuellen Missbrauchs von 

wesentlicher Bedeutung ist aber auch, dass in Art. 25 § 1 Normae2001 

ausdrücklich angeordnet wird, dass „Fälle dieser Art“ Gegenstand des 

„Päpstlichen Geheimnisses“ sind, so dass kein Zweifel bestand, dass 

auch die in Art. 13 Normae2001 genannten Mitteilungen an den Bi-

schof wegen möglicher Missbrauchsfälle sowie die Kommunikation 

zwischen diesem und der Glaubenskongregation von dem insoweit 

zwischenzeitlich beseitigten „Päpstlichen Geheimnis“ erfasst waren 

und daher nicht an staatliche Strafverfolgungsbehörden weitergege-

ben werden durften. Soweit in einem offenbar im April 2010 nur in 
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englischer Sprache auf der Homepage des Apostolischen Stuhls ver-

öffentlichten „Guide to Understanding Basic CDF Procedures concern-

ing Sexual Abuse Allegations“, 

verfügbar unter: https://www.vatican.va/resources/re-

sources_guide-CDF-procedures_en.html, abgerufen: 

29.09.2020, 

darauf verwiesen wird, dass Vorgaben des staatlichen Rechts im Hin-

blick auf Mitteilungspflichten gegenüber staatlichen Behörden stets zu 

beachten seien, ist es bereits mehr als fraglich, ob durch solche Leitli-

nien eine Änderung des geltenden Rechts erfolgen kann. Selbst wenn 

man dies aber annehmen wollte, so wäre eine Mitteilung nur in den 

Fällen einer gesetzlichen Verpflichtung statthaft, wie sie jedenfalls im 

deutschen Recht nicht besteht. 

Neun Jahre nach der Promulgation des Motu proprio „Sacramentorum 

sanctitatis tutela“ wurden die Normae de gravioribus delictis überar-

beitet und nun erstmals im Volltext veröffentlicht. 

Vgl. AAS 102 (2010) 419 - 434. 

Gegenüber der Fassung der Normae2001 wurden unter anderem fol-

gende, die hier inmitten stehenden Tatbestände betreffende Änderun-

gen vorgenommen: 

- im Anschluss an einige Vollmachten, die Johannes Paul II. der 

Glaubenskongregation 2002/2003 gewährt und die Benedikt XVI. 

2005 bestätigt hat: 
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-- die Verlängerung der Verjährungsfrist von zehn auf 20 

Jahre, dies unbeschadet der Möglichkeit von der Verjäh-

rung vollständig zu derogieren (Art. 7 § 1 Normae2010), 

-- die Möglichkeit des Dispenses vom Erfordernis der Pries-

terweihe und des Doktorats in Kirchenrecht für die Funkti-

onsträger im kirchlichen Strafverfahren (Art. 15 Nor-

mae2010) sowie 

-- die Möglichkeit, Rechtsakte im Falle der Übertretung von 

bloßen Verfahrensregelungen durch untergeordnete Ge-

richte zu heilen (Art. 18 Normae2010) 

- die Gleichstellung Erwachsener, deren Vernunftgebrauch habi-

tuell eingeschränkt ist, mit Minderjährigen (Art. 6 § 1, 1° Nor-

mae2010) sowie 

- die Ausweitung der der Glaubenskongregation vorbehaltenen 

Straftaten auf die Aufbewahrung und Verbreitung pornographi-

scher Bilder Minderjähriger unter 14 Jahren in jedweder Form 

und mit jedwedem Mittel durch einen Kleriker in üblicher Ab-

sicht als der Glaubenskongregation vorbehaltene Straftat be-

stimmt wurde (Art. 6 § 1, 2° Normae2010). 

Das im Jahr 2016 veröffentlichte Motu proprio „Wie eine liebende Mutter“ 

betrifft in erster Linie die Konsequenzen von Amtspflichtverletzungen auch 

von Diözesanbischöfen unter anderem in Fällen sexuellen Missbrauchs und 

droht bereits für Fälle eines schwerwiegenden Sorgfaltsmangels die 
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Amtsentlassung an. Da die materiellen Straftatbestände davon unberührt 

bleiben, wird auf eine eingehende Darstellung dieses Motu proprio verzich-

tet. 

Im Ergebnis dasselbe gilt auch für das im Nachgang zum sogenannten „Miss-

brauchsgipfel“ im Frühjahr 2019 in Rom im Mai 2019 veröffentlichte Motu 

proprio „Vos estis lux mundi“. Dieses hat im Wesentlichen verfahrensrecht-

liche Vorschriften zum Gegenstand. Diese betreffen nicht zuletzt die Ver-

pflichtung Meldesysteme einzurichten sowie die Verfahren bei Vorwürfen ge-

gen Bischöfe. 

Im Dezember 2019 hat Papst Franziskus weitere Änderungen vorgenommen. 

Art. 6 § 1, 2° Normae2010 wurde dahingehend geändert, dass der Erwerb, die 

Aufbewahrung und die Verbreitung des Besitzes pornografischer Bilder Min-

derjähriger unter 18 Jahren (statt bisher unter 14 Jahren) unter Strafe gestellt 

werden. Für Verfahren, die unter Art. 6 Normae2010 fallende Taten zu Ge-

genstand haben, gilt, wie bereits mehrfach erwähnt, seither das „Päpstliche 

Geheimnis“ nicht mehr. 

Zwischenzeitlich sah sich die Kongregation für die Glaubenslehre veranlasst, 

im Juli 2020 ein Vademecum zu einigen Fragen in den Verfahren zur Behand-

lung von Fällen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger durch Kleriker heraus-

zugeben. Auf dieses wird im Zusammenhang mit den DBK-Leitlinien und den 

dort zu behandelnden Verfahrensfragen näher einzugehen sein. Die Tatsa-

che, dass sich die Glaubenskongregation zu diesem Schritt veranlasst sah, 

kann durchaus als Beleg für die nach wie vor bestehenden Unzulänglichkei-

ten und Unsicherheiten auf diözesaner Ebene bei der Durchführung derarti-

ger Strafverfahren angesehen werden. Zentrale Fragen in diesem Zusam-

menhang werden allerdings auch durch dieses Vademecum nicht 
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beantwortet und die noch eingehender zu behandelnden Defizite des kirchli-

chen Straf(verfahrens)rechts jedenfalls in diesem Kontext nicht beseitigt. 

 

 Die Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz (2002 / 2010 / 2013) 

und deren Umsetzung im Bistum Aachen 

Im Nachgang zur Veröffentlichung der Normae de gravioribus delictis erließ 

auch die Deutsche Bischofskonferenz 2002 erstmals Leitlinien zum Umgang 

mit Fällen sexuellen Missbrauchs, die 2010 grundlegend sowie 2013 noch-

mals überarbeitet wurden. Der Wortlaut der DBK-Leitlinien in der jeweiligen 

Fassung ist in der Anlage 4 dokumentiert. Nachfolgend sind daher lediglich 

einige für den Untersuchungsgegenstand maßgebliche Regelungsgegen-

stände und deren Behandlung durch die DBK-Leitlinien zu skizzieren. 

aa) Die DBK-Leitlinien waren aufgrund insoweit fehlender Gesetzgebungs-

kompetenz der DBK (vgl. c. 455 CIC) lediglich Empfehlungen und besa-

ßen keine unmittelbare Bindungswirkung auf diözesaner Ebene. Unge-

achtet dessen, dass die Glaubenskongregation mit Blick auf die DBK-

Leitlinien 2010 die Prüfung angeregt hatte, ob diese nicht als verbind-

liche Partikularnorm in der Form eines Allgemeinen Dekrets erlassen 

werden könnten, unterblieb die hierzu erforderliche Vorlage der über-

arbeiteten Fassung (2013) zur Rekognoszierung durch den Apostoli-

schen Stuhl seitens der DBK. Dies bedeutet, dass jeder Diözesanbi-

schof auf deren Grundlage für seine Diözese eine entsprechende Re-

gelung zu erlassen und zu veröffentlichen hat, wie dies in Ziff. 1 Abs. 3 

DBK-Leitlinien 2013 erstmals auch ausdrücklich vorgesehen ist. 
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Vgl. Althaus, a. a. O., Vorb. Anm. 1 sowie Ziff. 1 Anm. 4. 

 Aus Sicht der Gutachter bestehen ernstzunehmende Bedenken, dass 

die DBK-Leitlinien 2002 für das Bistum wirksam in Kraft gesetzt wur-

den. Deren Veröffentlichung erfolgte im „Kirchlichen Anzeiger für die 

Diözese Aachen“ Nr. 11 vom 01.11.2002, S. 269 – 272, unter der Rubrik 

„Verlautbarungen der Deutschen Bischofskonferenz“ mit dem Zeich-

nungsvermerk des damaligen Vorsitzenden der Deutschen Bischofs-

konferenz, Kardinal Lehmann. Eine ausdrückliche Inkraftsetzungsan-

ordnung für das Bistum findet sich dort jedoch nicht. 

 Vgl. Kirchlicher Anzeiger Nr. 11 vom 01.11.2002, S. 269 – 

272. 

 Eine erste grundlegende Überarbeitung der DBK-Leitlinien erfolgte im 

Jahr 2010 nach Bekanntwerden der Missbrauchsfälle im Canisius-Kol-

leg und den sich daraus ergebenden Weiterungen im Frühjahr 2010. 

Mit Blick auf deren diözesanrechtliche Inkraftsetzung lässt sich aus 

Sicht der Gutachter mit guten Gründen die Auffassung vertreten, dass 

dafür der an Stelle des Zeichnungsvermerks des DBK-Vorsitzenden 

beigefügte Zusatz: 

„Für das Bistum Aachen 

+ Heinrich Mussinghoff 

Bischof von Aachen“ 

 ausreichend ist. Auch wenn es sich dabei allem Anschein nach um den 

Zeichnungsvermerk im Rahmen der DBK-Beschlussfassung handelt, 
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kommt darin der Wille zur Inkraftsetzung der Leitlinien auch auf diöze-

saner Ebene bereits hinreichend deutlich zum Ausdruck. 

 Vgl. Kirchlicher Anzeiger Nr. 10 vom 01.10.2010, S. 266 – 

270. 

 Eine abermalige Überarbeitung der DBK-Leitlinie erfolgte sodann im 

Jahr 2013. An deren Inkraftsetzung für das Bistum zum 01.12.2013 be-

stehen in Anbetracht des ausdrücklichen und im Kirchlichen Anzeiger 

veröffentlichten Inkraftsetzungsbefehls keinerlei Zweifel. 

 Vgl. Kirchlicher Anzeiger Nr. 12 vom 01.12.2013, S. 214 – 

220. 

 Im April 2018 beschloss der Ständige Rat des Verbandes der Diözesen 

Deutschlands die Geltung der DBK-Leitlinien bis zum 31.08.2019 zu ver-

längern; dies jedoch ohne die von ihm im Jahr 2013 in Aussicht ge-

stellte Überarbeitung der Leitlinien bis dahin vorgenommen zu haben. 

Da die Inkraftsetzung der DBK-Leitlinien 2013 für das Bistum uneinge-

schränkt, also weder ad experimentum noch anderweitig befristet, er-

folgte, bestand insoweit für das Bistum kein legislatorischer Hand-

lungsbedarf. 

Die am 18.11.2019 vom Ständigen Rat beschlossene Fassung mit dem 

Titel „Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjäh-

riger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener durch Kleriker und 

sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst“ hat hingegen keine Aus-

wirkungen auf den Untersuchungszeitraum und bleibt daher außer Be-

tracht. 



Westpfahl   Spilker   Wastl 

München 

 

- 93 - 

 

Selbst wenn man davon ausgeht, dass eine Inkraftsetzung der DBK-

Leitlinien 2002 nicht formell ordnungsgemäß erfolgt sein sollte, so ha-

ben sich für die Gutachter bei der Durchführung ihrer Untersuchung 

keinerlei Anhaltspunkte dafür ergeben, dass sich die Bistumsverant-

wortlichen dieses Umstandes bewusst gewesen wären und aus die-

sem Grund die DBK-Leitlinien nicht als für sie verbindlich angesehen 

haben. 

bb) Die DBK-Leitlinien 2002 bestimmen den Anwendungsbereich eher bei-

läufig, wenn in Ziff. 1 geregelt wird, dass der Diözesanbischof eine Per-

son beauftragt, die den Vorwurf sexuellen Missbrauchs Minderjähriger 

prüft. Nähere Angaben dazu, was unter sexueller Missbrauch Minder-

jähriger konkret zu verstehen ist, machen die DBK-Leitlinien 2002 je-

doch nicht. 

In Anbetracht dessen wird in Ziff. 2 DBK-Leitlinien2010 klarstellend be-

stimmt, dass sich diese auf Handlungen nach dem 13. Abschnitt des 

StGB beziehen, soweit sie an Minderjährigen begangen werden. Damit 

unterscheidet sich deren Anwendungsbereich in mehrfacher Hinsicht 

von den einschlägigen Bestimmungen des kirchlichen (Straf-)Rechts. 

Die DBK-Leitlinien finden danach einerseits auch Anwendung auf ein-

schlägige Straftaten, die von Nicht-Klerikern begangen werden; ande-

rerseits sind diejenigen (unkeuschen) Verhaltensweisen, die zwar als 

Verstoß gegen das sechste Gebot des Dekalogs anzusehen, aber nach 

den Maßstäben des staatlichen Strafrechts nicht strafbar sind, davon 

nicht erfasst.  

Dies wurde seitens der Glaubenskongregation moniert und Ziff. 2 in 

den DBK-Leitlinien 2013 dahingehend angepasst, dass auch die 
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kanonischen Normen des CIC und – soweit einschlägig – des Motu 

proprio „Sacramentorum sanctitatis tutela“ erfasst werden. Des Wei-

teren wurden nun auch bestimmte Handlungen unterhalb der Schwelle 

der Strafbarkeit und in Anlehnung an die Normae2010 auch an erwach-

senen Schutzbefohlenen verübte Missbrauchshandlungen in den An-

wendungsbereich einbezogen. Über die Normae2010 hinaus werden 

in Ziff. 3 als solche behinderte, gebrechliche oder kranke Personen be-

stimmt, gegenüber denen Kleriker, Ordensangehörige und andere Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter eine besondere Sorgepflicht haben, weil 

sie ihrer Fürsorge und Obhut anvertraut sind. 

cc) Der Diözesanbischof nimmt in den DBK-Leitlinien 2002 und 2010 eine 

zentrale Stellung ein. Ihm obliegt nicht nur die Einrichtung der neu ge-

schaffenen Funktionen. Er ist auch umfassend zu unterrichten und trifft 

alle Entscheidungen in der Sache. Sofern er nicht den General- oder 

einen Bischofsvikar mit diesen Aufgaben betraut, hat der Diözesanbi-

schof diese Entscheidungen persönlich zu treffen.  

An die Stelle des Diözesanbischofs tritt im Rahmen der DBK-Leitlinien 

2013, soweit es um die Behandlung konkreter Missbrauchsfälle geht, 

in der Regel der (Orts-)Ordinarius, so dass eine diesbezügliche Zustän-

digkeit des Generalvikars neben der des Diözesanbischofs schon kraft 

Amtes gegeben ist. 

dd) Alle Fassungen der DBK-Leitlinien sehen die obligatorische Beauftra-

gung eines / einer „Missbrauchsbeauftragten“ vor, der / die in den Leit-

linien entweder als „beauftragte Person“ (2002) oder als „geeignete 

Person“ (2010 / 2013) bezeichnet wird. Während zunächst nur von einer 

„beauftragten Person“ die Rede ist (2002), sehen die DBK-Leitlinien 
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2010 eine oder mehrere geeignete Personen (Ziff. 4.) und die DBK-Leit-

linien 2013 (Ziff. 4) mindestens zwei geeignete Personen vor. Eine wei-

tere Veränderung besteht im Hinblick auf die Inkompatibilitäten. Sol-

che bestanden in der ursprünglichen Fassung überhaupt nicht. Nach 

Ziff. 5 DBK-Leitinien2010 durfte eine der Ansprechpersonen nicht der 

Leitung der Diözese angehören. In der zuletzt geltenden Fassung der 

DBK-Leitlinien besteht für alle Ansprechpersonen Inkompatibilität mit 

einem kirchlichen Anstellungsverhältnis an sich (Ziff. 5 DBK-Leitli-

nien2013). 

Der Ansprechperson obliegt in allen Fassungen der DBK-Leitlinien die 

Entgegennahme von Hinweisen auf mögliche Fälle sexuellen Miss-

brauchs und die unverzügliche Information des Diözesanbischofs. In 

der ursprünglichen Fassung der Leitlinien hat sie den Sachverhalt zu 

recherchieren (Ziff. 1 DBK-Leitlinien2002), mit dem Verdächtigten ein 

Gespräch zu führen und mit dem Opfer bzw. dessen Erziehungsberech-

tigten Kontakt aufzunehmen (Ziff. 3 DBK-Leitlinien2002). Was nach der 

Kontaktaufnahme zu geschehen hat, lässt sich den Leitlinien jedoch 

nicht mit Sicherheit entnehmen. Darüber hinaus fungiert die Ansprech-

person auch als Kontaktperson für die staatlichen Ermittlungsbehör-

den (Ziff. 1 DBK-Leitlinien 2002).  

Diese zentrale Rolle der Ansprechperson im Vorfeld eines kirchlichen 

Verfahrens wurde in den DBK-Leitlinien 2010 und 2013 deutlich be-

schnitten. Vor allem die Gespräche mit den Verdächtigten (Ziff. 20 

DBK-Leitlinie2010 bzw. Ziff. 23 DBK-Leitlinie2013) und die Information 

der staatlichen Strafverfolgungsbehörden (Ziff. 26 DBK-Leitlinie2010 

bzw. 29 DBK-Leitlinie2013) lag danach vorrangig bei einem Vertreter 

des Dienstgebers. Die Ansprechpersonen hatten in erster Linie für eine 
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Entgegennahme und Weiterleitung der Hinweise zu sorgen. Über de-

ren Teilnahme an dem Gespräch mit dem Opfer hatte nach Maßgabe 

der DBK-Leitlinien 2010 (Ziff. 15) der Diözesanbischof zu entscheiden. 

Entsprechendes galt auch für die den Opfern zu unterbreitenden Hilfs-

angebote. Während dies zunächst der Ansprechperson übertragen war 

(Ziff. 8 DBK-Leitlinien2002), äußern sich die DBK-Leitlinien 2010 und 

2013 nicht mehr dazu, wer konkret für die Unterbreitung der Hilfsange-

bote zuständig ist (Ziff. 37 bzw. 43). Die Entscheidung über die konkre-

ten Hilfsangebote lag danach beim Diözesanbischof bzw. Ordinarius 

(Ziff. 38 bzw. 44). 

Betreffend die personelle Besetzung dieser Funktion kann auf die vor-

stehende Übersicht unter Ziff. IV. 5. verwiesen werden. 

ee) Während die Beauftragung einer Ansprechperson obligatorisch war, 

war die Einrichtung eines Beraterstabes nach Maßgabe der DBK-Leitli-

nien 2002 (Ziff. 1) fakultativ. Erst die DBK-Leitlinien 2010 sahen die ver-

pflichtende Einrichtung eines solchen vor (Ziff. 7). Im Gegensatz zur 

Ansprechperson wurden in den DBK-Leitlinien für die Mitglieder des 

Beraterstabes spezifische Anforderungen an deren fachliche Qualifika-

tion und berufliche Erfahrungen gestellt. Die Aufgaben des Berater-

stabs und dessen Arbeitsweise gingen aus den DBK-Leitlinien jedoch 

nicht hervor und blieben offenbar der Ausgestaltung durch den parti-

kularen Gesetzgeber überlassen. Möglich erscheint danach, dass der 

Beraterstab sich sowohl lediglich mit allgemeinen, abstrakt-strukturel-

len Fragen des sexuellen Missbrauchs, als auch mit konkreten Miss-

brauchsfällen, deren Beurteilung und dem weiteren Vorgehen befasst. 
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 Betreffend die personelle Besetzung des Beraterstabs kann auf die vor-

stehende Übersicht unter Ziff. IV. 5. verwiesen werden. 

ff) Die DBK-Leitlinien machten in allen Fassungen die Befassung des 

Apostolischen Stuhls davon abhängig, dass eine kirchenrechtliche 

Voruntersuchung den Verdacht – so wörtlich – „bestätigt“ hat. Insoweit 

bestehen erhebliche – und aus Sicht der Gutachter im Ergebnis durch-

greifende – Vorbehalte gegen die Vereinbarkeit der DBK-Leitlinien mit 

den Normae2001 / 2010, die nach Durchführung einer Voruntersu-

chung die unbedingte Vorlage des Ergebnisses dieser Voruntersu-

chung zur Entscheidung über das weitere Vorgehen durch die Glau-

benskongregation fordern. 

Vgl. auch Schmitz, a. a. O., S. 460. 

Die Unterrichtung der Glaubenskongregation von einem Miss-

brauchs(verdachts)fall ist keinesfalls davon abhängig, dass der Ver-

dacht im Rahmen der Voruntersuchung bestätigt wurde; dies ungeach-

tet dessen, dass – aus Sicht der Gutachter jedoch zu Unrecht – teilweise 

angenommen wird, dass eine solche unter bestimmten, im Einzelnen 

jedoch unklaren Umständen unterbleiben kann. 

Vgl. Kongregation für die Glaubenslehre, Rundschreiben, 

um den Bischofskonferenzen zu helfen, Leitlinien für die 

Behandlung von Fällen sexuellen Missbrauchs von Min-

derjährigen durch Kleriker zu erstellen, Ziff. II, wonach die 

Glaubenskongregation unterrichtet werden muss, wenn 

sich „die Anschuldigung als glaubwürdig“ erweist, ver-

fügbar unter http://www.vatican.va/roman_curia/con-gre-
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gations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20110503_ 

abuso-minori_ge.html, abgerufen: 28.09.2020; dies., Ver-

ständnishilfe für die grundlegende Vorgehensweise der 

Kongregation für die Glaubenslehre bei Vorwürfen sexu-

ellen Missbrauchs, wonach der Fall der Glaubenskongre-

gation vorgelegt wird, wenn „die Anschuldigung auf ei-

nen wahren Sachverhalt hindeutet“, verfügbar unter 

http://www.vatican.va/resources/resources_guide-CDF-

procedures_ge.html, abgerufen: 29.09.2020;   

Scicluna, The Procedure and Praxis of the Congregation 

for the Doctrine of the Faith regarding Graviora delicta, B. 

– The Notitia criminis: „If the result of the „investigatio 

praevia“ is that the accusation is credible“, verfügbar un-

ter: http://www.vatican.va/resources/resources_mons-sci-

cluna-graviora-delicta_en.html, abgerufen: 28.09.2020;   

Althaus, der einerseits ausführt, dass der Glaubenskon-

gregation die wenigstens wahrscheinliche Kenntnis nach 

Durchführung der Voruntersuchung (mit deren Ergebnis-

sen) mitzuteilen ist (a. a. O., Normae de gravioribus delic-

tis, Art. 16 Anm. 2), andererseits aber eine Mitteilung an 

die Glaubenskongregation unter anderem dann als ent-

behrlich ansieht, wenn sich die Anschuldigung aufgrund 

der Voruntersuchung als falsch erwiesen hat (a. a. O., Leit-

linien der Deutschen Bischofskonferenz, Nr. 34 Anm. 2);   

Rees (Koordiniertes Vorgehen gegen sexuellen Miss-

brauch – Die Normen der Kongregation für die Glaubens-

lehre über die delicta graviora vom 21.05.2010, in: Haller-

mann u.a. (Hrsg.), Der Strafanspruch der Kirche in Fällen 

von sexuellem Missbrauch, S. 67, 111 ff.) hält eine 
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Mitteilungspflicht in Fällen „erwiesenen Verdachts“, nicht 

aber bei negativem Ausgang für erforderlich. 

Durch den Wortlaut der Regelung gedeckt ist ausschließlich eine un-

bedingte Mitteilungspflicht. Diese entspricht auch allein der offensicht-

lichen Intention des Gesetzgebers und der ratio legis, da anderenfalls 

die Gefahr besteht, dass die absolute Verfahrensherrschaft der Glau-

benskongregation durch Erwägungen zur – vermeintlichen – (Un-) 

Glaubwürdigkeit der Anschuldigung ausgehöhlt wird. 

Das im Juli veröffentlichte Vademecum bestätigt die Sichtweise der 

Gutachter. Dort ist in Ziff. 28 dargelegt, dass aufgrund der Möglichkeit 

der Derogation von der Verjährung und der ausschließlichen Kompe-

tenz der Glaubenskongregation darüber zu entscheiden, auch in Fällen 

(vermeintlich) eingetretener Verjährung eine Vorlage nicht unterblei-

ben kann. Ziff. 69 des Vadecum ergänzt insoweit, dass die Vorlage an 

die Glaubenskongregation auch ohne Rücksicht auf das Ergebnis der 

Voruntersuchung zu erfolgen hat. Gänzlich unerheblich ist damit aber 

auch, ob der Ordinarius das Ergebnis der Voruntersuchung als für ei-

nen Tatnachweis ausreichend ansieht. 

gg) Die DBK-Leitlinien 2002 sind allem Anschein nach stark von der – je-

denfalls zwischenzeitlich überholten – Vorstellung geprägt, dass Miss-

brauchstäter in erster Linie oder zumindest überwiegend pädophil        

oder ephebophil veranlagte Personen sind. Dementsprechend fordern 

sie als Konsequenzen für den Täter an erster Stelle die diagnostische 

Abklärung und in jedem Fall eine Therapie (Ziff. 9). Erst in der Folge 

wird auf Tätigkeitsbeschränkungen, nämlich im Hinblick auf Bereiche, 
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die die Täter mit Kindern und Jugendlichen in Verbindung bringen, 

eingegangen (Ziff. 12). 

Demgegenüber setzen die DBK-Leitlinien 2010 und 2013 die Prioritäten 

im Hinblick auf die Folgen für den Täter umgekehrt. Vorrangig wird 

hier die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen untersagt (Ziff. 42 bzw. 

48). Dabei handelt es sich um eine engere Regelung, da bei kaum einer 

pastoralen Tätigkeit eine Verbindung mit Kindern und Jugendlichen 

auszuschließen ist. Während die DBK-Leitlinien 2010 eine forensisch-

psychiatrische Begutachtung nur dann fordern, wenn der Täter im 

kirchlichen Dienst bleibt, wird auf diese Einschränkung in den DBK-

Leitlinien 2013 verzichtet. Eine Therapie wird danach bereits dann ge-

fordert, wenn beim Täter eine behandelbare psychische Störung vor-

liegt. Eine Fokussierung auf pädo- oder ephebophile Täter lässt sich 

den DBK-Leitlinien 2010 und 2013 demnach nicht mehr entnehmen. 

hh) Allem Anschein nach war im Jahr 2008 beabsichtigt, konkretisierende 

Ausführungsbestimmungen für die DBK-Leitlinien zu erlassen. Hierzu 

lag auch ein zumindest weit fortgeschrittener Entwurf vor. Dass dieser 

aber auch tatsächlich in Kraft gesetzt, insbesondere im Kirchlichen An-

zeiger veröffentlicht worden wäre, konnte nicht festgestellt werden. 

Auf der Basis der DBK-Leitlinien 2010 und den ersten Erfahrungen aus 

Missbrauchsfällen wurde jedoch in Form einer Orientierungshilfe, die 

nicht formell in Kraft gesetzt wurde, eine Prozessbeschreibung erstellt, 

die nach der Überarbeitung der DBK-Leitlinien angepasst wurde. Eine 

generell-abstrakte Konkretisierung der sich aus den DBK-Leitlinien er-

gebenden, vorstehend dargestellten Aufgabenzuweisung, z.B. Vertre-

ter des Dienstgebers, an bestimmte Stelle oder Personen des Bischöf-

lichen Generalvikariates erfolgte danach nicht. 
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 Zwischenergebnis 

Die Reformen des kirchlichen Sexualstrafrechts auf gesamtkirchlicher Ebene 

wirken trotz der großen Wucht, mit der das öffentliche Bekanntwerden von 

Missbrauchsfällen kontinentübergreifend in einer Vielzahl von Ländern über 

die Kirche hereingebrochen ist, insgesamt eher verhalten. Diese beschränken 

sich weitestgehend darauf, für einzelne Länder gewährte Ausnahmeregelun-

gen in das gesamtkirchliche Recht zu inkorporieren sowie Detailänderungen, 

wie z. B. in Gestalt der Anhebung der Altersgrenze, vorzunehmen. Tiefgrei-

fende, aus den unter VIII. 3. zu schildernden Gründen gebotene Reformen, 

die auch die Anwendbarkeit des kirchlichen (Sexual-)Strafrechts sowie die 

Einbeziehung externer Fachkompetenz erleichtern und die Stellung der Ge-

schädigten im Verfahren verbessern würden, sind jedoch nicht absehbar. 

 

3. Staatliches Straf(verfahrens)recht 

Im Hinblick auf das staatliche Strafrecht sind neben den sogleich zu skizzie-

renden Grundzügen der Entwicklung des Sexualstrafrechts (a.) und der Ent-

wicklung der Stellung des Tatopfers im Strafverfahrensrecht (b.) nicht zuletzt 

mit Blick auf den allgegenwärtigen Vertuschungsvorwurf die Fragen nach ei-

ner staatlicherseits verordneten Anzeigepflicht im Falle eines Missbrauchs-

verdachts (c.) sowie die strafrechtlichen Grenzen des Täterschutzes (d.) in 

den Blick zu nehmen. 
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 Einige Grundzüge zur Entwicklung des Sexualstrafrechts  

Die einschlägigen Tatbestände des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger 

und deren Entwicklung beginnend mit dem Reichsstrafgesetzbuch sind der 

besseren Übersichtlichkeit wegen in der als Anlage 5 beigefügten Synopse 

wiedergegeben. Die nachfolgenden Ausführungen werden zeigen, dass auch 

das staatliche Recht im Hinblick auf das Sexualstrafrecht eine „Lernkurve“ 

absolviert hat. Ähnlich wie im heute noch geltenden kirchlichen Strafrecht 

stand auch dort zunächst der Schutz eines öffentlichen Rechtsguts, nämlich 

von Anstand und Moral, im Zentrum. Erst in der Folge hat sich hier ein Wan-

del vollzogen, für den jedoch zunächst die sexuelle Selbstbestimmung und 

erst später die gravierenden Tatfolgen für die Geschädigten bestimmend wa-

ren. 

aa) Das Sexualstrafrecht lag bis zum Hochmittelalter vor allem in den Hän-

den der Kirche. Erst danach entwickelte sich allmählich ein weltliches 

Pendant. Selbständige Vorschriften zum Schutz Minderjähriger tau-

chen erst relativ spät auf; erstmals Ende des 16. Jahrhunderts. Das All-

gemeine Preußische Landrecht von 1794 stellte verführende und 

schändende Handlungen von Erziehern, Predigern, Lehrern, Stiefeltern 

und Vormündern zu Lasten ihrer Zöglinge unter Strafe. Unzucht mit 

unter zwölf Jahre alten Mädchen war ein Unterfall der „Nothzucht“. 

Daran anknüpfend stellte das Reichsstrafgesetzbuch (RStGB) von 1871 

im 13. Abschnitt unter der Überschrift „Verbrechen und Vergehen ge-

gen die Sittlichkeit“ in § 174 Nr. 1 die Vornahme unzüchtiger Handlun-

gen, die unter anderem Geistliche mit ihren minderjährigen Schülern 

und Zöglingen vornehmen, unter Strafe. Die Strafdrohung für derar-

tige Taten belief sich auf bis zu fünf Jahre Zuchthaus. Im gleichen Ab-

schnitt sah § 176 (Abs. 1 Nr. 3) RStGB nun für denjenigen, der mit 
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Kindern unter 14 Jahren unzüchtige Handlungen vornahm oder diesel-

ben zur Verübung oder Duldung unzüchtiger Handlungen verleitete, 

eine Zuchthausstrafe von bis zu zehn Jahren vor. 

Vgl. Hörnle, in: LK-StGB, 12. Aufl. (2009), Vor § 174 RdNr. 3, 

§ 174 – Entstehungsgeschichte, § 176 – Entstehungsge-

schichte. 

Diese Bestimmungen blieben – mit Ausnahme der enumerativen Auf-

zählung der Berufsgruppen in § 174 Nr. 1 und der Anhebung des Op-

feralters auf 21 Jahre in 1943 sowie der Anpassung der Sanktion (Frei-

heitsstrafe statt Zuchthaus) in 1969 – bis Anfang der 1970er Jahre im 

Wesentlichen unverändert. 

bb) In den 1960er Jahren zeichnete sich in der Strafrechtswissenschaft und 

in der höchstrichterlichen Rechtsprechung ein Paradigmenwechsel ab, 

demzufolge moralische Anschauungen und die Bewertung rechtlicher 

Regelungen zu entkoppeln seien und die Aufgabe des Strafrechts auf 

die Verhinderung sozialschädlichen Verhaltens beschränkt werden 

sollte. Signifikante Änderungen für die mit Blick auf die vorliegende 

Untersuchung inmitten stehenden Straftatbestände betreffend den se-

xuellen Missbrauch Minderjähriger und Schutzbefohlener haben sich 

durch das Vierte Gesetz zur Reform des Strafrechts (4. StrRG) aus dem 

Jahr 1973 ergeben. Augenfällig werden diese bereits durch die in 

„Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ geänderte Ab-

schnittsüberschrift. Durch diese hat der Gesetzgeber deutlich gemacht, 

dass er sich von traditionellen Vorstellungen lösen will und als ge-

schütztes Rechtsgut nicht mehr die Erhaltung der allgemeinen Sittlich-

keit ansieht, wie dies auch bei anderen geänderten Begrifflichkeiten 
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zum Ausdruck kommt. Die zuvor sehr knapp gefassten Bestimmungen 

in den §§ 174 Abs. 1 Nr. 1, 176 Abs. 1 Nr. 3 StGB wurden zu einer Viel-

zahl von Verboten in den neuen §§ 174, 176 StGB ausgeweitet. Darüber 

hinaus milderte das 4. StrRG die Strafrahmen. An die Stelle der früher 

vielfach zwingend vorgeschriebenen Zuchthaus- bzw. Freiheitsstrafe 

trat die Möglichkeit, Geldstrafen zu verhängen. Darüber hinaus wurden 

auch die Höchststrafen mitunter deutlich herabgesetzt. 

Vgl. Hörnle, in: LK-StGB, 12. Aufl. (2009), Vor § 174 

RdNr. 6  f. 

Mit Blick auf die seinerzeitigen Reformen wird heute durchaus auch 

kritisch auf das damals nur spärliche Wissen um die Zusammenhänge 

von Handlungen und Spätfolgen verwiesen; dies insbesondere mit 

Blick auf die zurückhaltende Beurteilung der Schädlichkeit von sexuel-

len Handlungen zu Lasten von Kindern. 

Vgl. Hörnle, in: LK-StGB, 12. Aufl. (2009), Vor § 174 

RdNr. 11. 

Im Jahr 1994 wurde § 182 StGB neugestaltet. Während dieser in seiner 

bis dahin geltenden Fassung die Verführung eines Mädchens unter 16 

Jahren zum Beischlaf unter Strafe stellte und damit als geschütztes 

Rechtsgut die jungfräuliche Ehre eines Mädchens zum Gegenstand 

hatte, wurde nun eine einheitliche Vorschrift zum Schutz Jugendlicher 

gegen sexuelle Handlungen geschaffen. Allerdings waren 14- und 15-

jährige dadurch nur gegen sexuelle Handlungen unter Ausnutzung ei-

ner Zwangslage, gegen Entgelt oder, falls der Täter wesentlich älter 

war, bei Ausnutzung der fehlenden Fähigkeit zur sexuellen 
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Selbstbestimmung geschützt. Darüber hinaus wurde auch das Ruhen 

der Verjährungsfrist bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des Op-

fers eingeführt. 

Die Vorschriften zum Schutz von Kindern gegen sexuelle Handlungen 

erfuhren 1998 eine detailreiche Änderung. Die zuvor als Regelbeispiele 

gestalteten besonders schweren Fälle (§ 176 Abs. 3 StGB) wurden in 

einem neuen Tatbestand (§ 176 a StGB) zu Qualifikationen. In diesen 

Qualifikationstatbestand wurden zahlreiche Handlungsmodalitäten 

aufgenommen und die Höchststrafe auf 15 Jahre angehoben sowie für 

einige Tatmodalitäten eine deutlich höhere Mindeststrafe eingeführt. 

Als weiterer, eigenständiger Qualifikationstatbestand wurde unter 

starker Erhöhung des Strafrahmens der sexuelle Missbrauch von Kin-

dern mit Todesfolge (§ 176 b StGB) geschaffen. 

Die nächsten Änderungen des § 176 StGB erfolgten bereits im Jahr 

2003. Neben einer Strafbarkeit bestimmter Vorbereitungshandlungen 

wurden in bestimmten Fällen die Mindeststrafe sowie der Strafrahmen 

erhöht. Weitere Verschärfungen wurden im Bereich der Kinderporno-

graphie vorgenommen. 

Während Änderungen des Sexualstrafrechts im Jahr 2008 die hier in-

mitten stehenden Tatbestände des Sexualstrafrechts weitgehend un-

berührt ließen, kam es im Jahr 2015 zu weitreichenden Änderungen 

des gesamten Abschnitts der Sexualdelikte. In beiden Fällen dienten 

die Änderungen des Strafrechts der Umsetzung zahlreicher internatio-

naler und europarechtlicher Vorgaben zum Schutz von Kindern vor se-

xueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch (Lanzarote Konven-

tion) sowie zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
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und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention). Betreffend die hier inmit-

ten stehenden Tatbestände wurden im Wesentlichen geringere Ände-

rungen zur Beseitigung von Strafbarkeitslücken in besonderen Sach-

verhaltskonstellationen vorgenommen. Grundlegend neugefasst wur-

den hingegen die Bestimmungen zu Auslandsstraftaten sowie zur Ver-

breitung, Erwerb und Besitz tier-, gewalt-, kinder- sowie jugendporno-

graphischer Schriften. 

 

 Die Stellung des Opfers 

Nicht nur die Schutzrichtung des Sexualstrafrechts, sondern vor allem auch 

die Rolle des Opfers einer Straftat im Allgemeinen und eines Sexualdelikts 

im Besonderen haben in dem gutachtensgegenständlichen Zeitraum eine 

grundlegende Neubewertung erfahren. Diese setzte erst mit einer Mitte der 

1970er Jahre beginnenden internationalen wissenschaftlichen Diskussion 

und viktimologischen Forschung ein. Noch bis in die Mitte der 1980er Jahre 

hinein wurde das Verbrechensopfer mitunter als „vergessene Figur“ in der 

Praxis des Strafverfahrens bezeichnet. 

Vgl. Weigend, ZStW 96 (1984), 761. 

Einen Schwerpunkt der Bemühungen um eine Neubestimmung der Rolle des 

Verbrechensopfers bildeten bezeichnenderweise die Sexualdelikte. Durch 

gesetzgeberische Maßnahmen Mitte der 1980er Jahre wurde die Stellung des 

Opfers insbesondere gestärkt durch 
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- ein Informationsrecht, wonach dem Opfer auf Antrag eine das gericht-

liche Verfahren abschließende Entscheidung – nunmehr auch eine Ein-

stellung durch die Staatsanwaltschaft – mitgeteilt werden muss, 

- das Recht auf Beiziehung eines Rechtsanwalts schon während des Er-

mittlungsverfahrens, insbesondere auch während Vernehmungen, 

- ein Akteneinsichtsrecht, das jedoch nur durch einen Rechtsanwalt aus-

geübt werden kann, sowie 

- eine Verpflichtung der Strafverfolgungsbehörden, das Opfer auf seine 

Rechte hinzuweisen. 

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Reformgesetzgebung aber war die Neuge-

staltung des Rechtsinstituts der Nebenklage. Diese gestattet es dem Opfer, 

sich einer von der Staatsanwaltschaft erhobenen Anklage anzuschließen und 

wie ein zweiter Staatsanwalt mit eigenen Rechten selbständig am Verfahren 

teilzunehmen. Im Gegensatz zu der bis dahin geltenden Rechtslage sollte die 

Nebenklage nun vor allem auch bei einer Verletzung höchstpersönlicher 

Rechtsgüter, unter anderem auch der sexuellen Selbstbestimmung, zulässig 

sein. Der Grund dafür lag nicht in Rache- oder Genugtuungsinteressen des 

Opfers, sondern vielmehr in dessen Schutzbedürfnis. Vor allem weibliche 

Opfer von Sexualdelikten sollten die Möglichkeit zu einer aktiven Beteiligung 

an der Hauptverhandlung erhalten, um sich dort gegen unberechtigte 

Schuldzuweisungen und andere Angriffe von Seiten des Angeklagten zu 

wehren. Dem Nebenkläger stehen in der Hauptverhandlung die Rechte zu, 

derer er zur Wahrnehmung seiner Interessen, insbesondere aber der Zurück-

weisung unberechtigter Vorwürfe bedarf. Namentlich sind dies gemäß § 397 

StPO 
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- das Anwesenheitsrecht in der – auch nicht öffentlichen – Hauptver-

handlung, 

- der Beistand oder die Vertretung durch einen Rechtsanwalt, 

- das Akteneinsichtsrecht, 

- der Anspruch auf rechtliches Gehör, 

- das Fragerecht, 

- das Erklärungsrecht sowie 

- das Beweisantragsrecht. 

Darüber hinaus wird den Opfern unter anderem von Sexualdelikten nunmehr 

ein Anspruch auf Bestellung eines – für sie kostenfreien – Opferanwalts ein-

geräumt, ohne dass es – wie bei anderen Verbrechensopfern – auf deren fi-

nanzielle Bedürftigkeit ankommt. Zuletzt wurde infolge der sogleich zu skiz-

zierenden europarechtlichen Entwicklung auch ein Recht auf psychosoziale 

Unterstützung des Opfers im Strafprozessrecht implementiert. 

Diese Rechtsentwicklung hat sich zwischenzeitlich auch auf europarechtli-

cher Ebene niedergeschlagen. In Ersetzung eines Rahmenbeschlusses aus 

dem Jahr 2001 haben das Europäische Parlament und der Rat im Jahr 2012 

eine Richtlinie über Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und 

den Schutz von Opfern beschlossen. Dort werden die Staaten der Europäi-

schen Union verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die gewähr-

leisten, dass die Opfer einer Straftat angemessene Informationen erhalten 
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sowie Unterstützung und Schutz erfahren, um sich am Strafverfahren betei-

ligen zu können, was eine aktive Mitwirkung am Strafverfahren impliziert.  

 

 Keine generelle Anzeige- oder Meldepflicht 

Eine generelle Pflicht für Privatpersonen oder Behörden, Strafverfolgungsbe-

hörden Verdachtsgründe für strafbare Handlungen mitzuteilen, ist der deut-

schen (Straf-)Rechtsordnung fremd. Eine solche Anzeigepflicht kann sich nur 

aus speziellen Rechtsvorschriften ergeben. Die Zahl derartiger gesetzlicher 

Anzeigepflichten nimmt in der neueren Rechtsentwicklung aber zu. Diese er-

geben sich nicht nur aus § 159 StPO (betreffend Polizei und Gemeindebe-

hörde bei Leichenfund), sondern für die Finanzbehörden beispielsweise aus 

§ 116 Abs. 1 AO bei dem Verdacht einer Steuerstraftat sowie – auch für be-

stimmte Berufsträger, wie zum Beispiel Rechtsanwälte und Steuerberater – 

aus § 11 GwG bei dem Verdacht der Geldwäsche. Eine gesetzliche Mittei-

lungspflicht im Falle von Sexualdelikten besteht jedoch nicht. 

Vgl. Erb, in: Löwe-Rosenberg, StPO, 26. Auflage (2009), § 158 

Rdnr. 2 ff.; Meyer-Gossner/Schmitt, StPO, 62. Auflage (2019), 

§ 158 Rdnr. 6 f. jeweils mit weiteren Beispielen für gesetzliche 

Meldepflichten. 

Hintergrund hierfür ist die auf historischen Erfahrungen beruhende bewusste 

Entscheidung des Gesetzgebers, einem aufkommenden Denunziantentum 

vorzubeugen und eine „Strafbarkeitsfalle“ zu vermeiden, die sich im Falle ei-

ner allgemeinen gesetzlichen Mitteilungspflicht daraus ergeben könnte, dass 

die unterlassene Anzeige den Vorwurf der Strafvereitelung (§ 258 StGB) 
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begründen würde, während eine falsche Verdächtigung durch § 164 StGB 

bzw. den strafrechtlichen Schutz des guten Rufs (§§ 185 ff. StGB) sanktioniert 

wäre. 

Im Gegensatz zu bereits begangenen Straftaten hat der Gesetzgeber jedoch 

in § 138 StGB die Pflicht zur Anzeige erst bevorstehender, dort enumerativ 

genannter schwerster Straftaten, wie zum Beispiel die Vorbereitung eines 

Angriffskrieges (§ 80 StGB), eines Mordes oder Totschlags (§§ 211, 

212 StGB), einer Straftat gegen die persönliche Freiheit in näher genannten 

Fällen (§§ 232 Abs. 3, 4 oder 5, 233 Abs. 3, 234, 234 a, 239, 239 a StGB) sowie 

näher genannte gemeingefährliche Straftaten begründet. Grundlegend hier-

für ist, dass der Einzelne infolge seiner sozialen Verbundenheit mit den Mit-

bürgern und dem staatlichen Gemeinwesen dafür mitverantwortlich ist, dass 

bestimmte besonders wertvolle Rechtsgüter des Individuums und der Ge-

meinschaft vor ernsthaften Verletzungen bewahrt bleiben. 

Vgl. Hanack, in: Laufhütte, LK-StGB, 12. Auflage (2008), § 138 

Rdnr. 1 m.w.N.; Fischer, StGB, 67. Auflage (2020), § 138 Rdnr. 3. 

Vor diesem Hintergrund wurde im Jahr 2003 im Rahmen diverser Entwürfe 

zur Änderung des Sexualstrafrechts auch vorgeschlagen, die Tatbestände 

des sexuellen Missbrauchs von Kindern in den Katalog des § 138 Abs. 1 StGB 

aufzunehmen, somit im Falle der Kenntnis vom drohenden Missbrauch diese 

einer Anzeigepflicht zu unterwerfen. Der Rechtsausschuss des Deutschen 

Bundestages hat nach Durchführung einer Sachverständigenanhörung je-

doch auf Grund kritischer Stellungnahmen empfohlen, von dieser Erweite-

rung der Anzeigepflicht Abstand zu nehmen. Unter anderem lagen Stellung-

nahmen aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere von Op-

ferschutzverbänden, vor, in denen die Anzeigepflicht als kontraproduktiv 
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abgelehnt wurde. Der Ausschuss gelangte daher zu der Einschätzung, dass 

zumindest zweifelhaft ist, ob sich der strafrechtliche Schutz von Kindern auf 

dem Weg einer strafbewehrten Anzeigepflicht verbessern lässt. 

Vgl. BT-Drs. 15/1311, S. 23.   

Diese Erwägungen sind mit Blick auf eine präventive Anzeigepflicht nicht 

vollständig überzeugend, soll eine solche doch dazu dienen, ein Opfer vor-

beugend zu vermeiden. Allerdings wird sie nur in seltenen Ausnahmefällen 

Sexualstraftaten verhindern können, die typischerweise keinen nach außen 

erkennbaren Planungsvorlauf haben und von Einzeltätern verübt werden. An-

ders stellt sich die Beurteilung der Anzeigepflicht im Hinblick auf bereits be-

gangene Sexualstraftaten dar. Hier haben die vom Opferschutz geprägten 

Sachverständigenvoten Gewicht, die sich einer weitverbreiteten Forderung 

nach einer Anzeigepflicht entgegenstellen. 

 

 Strafrechtliche Verantwortlichkeit nicht unmittelbar Handelnder 

Mitunter wird vor allem aus Kreisen der Bistumsleitungen der Eindruck er-

weckt, von der strafrechtlichen Relevanz sexueller Übergriff unberührt zu 

bleiben. Dies trifft jedoch nicht zu. Tatsächlich ist ein eigenes strafrechtliches 

Risiko der nicht unmittelbar an einem sexuellen Missbrauch Beteiligten in 

verschiedener, auch täterschaftlicher Weise denkbar und alles andere als 

fernliegend. Neben einer Beihilfe zum sexuellen Missbrauch durch Unterlas-

sen kommen auch eine fahrlässige Körperverletzung sowie schließlich eine 

strafbare Strafvereitelung in Betracht. Dass es sich dabei nicht lediglich um 

mehr oder minder fernliegende theoretische Möglichkeiten handelt, sondern 
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ein realistisches Strafbarkeitsrisiko besteht, zeigt der Fall eines Fuldaer Bi-

schofs gegen den die Staatsanwaltschaft Kassel ausweislich der diesbezügli-

chen Presseberichterstattung vom November 1996 ein strafrechtliches Er-

mittlungsverfahren eingeleitet hat. Ermittlungsgegenständlich war dort der 

Vorwurf, dass ein, wie dem Bischof bekannt war, wiederholt einschlägig in 

Erscheinung getretener Priester lediglich versetzt worden sei, aber keine Vor-

kehrungen getroffen worden seien, weitere Taten zu verhindern. Dieses Er-

mittlungsverfahren sei seitens der Staatsanwaltschaft wegen geringer 

Schuld eingestellt worden, da die Bistumsleitung versprochen habe, ähnliche 

Fälle künftig unmöglich zu machen. Angabegemäß hob die Generalstaatsan-

waltschaft Frankfurt am Main im weiteren Verlauf diese Entscheidung auf 

und stellte das Verfahren aufgrund fehlenden Tatnachweises gemäß § 170 

Abs. 2 StPO, ohne dass nähere Einzelheiten zu den insoweit maßgeblichen 

Gründen bekannt sind. 

aa) Eine Strafbarkeit unter dem Gesichtspunkt der Beihilfe zum sexuellen 

Missbrauch durch Unterlassen hat der BGH inzident für den Fall eines 

Schulleiters in Betracht gezogen, der in Kenntnis von Beschwerden 

über sexuelle Belästigungen und verbale Anzüglichkeiten durch einen 

Sportlehrer untätig geblieben ist und keine Maßnahmen zur Verhinde-

rung der dann abgeurteilten Taten ergriffen hat. Insoweit stellt der BGH 

fest, dass dem Schulleiter eine Garantenpflicht zum Schutz der ihm an-

vertrauten Schüler oblag. 

 Vgl. BGH, Beschl. v. 26.07.2007, 4 StR 240/07, NStZ-RR 

2008, 9. 
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Der BGH stellt danach in den Fällen vorangegangener Belästigungen 

an den im Hinblick auf weitere Übergriffe notwendigen (zumindest be-

dingten) Vorsatz keine allzu hohen Anforderungen. 

Selbst wenn man für die Begründung der Garantenpflicht das im schu-

lischen Bereich bestehende Sonderrechtsverhältnis als maßgeblich 

ansieht, sind derartige Konstellationen im kirchlichen Kontext auch au-

ßerhalb kirchlicher Schulen jedenfalls dort mühelos vorstellbar, wo 

Kinder und Jugendliche in einem organisatorisch verfestigten Nähe-

verhältnis zu kirchlichen Institutionen und Einrichtungen stehen und 

damit typischerweise einem erhöhten Missbrauchsrisiko ausgesetzt 

sind. Ob in einem derartigen Fall die Grundsätze der Rechtsprechung 

zur Garantenpflicht aus Ingerenz, die sich daraus ergibt, dass die Ge-

sundheit der Betroffenen einer von einem Gegenstand ausgehenden 

Gefahr ausgesetzt ist, 

vgl. hierzu der sog. „Lederspray-Fall“ (BGH, Urt. v. 

06.07.1990, 2 StR 549/89, BGHSt 37, 106), 

 ebenfalls herangezogen werden können, kann und soll im Rahmen der 

vorliegenden Untersuchung bewusst nicht vertieft untersucht werden. 

bb) Selbst wenn man allerdings eine Beihilfe zum sexuellen Missbrauch 

durch Unterlassen bei weiterer Verwendung im Schul- bzw. Seelsorge-

dienst beispielsweise aufgrund geeigneter Beihilfehandlung oder feh-

lenden Vorsatzes nicht als gegeben ansieht, kommt eine Strafbarkeit 

aufgrund fahrlässiger Körperverletzung (§ 229 StGB), gegebenenfalls 

wiederum begangen durch Unterlassen (§ 13 Abs. 1 StGB), in Betracht. 

Dass der sexuelle Missbrauch regelmäßig auch den Tatbestand der 
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Körperverletzung erfüllt, bedarf keiner weitergehenden Erläuterung. 

Dabei ist auch im Rahmen des § 229 als tatbestandsmäßige Handlung 

StGB jede „conditio sine qua non“ für den tatbestandlichen Erfolg in 

Betracht zu ziehen. Etwas anderes gilt nur, wenn der gleiche Erfolg 

auch bei verkehrsgerechtem Verhalten eingetreten wäre. Dabei wird 

man an die Voraussehbarkeit des tatbestandlichen Erfolges jedenfalls 

dann, wenn der Täter bereits zuvor durch vergleichbare, sexuell kon-

notierte Handlungen aufgefallen ist, keine zu hohen Anforderungen 

stellen dürfen. Selbst eine unter Umständen vorliegende fachärztliche 

Risikoeinschätzung zugunsten des Täters steht der Voraussehbarkeit 

nicht von vornherein entgegen. 

 Es sprechen gewichtige Gründe für eine Tatbestandsverwirklichung 

durch aktives Tun und nicht „nur“ durch Unterlassen. Als maßgeblich 

für die Frage der Abgrenzung zwischen (aktivem) Tun und Unterlassen 

wird herkömmlich der Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit angesehen. Im 

Falle eines einschlägig auffällig gewordenen Priesters liegt es zumin-

dest nahe, dass der Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit in der bewussten 

Entscheidung liegt, den Priester erneut in der Seelsorge einzusetzen, 

und der Tatbestand der (fahrlässigen) Körperverletzung damit durch 

aktives Tun verwirklicht wird. Das Unterbleiben von Vorsichtsmaßnah-

men seitens der kirchlichen Verantwortungsträger, die der Kontrolle 

und Steuerung des Verhaltens des Täters dienen und weitere Über-

griffe verhindern sollen, wird für die Annahme eines Unterlassens al-

lein schon deshalb nicht ausreichend sein, weil es sich dabei um ein 

wesensnotwendiges Element des Fahrlässigkeitstatbestandes handelt 

und daher noch nichts über die Abgrenzung zwischen Tun und Unter-

lassen aussagt. Die objektive Sorgfaltspflichtverletzung wird in diesem 

Fall bereits durch die Aufgabenübertragung selbst, jedenfalls aber 
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durch eine solche ohne wirksame Mechanismen zur Verhaltenskon-

trolle und -steuerung verübt. 

cc) Unter dem Gesichtspunkt der Verfolgungsvereitelung ist strafbar, wer 

absichtlich oder wissentlich zumindest zum Teil verhindert, dass ein 

anderer dem Strafgesetz gemäß wegen einer rechtswidrigen Tat be-

straft oder einer Maßnahme unterworfen wird (§ 258 Abs. 1 StGB). Ein 

Taterfolg, also die zumindest teilweise Vereitelung der Strafe oder 

Maßnahme, ist damit erst seit der Neufassung erforderlich. Eine in die-

sem Sinne gänzliche Vereitelung der Strafe liegt aber nach h. M. be-

reits dann vor, wenn eine Verzögerung „von geraumer Zeit“ eintritt. 

Vgl. Fischer, StGB, 67. Auflage (2020), § 258 Rdnr. 8. 

Ungeachtet der Frage einer verfassungsrechtlich gebotenen hinrei-

chenden Bestimmtheit liegt eine Verzögerung „von geraumer Zeit“ je-

denfalls bei einem Zeitraum von drei Wochen vor. Zum Teil vereitelt 

wird die Strafe, wenn die Verhängung eines inhaltlich begrenzten Teils 

der Strafe verhindert wird oder beispielsweise die Verurteilung wegen 

eines Vergehens anstatt eines – dem Sachverhalt tatsächlich entspre-

chend – Verbrechens erfolgt. 

Vgl. Fischer, StGB, 67. Auflage (2020), § 258 Rdnr. 9. 

Die Strafvereitelung ist mit Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder 

Geldstrafe bedroht. 

Typische Vereitelungshandlungen sind etwa das Vernichten oder Un-

terdrücken von Beweismitteln, das Verstecken einer Person zur 
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Verheimlichung des Aufenthalts, falsche Angaben gegenüber den 

Strafverfolgungsbehörden, unter Umständen auch die wahrheitswid-

rige Behauptung, nichts zu wissen. Nicht geeignet sind hingegen 

Handlungen, die ausschließlich auf die Wahrnehmung prozessualer 

Rechte gerichtet sind. 

Vgl. Fischer, StGB, 67. Auflage (2020), § 258 Rdnr. 10. 

Ausreichend können auch strafrechtsneutrale Handlungen sein, sofern 

es nicht um sozialadäquates bzw. berufstypisches Handeln geht. Auch 

das Unterlassen einer gebotenen und nach den Umständen zumutba-

ren Anzeige kann in diesem Sinne tatbestandsmäßig sein, wenn eine 

Rechtspflicht zum Handeln besteht, die darauf gerichtet sein muss, den 

staatlichen Strafanspruch durchzusetzen. 

Vgl. Fischer, StGB, 67. Auflage (2020), § 258 Rdnr. 11. 

Weitere Voraussetzung ist jedoch, dass die Vereitelungshandlung für 

den Taterfolg kausal geworden ist, es also mit an Sicherheit grenzen-

der Wahrscheinlichkeit feststeht, dass die Bestrafung ohne die Tat-

handlung früher bzw. der weiteren Rechtslage entsprechend erfolgt 

wäre. 

Ausgehend von diesen Grundsätzen bestehen erhebliche rechtliche 

Vorbehalte gegen die über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg beden-

kenlos geübte Praxis, Kleriker, die im Verdacht stehen, sich eines sexu-

ellen Missbrauchs strafbar gemacht zu haben, leichtfertig auf einen an-

deren Posten, gar im Ausland, zu versetzen, um „einen Skandal“ zu 

vermeiden. Die Auffassung, dass eine derartige Maßnahme gerade 
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dazu dient, das öffentliche Bekanntwerden der Übergriffe, die darauf-

hin notwendigerweise (§ 160 Abs. 1 StPO) durchzuführenden straf-

rechtlichen Ermittlungen und eine etwaige Verurteilung zu verhindern, 

erscheint nicht von vornherein abwegig. 

Derjenige, der die „Versetzung“ zu verantworten hat, kann sich dabei 

nicht mit dem Hinweis entlasten, für den präsumtiven Täter gelte ja 

schließlich die Unschuldsvermutung. Im Rahmen des subjektiven Tat-

bestands der Strafvereitelung ist in Bezug auf die Vortat bedingter Vor-

satz ausreichend, sicheres Wissen der Täterschaft also gerade nicht er-

forderlich. Es genügt also, wenn der Hilfeleistende die Möglichkeit ei-

ner Vortat erkennt und ernst nimmt, sich über die erkannten Bedenken 

um eines vermeintlich „höheren Ziels“ willen, namentlich der Wah-

rung des Ansehens der katholischen Kirche in der Öffentlichkeit, aber 

hinwegsetzt. 

Wer bei Bekanntwerden von Verdachtsmomenten nicht lediglich untä-

tig bleibt, sondern vielmehr dafür sorgt, dass ein eines sexuellen Über-

griffs verdächtigter pastoraler Mitarbeiter andernorts, insbesondere 

außerhalb des eigenen Verantwortungsbereichs, eingesetzt wird, um 

ein öffentliches Bekanntwerden der Vorwürfe zu vermeiden, setzt sich 

also seinerseits jedenfalls dann dem Risiko einer Strafbarkeit wegen 

Strafvereitelung und diesbezüglicher Strafverfolgung aus, wenn 

dadurch die Durchführung eines Strafverfahrens nicht nur unwesent-

lich beeinträchtigt wird. 
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 Zwischenergebnis und aktuelle Entwicklungen 

An dieser Stelle soll keine abschließende Bewertung der vorstehend skizzier-

ten Regelungen im Hinblick auf deren strafrechtsdogmatische Qualität oder 

kriminalpolitische Eignung erfolgen. Vielmehr ist zu resümieren, dass das 

staatliche Sexualstrafrecht insbesondere auch mit Blick auf die – zu Recht im 

Mittelpunkt des Interesses und der aktuellen Diskussionen und Maßnahmen 

stehenden – Belange der Verbrechensopfer eine intensive Entwicklung hinter 

sich und fortlaufend eine grundlegende Veränderung vollzogen hat. Wäh-

rend es zunächst den Schutz der allgemeinen Sittlichkeit und damit mehr      

oder minder öffentlicher Belange intendierte, kamen die Opfer von Sexual-

verbrechen und deren Belange und Nöte erst nach und nach in den Blick des 

Gesetzgebers sowie der Strafverfolgungsbehörden und wurden jedenfalls 

auch Bestandteil des Normzwecks.  

Die aktuellen Entwicklungen in diesem Bereich verdeutlicht ein im Februar 

dieses Jahres vor dem Amtsgericht Starnberg verhandelter Fall. Dort waren 

die Mutter der Geschädigten, eines Mädchens im Grundschulalter, und eine 

Mitarbeiterin der Familienberatung des örtlichen Landratsamtes der durch 

Unterlassen verübten Beihilfe zum sexuellen Missbrauch eines Kindes ange-

klagt worden. Der Anklage lag der Vorwurf zugrunde, dass die Mutter und die 

Landratsamtsmitarbeiterin es geschehen ließen, dass das Kind mit dem Vater 

in den Urlaub fuhr und dort von ihm missbraucht wurde, obwohl konkrete 

Hinweise auf Missbrauchstaten in der Vergangenheit vorlagen. Die Sozialar-

beiterin habe es pflichtwidrig unterlassen, das zuständige Jugendamt von 

den Verdachtsmomenten zu unterrichten. Im Ergebnis wurden die Angeklag-

ten freigesprochen, da das Gericht trotz einiger Hinweise Zweifel hatte, dass 

die Angeklagten den Missbrauch des Kindes wirklich billigend in Kauf ge-

nommen haben. 
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Vgl. Süddeutsche Zeitung vom 14.02.2020, „Wenn das Jugend-

amt versagt“. 

 

4. Staatliches Haftungsrecht aus Sicht des Täters sowie der kirchlichen 

Institutionen 

Betreffend das staatliche Haftungsrecht stellt sich neben der Frage der Ver-

antwortlichkeit des Täters (a.) auch die Frage nach derjenigen der kirchlichen 

Institutionen, für die die Täter tätig sind (b.). Darüber hinaus ist in diesem 

Zusammenhang die Verjährung möglicher Ansprüche von großer Bedeutung 

(c.). 

 

 Haftungsrechtliche Verantwortlichkeit des Täters 

Vorrangige Grundlage von Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprü-

chen im Zusammenhang mit sexuellen bzw. sonstigen körperlichen Übergrif-

fen ist § 823 Abs. 2 BGB i. V. m. §§ 174 ff., 221 ff. StGB. Es ist allgemein aner-

kannt, dass sowohl die strafrechtlichen Normen betreffend den sexuellen 

Missbrauch von Kindern – für die übrigen Sexualdelikte kann richtigerweise 

nichts anderes gelten – als auch die Körperverletzungstatbestände im Ver-

hältnis zum Opfer sogenannte Schutzgesetze im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB 

sind, deren Verletzung Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüche be-

gründen. 
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Vgl. statt aller Sprau, in: Palandt, BGB, 79. Auflage (2010), § 823 

Rdnr. 70. 

Derartige Ansprüche richten sich aber in erster Linie zunächst unmittelbar 

gegen den Täter persönlich und nicht gegen den Dienstherren, namentlich 

das Bistum. Die Anspruchshöhe hängt maßgeblich von den konkreten Um-

ständen des Tatgeschehens und den Verletzungsfolgen ab und kann im Rah-

men der vorliegenden Untersuchung daher nicht näher konkretisiert werden. 

 

 Haftungsrechtliche Verantwortlichkeit des Dienstherrn, des Bistums 

Aachen 

Vor allem vor Inkrafttreten der überarbeiteten DBK-Leitlinien 2010 wurden die 

an als leistungsfähig erkannte kirchliche Institutionen gerichteten Aufforde-

rungen, Schadensersatz zu leisten, von dortiger Seite mit dem Hinweise auf 

eine – angeblich – fehlende haftungsrechtliche Verantwortlichkeit für das 

Handeln der Missbrauchstäter zurückgewiesen. Tatsächlich ist eine haftungs-

rechtliche Verantwortlichkeit auch des Dienstherrn jedenfalls in bestimmten 

Fallkonstellationen aber keineswegs von vornherein ausgeschlossen. 

aa) Eine deliktische haftungsrechtliche Verantwortlichkeit des Dienstherrn 

käme in Betracht, wenn diesem das Täterverhalten rechtlich zugerech-

net werden kann. Generell gilt im deliktischen Bereich, dass eine Kör-

perschaft für den Schaden verantwortlich ist, den der Vorstand, ein 

Mitglied des Vorstandes oder ein anderer satzungsmäßig berufener 

Vertreter einem Dritten durch eine in Ausführung der ihm zustehenden 

Verrichtung begangene deliktische Handlung zugefügt hat (§ 31 BGB). 
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Ungeachtet dessen, dass § 31 BGB eine zivilrechtliche Norm ist, ist an-

erkannt, dass er auch für juristische Personen des öffentlichen Rechts 

gilt. 

Vgl. Ellenberger, in: Palandt, BGB, 79. Auflage (2020), § 31 

Rdnr. 3. 

Anders als der Gesetzeswortlaut dies nahe zu legen scheint, ist die An-

wendung des § 31 BGB auch keineswegs auf die Leitungsebene der 

Körperschaft beschränkt. Die Rechtsprechung lässt es insoweit ausrei-

chen, dass dem Handelnden bedeutsame wesensmäßige Funktionen 

der juristischen Person zur selbständigen eigenverantwortlichen Erle-

digung zugewiesen sind und er die juristische Person insoweit reprä-

sentiert. 

Wie vor, Rdnr. 6. 

Jedenfalls bei einem investierten Pfarrer, der im Bistum auch inkardi-

niert ist, ist eine dahingehende Annahme zumindest gut begründbar. 

Darüber hinaus muss ein Konnex zwischen der Tat und der dem Täter 

übertragenen Aufgabe bestehen. Der Repräsentant muss gleichsam 

„in amtlicher Eigenschaft“ gehandelt haben. Eine Haftung der Körper-

schaft ist danach ausgeschlossen, wenn sich das Organ so weit von 

seinem Aufgabenkreis entfernt hat, dass er für einen Außenstehenden 

erkennbar außerhalb des zugewiesenen Aufgabenkreises gehandelt 

hat. 

Wie vor, Rdnr. 10. 
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Dabei wird es regelmäßig auf die konkreten Umstände des Einzelfalles 

ankommen. Der erforderliche Zusammenhang wäre nach gutachterli-

cher Überzeugung jedenfalls dann gegeben, wenn der Übergriff im 

Rahmen pastoralen Handelns erfolgt, beispielsweise im Rahmen der 

Beichte. 

bb) Denkbar ist ferner, dass ein gegen den Dienstherrn gerichteter An-

spruch auch auf § 831 BGB gestützt werden kann. Im Gegensatz zu § 31 

BGB findet dabei jedoch keine Zurechnung einer fremden Tat statt. 

Haftungsbegründend ist hier ein eigenes – allerdings vermutetes – Ver-

schulden für die nicht hinreichend sorgfältige Auswahl eines so ge-

nannten Verrichtungsgehilfen (§ 831 Abs. 1 Satz 2 BGB). 

Das Anforderungsprofil an die Person des Verrichtungsgehilfen ist da-

bei vergleichsweise niedrig. Zu einer Verrichtung bestellt ist, wem eine 

Tätigkeit von einem anderen übertragen wurde, unter dessen Einfluss 

er allgemein oder im konkreten Fall handelt und zu dem er in einer 

gewissen Abhängigkeit steht. Verfassungsmäßige Vertreter oder selb-

ständige Mitarbeiter, auf die § 31 BGB anwendbar ist und für deren 

Fehlverhalten ohne Entlastungsmöglichkeit gehaftet wird, scheiden 

aber als Verrichtungsgehilfen von vornherein aus. 

Vgl. Sprau, in: Palandt, BGB, 79. Auflage (2020), § 831 

Rdnr. 5; Wagner, in: MünchKommBGB, 7. Auflage (2017), 

§ 831 Rdnr. 19. 

Als möglicher Verrichtungsgehilfe käme daher eher ein Kaplan bzw. 

Diakon, der nicht zur selbständigen Seelsorgetätigkeit berufen ist, in 

Betracht. 
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Auch hier gilt, dass der Schaden in Ausführung der Verrichtung und 

nicht nur bei Gelegenheit zugefügt worden sein muss, also wenn der 

Gehilfe innerhalb seines Pflichtenkreises gehandelt hat, und damit ein 

unmittelbarer innerer Zusammenhang zwischen übertragener Tätig-

keit und Schädigung besteht. 

Vgl. Sprau, in: Palandt, BGB, 79. Auflage (2020), § 831 

Rdnr. 9. 

Es ist jedoch ein vom Dienstherrn zu führender Entlastungsbeweis in 

Bezug auf ordnungsgemäße Auswahl und Überwachung möglich. Der 

Dienstherr müsste also darlegen und beweisen, dass er den Gehilfen 

sorgfältig ausgewählt und fortlaufend überwacht hat, so dass eine Tat-

begehung fernliegend war, oder selbst bei Beachtung dieser Sorgfalts-

anforderungen passiert wäre. Dies setzt aber voraus, dass überhaupt 

Maßnahmen ergriffen wurden, um sich Klarheit über ein mögliches Be-

drohungspotential zu verschaffen. 

 

 Verjährung 

Die Verjährung der vorgenannten deliktischen Ansprüche bestimmt sich 

nach § 852 BGB (a. F.) bzw. ab dem Jahr 2002 nach §§ 194 ff. BGB. Beide 

Regelungen stimmen im Grundsatz darin überein, dass eine dreijährige Ver-

jährungsfrist beginnend mit der Kenntnis des Geschädigten – bzw. mit Ende 

des Jahres, in dem Kenntnis erlangt wurde – von den anspruchsbegründen-

den Umständen und der Person des Schädigers gilt. Die grob fahrlässige 
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Unkenntnis wird der Kenntnis gleichgestellt. Ist der/die Geschädigte minder-

jährig, kommt es auf die Kenntnis des gesetzlichen Vertreters an. 

Vgl. Ellenberger, in: Palandt, BGB, 79. Auflage (2020), § 199 

Rdnr. 24. 

Dabei ist im Grundsatz ausreichend, dass auf Grund der bekannten oder hin-

reichend erkennbaren Tatsachen eine hinreichend aussichtsreiche, wenn 

auch nicht risikolose, (Feststellungs-)Klage erhoben werden kann. 

Wie vor, Rdnr. 28. 

Bei sexuellem Missbrauch von Kindern begann nach der bis zum 31.12.2001 

geltenden Regelung die Verjährung grundsätzlich, sobald der sorgerechtsbe-

rechtigte Elternteil von der Verfehlung Kenntnis hatte. Eine Ausnahme galt 

gemäß § 204 Satz 2 BGB (a. F.) bei einem Übergriff durch ein Elternteil. In 

diesem Fall war die Anspruchsverjährung während der Minderjährigkeit ge-

hemmt. Seit dem 01.01.2002 findet insoweit § 208 BGB Anwendung. Dieser 

sieht eine Hemmung bis zum 21. Lebensjahr des/der Geschädigten bzw. der 

Beendigung der häuslichen Gemeinschaft mit dem Täter vor. Unabhängig 

von der Kenntnis der anspruchsbegründenden Umstände greift aber gemäß 

§ 199 Abs. 2 BGB eine 30-jährige Verjährungsfrist für Ansprüche wegen der 

Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit ein. 

Soweit es danach auf die Kenntnis der anspruchsbegründenden Umstände 

ankommt, ist zu beachten, dass der Bundesgerichtshof in einem Fall des se-

xuellen Missbrauchs Minderjähriger zwischenzeitlich entschieden hat, dass 

diese bei einer infolge der Verletzung erlittenen retrograden Amnesie auch 

fehlen kann. 
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Vgl. BGH, Urt. v. 04. 12. 2012 (VI ZR 217/11), NJW 2013, 939. 

 

 Zwischenergebnis 

Das staatliche Haftungsrecht trägt ebenso wie das staatliche Strafrecht der 

Entwicklung des Kenntnisstandes im Hinblick auf sexuellen Missbrauch Min-

derjähriger Rechnung. Aufgrund der Unterschiede zwischen Zivil- und Haf-

tungsrecht verläuft in diesem Bereich die Entwicklung eher kontinuierlich. 

Starke, von gesellschaftlichen Entwicklungen geprägte Umbrüche sind dabei 

jedoch nicht festzustellen. 
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Bisherige Befunde und bislang vorliegende Berichte 

Eine fachlichen Standards genügende Untersuchung sollte auch Erkennt-

nisse und Studien, die im Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegen-

stand stehen, nicht unberücksichtigt lassen. Dabei ist jedoch der im Vergleich 

zur großen Mehrheit der zum Komplex „Sexueller Missbrauch in der Katho-

lischen Kirche“ bislang vorliegenden Studien, die vor allem die Täter, die Op-

fer und das Tatgeschehen, in den Mittelpunkt stellen, fundamental andere 

Ansatz der vorliegenden Untersuchung, die vorrangig auf die Verantwortlich-

keiten hinter dem unmittelbaren Täter gerichtet ist, zu berücksichtigen. Wäh-

rend für das bislang weitverbreitete Studiendesign zuletzt die MHG-Studie in 

deren Teilprojekt 5 bislang einen umfassenden Überblick geliefert hat,  

vgl. MHG-Studie, 2018, S. 211 ff. 

liegt ein solcher für den hier inmitten stehenden Untersuchungsauftrag aus 

den vorgenannten Gründen bislang, soweit ersichtlich, nicht vor. Jedoch tref-

fen die nachfolgend im Einzelnen behandelten Berichte auch im Rahmen die-

ses Gutachtens bedeutsame Aussagen, die ihrem wesentlichen Inhalt nach 

hier zusammenfassend skizziert werden sollen. 

 

1. „Murphy-Report“ (2009) 

Nachdem in der Republik Irland bereits in den 1990er Jahren eine Reihe von 

Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche öffentlich bekannt geworden 

waren, beauftragte die irische Regierung – vorangegangen waren bereits 
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einige Untersuchungen in den Jahren 2005 (Ferns-Report) und 2009 (Ryan-

Report) – eine Kommission unter dem Vorsitz der Richterin Yvonne Murphy 

mit einer öffentlichen Untersuchung zur Behandlung der Fälle sexuellen 

Missbrauchs in der Erzdiözese Dublin durch die dortigen Verantwortlichen im 

Zeitraum 1975 – 2004. Der im November 2009 veröffentlichte Bericht kommt 

zu dem Ergebnis, dass vier frühere Bischöfe systematisch des sexuellen 

Missbrauchs von Kindern beschuldigte Angehörige der Kirche schützten. 

Folgende, auch mit Blick auf den vorliegenden Untersuchungsauftrag be-

deutsame Feststellungen des Murphy-Report sind hervorzuheben: 

- Die Verantwortlichen der Erzdiözese Dublin und der Ordensgemein-

schaften, die mit Fällen sexuellen Missbrauchs von Kindern befasst 

waren, verfügten über eine sehr gute Bildung, oftmals auch im kano-

nischen Recht, wie im staatlichen Recht. Dies mache es sehr schwer, 

deren Behauptung fehlender Rechtskenntnisse zu glauben. Kindes-

missbrauch habe nicht im 20. Jahrhundert begonnen. Seit unvordenk-

lichen Zeiten sei dieser ein „Delikt“ im kanonischen Recht, eine Sünde 

nach den üblichen religiösen Kategorien und ein Verbrechen nach 

staatlichem Recht. Es falle der Kommission schwer zu akzeptieren, 

dass Ignoranz gegenüber dem kirchlichen wie auch dem staatlichen 

Recht eine taugliche Verteidigung für die kirchlichen Verantwortungs-

träger sein solle. 

Vgl. Murphy-Report, 2009, Ziff. 1.17, verfügbar unter 

http://www.justice.ie/en/JELR/DACOI%20Part%201.pdf/Fi-

les/DACOI%20Part%201.pdf, abgerufen: 29.09.2020. 
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- Die kirchlichen Verantwortungsträger hätten die Anwendung ihres ei-

genen Rechts in Bezug auf die Verfolgung von Missbrauchstätern wei-

testgehend unterlassen; dies obwohl eine Reihe von ihnen Kenntnisse 

im kanonischen und weltlichen Recht besessen hätten. Dementspre-

chend habe es keine oder allenfalls wenig Erfahrung bei der Anwen-

dung des kirchlichen Strafrechts gegeben. Viele Jahre lang seien Täter 

weder verfolgt noch innerhalb der Kirche zur Verantwortung gezogen 

worden. In 30 Jahren habe es nur zwei kanonische Strafprozesse ge-

geben. Im Gegensatz dazu fanden die Vorschriften des kirchlichen 

Rechts über die Geheimhaltung durchgehend Anwendung und wurden 

als Grund dafür genannt, dass die zuständigen staatlichen Ermittlungs-

behörden nicht unterrichtet wurden. Eine ähnliche (Un-)„Kultur des 

Schweigens“, die die Institution auf Kosten der Kinder geschützt habe, 

habe auch der Generalstaatsanwalt von Massachusetts in seinem Be-

richt festgestellt. 

Wie vor, Ziff. 1.25 – 1.28. 

- Die Haltung der kirchlichen Offiziellen gegenüber den Betroffenen sei 

herrisch, überheblich und bisweilen hinterhältig gewesen. 

Wie vor, Ziff. 1.35. 

- Als Organisation, die in der Gesellschaft auf verschiedenste Weise ak-

tiv ist, sollte sie aus Sicht der Kommission auch einige grundlegende 

Anforderungen, die außerhalb der Kirche an die Auswahl der Füh-

rungsverantwortlichen gestellt werden, berücksichtigen. Die Auswahl-

kriterien insbesondere für Bischöfe seien naturgemäß nicht transpa-

rent. Es habe jedoch den Anschein, dass bedingungslose Treue zur 
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kirchlichen Lehre vorrangig, Managementfähigkeiten hingegen nicht 

von Bedeutung seien. Insbesondere mit Blick auf die Auxiliarbischöfe 

habe es an einer klaren Aufgabenbeschreibung und -zuweisung ge-

fehlt. 

Wie vor, Ziff. 1.58. 

- Es sei durchaus möglich, dass der eigentliche Grund, warum die von 

einer Minderheit der Kirchenangehörigen begangenen Missbrauchsta-

ten ungesühnt bleiben konnten, die herausragende Rolle ist, die die 

katholische Kirche im (Alltags-)Leben und im Rahmen sozialer Dienst-

leistungen spielt. 

Wie vor, Ziff. 1.90. 

 

2. Untersuchungsbericht der Erzdiözese München und Freising (2010) 

Die Erzdiözese München und Freising hat unmittelbar nach Zutagetreten des 

systemischen und strukturellen Charakters der Missbrauchsfälle in der deut-

schen katholischen Kirche im Jahr 2010 eine unabhängige Untersuchung in 

Auftrag gegeben, die von den Gutachtern durchgeführt wurde. Diese gelang-

ten dabei insbesondere zu folgenden Feststellungen und Empfehlungen: 

„Die Kirche hat, statt sich ihrem eigenen Auftrag entsprechend 

und ihren moralischen Vorgaben verpflichtet, Verhaltensweisen 

entgegenzustellen, wonach beispielsweise Opfern insbesondere 

sexueller Übergriffe eine Mitverantwortung zugewiesen und se-
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xuelle Themen weitgehend tabuisiert wurden, sich diesen über 

einen langen Zeitraum vorherrschenden gesamtgesellschaftli-

chen Kontext zunutze gemacht, um der Nichtaufdeckung von 

Fehlverhaltensweisen zum Erfolg zu verhelfen. Gleichermaßen 

hat sie die ihr in besonderer Weise anvertrauten kindlichen 

Rechte nicht wahrgenommen und ist so mitverantwortlich dafür, 

dass sich zum Opfer gewordene Kinder durch die ihnen entge-

gengebrachte Haltung zum Tatgeschehen oftmals noch der Be-

lastung kindlicher Vereinsamung ausgesetzt sahen. 

Die getroffenen Feststellungen lassen Aussagen zu auffällig häu-

fig auftretenden täterbezogenen Persönlichkeitsmerkmalen und 

zur Täterstruktur zu. In einer Vielzahl von Fällen begegnet den 

Gutachtern eine psychisch und physisch gering belastbare Per-

sönlichkeit in der ganz überwiegenden Mehrzahl der Fälle im be-

reits fortgeschrittenen Alter zwischen 45 und 65 Jahren. Auffal-

lend sind desweiteren Reifedefizite dergestalt, dass für die Be-

wältigung alltäglicher Aufgabenstellungen Hilfe beim Ordinariat 

erbeten und von diesem auch gewährt wird. Schließlich ist in 

auffällig hoher Zahl bei den in Erscheinung getretenen Personen 

eine Suchtproblematik in Form des Alkoholabusus festzustellen, 

wobei das Suchtmittel teilweise als Tatmittel, in Vorbereitung 

der Tat oder auch zur Bewältigung der psychischen Tatfolge-

problematik eingesetzt wird. Ergänzend ist zu konstatieren, dass 

sich die ganz überwiegende Anzahl der einschlägigen Vorfälle 

im ländlichen Bereich ereignet hat. 

Die Reaktionen des Ordinariats auf die Missbrauchsvorwürfe na-

mentlich die sich in diesem Zusammenhang ergebenden 
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massiven gutachterlichen Beanstandungen zentrieren sich bis 

Inkrafttreten der Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz im 

Jahre 2002 auf die Nichtwahrnehmung der Opfer, ihrer körperli-

chen und insbesondere seelischen Verletzung und der hiermit 

verbundenen, teilweise dauerhaften, Tatfolgen. Die in der Ver-

gangenheit zu verzeichnenden gravierenden Aufklärungsmän-

gel, die Ausdruck gänzlich unterentwickelten Interesses für das 

Tatgeschehen sind, finden ihre Ursache in diesem Desinteresse 

gegenüber dem Opferschicksal und der fehlenden Bereitschaft, 

sich den damit einhergehenden Konflikten zu stellen. … 

Die durchgängig, wenn auch in unterschiedlicher Entschlossen-

heit ausgeprägte Bereitschaft, selbst gravierende Vergehen un-

aufgeklärt und ungesühnt zu belassen, findet ihre Wurzel auch 

in einem nach Überzeugung der Gutachter fehlinterpretierten 

klerikalen Selbstverständnis, das einem brüderlichen Miteinan-

der verpflichtet in einem im Ergebnis rücksichtslosen Schutz des 

eigenen Standes eine Rechtfertigung für nicht tolerable Vertu-

schung sucht. Erweist sich bereits dieses Selbstverständnis als 

ernstzunehmendes Aufklärungshindernis war für die Gutachter 

ein weiterer Bereich auffällig, der geeignet ist, aufgrund Ab-

schottung massive Aufklärungsverhinderung nach sich zu zie-

hen. Es handelt sich um homosexuell veranlagte Kleriker, die mit 

Blick auf die kirchlichen Lehren zur Homosexualität und Priester-

tum bedauerlicherweise einem besonderen Erpressungspoten-

tial unterliegen. 

… 
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Aus Sicht der Gutachter gestatten die getroffenen Feststellun-

gen, zukunftsorientierte Folgerungen zu ziehen, die geeignet 

sind, vorhandene Missstände zu beheben und künftige Fehlent-

wicklungen zu vermeiden. 

… 

Selbstverständlich wird angesichts der festgestellten gravieren-

den Mängel insoweit für eine deutliche Verbesserung der Akten-

führung Sorge zu tragen sein, die eine vollständige Erfassung zu 

dokumentierender Vorgänge ebenso gewährleistet wie den Er-

halt und auch die Auffindbarkeit der erfolgten Dokumentationen. 

Eine elektronische und entsprechend abgesicherte Aktenfüh-

rung erscheint als eine geeignete Möglichkeit. Wesentliches Ele-

ment einer an den diesbezüglichen Mindestanforderungen ori-

entierten Aktenführung ist dabei auch, dass hierfür klare Zustän-

digkeits- und Verantwortlichkeitszuweisungen erfolgen, wobei 

dies im Übrigen gleichermaßen für die Gesamtverwaltung gilt. 

Dies impliziert selbstverständlich auch eine entsprechend straffe 

Personalführung, die auch vor Konsequenzen nicht zurück-

schreckt. Letzteres ohne Ansehen der betroffenen Person und ih-

res Standes. 

Da die Problematik sexueller Übergriffe nicht auf die Frage der 

Pädophilie beschränkt werden kann und darf, sollte die Priester-

ausbildung durch sachkundige und unvoreingenommene Perso-

nen kritisch dahingehend überprüft werden, inwieweit die vor-

stehend skizzierten Persönlichkeitsmerkmale dort einen Nährbo-

den finden. Von besonderer Wichtigkeit ist in diesem 
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Zusammenhang auch eine fachliche fundierte Anleitung von 

Priestern (und im Übrigen auch Laien) im Umgang mit Kindern 

und Heranwachsenden. 

Erhöhten Betreuungsbedarf sehen die Gutachter insbesondere 

auch bei ausländischen und fremdinkardinierten Priestern.“ 

(Kernaussagen des Gutachtens „Sexuelle und sonstige körperli-

che Übergriffe durch Priester, Diakone und sonstige pastorale 

Mitarbeiter im Verantwortungsbereich der Erzdiözese München 

und Freising in der Zeit von 1945 bis 2009 – Bestandsaufnahme 

– Bewertung – Konsequenz vom 02.12.2010, verfügbar unter 

https://www.erzbistum-muenchen.de/cms-media/media-

14418720.pdf, abgerufen: 29.09.2020). 

 

3. „High Commission-Report“ (2017) 

Auf Initiative der früheren australischen Ministerpräsidentin Julia Gilard 

wurde Anfang 2013 von der Generalgouverneurin Quentin Bryce die aus 

sechs Mitgliedern bestehende Royal Commission into Institutional Respon-

ses to Child Sexual Abuse eingerichtet. 

Vgl. zu den Hintergründen: Royal Commission into Institutional 

Responses to Child Sexual Abuse, in: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ro-

yal_Commission_into_Institutional_Responses_to_Child_Se-

xual_Abuse&oldid=943330388, abgerufen: 29.09.2020. 
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Gegenstand der Untersuchung war die Reaktion von Institutionen, in denen 

es zu Fällen sexuellen Missbrauchs gekommen war, nach Maßstab ihrer ei-

genen Regularien. Die Kommission legte einen aus 17 Bänden, die teilweise 

mehrere Teilbände umfassen, bestehenden Abschlussbericht vor. Band 16 / 

2 des Abschlussberichts befasst sich eingehend mit sexuellem Missbrauch 

innerhalb der katholischen Kirche. Band 16 / 1 fasst – auch für die katholische 

Kirche – die wesentlichen Ergebnisse zusammen. Folgende sind mit Blick auf 

die vorliegende Untersuchung zusammenfassend hervorzuheben. 

- Die Untersuchung habe zutage gefördert, dass den kirchlichen Verant-

wortungsträgern eine Vielzahl von Fällen sexuellen Missbrauchs be-

kannt gewesen sei, diese es aber unterlassen hätten, zielführende 

Maßnahmen zu ergreifen. 

 Vgl. High Commission-Report – 16/1, 2017, S. 35 f., verfüg-

bar unter: https://www.childabuseroyalcommis-

sion.gov.au/sites/default/files/final_report_-_volume_16_ 

religious_institutions_book_1.pdf, abgerufen: 29.09.2020. 

- Die Kommission komme zu dem Schluss, dass es in der katholischen 

Kirche ein katastrophales Ausmaß an Führungsversagen über mehrere 

Jahrzehnte, vor allem vor den 1990er Jahren gegeben und dieses dazu 

geführt habe, dass eine große Zahl von Kindern, Familien und größe-

ren Gemeinschaften viel Leid erdulden mussten. Geschädigten sei 

man kirchlicherseits mit Desinteresse und Ignoranz begegnet. 

 Wie vor, S. 36. 
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- Es sei offensichtlich, dass die Vermeidung eines öffentlichen Skandals 

und der Schutz der Reputation der Institution sowie die Loyalität ge-

genüber den Priestern das Verhalten der kirchlichen Autoritäten wei-

testgehend bestimmten. 

 Wie vor, S. 36. 

- Obwohl das kirchliche Recht Sanktionen gegen Missbrauchstäter vor-

sah, wurden diese während des Untersuchungszeitraums jedenfalls 

bis in die frühen 1990er Jahre hinein nicht angewendet. Vielmehr be-

schränkten sich die Verantwortlichen auf informelle Maßnahmen, wie 

z. B. die Beschränkung der Vollmachten der Beschuldigten oder, wie in 

den meisten Fällen, der dauerhaften Versetzung der Missbrauchstäter. 

Der deutlichste Hinweis für die Unangemessenheit und Ungeeignet-

heit der in dieser Zeit ergriffenen Maßnahmen sei, dass diese weitere 

Missbrauchstaten oftmals nicht verhindert hätten, manchmal sogar 

nachdem wiederholt Maßnahmen gegen die Missbrauchstäter ergrif-

fen worden seien. 

 Wie vor, S. 37. 

- Die Entwicklung verbindlicher Vorgaben für die Behandlung von Miss-

brauchsfällen seitens der katholischen Kirche habe seit Mitte der 

1990er Jahre zu moderaten Verbesserungen geführt, auch wenn diese 

bis Anfang der 2000er Jahre nicht vollständig angewandt wurden. 

 Wie vor, S. 39. 
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- Psychologische Dispositionen des Einzelnen seien nicht ausreichend, 

um sexuellen Missbrauch Minderjähriger durch Kleriker zu erklären. 

Vielmehr sei es so, dass das Risiko, dass es zu Missbrauchstaten 

komme, steige, wenn spezifische Faktoren in Bezug auf eine individu-

elle psychosexuelle Unreife oder Dysfunktionalität mit einer Reihe von 

situationsbedingten oder institutionellen Faktoren zusammentreffe. 

Als solche kämen beispielsweise Unklarheiten über die eigene sexuelle 

Identität, kindische Interessen und Verhaltensweisen, das Fehlen eines 

stabilen sozialen Umfeldes oder eine eigene Missbrauchsvergangen-

heit in Betracht. 

 Wie vor, S. 42 f. 

- Im Mittelpunkt einer eng zusammenhängenden Gruppe von miss-

brauchsbegünstigenden Faktoren stehe der Klerikalismus als Idealisie-

rung des priesterlichen Standes und – in einem weiteren Sinn – der 

katholischen Kirche. Das Verständnis des Priesters als ontologisch ver-

wandelt sei ein gefährlicher Bestandteil der Kultur des Klerikalismus. 

Dieser führe dazu, dass sich manche Bischöfe eher mit Missbrauchstä-

tern als mit den Geschädigten identifizierten und der Vermeidung ei-

nes öffentlichen Skandals, der das Ansehen des priesterlichen Standes 

und der katholischen Kirche gefährden könnte, alles unterordneten. 

Die Kommission habe vernommen, dass die Kultur des Klerikalismus 

in einigen Priesterseminaren in Australien, aber auch weltweit, fortbe-

stehe und sogar zunehme. 

 Wie vor, S. 43. 
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- Die Autonomie der einzelnen Diözese habe ebenfalls einen Beitrag für 

eine nicht angemessene Reaktion auf Missbrauchstaten geleistet. 

 Wie vor, S. 44. 

- Mit Blick auf das festgestellte Führungsversagen mache es den Ein-

druck, dass für die Auswahl der Kandidaten für verantwortliche Lei-

tungsfunktionen eher deren Nähe zu spezifischen Aspekten der kirchli-

chen Lehre und deren Bereitschaft zur Verteidigung der Institution als 

tatsächliche Führungsstärke ausschlaggebend seien. 

 Wie vor, S. 45. 

- Es habe den Anschein, dass der Apostolische Stuhl jedenfalls in den 

1990er Jahren davon ausgegangen sei, dass die Bischöfe an einer Un-

terrichtung staatlicher Strafverfolgungsbehörden durch das kanoni-

sche Recht gehindert seien. Dies habe sich im Jahr 2010 grundlegend 

geändert. Die Kommission komme zu der Schlussfolgerung, dass der 

dem kirchlichen Strafrecht zugrunde gelegte „pastorale Ansatz“ ein 

wesentliches Hindernis für die Einleitung und Durchführung eines 

kirchlichen Strafverfahrens sei. 

 Wie vor, S. 45 f. 

- Auch wenn ein direkter Zusammenhang zwischen (Zwangs-)Zölibat 

und sexuellem Missbrauch nicht hergestellt werden könne, stelle die-

ser einen Risikofaktor dar, der vor allem bei Hinzutreten weiterer Fak-

toren zu einer gesteigerten Tatgeneigtheit führen könne; dies vor allem 

dann, wenn Kleriker vorrangigen Zugang zu Kindern in bestimmten 
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Arten katholischer Institutionen haben. Für viele Kleriker stelle der Zö-

libat ein unerreichbares Ideal dar und führe zu emotionaler Isolation, 

Vereinsamung, Depression und geistigen Erkrankungen. Auch könne 

der (Zwangs-)Zölibat zu verschiedenen Formen psychosexueller Dys-

funktionalität, einschließlich sexueller Unreife führen. 

 Wie vor, S. 46 f. 

- Es sei aus Sicht der Kommission offenkundig, dass die Auswahl der 

Kandidaten und deren Ausbildung in den Priesterseminaren im Hin-

blick auf die Anforderungen eines zölibatären Lebens und der Realität, 

mit der sie in ihrer Tätigkeit konfrontiert werden, unangemessen wa-

ren. Die für die Ausbildung prägenden Elemente, vor allem Gehorsam 

und Konformität, stünden der Entwicklung sexueller Reife diametral 

entgegen. 

 Wie vor, S. 47 f. 

- Eine Überwachung und Begleitung der im aktiven Dienst tätigen Kleri-

ker habe trotz der genannten Risikofaktoren allenfalls in sehr geringem 

Umfang stattgefunden und sei unangemessen gewesen. Zum Teil sei 

auch die Auffassung vertreten worden, dass nach erfolgter Weihe eine 

weitere Fortbildung nicht mehr erforderlich sei. 

 Wie vor, S. 48. 
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4. MHG-Studie (2018) 

Im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz führte ein interdisziplinäres For-

schungskonsortium die Untersuchung „Sexueller Missbrauch an Minderjäh-

rigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige 

im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz“ durch. Deren Ergebnisse wur-

den anlässlich der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz 

im September 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt und fanden dort große Be-

achtung. Ungeachtet dessen, dass die MHG-Studie vorrangig das unmittel-

bare Missbrauchsgeschehen untersucht hat, sind mit Blick auf den hiesigen 

Untersuchungsgegenstand folgende Aussagen hervorzuheben: 

„A.2 Zentrale empirische Befunde aus den Untersuchungen   

 

… 

• Versetzungen von Beschuldigten aufgrund sexuellen 

Missbrauchs 

Die Zahl der des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger 

beschuldigten Diözesanpriester mit Versetzungen inner-

halb der jeweiligen Heimatdiözese war mit 91,8 Prozent im 

statistisch signifikanten Sinne höher als die nicht beschul-

digter Diözesanpriester (86,8 %). Beschuldigte Diözesan-

priester wurden im Durchschnitt 4,4-mal versetzt, wäh-

rend dies bei nicht beschuldigten Diözesanpriestern 3,6-

mal der Fall war. Auch dieser Unterschied war statistisch 

signifikant (TP6). Das gleiche Bild ergab sich hinsichtlich 

der Versetzungen von Diözesanpriestern von einer 
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Diözese in eine andere. Dies erfolgte überzufällig häufiger 

bei Diözesanpriestern, die des sexuellen Missbrauchs 

Minderjähriger beschuldigt waren (33,2 %), als bei Diöze-

sanpriestern, bei denen keine derartige Beschuldigung 

vorlag (29,0 %).  

Die Diözesen selbst gaben an, dass bei 18,3 Prozent der 

Beschuldigten innerdiözesane und bei 25,6 Prozent der 

beschuldigten interdiözesane Versetzungen im Zusam-

menhang mit einem sexuellem Missbrauchsvorwurf stan-

den. Bei Beschuldigten, die ins Ausland wechselten, be-

trug der entsprechende Anteil 19 Prozent. Es fanden sich 

Hinweise darauf, dass die Mehrzahl dieser Versetzungen 

oder Wechsel nicht mit einer entsprechenden Information 

der aufnehmenden Gemeinde oder Diözese über die je-

weilige Beschuldigung oder über die mit dem Wechsel 

verbundenen möglichen Risiken für Wiederholungstaten 

einherging (TP6). 

•  Führung der Personalakten  

Die Teilprojekte 1 und 6 erbrachten Hinweise darauf, dass 

für die Untersuchungen relevante Personalakten oder an-

dere Dokumente zu früheren Zeiten vernichtet oder mani-

puliert worden waren. Die exakte Zahl vernichteter oder 

veränderter Akten konnte nicht ermittelt werden. Art und 

Qualität der Personalaktenführung waren in Hinblick auf 

Beschuldigungen sexueller Missbrauchshandlungen über 

den Untersuchungszeitraum und über die Diözesen hin-

weg ausgesprochen heterogen und ohne einheitliche 

Standards (TP1). 
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… 

A.3  Kontextualisierung der Befunde im Hinblick auf spezifi-

sche Strukturen und Dynamiken der katholischen Kirche 

im Verantwortungsbereich der Deutschen Bischofskon-

ferenz 

… 

•  Klerikalismus  

Sexueller Missbrauch ist vor allem auch Missbrauch von 

Macht. In diesem Zusammenhang wird für sexuellen 

Missbrauch im Kontext der katholischen Kirche der Begriff 

des Klerikalismus als eine wichtige Ursache und ein spe-

zifisches Strukturmerkmal genannt (Doyle, 2003). Klerika-

lismus meint ein hierarchisch-autoritäres System, das auf 

Seiten des Priesters zu einer Haltung führen kann, nicht 

geweihte Personen in Interaktionen zu dominieren, weil er 

qua Amt und Weihe eine übergeordnete Position inne hat. 

Sexueller Missbrauch ist ein extremer Auswuchs dieser 

Dominanz. 

Bei Kirchenverantwortlichen kann ein autoritär-klerikales 

Amtsverständnis dazu führen, dass ein Priester, der sexu-

alisierte Gewalt ausgeübt hat, eher als Bedrohung des ei-

genen klerikalen Systems angesehen wird und nicht als 

Gefahr für weitere Kinder oder Jugendliche oder andere 

potentielle Betroffene. Dann kann die Vertuschung des 

Geschehens und die Schonung des Systems Priorität vor 
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der schonungslosen Offenlegung entsprechender Taten 

gewinnen. Eine so verstandene Kirchenraison fördert Ge-

heimhaltung, Vertuschung und ungeeignete Reaktionen 

wie die in Teilprojekt 6 ermittelten Versetzungs- oder 

Sanktionierungspraktiken, die eher dem Schutz der Insti-

tution und des Beschuldigten dienen und die Interessen 

der Betroffenen außer Acht lassen. 

…“ (Abschlussbericht zum Forschungsprojekt Sexueller 

Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, 

Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der 

Deutschen Bischofskonferenz“ (2018), S. 5 ff., verfügbar 

unter https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_ 

downloads/dossiers_2018/MHG-Studie-gesamt.pdf, abge-

rufen: 29.09.2020) 

(Hervorhebungen im Original) 

 

5. Bilanzbericht der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexu-

ellen Kindesmissbrauchs (2019) 

Die im Jahr 2016 beim Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen 

Kindesmissbrauchs eingerichtete Unabhängige Kommission zur Aufarbei-

tung sexuellen Kindesmissbrauchs legte im April 2019 einen ersten zweibän-

digen Bilanzbericht vor. Deren erster Band beinhaltet neben der Dokumenta-

tion der Arbeit der Kommission auch Ergebnisse, Schlussfolgerungen und 
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Empfehlungen. Auf der Basis der von ihr geschöpften Erkenntnisse gelangt 

die Kommission unter anderem zu folgenden Feststellungen: 

„12.2.3 Begünstigungsfaktoren 

Klerikale Machtstrukturen und Geschlechterungleichheit 

Die männerbündischen Machtstrukturen innerhalb der katholi-

schen Kirche haben Täter geschützt und wurden für Kinder und 

Jugendliche zur Gefahr. Täter mussten selbst bei Bekanntwer-

den der Taten wenig befürchten: 

Vielfach wurden sie in eine andere Gemeinde versetzt, ohne 

diese über zurückliegende Taten zu informieren. Damit nahmen 

die Verantwortlichen in Kauf, dass weitere Mädchen und Jungen 

der Gefahr sexueller Gewalt ausgesetzt wurden. 

… 

Vor allem auf Seiten des Klerus ist eine kritische Auseinander-

setzung mit der Haltung gegenüber Frauen geboten. Solange 

Frauen in der katholischen Kirche nicht gleichwertig behandelt 

werden, können patriarchale und männerbündische Strukturen 

nicht überwunden werden. 

Sexualität und Zölibat 

Der Abschlussbericht der australischen Royal Commission und 

die MHG-Studie zeigen, dass durch den Zölibat Priester und 
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Ordensangehörige in Konflikte geraten, mit denen sie allein ge-

lassen werden. Die Studien thematisieren, dass Sexualität, sexu-

elle Entwicklung und sexuelle Identitätsbildung in den Priester-

seminaren nicht ausreichend behandelt werden, was die Entste-

hung sexueller Gewalt begünstigen könnte. Hier bedarf es einer 

breiten und tiefgehenden Reflexion des bisherigen Umgangs 

der katholischen Kirche mit Sexualität. Dazu gehört auch eine 

zeitgemäße Diskussion über Homosexualität und eine zeitge-

mäße Haltung gegenüber homosexuellen Menschen. 

…“ (Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kin-

desmissbrauchs, Bilanzbericht, Band 1 (2019), S. 165)) 

(Hervorhebungen im Original) 

 

6. Projektdokumentation „Betroffene hören – Missbrauch verhindern. 

Konsequenzen aus der MHG-Studie“ (2020) 

Die Projektdokumentation der aktuellen Studie des Bistums Limburg 

fasst die Ergebnisse der insgesamt acht Teilprojekte dieser Studie zu-

sammen. Diese Teilprojekte sind mehrheitlich zukunftsorientiert und 

knüpfen weitestgehend an Ergebnisse der MHG-Studie an und entwik-

keln auf dieser Grundlage konkrete Handlungsempfehlungen für das 

Bistum Limburg. Auf diese wird nachfolgend im Abschnitt „X. Empfeh-

lungen“ noch zurückzukommen sein. Eine gewisse Ausnahme stellen 

insoweit die Teilprojekte 1 und 5 dar. Gegenstand des Teilprojektes 1 

ist eine externe und unabhängige Untersuchung von Missbrauchsfäl-
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len an Minderjährigen und Schutzbefohlenen im Bistum Limburg. 

Diese schließt auch die namentliche Nennung verantwortlich Handeln-

der sowie deren Stellungnahmen zu ihrer seinerzeitigen Vorgehens-

weise ein und weist insoweit gewisse Ähnlichkeiten mit dem vorlie-

genden Untersuchungsauftrag auf. Eine Analyse systemischer Ursa-

chen wird jedoch nicht vorgenommen. Demgegenüber setzt sich das 

Teilprojekt 5 mit der Frage „Machtmissbrauch und Klerikalismus“ aus-

einander. Die Mitarbeitenden dieses Teilprojekts gelangen im Rahmen 

ihres Abschlussberichts unter anderem zu folgenden Feststellungen: 

„Über mehr als ein Jahrtausend entwickelte sich also das 

Priesterbild und mit ihm der Klerikalismus als Struktur. 

Aber erst im 19. Jahrhundert wurde es in die einzige und 

eindeutige Form gegossen, die die Kirche bis zum Zweiten 

Vatikanischen Konzil prägte. Dabei entstand der Klerikalis-

mus als eine Machtstruktur, die weit über Priester als Per-

sonen hinaus zu einem Strukturmerkmal der Kirche 

wurde. Als Machtstruktur, die Zugänge und Wissen für 

sich behält und andere abhängig macht von Wohlwollen 

und Zuwendung, ist Klerikalismus eine Form von Macht, 

die sich auf die Genese des Amtes und des Priesterbildes 

stützten, aber genauso von Lai*innen in verantwortlichen 

Positionen ausgeübt werden kann.  

Der Antimodernismus als Gegenwelt zur verwirrenden 

Moderne wurde von Johannes Paul II und Benedikt XVI in 

einer „spätmodernen Identitätspolitik“ (Georg Essen) wie-

der aufgegriffen. Beide Päpste förderten ein Priesterbild, 

das aus der Moderne kam und auch den Aufbrüchen des 



Westpfahl   Spilker   Wastl 

München 

 

- 146 - 

 

Konzils nicht entsprach, aber in der Erfahrung des zuneh-

mend beschleunigten Verlustes Sicherheit bot. Nicht ohne 

Grund drückt sich dieses Revival des Priesterbildes des 19. 

Jahrhunderts auch in nichtverbalen Diskursen wie etwa 

klerikaler Kleidung aus, die Herausgehobenheit und Sak-

ralität betonen und die Machtstruktur, die als Hirtendienst 

kommuniziert wird, mit einer nicht zu hinterfragenden 

Aura von Heiligkeit und Wahrheit umgeben.“ (Projektdo-

kumentation „Betroffene hören – Missbrauch verhindern. 

Konsequenzen aus der MHG-Studie, S. 280: verfügbar un-

ter: https://bistumlimburg.de/fileadmin/redaktion/Por-

tal/Meldungen/2020/2020_06_13_Abschluss_MHG/Da-

teien_zum_Download/2020-06-17_Abschlussbericht_on-

line.pdf, abgerufen: 03.08.2020) 
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Bewertung und Analyse der untersuchten Fälle 

Hinsichtlich der Aus- und Bewertung der gutachterlicherseits untersuchten 

Fälle sind die folgenden analytischen Einzelergebnisse zu beschreiben: 

 

1. Untersuchungsgegenständliche Fälle 

Gegenstand der Untersuchung ist das Handeln von insgesamt 81 Personen. 

Darüber hinaus ist festzuhalten, dass seitens des Bistums ungeachtet des 

zeitlich eingeschränkten Untersuchungszeitraums auch Akten, die frühere, 

außerhalb des Untersuchungszeitraums bekannt gewordene (Verdachts-) 

Fälle zum Gegenstand haben, ebenfalls ausgewertet und in die Prüfung, je-

doch nur dort, wo es erforderlich war, in die Beurteilung von Verantwortlich-

keiten einbezogen wurden. Zur Vermeidung etwaiger Missverständnisse ist 

schließlich auch zu berücksichtigen, dass die nachfolgend mitgeteilten Zah-

len naturgemäß nicht den Anspruch erheben (können), das Ausmaß sexuel-

len Missbrauchs durch Kleriker im Bereich des Bistums abschließend zu be-

schreiben. Dem steht allein schon der Umstand entgegen, dass sich in den 

gesichteten Akten – mitunter vage – Hinweise auf weitere mögliche Geschä-

digte ergeben, die jedoch gegenüber dem Bistum nicht in Erscheinung getre-

ten sind oder nicht ermittelbar waren. Im Übrigen lag der Fokus der Untersu-

chung gerade nicht vorrangig in der Erstellung einer Statistik. Dementspre-

chend verzichten die nachfolgenden Ausführungen auch bewusst auf eine 

Quantifizierung einzelner Missbrauchshandlungen; dies nicht zuletzt mit Blick 

auf mögliche, die individuelle Betroffenheit der Geschädigten unberücksich-

tigt lassende Relativierungsversuche mit Blick auf die relative Häufigkeit 
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einzelner Missbrauchshandlungen. Die im Rahmen des Gutachtens unter-

suchten Fälle decken ein weites Spektrum der Sexualstraftaten ab und rei-

chen von sexualisierten Äußerungen bis hin zu schwersten Fällen der Verge-

waltigung. 

 

 Verteilung nach beschuldigtenbezogenen Kriterien 

Die insgesamt 81 untersuchungsgegenständlichen Kleriker lassen sich wie 

folgt den nachstehenden Kategorien zuordnen: 

 

Berufs-

gruppe 

Gesamt-

zahl 

davon im Nachgang 

zur Tat aus dem Kle-

rikerstand entlassen 

davon im Zeitpunkt 

der Untersuchung 

aufgrund 

sexuel-

len Miss-

brauchs 

aus 

sonsti-

gen 

Gründen 

verstor-

ben 

lebend 

Priester 79 2 3  50 24 

Diakone 2 0 1 0 1 
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Dabei ist zu beachten, dass den Gutachtern auch Akten zu 24 beschuldigten 

Personen zur Prüfung vorgelegt wurden, die ausschließlich Taten vor dem 

eigentlichen Untersuchungszeitraum verübt haben. Sechs beschuldigte Per-

sonen sind sowohl – teils auch mehrfach – vor als auch in dem Untersu-

chungszeitraum einschlägig in Erscheinung getreten. Gegen mindestens 51 

Kleriker lagen wenigstens der oftmals sehr konkrete Verdacht, in nicht weni-

gen Fällen sogar feststehende Erkenntnisse in Bezug auf Missbrauchstaten 

während des Untersuchungszeitraums vor. Bei 6 Klerikern war eine konkrete 

zeitliche Zuordnung der gegen diese bestehenden Verdachtsmomente an-

hand der vorliegenden Erkenntnisse nicht mit der erforderlichen Sicherheit 

möglich.  

Die Altersstruktur der Beschuldigten stellt sich bezogen auf den Zeitpunkt der 

ersten Tatbegehung wie folgt dar: 
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Die fehlenden Angaben zum Alter des Täters bei Tatbegehung haben ihre 

Ursachen mitunter darin, dass es sich bei den Tätern um Priester anderer 

Diözesen oder Ordenspriester handelte, hinsichtlich derer sich keine aussa-

gefähigen Daten zur Person in den Akten befanden. 

 

 Verteilung nach geschädigtenbezogenen Kriterien 

Insgesamt gehen die Gutachter nach den von ihnen getroffenen Feststellun-

gen von mindestens 175 Geschädigten aus. Diese Zahl schließt auch die Ge-

schädigten aus Taten mit ein, die vor dem Untersuchungszeitraum verübt 

wurden. Die Geschädigten verteilen sich wie folgt im Hinblick auf: 

 

Eine Ermittlung des Geschlechts der Geschädigten war nicht in allen Fällen 

in einem mit Blick auf den Untersuchungsauftrag vertretbarem Aufwand 

124

45

6

Geschlecht

männlich weiblich k. A.
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möglich; dies beispielsweise dann, wenn nur anonyme Hinweise auf ein 

Missbrauchsgeschehen vorliegen oder der Sachverhalt bereits erhebliche 

Zeit zurückliegt. Unberücksichtigt geblieben sind bei der Zahl der Geschädig-

ten die Fälle des Besitzes kinderpornographischen Materials. Auch in diesen 

Fällen besteht kein ernstzunehmender Zweifel, dass die abgebildeten Kinder 

Opfer sexuellen Missbrauchs sind. Allerdings lässt sich deren Zahl schon 

deshalb nicht quantifizieren, da Art und Umfang des einschlägigen Materials, 

das die beschuldigten Personen besessen haben, im Einzelnen nicht bekannt 

sind. In der Regel hat es sich dabei aber um eine große Zahl inkriminierter 

Darstellungen gehandelt. 
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 Verteilung nach tatbezogenen Kriterien 

Insgesamt haben sich basierend auf den gesichteten Unterlagen 116 Hin-

weise bzw. Meldungen betreffend einschlägige Sexualdelikte ergeben. Die 

untersuchten Vorwürfe verteilen sich wie folgt im Hinblick auf den 
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Es wurde insoweit jeweils die erste Tat(handlung) gegenüber einem Opfer 

erfasst. In einer Vielzahl von Fällen beschränkten sich die Übergriffe bei ei-

nem Opfer aber nicht auf ein einmaliges Tatgeschehen, vielmehr kam es oft-

mals zu fortgesetzten Handlungen, die sich regelmäßig über einen Zeitraum 

von mehreren Jahren erstreckten. Des Weiteren ist zu beachten, dass die Ta-

ten aus der Zeit vor dem Untersuchungszeitraum, also von 1946 bis 1964, 

zusammenfassend dargestellt wurden. Die auf den ersten Blick höhere Zahl 

darf aber nicht zu der Annahme verleiten, dass es in den folgenden Jahren 

weniger Missbrauchshandlungen gegeben hat. Betrachtet man nämlich den 

nächsten vergleichbar langen Zeitabschnitt von 1965 bis 1984 so beläuft sich 

hier die Zahl der verübten Missbrauchsfälle auf 32 und liegt damit zumindest 

ähnlich hoch wie in der Zeit vor 1965. Die Berücksichtigung der vor dem Un-

tersuchungszeitraum verübten Taten rechtfertigt sich schließlich auch dar-

aus, dass, wie vorstehend unter (a.) dargestellt mindestens sechs der 
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beschuldigten Kleriker auch vor dem Untersuchungszeitraum einschlägig in 

Erscheinung getreten sind. Auf diesen Personenkreis entfallen insgesamt 

neun der vor 1965 aktenkundig gewordenen Vorfälle und zehn der seit 1965 

dokumentierten Sachverhalte.  

Des Weiteren ist mit Blick auf die scheinbar rückläufigen Fallzahlen zu kon-

statieren, dass daraus keineswegs vorschnell die Schlussfolgerung abgelei-

tet werden darf, dass sich sexueller Missbrauch durch Kleriker weitestgehend 

erledigt hat und nur noch ein Randphänomen darstellt. Abgesehen davon, 

dass insbesondere innerhalb der katholischen Kirche unbedingte Anstren-

gungen unternommen müssen, jeden Missbrauchsfall zu verhindern, hat der 

Koordinator der sogenannten MHG-Studie, Prof. Dr. Harald Dreßing, darauf 

hingewiesen, dass der Missbrauch in der Kirche kein historisches, sondern 

ein anhaltendes Problem sei. Die Quote der beschuldigten Priester habe, so 

Prof. Dr. Dreßing, in den Jahren 2009 bis 2015 gegenüber früheren Jahren 

nicht abgenommen. 

Vgl. „MHG-Studienleiter Dreßing erwartet Rücktritte von Bischö-

fen“, verfügbar unter: https://www.katholisch.de/artikel/21857-

mhg-studienleiter-dressing-erwartet-ruecktritte-von-bischoefen, 

abgerufen: 26.10.2020. 

Ergänzend ist festzuhalten, dass 71 dieser Hinweise bzw. Meldungen seit 

dem Jahr 2010 eingegangen sind. Die gegenüber der Zahl der Verdächtigten 

und der Geschädigten abweichende Zahl erklärt sich daraus, dass teilweise 

mehrere Hinweise bzw. Meldungen betreffend einen beschuldigten Kleriker 

vorliegen und andererseits einzelne Hinweise bzw. Meldungen durchaus 

mehrere Geschädigte zum Gegenstand haben können. 
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 Durchführung eines kirchenrechtlichen Verfahrens 

Soweit für die Gutachter aus den ihnen zur Verfügung gestellten Unterlagen 

ersichtlich, wurde ab Mitte der 1990er Jahre die Glaubenskongregation von 

insgesamt sieben einschlägigen Fällen unterrichtet. Hieraus ergaben sich vier 

kirchenstrafrechtliche Verfahren. 

 

2. Qualität und Aussagegehalt der untersuchten Quellen 

In Bezug auf Qualität und Aussagegehalt der untersuchungsgegenständli-

chen Quellen ist zwischen den Aktenbeständen (a.) und den durchgeführten 

Befragungen (b.) zu unterscheiden. 

 

 Aktenbestände, insbesondere Personalakten 

Die Gutachter haben keinen Grund zu der Annahme, dass ihnen den Unter-

suchungsgegenstand und -zeitraum betreffende Aktenbestände bewusst vor-

enthalten wurden. Insoweit liegen Vollständigkeitserklärungen der maßgeb-

lichen aktenführenden Stellen, namentlich des Bischöflichen Diözesanar-

chivs, der Hauptabteilung Pastoralpersonal sowie der Stabsabteilung Recht 

vor, die bestätigen, dass alle im Hinblick auf den Untersuchungsauftrag be-

kannten Aktenbestände übergeben wurden. Ergänzende Unterlagen und In-

formationen wurden teils initiativ von Seiten der Bistumsverantwortlichen, 

teils auf Anfrage der Gutachter bereitwillig und zügig übermittelt, so dass an 

der unbedingten Aufklärungsbereitschaft der amtierenden Verantwortungs-

träger für die Gutachter keinerlei Zweifel besteht. Zwar befinden sich die den 
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Gutachtern übergebenen Aktenbestände in einem Zustand, der eine hinrei-

chend sichere Beurteilung wesentlicher Handlungsverantwortlichkeiten er-

laubt, sie weisen jedoch in mehrfacher Hinsicht erhebliche Mängel auf, die 

deren Aussagegehalt und folglich die Rekonstruktion des tatsächlichen Ge-

schehens nicht nur unerheblich beeinträchtigen. 

aa) Maßgeblich für die Bewertung des Aussagegehalts der Aktenbestände 

und insbesondere der Personalakten, die einen wesentlichen Gegen-

stand der vorliegenden Untersuchung darstellen, ist, inwieweit diese 

dem an sie gestellten Anforderungsprofil genügen.  

 Für eine ordnungsgemäße Aktenführung im Bereich der Verwaltung 

haben sich einige unabhängig von der konkreten Art der Akten allge-

mein gültige Grundsätze herausgebildet. Diese umfassen namentlich 

das Gebot 

- der Aktenmäßigkeit, also die Pflicht zur Aktenführung, 

- der Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit, also die Pflicht zur 

vollständigen und nachvollziehbaren Abbildung aller wesentli-

chen Verfahrenshandlungen, 

- der wahrheitsgetreuen Aktenführung, also die Pflicht zur wahr-

heitsgetreuen Niederlegung aller wesentlichen Verfahrenshand-

lungen, 

- der Authentizität und Integrität, also das Verbot der nachträgli-

chen Entfernung und Verfälschung von rechtmäßig erlangten 

Erkenntnissen und Unterlagen aus den Akten, 
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- der Vertraulichkeit, also die Pflicht, Akten nur den Personen zu-

gänglich zu machen, die diese zur Aufgabenerfüllung benötigen, 

sowie 

- der langfristigen Sicherung, also die Pflicht den Aktenbestand 

langfristig zu sichern. 

Neben diesen allgemeinen Grundsätzen ordnungsgemäßer Aktenfüh-

rung ist insbesondere mit Blick auf Personalakten zu beachten, dass 

die Entscheidung darüber, welche Unterlagen in Personalakten aufge-

nommen werden, sofern sie mit dem Anstellungs- bzw. Dienstverhält-

nis in Zusammenhang stehen, zwar dem Arbeitgeber bzw. dem Dienst-

herrn obliegt. Dessen ungeachtet soll die Personalakte aber ein mög-

lichst vollständiges, wahrheitsgemäßes und sorgfältiges Bild über den 

Werdegang des Mitarbeiters geben. 

Vgl. Linck, in Schaub: Arbeitsrechts-Handbuch, 18. Auf-

lage (2019), § 148 Rdnr. 2; BAG, Urt. v. 07.09.1988 (5 AZR 

625/87), DB 1989, 284. 

In diesem Zusammenhang ist jedoch zu berücksichtigen, dass das ge-

samtkirchliche Recht ein Geheimarchiv der Kurie fordert, in dem die 

geheim zuhaltenden Dokumente mit größter Sorgfalt aufbewahrt wer-

den müssen (vgl. c. 379 § 1 CIC/1917, c. 489 § 1 CIC/1983). Dabei kann 

sich die Geheimhaltungsbedürftigkeit von Dokumenten nicht nur aus 

einer ausdrücklichen dahingehenden gesetzlichen Bestimmung erge-

ben, sondern auch aus der Natur der Sache, beispielsweise dann, 

wenn der Inhalt einer Urkunde geeignet wäre, den guten Ruf einer Per-

son rechtswidrig zu schädigen. Damit bestehen kollidierende 
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Anforderungen an die Führung der Personalakten, denen aus Sicht der 

Gutachter dadurch Rechnung zu tragen ist, dass die Anforderungen an 

die Geheimhaltungsbedürftigkeit von Unterlagen und deren Verwah-

rung im Geheimarchiv der Kurie anstelle der Personalakte in Anbe-

tracht des bei Personalakten ohnehin unbedingt zu gewährleistenden 

Schutzes vor Zugriff unberechtigter Dritter eher hoch anzusetzen sind. 

bb) Diesen Anforderungen genügen die gesichteten Aktenbestände in 

mehrfacher Hinsicht nicht. Dies gilt insbesondere mit Blick auf die Ge-

bote der Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit sowie der Authentizi-

tät und Integrität. 

(1) Nicht wenige der von den Gutachtern gesichteten Akten weisen mitun-

ter erhebliche und auffällige Lücken auf.  

 In Einzelfällen finden sich zu Zeiträumen von bis zu zehn und mehr 

Jahren in den Personalakten keinerlei Hinweise auf die Tätigkeit der 

fraglichen Personen. Dass es in derart langen Zeiträumen keinerlei ak-

tenrelevante Vorgänge gegeben haben soll, erscheint zumindest in ho-

hem Maße unwahrscheinlich; dies gilt umso mehr dann, wenn aus an-

derem Zusammenhang bekannt ist, dass im fraglichen Zeitraum zu-

mindest Hinweise auf einschlägige Vorwürfe gegen die fraglichen Per-

sonen erhoben wurden. Häufiger als gänzlich undokumentierte Zeit-

räume war festzustellen, dass wesentliche Dokumente, auf die an an-

derer Stelle in den Akten verwiesen wird oder deren Vorhandensein 

aufgrund ihrer Bedeutung zu erwarten gewesen wäre, tatsächlich nicht 

vorhanden sind. Diese Befunde legen den Verdacht nahe, dass die 

fraglichen Aktenbestandteile, sofern überhaupt verwahrt, wohl ausge-

sondert und zu einem späteren Zeitpunkt vernichtet wurden. Dass es 
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sich dabei um eine tatsachengestützte Annahme handelt, bestätigt bei-

spielsweise auch die interne Aktennotiz aus dem Kreis derer, die sich 

aufgrund eingegangener Missbrauchsmeldungen mit den Akteninhal-

ten zu befassen hatten. In dem Vermerk aus dem Jahr 2011 ist wörtlich 

festgehalten:  

„Personalakte am […] gesichtet, keine Hinweise auf sexu-

ellen Missbrauch enthalten. Offensichtlich fehlen Schrift-

stücke, die das Ende der Tätigkeit als Pfarrer in […] und 

die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand erklären. 

Sehr merkwürdig!?“ 

(Hervorhebungen durch die Gutachter) 

Über die Gründe für das Fehlen einzelner Dokumente, also ob diese 

sich niemals in den Akten befunden haben oder im Nachhinein entfernt 

wurden, kann gutachterlicherseits keine abschließende Aussage ge-

troffen werden. Von unterschiedlichen Verantwortungsträgern wurde 

den Gutachtern allerdings übereinstimmend berichtet, dass es mindes-

tens in einem Fall den dringenden Verdacht von gezielten „Aktensäu-

berungen“ bzw. „Aktenfilterungen“ auf Veranlassung der früheren 

Bistumsleitung gegeben habe.  

 In diesem Zusammenhang stellt auch die fehlende Paginierung der Ak-

tenbestände ein wesentliches Manko in Bezug auf die Grundsätze ord-

nungsgemäßer Aktenführung dar; dies jedenfalls im Hinblick auf die 

Personalakten. Eine Nachvollziehbarkeit betreffend die Vollständigkeit 

des Akteninhalts ist damit von vornherein nicht gegeben und eine 

nachträgliche Entfernung von Aktenteilen daher ohne Weiteres 
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möglich. Erst recht gilt dies, wenn der Zugriff auf Aktenbestände nicht 

dokumentiert wird. Ein ehemaliger hochrangiger Mitarbeiter des Ge-

neralvikariats gab im Rahmen seiner Befragung gegenüber den Gut-

achtern an, dass sein Versuch der standardisierten Paginierung von 

Personalakten bei dem damaligen Generalvikar auf massive Ableh-

nung gestoßen ist. Derselbe Mitarbeiter berichtete auch, dass der von 

ihm bei seinem Amtsantritt vorgefundene Aktenzustand ihn damals 

„grundskeptisch“ gemacht habe. Er habe es als sehr befremdlich emp-

funden, wie dürftig der Inhalt einiger Akten gewesen sei.  

(2) Der Aussagegehalt der gesichteten Akten ist insbesondere in Bezug auf 

die untersuchungsgegenständlichen Sachverhalte beschränkt, das tat-

sächliche Geschehen daher nur eingeschränkt nachvollziehbar. 

Während die in Rede stehenden Taten und die gegen die Beschuldig-

ten erhobenen Vorwürfe trotz der teilweise festgestellten Lücken je-

denfalls in Grundzügen erkennbar sind, bleiben die Tatfolgen für die 

Geschädigten regelmäßig im Dunkeln. Nach 2003, namentlich dem 

Jahr, in dem der damalige Bischof erstmals einen „Beauftragten für 

die Prüfung von Vorwürfen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger“ 

einsetzte, finden sich jedoch auch hierzu zunehmend konkretere, auf 

den Schilderungen der Geschädigten beruhende Angaben. Erst recht 

gilt dies für den Zeitraum nach März 2010, dem Zeitpunkt der mit der 

Überarbeitung der DBK-Leitlinien eingeführten Möglichkeit, Anträge 

auf Anerkennung des Leides zu stellen.  

Ebenfalls anhand der gesichteten Akten kaum jemals nachvollziehbar 

sind die Erwägungen der kirchlichen Verantwortungsträger, die für de-

ren Reaktionen gegenüber den Beschuldigten bzw. das Unterlassen 
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gebotener Maßnahmen handlungsleitend waren. Auch den den Gut-

achtern vorliegenden Agenden und Protokollen der Personalkonferenz 

– dort wurden derartige Fälle zumindest grundsätzlich behandelt – las-

sen sich hierzu keine aussagekräftigen Informationen entnehmen. So-

weit für die Gutachter ersichtlich, wurden die in den Sitzungen der Per-

sonalkonferenz besprochenen Themen bis weit in die 2000er Jahre in-

haltlich nicht protokolliert, obwohl eine Dokumentation jedenfalls bei 

Entscheidungen mit einer erheblichen Brisanz und Tragweite geboten 

und zu erwarten gewesen wäre. Man beschränkte sich zum damaligen 

Zeitpunkt schlicht darauf, die besprochenen Tagesordnungspunkte in 

sogenannten „Agenden“ zu benennen und vereinzelt mit einigen 

schlagwortartigen Kommentaren zu versehen.  

Hinzu tritt, das in einigen Fällen die Sachbehandlung letztendlich im 

Nichts endet, ohne dass anhand der Akten nachvollzogen werden 

kann, ob dafür auch sachliche Gründe ausschlaggebend waren. Offen-

sichtlich existierte und existiert kein Mechanismus, der gewährleistet, 

dass noch nicht formell abgeschlossene Verfahren regelmäßig auf ih-

ren Stand und eine etwa bestehende Handlungsnotwendigkeit über-

prüft werden. Bewährt hat sich insoweit das in der anwaltlichen Praxis 

standardmäßig anzutreffende Verfahren routinemäßiger Wiedervorla-

gen, die in einem entsprechenden (Fristen-)Kalender vermerkt werden. 

Ist die Befassung mit einem Vorgang beendet, sollte dies wiederum 

durch eine „Abschlussverfügung“ in der Akte kenntlich gemacht wer-

den. 

(3) Insgesamt ist nicht erkennbar, dass die Aktenführung auf einer nach-

vollziehbaren Systematik beruht. Auch schriftlich dokumentierte Vor-

gaben für die Aktenführung konnten gutachterlicherseits nicht 
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festgestellt werden. Dies hat letztendlich eine gewisse Beliebigkeit der 

Aktenführung zur Folge, aufgrund derer unter Umständen bedeutsame 

Vorgänge nicht, überflüssige Dokumente jedoch mehrfach in die Akten 

aufgenommen werden. Eine derart ungeordnete Aktenführung führt 

aber mehr oder minder unausweichlich auch zu einer Unübersichtlich-

keit des Aktenbestandes, die es vor allem externen Dritten nur mit 

Mühe gestattet, den tatsächlichen Sachverhalt zu erfassen. In diesem 

Zusammenhang hervorzuheben ist schließlich auch, dass eine kon-

krete Zuordnung einzelner Akten zu den aktenführenden Stelle nicht, 

jedenfalls aber nur mit erheblichen Schwierigkeiten möglich war, Ak-

ten nicht nach einer erkennbaren Systematik, beispielsweise chronolo-

gisch, geführt wurden und sich in mehreren Akten zudem auch Unter-

lagen über Missbrauchsvorwürfe gegen andere Priester fanden. 

 

b) Befragungen 

Mit Ausnahme eines Offizials und eines ehemaligen leitenden Mitarbeiters 

konnten alle von den Gutachtern angefragten Personen befragt werden. So-

wohl der langjährige Offizial als auch der besagte hochrangige Mitarbeiter 

wurden auf Veranlassung der Gutachter mehrfach um die Teilnahme an der 

Befragung gebeten. Während die an den Offizial gerichteten Gesprächseinla-

dungen unbeantwortet blieben, lehnte der ehemalige leitende Mitarbeiter die 

Teilnahme gegenüber der Bistumsleitung wiederholt mit dem Hinweis ab, 

nichts zum Untersuchungsgegenstand beitragen zu können.  

In der Gesamtschau hatten die Gutachter den Eindruck, dass die Befragten 

umfassend und ohne Rücksicht auf die damit möglicherweise verbundenen 
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Implikationen Auskünfte erteilt und sowohl die in der Vergangenheit beste-

henden Missstände als auch aus ihrer Sicht aktuelle Handlungsnotwendig-

keiten offen benannt haben. Heutige Verantwortungsträger zeigten sich in ei-

ner aus Sicht der Gutachter positiv hervorzuhebenden Weise zu einer selbst-

kritischen Reflexion nicht nur ihres eigenen Handelns, sondern auch syste-

mischer Ursachen für Defizite in der Vergangenheit in der Lage, die auf eine 

von tiefer innerer Einsicht getragene Veränderungsbereitschaft schließen 

lässt. Als besonders bemerkenswert empfanden die Gutachter die von eini-

gen Befragten offen kommunizierte Überforderung im Umgang mit dem 

Thema sexueller Missbrauch von Kindern sowie die unmissverständlich for-

mulierte Bitte nach konkreten Handlungsempfehlungen seitens der Gutach-

ter.  

Insgesamt ergaben die durchgeführten Befragungen für die Gutachter einen 

nicht unwesentlichen Erkenntnisgewinn nicht nur in Bezug auf Einzelsachver-

halte, sondern auch und vor allem auf systemische Zusammenhänge und 

Hintergründe. 

 

3. Vorgehensweise bei der Bearbeitung von Missbrauchs(verdachts)fäl-

len 

Für die Vorgehensweise bei der Bearbeitung von Missbrauchs(verdachts)fäl-

len gab es, wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird, bis 2010 nur zögerliche 

Bemühungen um die Schaffung, einheitlich festgelegter Handlungsrichtli-

nien. Während in anderen Arbeitsbereichen klare und verbindliche Verfah-

rensbeschreibungen erarbeitet wurden, blieben die Aufgaben und Zuständig-

keiten im Bereich der Aufarbeitung von Missbrauchs(verdachts)fällen bis zu 
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diesem Zeitpunkt auf Bistumsebene ungeregelt. Geradezu folgerichtig hatten 

diese Mängel auch nachteilige Auswirkungen auf die Aufarbeitung der Miss-

brauchs(verdachts)fälle.  

Das Fehlen standardisierter Abläufe war aber keineswegs zufällig. Vielmehr 

betrachtete die Bistumsleitung die Missbrauchs(verdachts)fälle bis in die 

2000er Jahre hinein als Einzelfälle und behandelte sie entsprechend. Wieder-

kehrende Fragen wurden teils unter erheblichem Abstimmungsaufwand je-

des Mal neu diskutiert. Beispielweise Fragen betreffend die Beurteilung der 

Glaubwürdigkeit eines Geschädigten, den Zeitpunkt und die Art und Weise 

der Bekanntmachung eines Missbrauchsverdachts in den betroffenen Pfar-

reien sowie die Notwendigkeit nach unterstützenden und begleitenden Maß-

nahmen vor Ort. Anstatt, sich mit den hinter den Missbrauchsfällen stehen-

den systemischen Ursachen und Problemen auseinanderzusetzten, arbeite-

ten die Verantwortlichen sich an den vermeintlichen Einzelfällen ab. Wieder-

kehrende Bemühungen von Mitarbeitern der unteren Leitungsebene um eine 

systematische Betrachtungsweise und Schaffung von klar abgrenzbaren Zu-

ständigkeiten sowie einheitlichen Prozessbeschreibungen bei der Bearbei-

tung von Missbrauchsvorwürfen blieben von der Bistumsleitung lange Zeit 

unbeachtet. 

Anfang des Jahres 2003 setzte sodann tatsächlich ein – wenn zunächst auch 

nur sehr zögerliches – Herantasten an eine systematische Herangehensweise 

im Umgang mit Missbrauchs(verdachts)fällen ein. Während es bis Anfang 

der 2000er Jahre insoweit überhaupt keine geregelten Abläufe gegeben hat, 

begann man nach Inkrafttreten der ersten DBK-Leitlinien mit der Ausarbei-

tung entsprechender Diözesanbestimmungen. Diese Bemühungen kamen 

letztlich jedoch über eine Entwurfsfassung nicht hinaus. Eine erste spürbare 

Verbesserung der standardisierten Arbeitsabläufe bei der Bearbeitung von 
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eingehenden Meldungen ist aus Sicht der Gutachter erst im Jahr 2010 fest-

zustellen. Durch die Ausarbeitung erster interner Prozessbeschreibungen, 

den Einsatz des „Internen Koordinators im Bereich Aufarbeitung und Prüfung 

sexuellen Missbrauchs Minderjähriger und erwachsener Schutzbefohlener“, 

die Einsetzung eines weiteren Missbrauchsbeauftragten sowie der Aufnahme 

der Tätigkeit der „Kommission zur Aufarbeitung der Missbrauchsfälle“ setzte 

insoweit eine Professionalisierung der Abläufe ein. Hierdurch wurden nach 

und nach die für eine angemessenere Aufarbeitung von Missbrauchs(ver-

dachts)fällen zwingend notwendigen zeitlichen und personellen Kapazitäten 

aufgebaut. Die intensivere Befassung führte zugleich auch zu einem Erfah-

rungszuwachs bei den Beteiligten. Besonders positiv hervorzuheben ist auch 

die Ende 2018 durch die amtierende Bistumsleitung geschaffene im Bereich 

der DBK singuläre Stelle der „Referentin für die strategische Aufarbeitung 

der MHG-Studie“. Die Referentin agiert weisungsunabhängig und kümmert 

sich um unterschiedliche Themen im Bereich des Aufarbeitungsprozesses im 

Bistum. Die Mitarbeit in einer multidisziplinären Arbeitsgruppe zur bistums-

übergreifenden Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der katholischen 

Kirche gehört ebenso zu ihren Aufgaben, wie die Koordination der Zusam-

menarbeit mit unabhängigen Beratungsstellen für Opfer. Im Rahmen der vor-

liegenden Untersuchung fungiert die Referentin als primäre Ansprechpartne-

rin bei organisatorischen Fragen der Gutachter.  

Insgesamt vermitteln sowohl die von den Gutachtern gesichteten Akten als 

auch die aus den Befragungen gewonnen Erkenntnisse den Eindruck eines 

im Jahr 2010 einsetzenden und in den Folgejahren weiter wachsenden Be-

mühens um einen professionelleren Umgang mit dem Thema sexueller Miss-

brauch von Kindern. Auffallend ist darüber hinaus das seit einigen Jahren 

fortschreitende Streben nach Transparenz, welches letztlich in die Beauftra-

gung und Veröffentlichung dieses Gutachtens mündete.  
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Doch auch wenn das Bistum fortwährend an der Optimierung der Prozesse 

und Abläufe arbeitet, ist dieser Weg aus Sicht der Gutachter bei weitem noch 

nicht zu Ende. Die Einführung der Stelle des Interventionsbeauftragten im 

April dieses Jahres, und damit die Vervollständigung der Umsetzung der 

DBK-Leitlinien, ist ein weiterer wichtiger Schritt auf diesem Weg. Zuvor wur-

den die Aufgaben des Interventionsbeauftragten faktisch von den Ansprech-

personen bei Verdacht der sexualisierten Gewalt und der Referentin für die 

strategische Aufarbeitung der MHG-Studie mitübernommen. 

 

4. Reaktionen gegenüber des sexuellen Missbrauchs verdächtigen Kleri-

kern 

Im Hinblick auf die Reaktionen gegenüber des sexuellen Missbrauchs ver-

dächtigen Klerikern ist zwischen einem Handeln in Richtung der staatlichen 

Strafverfolgungsbehörden und der innerkirchlichen Reaktion zu unterschei-

den. 

 

 Unterlassene Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft 

Jedenfalls bis zum Inkrafttreten der überarbeiteten Fassung der DBK-Leitli-

nien im Jahr 2010 wurden bekanntgewordene Missbrauchs(verdachts)fälle 

seitens des Bistums nur vereinzelt bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Po-

sitiv zu vermerken ist allerdings, dass nach Einführung einer entsprechenden 

Pflicht in der überarbeiteten Fassung der DBK-Leitlinien alle einschlägigen 

Fälle an die Staatsanwaltschaft gemeldet wurden. In zwei Fällen erfolgte 
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diese Meldung jedoch erst mit mehrjähriger Verspätung in den Jahren 2015 

und 2018. 

Im Hinblick auf die unterbliebenen Anzeigen der Missbrauchsfälle bei der 

Staatsanwaltschaft ist zunächst festzuhalten, dass das staatliche Strafrecht 

eine Anzeigepflicht in Fällen sexuellen Missbrauchs nicht kennt. Ob eine sol-

che sinnvoll und wünschenswert ist, stellt eine rechtspolitische Frage dar, die 

im Rahmen des vorliegenden Gutachtens bereits angesprochen wurde, aber 

bewusst nicht vertieft werden soll. 

Im Hinblick auf das kirchliche Recht stellt sich die Rechtslage so dar, dass 

eine grundsätzliche Anzeigepflicht jedenfalls seit dem Jahr 2010 nach Maß-

gabe der im Range diözesanen Rechts geltenden DBK-Leitlinien bestand. Der 

Erfüllung einer solchen Anzeigepflicht kann aus Sicht der Gutachter nicht 

ohne Weiteres, wie dies mitunter aus kirchlichen Kreisen versucht wird, das 

„Päpstliche Geheimnis“ entgegengehalten werden. Jedenfalls mit Blick auf 

den / die Missbrauchsbeauftragten kann mit guten Gründen vertreten wer-

den, dass diese vom „Päpstlichen Geheimnis“ nicht erfasst sind. Im Übrigen 

wäre auch an die Möglichkeit zu denken, einen Dispenses vom „Päpstlichen 

Geheimnis“ zu erwirken. Dass diese Möglichkeit seitens der diözesanen Ver-

antwortungsträger erwogen, geschweige denn in die Tat umgesetzt wurde, 

konnten die Gutachter auf der Grundlage der von ihnen geschöpften Erkennt-

nisse nicht feststellen. 

Selbst wenn man vordergründig zur Entlastung der kirchlichen Verantwor-

tungsträger auf das Fehlen einer rechtlichen Verpflichtung verweisen wollte, 

so darf dabei nicht außer Acht gelassen werden, dass an das Handeln der 

Kirche vor allem in ethisch-moralischer Hinsicht besondere Maßstäbe anzu-

legen sind.  
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b) Unterbliebene innerkirchliche Sanktionierung 

Noch schwerer als die unterbliebenen Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft 

wiegt, dass die kirchlichen Verantwortungsträger im Hinblick auf die nach 

Maßgabe der eigenen (rechtlichen) Vorgaben gebotenen Maßnahmen bis in 

die jüngere Vergangenheit hinein regelmäßig untätig geblieben sind und 

Missbrauchstäter insoweit keine Sanktionen oder auch nur spürbare Konse-

quenzen fürchten mussten. Zwar sind im Bistum einige (Verdachts-)Fälle 

durchaus kirchenrechtlich behandelt worden. Allerdings wurden bei weitem 

nicht alle Sachverhalte dem Kirchen(straf)recht zugeführt, vielmehr waren es 

in der Gesamtbetrachtung ausschließlich gravierende und/oder öffentlich-

keitswirksame Fälle. In zahlreichen Fällen sind den Akten hingegen noch 

nicht einmal theoretische Überlegungen betreffend die Sanktionierung des 

Täters, geschweige denn zur Einleitung eines kirchen(straf)rechtlichen Ver-

fahrens zu entnehmen.  

Wie dargelegt, stellen sexuelle Aktivitäten von Klerikern (mit Ausnahme ver-

heirateter Diakone) einen Verstoß gegen die diesen obliegende Pflicht zur 

fortdauernden und immerwährenden Enthaltsamkeit dar und erfüllen somit, 

sofern die Tat vor, an oder mit einem Minderjährigen der jeweils geschützten 

Altersgruppe begangen wird, den Tatbestand des c. 2359 § 2 CIC/1917 bzw. 

des c. 1395 § 2 CIC/1983 gegebenenfalls in Verbindung mit Art. 6 § 1 1° Nor-

mae2001/2010. 

Liegen mindestens wahrscheinliche Hinweise auf eine solche Tat vor, wird 

vom Recht die Durchführung einer kirchlichen Voruntersuchung gefordert, 

die nur dann unterbleiben darf, wenn sie, so c. 1717 CIC/1983, gänzlich 
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überflüssig ist. Angenommen wird dies nur, wenn alle wesentlichen Um-

stände zur Beurteilung der Frage, ob ein Strafverfahren eingeleitet werden 

kann oder soll, bekannt sind, oder ein solches, beispielsweise aufgrund von 

Verjährung, offensichtlich nicht in Betracht kommt. Dass ein Strafverfahren 

aufgrund des Ultima-ratio-Charakters eines solchen (vgl. c. 1341 CIC/1983) 

möglicherweise nicht opportun erscheint, macht jedenfalls die kirchliche Vor-

untersuchung nicht entbehrlich. Wesentliche Aspekte für die Beurteilung der 

Frage, ob auf ein solches deshalb verzichtet werden kann, weil durch pasto-

rales Bemühen, beispielsweise brüderliche Ermahnung oder Verweis, ein Är-

gernis hinreichend behoben, die Gerechtigkeit wiederhergestellt und der Tä-

ter gebessert werden kann, werden regelmäßig erst aufgrund der Vorunter-

suchung sachgerecht und tragfähig beurteilt werden können. Letztendlich 

ergibt sich dies eben auch aus c. 1718 CIC/1983, der die Entscheidung über 

die Durchführung eines Strafverfahrens, sei es im Gerichts- oder Verwal-

tungsweg, als der Voruntersuchung nachgelagert ansieht. 

Abgesehen von der Durchführung der Voruntersuchung oblag dem Ordina-

rius, jedenfalls bis zum Inkrafttreten des CIC/1983 aufgrund der Instruktion 

„Crimen sollicitationis“ – dass diese möglicherweise unbekannt war, ändert 

nichts an der diesbezüglichen Unterrichtungspflicht – und nach der Veröffent-

lichung des Motu proprio „Sacramentorum sanctitatis tutela“ im Jahr 2001 

die Pflicht zur Unterrichtung der Glaubenskongregation. Wobei für den Zeit-

raum nach 2001 unterschiedliche Auffassungen dazu vertreten werden, unter 

welchen Voraussetzungen auf eine solche möglicherweise verzichtet werden 

kann. 

Bezogen auf den Untersuchungszeitraum wurden im Bistum wegen des se-

xuellen Missbrauchs von Kindern in insgesamt fünf Fällen kirchliche Vorun-

tersuchungen durchgeführt. Von diesen hatten zwei ein kirchengerichtliches 
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Strafverfahren zur Folge. Zwei weitere führten zu einem kanonischen Verweis 

gemäß c. 1339 § 2 CIC/1983. In einem Fall hatte es aufgrund der Einstellung 

des staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens mit der Voruntersu-

chung sein Bewenden. In zwei Fällen wurde ein kirchenrechtliches Strafver-

fahren durchgeführt, ohne dass diesen eine Voruntersuchung vorausgegan-

gen wäre.  

In mindestens 19 weiteren Fällen lagen hingegen plausible, mithin mindes-

tens wahrscheinliche, Hinweise auf sexuellen Missbrauch von Kindern durch 

einen zum Zeitpunkt des Bekanntwerdens der Vorwürfe noch lebenden Pries-

ter vor. Gegenüber acht verdächtigten Priestern, von denen einer sogar ge-

ständig war, unterblieb jede innerkirchliche Konsequenz. Oftmals handelte es 

sich bei diesen um Priester, die sich bereits im Ruhestand befanden und ein 

hohes Alter erreicht hatten. Neun beschuldigte Priester wurden lediglich ver-

anlasst, teilweise nur vorläufig, auf ihre Ämter, in der Regel als Pfarrer, zu 

verzichten, oder in den Ruhestand versetzt, was eine spätere Wiederverwen-

dung in der territorialen oder kategorialen Seelsorge aber nicht ausschloss. 

Eine förmliche Sanktionierung ist darin aus Sicht der Gutachter ungeachtet 

eines möglichen Prestigeverlustes aber nicht zu sehen, da ihre Rechte davon 

unberührt blieben. In den verbleibenden zwei Fällen wurden auf eine Sankti-

onierung gerichtete Maßnahmen erst nach mehrfachen Auffälligkeiten und 

erst in jüngster Vergangenheit, namentlich im Jahr 2019, ergriffen. 

Festzuhalten bleibt damit, dass der innerkirchliche Umgang mit des sexuellen 

Missbrauchs beschuldigten Klerikern bis zur Mitte der 2010er Jahre hinein 

von unangemessener Milde geprägt war. In zahlreichen Fällen ist es den Ver-

dächtigen gelungen, sich selbst als Opfer vermeintlich unberechtigter Vor-

würfe zu präsentieren und die eigene Lage und Situation als überaus bemit-

leidenswert darzustellen. Von der Bistumsleitung erfuhren sie daraufhin 
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Verständnis und Fürsorge in einem Ausmaß, das in Anbetracht des Umstan-

des, dass die Ursachen für deren Lage in ihrem eigenen Handeln zu sehen 

ist, nicht nachvollziehbar ist und den Eindruck erweckt, dass der Unrechts-

gehalt derartiger Taten nicht wahrgenommen wird. 

Es wäre allerdings falsch zu glauben, die Bistumsleitung sei zu einem harten 

Durchgreifen generell nicht in der Lage gewesen. Die beiden sich unter den 

von den Gutachtern gesichteten Akten befindlichen Sachverhalte betreffend 

anderweitige Verstöße gegen das 6. Gebot zeigen, dass es durchaus auch 

zölibatsrelevante Verfehlungen gegeben hat, die von den Verantwortlichen 

mit größter Entschiedenheit und insbesondere auch mit der grundsätzlichen 

Bereitschaft, den Schuldigen aus dem Priesterstand zu entlassen, geahndet 

wurden.  

 

c) Weiterverwendung in der Seelsorge (sog. „Versetzungsfälle“) 

Der schwerwiegendste Vorwurf ist den Verantwortlichen des Bistums jedoch 

im Hinblick auf die Weiterverwendung einschlägig auffällig gewordener 

Priester in der Seelsorge zu machen. In 26 Fällen wurden, soweit anhand der 

vorliegenden Erkenntnisse feststellbar, Vorwürfe gegen zu diesem Zeitpunkt 

noch lebende Priester erhoben. Davon befanden sich sechs Priester bereits 

im Ruhestand und 20 noch im aktiven Dienst. Von diesen 20 Priestern wurden 

13 ungeachtet der gegen sie bestehenden Vorwürfe wiederum in der Seel-

sorge eingesetzt bzw. deren seelsorgerische Tätigkeit geduldet, sechs davon 

sogar nach erfolgter einschlägiger staatlicher Verurteilung, hiervon in einem 

Fall noch während der Verbüßung der Haftstrafe im offenen Vollzug. 
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Jahrzehntelang wurden die Verantwortlichen im Bistum von der Idee geleitet, 

dass Missbrauchstäter „bekehrt“ bzw. „gerettet“ werden könnten. Wie unter 

IX. 3. d. aufgezeigt wird, wird sogar bis heute noch die Meinung vertreten, 

dass ein Wiedereinsatz von sexuell missbräuchlich agierenden Priestern in 

der Seelsorge generell möglich sein muss.  

Bis weit in die 2000er Jahre hinein haben die Leitungsverantwortlichen allen-

falls fachärztliche Gutachten über den beschuldigten Priester und dessen 

mögliche Störungen in der Sexualpräferenz eingeholt. Maßgebliche Zielset-

zung derartiger Gutachten war allem Anschein nach eine Gefährlichkeits-

prognose im Hinblick auf die Frage einer weiteren Verwendung des in Rede 

stehenden Priesters in der Seelsorge. Ein solches zukunftsorientiertes Han-

deln, das eher unter dem Gesichtspunkt der Resozialisierung von Bedeutung 

ist, hat aber nicht das Geringste mit der Frage nach der gebotenen Reaktion 

auf die bereits verübte Tat zur Wiederherstellung der Gerechtigkeit und der 

Beseitigung eines Ärgernisses zu tun. Auffällig im Hinblick auf das diesbe-

zügliche Vorgehen und Anlass, dieses kritisch zu hinterfragen, ist aus Sicht 

der Gutachter auch der Befund, dass einerseits nicht nur regelmäßig diesel-

ben Fachleute zur Begutachtung und/oder Therapie herangezogen wurden, 

sondern dass diese auch nahezu durchgängig und selbst bei festgestellten 

Störungen der Sexualpräferenz beispielsweise im Sinne einer Pädophilie al-

lenfalls Auflagen für eine künftige Verwendung des Priesters in der Seelsorge 

forderten, wie beispielsweise den Ausschluss eines Kontaktes mit Kindern 

und Jugendlichen. Dass sich ein solcher Ausschluss aber in der Praxis selbst 

in der dann oftmals erfolgten Verwendung in der Krankenhaus- und Alten-

heimseelsorge weder umsetzen noch kontrollieren lässt, bleibt dabei unbe-

achtet. Letztendlich drängt sich für die Gutachter in Anbetracht dieses 
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Befundes der Eindruck einer gewissen Erwartbarkeit der Begutachtungser-

gebnisse in dem den Interessen der Bistumsleitung dienlichen Sinn auf. 

5. Reaktionen der kirchlichen Verantwortungsträger gegenüber den Ge-

schädigten 

Während die beschuldigten Kleriker trotz einer Missbilligung ihres Verhaltens 

letztendlich doch mit unverdienter Milde und Fürsorge seitens der kirchlichen 

Hierarchie rechnen konnten, galt Entsprechendes für die Betroffenen nicht. 

Das Verhalten gegenüber diesen und dem diesen von Repräsentanten der 

Kirche zugefügten Leid ist für den größten Teil des Untersuchungszeitraums 

schlicht durch mangelnde Empathie gekennzeichnet. Mit Ausnahme eines Bi-

schofs, der in einem Fall nach dem Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe 

persönlich in die betroffene Gemeinde gefahren ist und den Eltern der Opfer 

die Übernahme von Therapiekosten angeboten hat, sind die Verantwortli-

chen des Bistums, weder auf die Opfer zugegangen, noch wurden die ge-

schilderten Taten aus der Vergangenheit im Interesse der Opferfürsorge auf-

geklärt. Aus den Akten ergibt sich in der Gesamtschau vielmehr ein Bild, nach 

dem die Opfer in der Vorstellungswelt der kirchlichen Verantwortungsträger 

jedenfalls bis zum Jahr 2003 schlicht nicht existierten. Und wenn die Geschä-

digten ausnahmsweise einmal wahrgenommen wurden, dann nicht auf-

grund des ihnen zugefügten Leids, sondern weil man sie als eine Bedrohung 

für das Bistum und die Institution Kirche ansah. Die aus dieser Angst resul-

tierenden Bemühungen um absolute Diskretion ließen denknotwendig kei-

nen Platz für Aufklärung und Opferfürsorge. Dieses Bild wurde nicht zuletzt 

auch seitens einiger Befragter bestätigt, die die mangelnde Opferfürsorge 

ausdrücklich als ein beanstandungswürdiges Versäumnis der Leitungsver-

antwortlichen benannten. 
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Diese – jedenfalls bis zum Jahre 2010 andauernde – nahezu vollständige 

Missachtung der Situation der Opfer kann auch nicht etwa mit dem fehlenden 

Bewusstsein hinsichtlich der Folgen sexuellen Missbrauchs für die Opfer ent-

schuldigt werden. Wenn die Verantwortlichen aufgrund des fehlenden Kon-

taktes zu den Opfern auch nicht persönlich mit diesen Konsequenzen kon-

frontiert wurden, so wurden ihnen die gravierenden (Spät-)Folgen solcher 

Taten jedenfalls in den Urteilsgründen der staatlichen Gerichte immer wieder 

vor Augen geführt. 

- In einem Urteil aus dem Jahr 1953 (!) heißt es:  

„Der Schaden, den der Angeklagte an der geistigen, see-

lischen und moralischen Entwicklung der Kinder ange-

richtet hat, ist unermesslich und unübersehbar.“  

… 

Das Gericht musste schliesslich auch, sollte es ein gerech-

tes Strafmass finden, die Vielzahl der abgeurteilten Fälle 

zum Vergleich heranziehen, in denen Männer von gerin-

gerem Bildungsgrade, insbesondere solche, die bei wei-

tem nicht, wie der Angeklagte, um die Auswirkungen der-

artiger Verfehlungen auf die jugendlichen Seelen wuss-

ten, sich ähnlicher oder gar weniger krasser Weise straf-

bar gemacht hatten.“  

(Hervorhebungen durch die Gutachter) 

- In einem Urteil aus dem Jahr 1979 heißt es: 
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„Dieses Erlebnis hat für die weitere Entwicklung des Jun-

gen mit Sicherheit schädliche Wirkungen gehabt.“  

(Hervorhebungen durch die Gutachter) 

- In einem Urteil aus dem Jahr 1994 heißt es:  

„Dass derartige maßive Mißbrauchshandlungen … zu 

psychischen Schäden bei dem kindlichen Opfer führen 

mußten …. Noch heute wirkte der Junge, dessen Verneh-

mung mehrfach durch Weinkrämpfe unterbrochen wurde, 

sichtlich betroffen von dem für ihn traumatischen Ge-

schehen. Der Ausgang der vor einiger Zeit aufgenomme-

nen therapeutischen Behandlung ist zur Zeit ungewiß. 

... 

Der Angeklagte hat … den Nebenkläger im Hinblick auf 

seine ungestörte Persönlichkeits- und Sexualentwicklung 

psychisch geschädigt …“  

(Hervorhebungen durch die Gutachter) 

Dass die Verantwortungsträger um die schwerwiegenden Folgen des sexuel-

len Missbrauchs für die Opfer wussten, lässt sich auch einer internen Akten-

notiz aus den 1980er Jahren zu einem Gespräch zwischen dem damaligen 

Generalvikar und dem Beschuldigten Pfarrer entnehmen. Dort heißt es: 
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„… es könne gar nicht abgeschätzt werden, welche Auswirkun-

gen die Herrn Pfarrer … zur Last gelegten Taten für die betroffe-

nen Kinder und ihre weitere Entwicklung hätten.“  

Umso unverständlicher erscheint es, dass die Verantwortlichen nicht bereit 

waren, sich eben diesen Opfern persönlich und seelsorgerisch zuzuwenden.  

Auch in der Folge ist eine veränderte Haltung gegenüber den Opferbelangen 

bei den kirchlichen Verantwortungsträgern, wenn überhaupt, allenfalls sehr 

zögerlich und jedenfalls nicht vor dem Jahr 2010 festzustellen. Inwieweit 

diese auf einer tieferen inneren Einsicht und gesteigerten Empathie für das 

Opferleid beruhte oder nur der Erfüllung einer Erwartungshaltung der Öffent-

lichkeit geschuldet war, ist jedoch eine der gutachterlichen Beurteilung ent-

zogene Frage. Nach dem erstmaligen Inkrafttreten der Normae de graviori-

bus delictis und der DBK-Leitlinien im Jahr 2002 wurde im Januar 2003, wie 

oben beschrieben, der erste „Bischöfliche Beauftragte zur Prüfung sexuellen 

Missbrauchs Minderjähriger“ ernannt. Bis Ende Januar 2010 gingen bei dem 

Missbrauchsbeauftragten allerdings noch nicht einmal eine Hand voll Mel-

dungen ein, weshalb das Amt und das darum gebildete Kompetenzteam bis 

dahin mehr oder weniger bedeutungslos blieb. Dementsprechend entfaltete 

auch die „Kommission zur Aufarbeitung der Missbrauchsfälle“ im ersten 

Jahr ihrer Einsetzung keine nennenswerte Tätigkeit. Zum damaligen Zeit-

punkt wurden die Opfer zwar durch den Missbrauchsbeauftragten angehört, 

substantielle Hilfsangebote unterblieben jedoch. In dem ersten gemeldeten 

Fall ließ der Missbrauchsbeauftragte dem Opfer – offenbar aus Mitleid – 50 € 

zukommen, was von diesem als Verhöhnung seiner Person wahrgenommen 

und auch bistumsintern heftig kritisiert wurde. Im Übrigen wurden die For-

derungen nach Entschädigungszahlungen zurückgewiesen. Das Bistum ver-

wies die Opfer entweder darauf, dass es an einer (haftungsrechtlichen) 
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Verantwortlichkeit der Kirche für die Taten ihrer Repräsentanten fehle, Ent-

schädigung daher nur von diesen, nicht aber der Kirche als Institution gefor-

dert werden könne. Oder aber stellte man den monokausalen Zusammen-

hang der Missbrauchstaten mit dem konkreten psychiatrischen Krankheits-

bild in Frage. Wenn das Opfer sich sodann für die Durchsetzung seiner Ent-

schädigungsforderungen der Hilfe eines Rechtsanwalts bediente, wurden 

diese durchaus auch aggressiv abgewehrt.  

Nach dem Bekanntwerden des Missbrauchsskandals am Canisius-Kolleg in 

Berlin Ende Januar 2010 schoss die Anzahl der Missbrauchsmeldungen 

schlagartig in die Höhe. Ab diesem Zeitpunkt fanden sodann auch die Ver-

antwortlichen im Generalvikariat nach und nach Zugang zur Lage der Ge-

schädigten. Ausweislich der seit März 2010 geführten Sitzungsprotokolle fun-

gierte der zur „Kommission zur Aufarbeitung der Missbrauchsfälle“ gehö-

rende Hauptabteilungsleiter Pastoralpersonal sowie der Missbrauchsbeauf-

tragte als Sprachrohr zwischen dem Beratungsgremium und der Bistumslei-

tung. Diese stand den Empfehlungen der Berater betreffend die Verbesse-

rung des Umgangs mit den Opfern auch durchaus offen gegenüber. So er-

hielt beispielsweise ein Opfer, das auf Leistungen zur Anerkennung des Leids 

zwar verzichtet hatte, jedoch ausdrücklich um ein aktives Zugehen seitens der 

Bistumsleitung bat, ein vom Generalvikar unterzeichnetes persönliches 

Schreiben. Ausgelöst durch eine entsprechende Initiative des Missbrauchs-

beauftragten der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Ackermann, 

wurde dem Bischof im Juli 2010 seitens der  „Kommission zur Aufarbeitung 

der Missbrauchsfälle“ empfohlen, persönlichen Kontakt zu den Opfern auf-

zunehmen. Daraufhin nahm der Bischof im November 2010 an einem Ge-

spräch zwischen dem Missbrauchsbeauftragten und einem Opfer teil. Die Ak-

tennotiz des Bischofs zu diesem Gespräch endet mit den Worten:  
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„Ich hatte einen positiven Eindruck, dass ihm (Anmerkung: dem 

Opfer) das Gespräch geholfen hat.“ 

Zwischenzeitlich wird zur Frage nach der Bedeutung solcher Opfergespräche 

seitens des früheren Bischofs, wie nachfolgend namentlich unter IX. 3. d. 

noch zu zeigen sein wird, jedoch ein dezidiert anderer, diese relativierender 

Standpunkt eingenommen. Soweit aus den Sitzungsprotokollen der Kom-

mission ersichtlich, wünschten sich einige Opfer ausdrücklich persönlichen 

Kontakt zum Bischof. Ob weitere Gespräche der vorbeschriebenen Art statt-

gefunden haben, ergibt sich aus den den Gutachtern vorliegenden Unterla-

gen nicht. 

Die nach dem Inkrafttreten der DBK-Leitlinien 2010 erstmals erbrachten Leis-

tungen reichten von Zahlungen in Anerkennung des Leides bis hin zur Über-

nahme von Therapiekosten (einschließlich der Nebenkosten). Bei der Höhe 

der ausgezahlten Anerkennungsbeträge wurde im Bistum mit einer Aus-

nahme stets den Empfehlungen der DBK Folge geleistet. Nur in einem Fall ist 

das Bistum von der Empfehlung abgewichen und hat die Anerkennungslei-

tung aufgrund einer „Aussage gegen Aussage-Situation“ um 2.000 € gekürzt. 

In diesem Fall leugnete der bereits anderweitig einschlägig verurteilte Pries-

ter die ihm vorgeworfenen Missbrauchshandlungen. Von der Einholung ei-

nes Glaubwürdigkeitsgutachtens wurde abgesehen, da die Verantwortlichen 

des Bistums dem seit einem Unfall hirngeschädigten und von Analphabetis-

mus betroffenen Opfer eine „Begutachtungsunfähigkeit“ attestierten. 
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Systemische Ursachen für festgestellte Defizite 

Ungeachtet dessen, dass die festgestellten Defizite im Verhalten gegenüber 

Tätern und Opfern in erster Linie auf dem Handeln einzelner Verantwortungs-

träger beruhen, darf nicht außer Acht gelassen werden, dass dieses Handeln 

stets in einer Wechselwirkung mit äußeren Umständen steht. Zwar sind diese 

äußeren Umstände für das Agieren der Verantwortungsträger mitbestim-

mend und daher im Nachfolgenden als keineswegs unwesentliche Mitverur-

sachungsbeiträge für das festgestellte Versagen näher zu beleuchten. Gleich-

zeitig jedoch sind sie nicht von derart großem Gewicht, dass sie die Verant-

wortlichkeit einzelner Verantwortungsträger dadurch überlagern oder gar 

vollständig beseitigen würden. Vielmehr wäre den Verantwortungsträgern 

regelmäßig ein anderes, den geltenden rechtlichen und moralischen Maßstä-

ben entsprechendes Verhalten gegenüber Tätern und Opfern möglich gewe-

sen.  

 

1. Klerikalismus  

Die in der Vergangenheit kirchlicherseits weitestgehend unterbliebene Auf-

klärung von Missbrauchstaten und deren nicht ausreichende Sanktionierung 

gegenüber den Tätern findet ihre Ursache jedenfalls nicht in dem fehlenden 

Wissen um die massiven Tatfolgen für die Opfer. Wie nachfolgend aufzuzei-

gen, kam es im Bistum in regelmäßigen Abständen zu Verurteilungen von 

sexuell missbräuchlich agierenden Priestern. Die aus den verurteilten Taten 

für die Opfer resultierenden (Langzeit-)Folgen fanden seit den 1950er Jahren 

ebenfalls in regelmäßigen Abständen Einzug in die Urteilsgründe. 
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Abgesehen hiervon setzte, wie dargelegt, spätestens zu Beginn der 1980er 

Jahre eine fundamentale Kehrtwende in der gesamtgesellschaftlichen Beur-

teilung sexueller Kontakte mit Kindern ein, die sich auch im Strafrecht deut-

lich niederschlug. Das Bewusstsein um deren Schädlichkeit nahm beständig 

und rasch zu und entzieht jedem auf eine (vermeintliche) Unwissenheit be-

gründeten Exkulpationsversuch von vornherein die Grundlage. Denkbar 

wäre insoweit allenfalls die Bewertung der Unkenntnis als ein Nicht-Wissen-

Wollen.  

Scheidet fehlendes Wissen(-Können) danach als denkbares Erklärungs-    

muster für die Untätigkeit der kirchlichen Hierarchie aus, so kann dieses nur 

darin gesehen werden, dass sich die kirchlichen Verantwortungsträger den 

Missbrauchstätern enger verbunden fühlten als deren Opfern und dem Leid, 

das diesen von Vertretern der Kirche zugefügt wurde. Diese enge selbst die 

zutreffende Bewertung schwerster (Sexual-)Straftaten sowie die zwingend 

notwendigen Konsequenzen verhindernde Verbundenheit innerhalb des Kle-

rus mündete in einer Art „Wagenburgmentalität“ und Abgrenzungstenden-

zen gegenüber einer kritischen Überprüfung des eigenen Handelns und ge-

gebenenfalls Sanktionierung der Verantwortlichen. Ein derartiges Phänomen 

lässt sich auch bei anderen Institutionen feststellen und ist als Verhaltens-

muster zwar kein kirchliches Spezifikum, darf aber nicht vorschnell als Ent-

lastung für kirchliche Verantwortungsträger missverstanden werden. Bei-

spielhaft zu nennen sind in diesem Zusammenhang die oftmals erfolglosen 

Versuche, körperliche Übergriffe durch Polizisten aufzuklären und die dafür 

Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Häufig verlaufen diesbezügli-

che Ermittlungen von Polizisten gegen Polizisten ergebnislos. Wie dieses, 

aber auch andere vergleichbare Beispiele zeigen, fußt die enge innere Ver-

bundenheit mit dem Verdächtigtem bzw. Täter allem Anschein nach maß-

geblich auf zwei Aspekten, namentlich einer hierarchisch strukturierten und 
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nach außen abgeschlossenen Institution, die sich insbesondere im Hinblick 

auf das (gesellschaftliche) Ansehen bzw. Sozialprestige und ihre (hoheitli-

chen) Befugnisse von der Allgemeinheit abhebt, und durch ein elitäres 

Selbstverständnis der ihr Zugehörigen, insbesondere der Leitungsverant-

wortlichen. 

Im Falle der Kleriker tritt eine ein zumindest problematisches Selbst- und 

Gruppenverständnis befördernde Sicht auf den eigenen Stand hinzu, wenn 

Papst Johannes Paul II. in dem nachsynodalen Schreiben „Pastores dabo vo-

bis“ wörtlich schreibt:  

„Jeder Priester, ob Welt- oder Ordenspriester, ist mit den ande-

ren Mitgliedern dieses Presbyteriums aufgrund des Weihesakra-

ments durch besondere Bande der apostolischen Liebe, des 

Dienstes und der Brüderlichkeit verbunden. Denn alle Welt- und 

Ordenspriester haben teil an dem einen Priestertum Christi, des 

Hauptes und Hirten, "sie arbeiten für das gleiche Anliegen, näm-

lich für den Aufbau des Leibes Christi, der vielfältige Tätigkeiten 

und vor allem in der heutigen Zeit Neuanpassungen erfordert" 

und im Laufe der Jahrhunderte mit immer neuen Charismen be-

reichert wird. 

… 

Das vom Weihesakrament übertragene Amtspriestertum und 

das gemeinsame oder "königliche" Priestertum der Gläubigen, 

die sich dem Wesen und nicht bloß dem Grade nach unterschei-

den, sind einander zugeordnet, stammen doch beide – in ver-

schiedenen Formen – aus dem einen Priestertum Christi. Das 
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Amtspriestertum bedeutet nämlich nicht an sich einen höheren 

Grad an Heiligkeit im Vergleich zum gemeinsamen Priestertum 

der Gläubigen; aber durch das Weihepriestertum wird den Pries-

tern von Christus im Geist eine besondere Gabe verliehen, damit 

sie dem Volk Gottes helfen können, das ihm verliehene gemein-

same Priestertum getreu und vollständig auszuüben.“ (Nachsy-

nodales Schreiben „Pastores dabo vobis“ vom 25.03.1992, Ziff. 

17, verfügbar unter: http://www.vatican.va/content/john-paul-

ii/de/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031992_pas-

tores-dabo-vobis.html, abgerufen: 29.09.2020) 

Und weiter: 

„Durch das Weihesakrament wird der Priester Jesus Christus als 

dem Haupt und Hirten der Kirche gleichgestaltet und empfängt 

als Geschenk eine "geistliche Vollmacht", die Teilhabe an der Au-

torität bedeutet, mit der Jesus Christus durch seinen Geist die 

Kirche führt.“ (Nachsynodales Schreiben „Pastores dabo vobis“ 

vom 25.03.1992, Ziff. 21, a. a. O.) 

Deutlich wird also, dass die Bedeutung des Weihepriestertums in der Weise 

hervorgehoben wird, dass einerseits der starke Zusammenhalt der Priester 

untereinander im Dienst der Kirche einen besonders hohen Stellenwert hat, 

und andererseits eine klare Abgrenzung zwischen den geweihten Priestern 

und den nicht geweihten Laien vorgenommen wird. Während das Weihe- 

bzw. Amtspriestertum über eine „besondere Gabe“ verfügt, bedürfen die 

Laien als Volk Gottes der Hilfe, das ihnen verliehene allgemeine Priestertum 

getreu und vollständig auszuüben. 
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Ergänzend ist insoweit auch auf die vorstehend im Rahmen der Darstellung 

zur Entwicklung des gesamtkirchlichen Rechts sowie der Auswertung bereits 

vorliegender Untersuchungsberichte dargestellten Aspekte des Klerikalis-

mus, seiner Hintergründe, seiner Entwicklung und bis heute fortwirkenden 

Folgen zu verweisen. 

Der Koordinator der sogenannten MHG-Studie, Prof. Dr. Dreßing, vertritt im 

Rahmen einer aktuellen Veröffentlichung die Auffassung, dass die Vertu-

schungsbemühungen kirchlicher Verantwortungsträger in ihrer Intensität 

stärker ausgeprägt sein sollen als in vergleichbaren Konstellationen sexuel-

len Missbrauchs.  

Vgl. Dreßing, Das Ausmaß der Vertuschung, Herder Korrespon-

denz, Oktober 2020, S. 13 – 16. 

 

2. Angst sowie Hilf- und Sprachlosigkeit als handlungsleitende Momente 

In Anbetracht des aufgezeigten Selbstverständnisses des eigenen Standes 

und einer damit einhergehenden undifferenzierten Verabsolutierung der Kir-

che auch in ihrer weltlichen Gestalt ist es nicht überraschend, wenn deren 

unbedingtem Schutz und Erhalt von den Verantwortlichen eine höhere Prio-

rität eingeräumt wird als den Belangen Einzelner. Das Bild einer „befleckten 

Kirche“ musste – wie es sich für die Gutachter auch anhand der von ihnen 

gesichteten Akten darstellt – unbedingt vermieden werden. Dass nicht das 

Bekanntwerden der Tat, sondern diese selbst die Kirche befleckt, wird dabei 

aber geflissentlich übersehen und sei an dieser Stelle nur am Rande erwähnt.  
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Vor diesem Hintergrund erschließt sich auch die über den rechtlich gebote-

nen Schutz Verdächtigter hinausgehende und – wie Doyle,  

The 1962 Vatican instruction „Crimen sollicitationis“ promul-

gated on March 16, 1962, 2008, Ziff. 15 f., verfügbar unter: 

http://archives.weirdload.com/docs/doyle-crimen-4-10-8.pdf, 

abgerufen: 28.09.2020, 

feststellt – geradezu „paranoide Angst“ der kirchlichen Hierarchie vor einem 

Skandal. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass nach dem Eindruck, den die 

Gutachter anhand des Studiums der Akten gewonnen haben, Angst und der 

Wunsch nach Konfliktvermeidung bestimmende Handlungsmotive waren. 

Ein nicht unerheblicher Teil der Akten enthält ausführliche interne Aktennoti-

zen, die sich mit einem möglichen Bekanntwerden der im Raum stehenden 

Missbrauchsvorwürfe, der daraus für das Bistum resultierenden Folgen und 

nicht zuletzt auch den möglichen Vermeidungsstrategien auseinandersetzen. 

Akten zu öffentlichkeitswirksamen Sachverhalten sind wiederum gefüllt mit 

eingehenden internen Diskussionen darüber, welche Maßnahmen und Erklä-

rungen am besten dazu geeignet sind, das öffentliche Ansehen des Bistums 

wieder herzustellen und/oder mit welchen Argumenten man die Bistumslei-

tung am effektivsten von jedweder Verantwortung freisprechen kann.  

Neben Angst und Konfliktvermeidung war der Umgang mit dem Thema se-

xueller Missbrauch von Minderjährigen durch Priester im Bistum, wie unter 

IX. anhand konkreter Fälle dargestellt wird, auch von (stummer) Hilflosigkeit 

geprägt. Mehrfach schilderten ehemalige Teilnehmer der Personalkonferenz 

im Rahmen ihrer Befragungen, dass die Hilflosigkeit und Überforderung der 

Anwesenden in den Sitzungen, in denen Missbrauchs(verdachts-)fälle behan-

delt wurden, förmlich greifbar war. Ein hochrangiger Mitarbeiter der unteren 
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Leitungsebene berichtete, dass er Mitte der 1990er Jahre einen Psychoanaly-

tiker eingeladen hatte, der in der Personalkonferenz auch über die Thematik 

„Sexueller Missbrauch“ referierte. Danach habe große Betroffenheit im 

Raum geherrscht. Eine offene Diskussion über dieses Thema habe dieser 

Fachvortrag jedoch nicht auslösen können. Die Bistumsverantwortlichen wa-

ren weiterhin nicht bereit, sich einzugestehen, im Umgang mit sexualisierter 

Gewalt an Minderjährigen überfordert und deshalb auf externe Beratung und 

Unterstützung angewiesen zu sein. 

Eine Ursache für diese Hilflosigkeit kann aus Sicht der Gutachter auch in der 

Sprachlosigkeit kirchlicher Verantwortungsträger sowohl gegenüber den Ta-

ten, aber auch den Tätern zu sehen sein. Die nahezu vollständige Tabuisie-

rung des Sexuellen bzw. eine latente und explizit einseitig negative und pes-

simistische Sicht der Sexualität bereitet innerhalb der Kirche und für deren 

Leitungsverantwortliche große Schwierigkeiten, das Geschehene in Worte zu 

fassen. Die fehlende Fähigkeit, das was ist, zu benennen, limitiert aber nicht 

nur das Bewusstsein für das Geschehene, sondern auch die Handlungsmög-

lichkeiten gegenüber der Tat, deren Opfern, aber auch den Tätern. 

 

3. Kirchliches Strafrecht 

Ein weiterer Umstand, der sich nach den Feststellungen der Gutachter nach-

teilig auf die Aufarbeitung und Verfolgung von Missbrauchstaten ausgewirkt 

hat, ist das kirchliche Strafrecht. Dies gilt nicht nur für die Einbeziehung der 

staatlichen Strafverfolgungsbehörden, sondern auch für die innerkirchliche 

Verfolgung solcher Taten. 
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 Einbeziehung staatlicher Strafverfolgungsbehörden 

Im Hinblick auf die Einbeziehung staatlicher Strafverfolgungsbehörden wird 

– wie ausgeführt – oftmals die Auffassung vertreten, dass sich die strikten 

innerkirchlichen Geheimhaltungsvorschriften als massives Verfolgungshin-

dernis erwiesen haben. Jedenfalls mit Blick auf die Instruktion „Crimen solli-

citationis“ und die dortigen Geheimhaltungsvorschriften erscheint dies aus 

gutachterlicher Sicht jedoch nicht zwingend, da oftmals behauptet wurde 

und wird, von diesen Regelungen, also auch in Bezug auf die Geheimhal-

tungspflicht, keine Kenntnis gehabt zu haben. Es konnte im Rahmen der 

durchgeführten Untersuchung auch nicht festgestellt werden, dass die kirch-

lichen Verantwortungsträger eine Mitteilung ihnen vorliegender Hinweise 

auf einen Fall sexuellen Missbrauchs an die staatlichen Strafverfolgungsbe-

hörden als geboten angesehen und erwogen hätten, sich daran aber auf-

grund bestehender Vorschriften gehindert sahen. Dieser Befund ist aus gut-

achterlicher Sicht differenziert zu betrachten. 

Jedenfalls für die deutsche Rechtsordnung darf insoweit nicht übersehen 

werden, dass diese während des Untersuchungszeitraums eine Mitteilungs-

pflicht in Bezug auf Missbrauchstaten nicht kannte und nicht kennt. Ob eine 

solche aus rechtspolitischen Gründen sachgerecht und wünschenswert wäre, 

ist nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung, die den Stand des gel-

tenden Rechts zugrunde zu legen hat.  

Der Grund für die unterbliebene Einbeziehung staatlicher Strafverfolgungs-

behörden dürfte aus Sicht der Gutachter daher eher in der sich spätestens 

seit Anfang des 20. Jahrhunderts herausbildenden und sich verfestigenden 

generellen Distanz gegenüber dem staatlichen Strafanspruch zu sehen sein; 

dies unabhängig von der Frage des Bestehens einer Geheimhaltungspflicht 
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und des Umstandes, dass betreffend das priesterliche Privilegium fori, also 

die Vorstellung, dass ein Priester der staatlichen Strafgewalt entzogen sei, im 

Deutschen Reich eine andere Tradition herrschte. 

 

 Innerkirchliche Strafverfolgung 

Dass aber selbst die Instrumente, die das kirchliche Strafrecht zur Verfolgung 

und Ahndung von Missbrauchstaten zur Verfügung stellt, bis in die jüngste 

Vergangenheit hinein, weitestgehend unangewendet blieben, stellt jeden-

falls einen gravierenden systemischen Mangel dar. Maßgeblich dafür sind 

aus Sicht der Gutachter einerseits der Umstand, dass die Opferintegrität im 

Rahmen des kirchlichen Strafrechts keine maßgebliche Determinante ist, so-

wie das Schattendasein, das das kirchliche Strafrecht nicht zuletzt infolge ei-

ner Überbetonung des „pastoralen Ansatzes“ und fehlendem Verständnis für 

die Aufgaben des Rechts in Ausbildung und Praxis führt. 

Bis zum heutigen Tag finden sich die einschlägigen Strafnormen im Ab-

schnitt „Straftaten gegen besondere Verpflichtungen“ bzw. im Zusammen-

hang mit die Feier der Sakramente betreffenden Straftaten. Unter dem Schutz 

dieser Strafnormen stehen also von Klerikern zu erfüllende Pflichten, wie der 

Zölibat, sowie die Sakramente. Die physische oder psychische Gesundheit 

der Opfer ist demgegenüber aus Sicht der Strafzwecke des kirchlichen Straf-

rechts ohne, allenfalls aber nur von nachgeordneter Bedeutung. Dieses Des-

interesse des kirchlichen Strafrechts gegenüber den Opfern erfährt eine Stei-

gerung durch die Überbetonung des in einer Reihe von Normen des kirchli-

chen Strafrechts grundgelegten „pastoralen Ansatzes“. Wenn in Verfolgung 

des „pastoralen Ansatzes“ die Auffassung vertreten wird, dem Täter müsse 
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man mit Barmherzigkeit begegnen und auf ein Strafverfahren verzichten, so 

ist dies nur zu Lasten der Belange und Interessen der Missbrauchsopfer mög-

lich, für die die Beendigung des priesterlichen Wirkens der Täter oft von gro-

ßer Bedeutung ist. Einen weiteren Ausdruck findet das Desinteresse der 

kirchlichen Strafrechtsordnung gegenüber den Opfern in deren Stellung in-

nerhalb eines kirchlichen Strafverfahrens, in dem sie auf die Rolle des Be-

weismittels reduziert werden und keinerlei aktive Rolle besitzen. Eine solche 

Haltung gegenüber Missbrauchsopfern erscheint umso problematischer, als 

sie dadurch, wie auch beim Missbrauch selbst, zum Objekt fremder Macht-

ausübung gemacht werden. Dabei ist es aus Sicht der Gutachter unverständ-

lich, dass selbst ausgehend von der skizzierten Zielsetzung der Strafnormen 

und einem pastoralen Ansatz während des weitaus größten Teils des Unter-

suchungszeitraums selbst in Fällen schwersten sexuellen Missbrauchs die 

kirchlichen Verantwortungsträger offenbar nichts dagegen einzuwenden hat-

ten, wenn der Täter weiterhin der Messfeier vorsteht und Sakramente spen-

det und auch ansonsten unbehelligt bleibt; es ihnen allem Anschein nach le-

diglich darum ging, öffentliches Aufsehen zu vermeiden. 

Folge der oftmals auf einem unzureichenden Verständnis von der Funktion 

und der Leistungsfähigkeit einer funktionierenden Rechtsordnung beruhen-

den Überbetonung des „pastoralen Ansatzes“ ist auch, dass das kirchliche 

Strafrecht sowohl in der Ausbildung als auch der Praxis ein Schattendasein 

führt. Dieser Befund stützt sich nicht nur auf einschlägige Veröffentlichungen, 

sondern wurde auch im Rahmen der von den Gutachtern durchgeführten Be-

fragungen bestätigt. So schilderte beispielsweise der amtierende Offizial, 

dass er anlässlich seiner Amtsübernahme feststellen musste, dass es bis ins 

Jahr 2011 keine eigene strafrechtliche Abteilung des Gerichts gegeben habe.  
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Die geringe Beachtung, die das kirchliche Strafrecht erfährt, hat aber auch zur 

Folge, dass die für eine sichere Anwendung unabdingbar notwendige Erfah-

rung fehlt. Dies ist vor allem im Bereich des sexuellen Missbrauchs beson-

ders problematisch, da sich hier aufgrund des typischen Tatgeschehens vor 

allem in Bezug auf den Tatnachweis besondere Herausforderungen stellen, 

die nur mit vertieften psychologischen Kenntnissen bewältigt und nicht voll-

ständig medizinischen Gutachtern überlassen werden können. Fehlt es aller-

dings an einschlägiger Expertise, so ist es nicht überraschend, dass die Be-

reitschaft der Verantwortlichen, ein (Straf-)Verfahren durchzuführen, das Vor-

gänge aus einem für Kleriker insbesondere vom Gebot eigenen Verzichts so-

wie generellen Unbehagens geprägten Bereich zum Gegenstand hat, gering 

ist. Damit führt das Schattendasein des kirchlichen Strafrechts jedenfalls hin-

sichtlich des sexuellen Missbrauchs geradezu in einen „Teufelskreis“, der 

sich daraus ergibt, dass fehlende (Gerichts-)Praxis weitere Distanz zu der Ma-

terie provoziert. Verstärkt wird diese Entwicklung schließlich auch dadurch, 

dass nach der geltenden Verfahrensordnung vorbehaltlich der Dispensmög-

lichkeit, von der bislang allerdings kein Gebrauch gemacht wurde, aus-

schließlich Priester als Richter tätig werden dürfen. Dass diese über beson-

dere Erfahrungen im kirchlichen Strafprozess verfügen müssen, wird hinge-

gen nicht gefordert.  

 

4. Auswahl der Führungsverantwortlichen und Sachkompetenz 

Die Frage der notwendigen Sachkompetenz stellt sich zwar in besonderer 

Weise, aber nicht nur im Hinblick auf die als Richter tätigen Personen. Sie hat 

letztendlich in Bezug auf alle Führungsverantwortlichen des Bistums großes 

Gewicht, wenn auch im Hinblick auf unterschiedliche Anforderungen. Wie die 



Westpfahl   Spilker   Wastl 

München 

 

- 190 - 

 

Gutachter im Rahmen ihrer Tätigkeit auch außerhalb des vorliegenden Auf-

trags wiederholt feststellen konnten, herrschte jedenfalls bis in die jüngere 

Vergangenheit hinein oftmals die Vorstellung, dass mit der Weihe auch 

gleichsam alle Fähigkeiten und Kompetenzen für jedwede Art von Tätigkeit 

verliehen wurde. In besonderer Weise gleichermaßen deutlich wie problema-

tisch geworden ist diese Haltung im Bereich der Verwaltung kirchlichen Ver-

mögens, die in den letzten Jahrzehnten weitestgehend unkontrolliert in den 

Händen hochrangiger Kleriker lag; dies mitunter mit dramatischen Auswir-

kungen. Im Ergebnis nichts anderes gilt aber auch beispielsweise für die Per-

sonalführung. Nicht ohne Grund werden dafür nicht nur in international agie-

renden Konzernen, sondern auch bereits in mittelständischen Unternehmen 

Spezialisten eingesetzt, die über besondere Kenntnisse im Hinblick auf die 

Auswahl und Schulung insbesondere auch von Führungskräften besitzen. 

Die Gutachter können aufgrund eigener Feststellungen keine Aussagen dazu 

machen, welche Kriterien für die Auswahl der Diözesanbischöfe als unmittel-

bare Leitungsverantwortliche einer Diözese zugrunde gelegt werden. Über-

einstimmend beschreiben internationale Untersuchungen allerdings, wie 

vorstehend dargelegt, dass dafür oftmals eher die unbedingte Treue zum 

kirchlichen Lehramt das ausschlaggebende Kriterium sein soll, während Qua-

litäten als Führungspersönlichkeit offenbar nicht von maßgeblicher Bedeu-

tung sind. Nach den aus den Befragungen gewonnenen Erkenntnissen war 

es im Bistum durchaus auch üblich, dass der „mächtige Mann“ im Bistum, 

namentlich der amtierende Generalvikar, sich gewissermaßen einen passen-

den Bischof auswählte. Im Rahmen der Befragungen wurde die bisherige 

Auswahl der Aachner Bischöfe nicht nur einmal als unzufriedenstellend be-

schreiben. Beanstandet wurden mit Blick auf den mangelhaften Umgang der 

ehemaligen Bischöfe mit Fällen sexuellen Missbrauchs insbesondere 
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Attribute wie fehlendes Durchsetzungsvermögen, unangemessene Milde 

und mangelnde Kommunikationsfähigkeit. 

Was die Auswahl der Leitungsverantwortlichen unterhalb der Ebene des Di-

özesanbischofs und des Generalvikars angeht, gilt Vergleichbares. Jahrzehn-

telang wurden Personen mit Führungsaufgaben betraut, für die sie keinerlei 

adäquate Ausbildung besaßen und die sie objektiv überforderten. Einer der 

Befragten berichtete davon, die Übernahme der ihm angebotenen Leitungs-

aufgabe an die Bedingung einer angemessenen Fortbildung geknüpft zu ha-

ben. Die Bistumsleitung, die sich mit einer solchen Forderung offenbar zum 

ersten Mal konfrontiert sah, habe diese zwar mit großer Verwunderung auf-

genommen, sei ihr aber schließlich nachgekommen. Diese Umstände zeugen 

von einem über Jahrzehnte hinweg fehlenden Bewusstsein für die Bedeu-

tung und Notwendigkeit einer Organisationsführung, die anerkannten fachli-

chen Standards entspricht. Der Verzicht auf eine solche kann auch nicht mit 

einem spezifischen kirchlichen Proprium oder der Vermeidung einer in der 

Kirche von interessierten Kreisen regelmäßig geradezu als Menetekel herauf-

beschworenen Verweltlichung der Kirche gerechtfertigt werden. Denn ge-

rade die fachliche Eignung ist auch die unabdingbare Voraussetzung für ei-

nen adäquaten Umgang mit Problemstellungen des sexuellen Missbrauchs.  

Positiv zu vermerken ist allerdings, dass das Bistum die in diesem Bereich 

liegenden Defizite offenbar bereits erkannt und insoweit einen Wandel ange-

stoßen hat. Bei der derzeitigen Hauptabteilungsleiterin Pastoralpersonal han-

delt es sich nämlich um eine fachlich hochqualifizierte Frau. Auch ihr Vorgän-

ger war kein Kleriker und hatte bereits bei Amtsantritt Erfahrungen im Be-

reich der Personalarbeit.  
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5. Zuständigkeits- und Kompetenzordnung sowie Aufbau- und Ablaufor-

ganisation 

Auch das Fehlen einer eindeutigen Festlegung der jeweiligen Kompetenz- 

und Entscheidungsträger sowie der für eine Entscheidungsfindung notwen-

digen Abläufe und Prozesse hat sich als in hohem Maße hinderlich für eine 

Entscheidung, die an dem sachlich Gebotenen ausgerichtet ist, und damit als 

Einbruchstelle für sachfremde Erwägungen erwiesen. Dies gilt in besonderer 

Weise dann, wenn die jeweiligen Stelleninhaber nicht über die für eine sach-

liche Entscheidung erforderlichen Fachkenntnisse und -kompetenzen verfü-

gen und daher auf entsprechende Hilfestellungen, wie Festlegung standardi-

sierter Abläufe und Prozesse, umso mehr angewiesen sind. Mit deren Hilfe 

lassen sich die immer wieder und auch in der jüngeren Vergangenheit noch 

festzustellenden Unsicherheiten über die in bestimmten Fragen vorzugswür-

dige Vorgehensweise, fachfremde Einflussnahmen und Ad-hoc-Entscheidun-

gen, die das gewünschte Ergebnis dann nicht selten verfehlen, zumindest 

vermindern, wenn nicht gar ganz vermeiden. 

Bis Ende der 1990er Jahre gab es innerhalb des Generalvikariates eine eigens 

mit Fragen des kirchlichen Recht befasste Stelle. Nach deren Auflösung über-

nahm ein im Kirchenrecht ausgebildeter Referent der Stabsstelle Recht die 

kirchenrechtliche Beratung. Seit 2011 gibt es, nach Angaben der amtierenden 

(Vize-)Offiziale, wiederum Tendenzen, das Offizialat mit der Beratung auf die-

sem Gebiet zu betrauen. Schwerpunkt der kirchenrechtlichen Tätigkeit ist 

aber seit jeher das kirchliche Ehe- und Verwaltungsrecht. In Anbetracht der 

bereits beschriebenen Defizite betreffend das kirchliche Strafrecht erscheint 

die Einrichtung einer klar definierten Kompetenzstelle, die in der Lage ist, die 

Bistumsleitung im Bereich des gesamten Kirchenrechts umfassend zu unter-

stützen, zwingend geboten.  
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6. Kontrolle und Rechenschaftspflicht 

Mit dem vorgenannten Gesichtspunkt in einem engen Zusammenhang steht 

auch das Fehlen einer Rechenschaftspflicht und unabhängigen Kontrolle der-

jenigen, die kraft Amtes oder de facto in die Behandlung von Missbrauchs-

fällen bzw. -tätern involviert waren. Dabei ist die Erkenntnis, dass insbeson-

dere ausführende und richterliche Gewalt der Kontrolle bedürfen, wenn sie 

nicht zu Willkür werden sollen, keineswegs neu. Gegen dieses Erfordernis 

lässt sich insbesondere im kirchlichen Kontext nicht einwenden, dass kirchli-

che bzw. bischöfliche Leitungsmacht einer unabhängigen Kontrolle nicht zu-

gänglich sei. Auch wenn diese schon deshalb sehr weitreichend ist, weil sie 

alle drei Gewalten, also Gesetzgebung, Exekutive und Judikative umfasst, be-

deutet dies nicht, dass sie grenzenlos ist. Dies gilt in erster Linie, aber nicht 

nur für die vollziehende und die rechtsprechende Gewalt und für diejenigen, 

die diese Gewalt im Auftrag des Bischofs ausüben und insoweit an Recht und 

Gesetz gebunden und daher unter Wahrung der richterlichen Unabhängigkeit 

einer Kontrolle dem Grunde nach zugänglich sind. Dies gilt umso mehr, wenn 

man berücksichtigt, dass jedenfalls die Kontrolle durch eine unabhängige 

Stelle nicht zwingend und vorrangig repressiv, also auf die Einzelfallprüfung 

mit dem Ziel der Feststellung von Unregelmäßigkeiten, ausgerichtet sein 

muss. Sachgerechter erscheint vielmehr ein Überwachungsmechanismus, 

der in erster Linie in den Fällen, die mit besonderen (Haftungs- oder Reputa-

tions-)Risiken für die Institution verbunden sind, das Bestehen, die Funktions-

fähigkeit und Anwendung sachgerechter Abläufe im Blick hat und gewähr-

leistet sowie zu guter Letzt dadurch auch die Eigenverantwortung des Einzel-

nen stärkt. 
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7. Aktenführung und Transparenz 

Die vorstehend beschriebenen, teilweise bis in die jüngste Vergangenheit 

hinein bestehenden, mitunter gravierenden Mängel in der Aktenführung und                                      

-organisation erweisen sich ebenfalls als aufklärungshinderlich. Allein die 

Tatsache getrennter Aktenbestände zu einzelnen Personen gestattet es, dass 

Herrschaftswissen Einzelner entsteht und dadurch nicht gewährleistet ist, 

dass alle für eine sachgerechte Entscheidung notwendigen Informationen 

verfügbar sind. Verstärkt wird dieser Aspekt dadurch, dass beispielsweise 

aufgrund fehlender Paginierung der Personalakten auch nachträgliche Mani-

pulationen des Aktenbestandes mühelos möglich sind. Teilweise unauffind-

bare, unvollständige oder unübersichtlich aufgebaute und strukturierte Ak-

tenbestände führen auch zu Verzögerungen in der Sachbearbeitung und Ent-

scheidungsfindung. 

 

8. Beschränkte Perspektive 

Aus Sicht der Gutachter besonders bedeutsam ist schließlich auch der Um-

stand, dass bereits seit vielen Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten wesentli-

che Erkenntnisse zu den Ursachen und den Folgen des sexuellen Miss-

brauchs Minderjähriger und diesbezügliche Studien vor allem im englisch-

sprachigen Raum vorliegen, von den Verantwortlichen vor Ort aber offenbar 

nicht zur Kenntnis und nicht ernst genommen wurden; anderenfalls die Mög-

lichkeit bestanden hätte, erkannte Fehlentwicklungen zu beseitigen. Dies gilt 

sowohl für die dargestellten Entwicklungen im Bereich des staatlichen (Se-

xual)Strafrechts, als auch und insbesondere für den innerkirchlichen Bereich 

selbst. Dies ist aus gutachterlicher Sicht umso erstaunlicher, als die 
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katholische Kirche aufgrund ihres universalen Charakters weltweit ähnliche 

Strukturen aufweist und unter vergleichbaren (soziokulturellen) Rahmenbe-

dingungen durchaus ähnliche Entwicklungen zu erwarten sind. Gleichwohl 

versäumte man, sich mit den Entwicklungen außerhalb des eigenen Verant-

wortungsbereichs auseinanderzusetzen und hieraus proaktiv Folgerungen 

für die eigene Situation zu ziehen. 
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IX. 

Persönliche Verantwortlichkeiten 

Den nachfolgenden Ausführungen zu persönlichen Verantwortlichkeiten un-

ter Namensnennung ist eine generelle, erläuternde Anmerkung voranzustel-

len: Es kann und darf insbesondere vorliegend nicht darum gehen, einzelne 

Personen zu stigmatisieren oder gar an den Pranger zu stellen. Die Darstel-

lung der persönlichen Verantwortlichkeiten verfolgt demgegenüber eine 

gänzlich andere Zielsetzung. Mit ihr soll einerseits heute noch lebenden Ver-

antwortlichen aufgezeigt werden, dass ihr früheres Verhalten, insbesondere 

aus heutiger Sicht, als teils problematisch, teils fehlerhaft zu bewerten ist. 

Damit soll ihnen die Gelegenheit gegeben werden, ihr eigenes Tun in der 

Vergangenheit kritisch und selbstreflektierend zu hinterfragen. Primär jedoch 

dienen die Ausführungen zu den persönlichen Verantwortlichkeiten dazu, die 

aktuellen Verantwortungsträger im Hinblick auf ihren zukünftigen Umgang 

mit Fällen des sexuellen Missbrauchs namentlich zugunsten des ohne Wenn 

und Aber wünschenswerten adäquaten Opferschutzes zu sensibilisieren. 

Eine irgendwie geartete Prangerwirkung ist mit den folgenden Darlegungen 

damit von vornherein nicht intendiert und wäre aus Gutachtersicht auch 

kontraproduktiv. Denn es darf nicht darum gehen, die Verantwortung für den, 

wie sich zeigen wird, jedenfalls bis zur Mitte der 2010er Jahre unzureichen-

den Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs auf einige hochrangige Ver-

antwortliche abwälzen zu können. Vielmehr ist es aus Sicht aller mit Prob-

lemstellungen im Bereich des sexuellen Missbrauchs befassten Personen er-

forderlich, die Lehren aus den Fehlverhaltensweisen in der Vergangenheit 

sowie die notwendigen Konsequenzen hieraus zu ziehen. Hierfür sowie für 

die nach Einschätzung der Gutachter zwingend gebotene transparente kir-

cheninterne Diskussion stellt die kritische Bewertung der Verantwortlichkei-

ten in der Vergangenheit die unerlässliche Grundlage dar. 
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1. Einführende Bemerkungen 

Im Folgenden wird der Frage nachzugehen sein, inwieweit die jeweiligen Ver-

antwortungsträger den Anforderungen an einen pflichtgemäßen und insbe-

sondere auch adäquaten Umgang mit Fällen des sexuellen Missbrauchs ge-

recht geworden sind. Die entsprechenden Ausführungen beginnen zunächst 

mit der Darstellung von vierzehn Fallbeispielen und deren abstrakter gut-

achterlicher Gesamtbewertung (2.). Dabei wird bewusst darauf verzichtet, 

sämtliche geprüften Sachverhalte im Einzelnen minutiös darzustellen; dies 

deshalb, weil eine derartige Vorgehensweise einerseits nicht notwendig ist, 

um den unzulänglichen Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs in der Ver-

gangenheit exemplarisch darzustellen, und andererseits die ausufernde 

Schilderung von Einzelsachverhalten mit der Zielsetzung des vorliegenden 

Gutachtens nicht gerechtfertigt werden könnte. Denn es kann insoweit nicht 

um einen voyeuristischen Blick auf die sensible Thematik des sexuellen Miss-

brauchs und des Umgangs des Bistums mit diesem gehen, sondern es ist aus 

Sicht der Gutachter stets die Abwägung erforderlich, ob und inwieweit die 

Darstellung der Sachverhalte für die Beschreibung der Gesamtproblematik 

erforderlich ist. 

Wie bereits unter Ziff. I. dargelegt, beschränken sich die Ausführungen zu den 

persönlichen Verantwortlichkeiten (3.) bewusst auf die Darstellung von Fehl-

verhaltensweisen, die im Hinblick auf ihre Häufigkeit und Schwere von eini-

gem Gewicht sind. Denn es kann nicht Aufgabe des vorliegenden Gutachtens 

sein, den letzten, auch noch so geringen (Formal-)Verstoß zu thematisieren, 

da damit von vornherein die Gefahr verbunden wäre, die eigentlichen und 

wesentlichen Problemstellungen zu relativieren oder gar zu bagatellisieren.  
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Auftragsgemäß war die vorliegende Prüfung auch von vornherein nicht auf 

eine bloße und/oder formale Rechtmäßigkeitskontrolle, also darauf, ob das 

Handeln der Verantwortungsträger mit den „Buchstaben des Gesetzes“ in 

Einklang stand, beschränkt. Vielmehr war es gerade auch gutachterliche Auf-

gabe, die Angemessenheit der Reaktionen auf Missbrauchsvorfälle nament-

lich unter dem Aspekt der adäquaten (präventiven) Opferfürsorge zu beurtei-

len. Nur eine derartige umfassende Betrachtung ist geeignet, ein aussage-

kräftiges Bild vom Handeln der kirchlichen Verantwortungsträger zu vermit-

teln und damit eine tragfähige Grundlage für die geforderten Empfehlungen 

zur Beseitigung festgestellter Mängel und Defizite zu bilden. 

Neben all diesen geschilderten Gesichtspunkten war aus juristischer Sicht zu 

beurteilen, ob und inwieweit es sich bei den jeweilig verantwortlich Handeln-

den tatsächlich um hochrangige Vertreter des Bistums handelte, die allein 

schon aufgrund ihrer Stellung mit Blickrichtung auf die öffentliche Auseinan-

dersetzung mit Fällen des sexuellen Missbrauchs von besonderer Bedeutung 

sind. Insoweit haben die Gutachter eine Abwägung vorgenommen. Auf der 

Grundlage der Abwägungsergebnisse wurde sodann entschieden, ob und in-

wieweit in dem vorliegenden und zur Veröffentlichung vorgesehenen Bericht 

Verantwortungsträger auch namentlich genannt werden. Wenn und soweit 

nach Einschätzung der Gutachter niederrangigere Verantwortungsträger hin-

reichend konkreten Vorwürfen eigenen Fehlverhaltens ausgesetzt sein soll-

ten, werden diese den aktuellen Bistumsverantwortlichen, namentlich dem 

Bischof sowie dem Generalvikar, im Rahmen eines sogenannten „Manage-

ment-Letters“ benannt. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass 

sämtliche im Untersuchungszeitraum (1965 bis 2019) tätigen Bischöfe sowie 

deren Generalvikare und auch die entsprechenden Hauptabteilungsleiter 

Pastoralpersonal die Gruppe gegebenenfalls zu nennender Verantwortlicher 

bilden. Mit anderen Worten: Wenn und soweit die Inhaber entsprechender 
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Ämter in diesem Gutachten nicht ausdrücklich als Verantwortliche bezeichnet 

werden, so war eine Schuld- bzw. Verantwortungszuweisung auf der Grund-

lage der gesichteten Unterlagen sowie der Aussagen der Zeitzeugen nicht 

möglich. 

Es ist im Hinblick auf diese Verantwortungsabstufung des Weiteren zu be-

rücksichtigen, dass aufgrund des hierarchischen Aufbaus der Kirche und da-

mit des Bistums eine persönliche Verantwortlichkeit nachgeordneter Mitar-

beitender im Rahmen der Behandlung von (Verdachts-)Fällen sexuellen Miss-

brauchs während des Untersuchungszeitraums nur schwerlich zu begründen 

ist. Jedenfalls gilt dies bis zum Inkrafttreten der DBK-Leitlinien allein schon 

aufgrund der fehlenden Entscheidungskompetenzen dieser Personen. Hin-

weise auf ein bewusstes Vertuschen bzw. Hintergehen der primär verant-

wortlichen Entscheidungsträger im Bereich des sexuellen Missbrauchs durch 

nachgeordnete Mitarbeitende haben die gutachterlichen Prüfungen nicht er-

geben. 

Auch in diesem Zusammenhang ist generell festzuhalten, dass die befragten 

Zeitzeugen ihre Angaben nahezu ausnahmslos mit einer bemerkens- und be-

grüßenswerten Bereitschaft gemacht haben, zur umfassenden Aufklärung 

der Missstände im Zusammenhang mit der Behandlung der Fälle sexuellen 

Missbrauchs beizutragen. Die entsprechenden Angaben der Zeitzeugen stell-

ten sich dabei generell mitnichten als ein Versuch des Anschwärzens denk-

barer persönlich Verantwortlicher, sondern ausnahmslos als naturgemäß 

subjektiv geprägte, aber stets differenzierte Betrachtungsweisen dar. 

Abschließend ist festzuhalten, dass die noch lebenden und seitens der Gut-

achter persönlich benannten Verantwortlichen mit den ihnen zur Last geleg-

ten Sachverhalten konfrontiert wurden, um ihnen die Gelegenheit zur 
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umfassenden Stellungnahme zu geben. Die entsprechenden Stellungnah-

men dieser beiden Verantwortlichen sind dem Gutachten als Anlagen 2 und 

3 beigefügt. Zwar werden gutachterlicherseits die einzelnen Einwendungen 

der beiden betroffenen, noch lebenden Verantwortlichen im Wesentlichen 

bereits im Rahmen der nachfolgenden Auseinandersetzung mit den persön-

lichen Verantwortlichkeiten (3. d. und e.) berücksichtigt. Gleichwohl sind die 

entsprechenden Stellungnahmen der noch lebenden und persönlich benann-

ten Verantwortlichen als Anlagen beigefügt, um jedem Leser dieses Gutach-

tens eine umfassende Grundlage für die eigene Meinungsbildung betreffend 

die gutachterlichen Bewertungen zu ermöglichen. Soweit in diesen Anlagen 

gutachterlicherseits Schwärzungen vorgenommen wurden, erfolgte dies aus-

schließlich im Interesse der gebotenen Anonymisierung der zugrundeliegen-

den Fallbeispiele und damit des Schutzes etwaiger Opfer sowie sonstiger 

dritter Personen. 

 

2. Die exemplarisch herangezogenen Fallbeispiele und deren abstrakte 

gutachterliche Gesamtbewertung 

Nachfolgend werden vierzehn Fallbeispiele in anonymisierter Form geschil-

dert (a. bis n.). Hieran schließt sich die abstrakte gutachterliche Gesamtbe-

wertung der Fallbeispiele an (o.). Die Auswahl dieser Fallbeispiele erfolgte 

nach verschiedenen Kriterien. Namentlich waren insoweit die Schwere des 

jeweiligen sexuellen Missbrauchs, die Zuordnung zu bestimmten Fallgrup-

pen, wie beispielsweise den Fällen der bloßen Versetzung im Bereich des se-

xuellen Missbrauchs straffällig gewordener Priester, sowie die zeitliche Ein-

ordnung des jeweiligen Fallbeispiels von besonderer Bedeutung. So gelingt 

es mit diesen vierzehn Fallbeispielen, ein mehr oder weniger lückenloses Bild 
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im Hinblick auf den Umgang mit Fällen des sexuellen Missbrauchs im Bistum 

seit Beginn der 1950er Jahre bis in die jüngste Vergangenheit zu vermitteln. 

Ohne die Gesamtbewertung bereits an dieser Stelle vorwegzunehmen, ist 

festzuhalten, dass sich der Umgang mit Fällen des sexuellen Missbrauchs 

erst beginnend mit dem Jahr 2010 langsam und dann ab Mitte der 2010er 

Jahre grundlegend geändert hat. Insbesondere gilt dies im Hinblick auf die 

unerlässliche Opferfürsorge sowie das Bewusstsein, dass es ein zentrales An-

liegen sein muss, denkbare zukünftige Opfer, soweit irgend möglich, zu ver-

hindern. 

Im Einzelnen: 

 

 Fallbeispiel Nr. 1  

(1) Mit landgerichtlichem Urteil wurde der beschuldigte Pfarrer in der ers-

ten Hälfte der 1990er Jahre wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes 

in fünf Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. 

Gegenstand der Urteilsgründe waren auch weitere, zwischenzeitlich 

verjährte sexuell motivierte Straftaten des Pfarrers zum Nachteil Min-

derjähriger. Namentlich hatte er die zur Verurteilung führenden Taten 

im Zeitraum zu Beginn der 1990er Jahre begangen. Darüber hinaus 

wurde bei dem beschuldigten Pfarrer umfangreiches pornographi-

sches und kinderpornographisches Material sichergestellt. Teilweise 

hatte er die entsprechenden kinderpornographischen Darstellungen 

selbst gefertigt, teilweise beruhten sie auf Fremdbezügen. 

(2) Nachdem der Pfarrer 2/3 seiner Haftstrafe verbüßt hatte, beantragte er 

die Aussetzung der Reststrafe zur Bewährung. Letztendlich wurde 
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dieser Antrag abgelehnt. Ein in diesem Zusammenhang eingeholtes 

psychiatrisches Gutachten stellte in Übereinstimmung mit den diesbe-

züglichen Geständnissen des Pfarrers dessen Pädophilie fest. Des Wei-

teren wurde ihm auch eine hohe Rückfallwahrscheinlichkeit attestiert. 

Darüber hinaus wurde eine psychotherapeutische Begleitung grund-

sätzlich empfohlen. Schließlich wurde in diesem Gutachten auch da-

rauf hingewiesen, dass es aus präventiven Gründen von Vorteil sei, 

wenn dieser Pfarrer nach der Haftentlassung in einem gesicherten so-

zialen Umfeld kontrolliert arbeitet. Der Antrag auf vorzeitige Entlas-

sung aus der Strafhaft wurde nach diesem Gutachten abgewiesen. Der 

Pfarrer wurde später dann aus der Haft entlassen. 

(3) Im Nachgang hierzu wurde er seitens des Bistums in einer kirchlichen 

Einrichtung beschäftigt, wobei ihm seitens des Generalvikars sowie im 

Rahmen des abgeschlossenen Dienstvertrags diverse Auflagen ge-

macht wurden. Erklärtermaßen diente diese Vorgehensweise des Bis-

tums dazu, soweit möglich, einen Schutz der Öffentlichkeit bzw. ge-

fährdeter Kinder und Jugendlicher zu gewährleisten. Obwohl es bis 

zum Tod des Pfarrers wiederholte Male zu problematischen Situatio-

nen kam, wurden nach der Haftentlassung des Pfarrers keine weiteren 

Sachverhalte bekannt, die als sexueller Missbrauch von Minderjähri-

gen hätten gedeutet werden können. 

(4) Damit stellt dieser Fall nach Darstellung hierzu befragter Verantwortli-

cher und Auswertung der zugrundeliegenden Akten auf den ersten 

Blick einen durchaus adäquaten Umgang mit einem erstmals zu Be-

ginn der 1990er Jahre auffällig gewordenen pädophilen Täter dar. 

Nach intensiveren Nachforschungen sowie den Aussagen von weite-

ren Zeitzeugen ist jedoch Folgendes festzuhalten: 
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- Bereits mit Beginn seiner Tätigkeit Mitte der 1960er Jahre als Ka-

plan wurde der Priester wiederholte Male in sexuell missbräuch-

licher und wohl auch pädophiler Hinsicht auffällig. Ausweislich 

der glaubwürdigen Angaben weiterer Opfer des Priesters in den 

Jahren ab 2010, missbrauchte er in der ersten Hälfte der 1960er 

Jahre in seiner ersten Kaplanstelle, in der zweiten Hälfte der 

1970er Jahre in einer weiteren Kaplanstelle und während seiner 

sich hieran anschließenden Tätigkeit als Militärseelsorger in der 

Pfarrei seines Wohnorts zumindest insgesamt drei minderjäh-

rige Jungen. 

- Diese Erkenntnisse sind vor dem Hintergrund zu bewerten, dass 

ausweislich der Aktennotiz eines hochrangigen Mitarbeiter des 

Generalvikariats aus der ersten Hälfte der 1980er Jahre zumin-

dest einer dieser Vorgänge bereits seit jeher im Generalvikariat 

bekannt und letztendlich der Grund für den ungewöhnlichen Be-

rufsweg des Pfarrers, insbesondere seine „Freistellung für die 

Militärseelsorge (Standort-Pfarrer in …)“, war. So wird in dieser 

Aktennotiz zu einem Gespräch mit dem Pfarrer wörtlich unter an-

derem Folgendes ausgeführt: 

„1. Ich unterrichtete Pfarrer … davon, dass in der 

Zwischenzeit der Militärgeneralvikar vertrau-

lich seitens des Bistums Aachen informiert 

worden wäre. Man beabsichtige, gemäß § 23 

des Abkommens mit dem Militärbischofsamt 

eine Lösung zu finden, dass Pfarrer … seinen 

Militärdienst aufgibt und im Bistum Aachen 

eine Stelle übernimmt. 
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2. Ich erklärte ihm, dass die Bistumsleitung 

wünsche, er möge als Religionslehrer nach … 

gehen. Seine erste Reaktion war: „Keine Pfar-

rei?“ – Ich sagte: „Nein!“ 

3. Pfarrer … fragte nicht näher nach der Schule 

in …. Erst später konnte ich ihm erklären, 

dass dies ein Mädchengymnasium wäre. Er 

war völlig erschüttert und bat doch inständig 

darum, irgendwo im Bistum Aachen Pfarrer 

werden zu können. Er habe sich jetzt so auf 

den Pfarrersdienst gefreut. Die letzten Jahre 

bei der Bundeswehr wäre er schon „schmal-

spurig“ gefahren. Jetzt möchte er eine ganze 

Seelsorge noch einmal angehen. 

4. Ich erklärte ihm, dass die Entscheidung des 

Bistums natürlich nicht unabhängig getroffen 

worden ist aufgrund der Tatsache, was früher 

schon einmal in … (Anmerkung: dem Ort sei-

ner ersten Kaplanstelle) passiert sei. Er sagte 

daraufhin nur, wie lange ihm das denn noch 

nachlaufen würde. Es wäre doch bis jetzt 

nichts passiert. Auf mein ausdrückliches Be-

fragen hin erklärte er eindrücklich, dass dies 

mit Herrn … eine Dummheit war, dass sonst 

aber nichts in den ganzen Jahren passiert 

wäre. …“ 
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(Hervorhebungen durch die Gutachter) 

Ergänzend anzumerken ist lediglich, dass der geschilderte Vor-

gang „mit Herrn …“ eine offenkundig homosexuell motivierte 

Handlung des Pfarrers im Rahmen seines Dienstes als Mili-

tärpfarrer war. 

- Einer weiteren Aktennotiz dieses hochrangigen Mitarbeiters des 

Generalvikariats zu einem, mit einem involvierten Pfarrer im vor-

liegenden Fall geführten Telefonat ist zudem Folgendes zu ent-

nehmen: 

„1. Herr Pfarrer … berichtete darüber, dass die 

Ernennung von … einige Erinnerungen wach-

gerufen hat. Der Leiter der Realschule … weiß 

von einem Vorfall, wo sich Kaplan … im Rah-

men eines Jugendheimaufenthaltes an einen 

Jungen herangemacht habe. Dies stehe in 

keinen Akten, Kaplan … habe es aber damals 

zugegeben. Durch die intensive Vermittlung 

von … ist die Polizei nicht eingeschaltet wor-

den. 

2. Herr … Pfarrer … meinte, dass man nun die 

Einführung in St. … wohl aber nicht mehr ver-

schieben könne. Man solle aber Pfarrer … 

eindringlich auf die Situation noch einmal 

hinweisen. Schließlich seien darüber ja auch 

so viele Jahre schon vergangen, man müsse 
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einem Mann auch eine neue Chance geben. 

Die „jetzigen Mitwisser“ würden wohl 

schweigen. 

3. Ich habe am … Herrn Generalvikar … über 

diesen Tatbestand informiert. Auch er 

meinte, dass wir nun nicht mehr zurück 

könnten in … Ich vereinbarte jedoch mit ihm, 

… von allem in Kenntnis zu setzen. Das tat ich 

noch am gleichen Tage. 

4. … hat mit … gesprochen, ebenfalls mit Pfar-

rer … Man kam überein, die Einführung von 

Pfarrer …, wie vorgesehen, am … vorzuneh-

men. Ich versprach jedoch, noch vorher ein 

eindringliches Gespräch mit Pfarrer … zu füh-

ren.“ 

(Hervorhebungen durch die Gutachter) 

- Einem teilweise in Kopie noch in den Akten enthaltenen Vermerk 

dieses hochrangigen Mitarbeiters des Generalvikariats zu einem 

Gespräch mit dem von den Vorwürfen betroffenen Pfarrer ist 

schließlich Folgendes zu entnehmen: 

„1. … informiert Pfr. … über obige Aktennotiz. 

2. … moniert, dass Pfr. … von diesem Vorfall 

nichts erwähnt hat. Wo nun aber schon die 
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Einführung in … fest vereinbart wäre für den 

29.01.1984, wäre der Einsatz von Pfr. … wohl 

nicht mehr rückgängig zu machen. Deshalb 

bittet … Pfr. … eindringlich, sein dem Gene-

ralvikar gegebenes Versprechen, dass er sich 

nichts mehr im oben besagten Sinne zu 

Schulden kommen lassen werde, nicht nur 

zu halten, …“ 

(Hervorhebungen durch die Gutachter) 

- Eine weitere „vertrauliche“ und vorherige Aktennotiz enthält An-

gaben dazu, dass der Leiter einer Hauptabteilung des Generalvi-

kariats massive Bedenken im Hinblick auf das Tätigwerden des 

Pfarrers als Realschullehrer äußerte. Einer handschriftlichen No-

tiz auf dieser Aktennotiz ist zu entnehmen, dass dieser Mitarbei-

ter des Generalvikariats daraufhin darüber informiert wurde, 

dass der Pfarrer doch nicht als Lehrer eingesetzt wird. Entspre-

chend seinem Wunsch wurde der Pfarrer sodann nicht in einer 

Mädchenschule, sondern in derjenigen Pfarrei eingesetzt, in der 

es zu denjenigen sexuellen Missbrauchstaten gegenüber min-

derjährigen Jungen kam, die letztendlich zu seiner geschilderten 

Verurteilung zu vier Jahren Haft führten. 

- Schon zu Beginn der Tätigkeit des Pfarrers als Kaplan führte ein 

Pfarrvikar mit Blickrichtung auf den, weit später zu vier Jahren 

Haft wegen sexuellen Missbrauchs verurteilten Pfarrer im Rah-

men einer Gedächtnisnotiz über ein Gespräch „mit einem 
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wahrscheinlich mittelbar Betroffenen“ Ende der 1960er Jahre 

Folgendes aus: 

„Am Mittwoch, … führte ich im Auftrag von …, 

Domvikar, nach vorheriger telefonischer Unterhal-

tung in der Wohnung des oben genannten Herrn … 

ein Gespräch in der Angelegenheit Kaplan … 

Nach Darlegung der geplanten Maßnahme des bi-

schöfl. Generalvikariates erklärte Herr … sein Ein-

verständnis unter der Voraussetzung, dass Herr Ka-

plan … seine Handlungsweise im Wesentlichen 

nicht bestritten habe und aus der Seelsorge zurück-

gezogen werde, von einer weiteren Verfolgung der 

Angelegenheit wolle er absehen. Außerdem habe 

er ein Verständnis für einen weiteren Verbleib des 

Herrn Kaplan … an seiner jetzigen Stelle für die Zeit 

von vier bis sechs Wochen. Zum Schluss erklärte 

Herr … wörtlich: „Damit ist die Angelegenheit für 

mich erledigt.“ 

… 

PS: Herr … hat bereits am … seinen Austritt aus der 

kath. Kirche vor dem Amtsgericht … erklärt.“ 

(Hervorhebungen durch die Gutachter) 
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- Schließlich berichtete die Kirchenzeitung des Bistums über den 

Fall des betroffenen Pfarrers.  

Hervorzuheben sind insoweit die folgenden Ausführungen im 

Rahmen dieses Artikels:  

„Was die … Bürger und vor allem die betroffenen 

Familien so erbittert, ist die Tatsache, dass … fatale 

Neigung seinen Vorgesetzten seit langem bekannt 

war oder hätte bekannt sein müssen. Pfarrgemein-

deratsmitglied … von St. … versicherte im Presse-

gespräch, dass ein glaubwürdiger Zeuge in Aachen 

einen diesbezüglichen Vermerk in … Personalakte 

gesehen habe. … habe schon während seiner Ka-

planszeit 1972 in … einen Jungen verführt. Die El-

tern hätten aber auf eine Anzeige verzichtet, weil 

man ihnen versprach, den Kaplan nicht mehr als 

Gemeinde- und Schulgeistlichen einzusetzen. Trotz-

dem sei … dann in St. … und erst … Militärseelsor-

ger geworden.“  

(Hervorhebungen durch die Gutachter) 

Die Reaktion des damals amtierenden Generalvikars auf diese 

Veröffentlichung der Kirchenzeitung wird mit einer entsprechen-

den Aktennotiz wie folgt festgehalten:  
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„Im Verlauf des Informationsaustausches in der Or-

dinariatskonferenz … teilte Herr Generalvikar … 

mit, dass er … für den Artikel in der Kirchenzeitung 

… über die causa … gemaßregelt habe. Er habe 

nunmehr angeordnet, dass … alle kirchenpolitisch 

relevanten Artikel zur Gegenzeichnung dem Herrn 

Generalvikar vorlegen müsse.“  

(Hervorhebungen durch die Gutachter) 

(5) In einem in den Akten befindlichen Presseartikel aus der zweiten Hälfte 

der 1990er Jahre wird mit Blickrichtung auf ein anderes (Erz-)Bistum 

Folgendes geschildert: 

„Die … Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren wegen Ver-

letzung der Fürsorgepflicht gegen den … Bischof … und 

seinen Weihbischof … eingestellt. Die Bischöfe hätten zu-

gegeben, auf Vorwürfe gegen einen Pfarrer wegen sexu-

ellen Missbrauchs an Messdienern nicht richtig reagiert zu 

haben, sagte Staatsanwalt … Bischof ... habe zugesagt, 

dass Missbrauchsvorwürfe gegen Mitarbeiter der Kirche 

künftig mit größtem Nachdruck aufgeklärt und verfolgt 

würden. Dazu werde das Bistum ein Gremium mit Exper-

ten einrichten. … Die Staatsanwaltschaft leitete gleichzei-

tig ein Verfahren gegen die Bischöfe ein, weil sie den Pfar-

rer nur versetzt, eine Wiederholung seiner Taten aber 

nicht verhindert hatten. 

Nach dem Versprechen der Kirchenleitung, ähnliche Fälle 

für die Zukunft unmöglich zu machen, habe er die 
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Verfahren wegen geringen Verschuldens eingestellt, 

sagte der Staatsanwalt.“ 

(Hervorhebungen durch die Gutachter) 

Diesen Artikel nahm ein Mitarbeiter des Generalvikariats zum Anlass, 

den damaligen Generalvikar über einen Hauptabteilungsleiter im Hin-

blick auf den vorliegenden Fall wie folgt zu unterrichten: 

„Nach Lektüre des o. b. Artikel in der … haben die Mitar-

beiter … feststellen können, dass dem Bistum Aachen 

eine vergleichbare Belastung in der Causa … erspart ge-

blieben ist, obwohl bereits Herr … als Betroffener … in der 

Öffentlichkeit entsprechende Vorhaltungen über die be-

kannten Ungereimtheiten aus Verwaltungsvorgängen in 

der Öffentlichkeit thematisiert hat. 

Ich denke, dass gute Kontakte zu den Justizbehörden sich 

positiv für das Bistum ausgewirkt haben. 

… wird aller Voraussicht nach im Jahre … aus der Straf-

haft entlassen. Im Hinblick auf die „justitiable Mitverant-

wortung“ bei einem erneuten Fehlverhalten darf ich noch-

mals auf meine frühere Anregung zurückkommen, die 

Überlegungen für eine zukünftige Tätigkeit von … recht-

zeitig in schriftlich nachweisbarer Form zu konkretisieren, 

damit das menschenmögliche Bemühen des Generalvika-

riats zum Schutz potentiell Gefährdeter dokumentiert ist. 

Meine Anregung ist vorsorglich darauf gerichtet, dass bei 
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einer erneuten „Auffälligkeit“ die Bistumsleitung ihre Be-

mühungen von Anfang an belegen kann.“ 

(Hervorhebungen durch die Gutachter) 

(6) Nachdem offenkundig zunächst geplant war, ein kirchenrechtliches 

Verfahren gegen den Pfarrer bereits während seiner Inhaftierung un-

mittelbar infolge seiner Verurteilung einzuleiten, geschah dies letzt-

endlich erst Jahre später mit Dekret des Bischofs. Das Urteil der ersten 

kirchlichen Instanz, mit dem der Pfarrer aus dem Klerikerstand entlas-

sen wurde, erging wiederum erst mehr als drei Jahre nach der Einlei-

tung des Verfahrens. 

Dieser nicht erklärbare, schleppende Verfahrensverlauf führte dazu, 

dass ein Mitarbeiter des Generalvikariats mit einem an den Bischof ge-

richteten Schreiben kurz vor der kirchenrechtlichen Verurteilung Fol-

gendes ausführte: 

„Gespräch mit Herrn … (Promotor Iustitiae) ergab mas-

sive Anhaltspunkte, dass mit dem Prozess nicht im Zu-

sammenhang stehende subjektive Befindlichkeiten die 

lange Dauer des Verfahrens wesentlich beeinflusst haben. 

Herr Generalvikar … wird Ihnen berichten.“ 

(Hervorhebungen durch die Gutachter) 

Bereits mit einem anderen Schreiben hatte dieser Mitarbeiter des Ge-

neralvikariats den Generalvikar zuvor auf Folgendes hingewiesen: 
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„Herr … hat aufgrund der langen Dauer des kirchlichen 

Verfahrens seit Zustellung des Dekrets unseres Herrn Diö-

zesanbischofs vom … eine weitere Befassung … abge-

lehnt und die Angelegenheit in die Hand des Herrn Diöze-

sanbischofs zurückgegeben. Die Entscheidung des Herrn 

… verdient Respekt. 

… Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass nunmehr 2 ½ 

Jahre nach Eröffnung des Verfahrens durch Dekret unse-

res Herrn Bischof trotz des Geständnisses des Herrn … 

am ersten Prozesstag in … über den bis dahin geleugne-

ten Missbrauch von Kindern und Jugendlichen, des 

rechtskräftigen Urteils und des vom anerkannten Gutach-

ter bescheinigten sexuellen Gebarens und hoher Rückfall-

wahrscheinlichkeit das Verfahren in erster Instanz vor dem 

kirchlichen Gericht in Aachen offensichtlich kein Ergebnis 

gezeigt hat. Dieser Sachverhalt ist der Öffentlichkeit nicht 

zu vermitteln.“ 

(Hervorhebungen durch die Gutachter) 

(7) Mit einem weiteren Schreiben an den Generalvikar machte dieser Mit-

arbeiter des Generalvikariats im Hinblick auf den Zustand der Akte in 

der vorliegenden Causa zudem Folgendes deutlich: 

„Dieser Vorgang belegt m. E. die Angaben … erneut, dass 

in der Causa … bis Ende September 1997 Vorgänge „ge-

filtert“ wurden. Mich berührt dieser Vorgang deshalb be-

sonders, weil ich bei einer Aktion der Staatsanwaltschaft 

(wie in …) eine Vollständigkeitserklärung abgegeben hätte 
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und danach im Hinblick auf meine persönliche Haftung 

wegen einer unrichtigen Erklärung ggf. in Beweisnot ge-

raten wäre.“ 

(Hervorhebungen durch die Gutachter) 

 

 Fallbeispiel Nr. 2 

Dieser Pfarrer wurde erstmals zu Beginn des zweiten Jahrtausends auffällig. 

Es gab ab diesem Zeitpunkt aus der von ihm geleiteten Gemeinde Hinweise 

auf ungewöhnliche Verhaltensweisen seinerseits. Namentlich wurde auch 

darauf hingewiesen, dass er gemeinsam mit Messdienern die im Pfarrhaus 

befindliche Sauna aufsuchte. Diese Vorgänge blieben aus Sicht des Pfarrers 

sanktionslos, intensivere Nachforschungen seitens des Generalvikariats er-

folgten nicht.  

Ab Mitte der 2000er Jahre sind den Akten Aktivitäten betreffend die geplante 

zukünftige Tätigkeit des Pfarrers im Ausland zu entnehmen. Letztendlich ging 

er im Auftrag des VDD ins Ausland.  

Dort kam es im Rahmen einer Freizeit mit Kommunionkindern der von ihm 

zu betreuenden Gemeinde zu verschiedenen Vorgängen, aufgrund derer be-

troffene Eltern und Kinder Vorwürfe mit Blickrichtung auf sexuell motivierte 

Handlungen des Pfarrers erhoben. Die Betroffenen waren Jungen im Alter 

zwischen 10 und 12 Jahren. Deshalb wurde vor Ort ein Strafverfahren wegen 

sexueller Belästigung gegen den Pfarrer eingeleitet. Das Bistum stellte den 

Pfarrer von seiner Tätigkeit frei.  
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Das Verfahren zog sich aufgrund verschiedenster Umstände sehr lange hin. 

Die gesamte Zeit dieses schwebenden Verfahrens war dadurch geprägt, dass 

seitens des Bistums, und hier namentlich auch des Bischofs, die Fürsorge für 

den betroffenen Pfarrer in den Vordergrund gestellt wurde. Der Pfarrer prä-

sentierte sich in Ansehung dieses Verfahrens als Opfer unrichtiger Beschul-

digungen. Schließlich endete dieses Verfahren nach Jahren ohne Verurtei-

lung. Der Pfarrer wurde aufgrund eines zwischenzeitlich ergangenen deut-

schen Haftbefehls wegen zuvor bekannt gewordener Missbrauchstaten nach 

Deutschland ausgeliefert.  

So waren zuvor, der betroffene Pfarrer befand sich zu diesem Zeitpunkt, wie 

geschildert, wegen des dortigen Strafverfahrens noch im Ausland, bereits 

weitere Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs gegen ihn in Deutschland 

erhoben worden.  

Zwei Brüder hatten auf Anregung ihrer Eltern Anzeige wegen mehrfachen 

sexuellen Missbrauchs gegen ihn erstattet. Die beiden Opfer waren zum Zeit-

punkt der sexuellen Missbrauchshandlungen Mitte der 2000er Jahre minder-

jährig.  

Bereits zeitnah zur Anzeigeerstattung wurde durch die deutschen Strafverfol-

gungsbehörden ein Haftbefehl gegen den Pfarrer erwirkt. Wenn auch eher 

zurückhaltend, so gestand der Pfarrer die gegen ihn erhobenen Vorwürfe 

doch kurz nach der Anzeige ein.  

Nach seiner Auslieferung durch die ausländischen Behörden wurde dem 

Pfarrer dann in Deutschland der Prozess gemacht. In diesem Verfahren 

wurde er wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen in acht Fällen, 

sexuellen Missbrauchs von Kindern in 13 Fällen und schweren sexuellen 
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Missbrauchs von Kindern in vier Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 

sechs Jahren verurteilt. 

Schon kurz nach dem Bekanntwerden der Anzeigeerstattung und dem Ge-

ständnis des suspendierten Pfarrers ordnete der Bischof eine kirchenrechtli-

che Voruntersuchung an. Die Ergebnisse dieser Voruntersuchung wurden 

der Glaubenskongregation nach einigen Monaten übermittelt. Erst nach der 

geschilderten Verurteilung des Pfarrers, mithin nahezu ein halbes Jahrzehnt 

nach seinem Geständnis, wurde das Verfahren dann weiter betrieben, und 

zwar mit dem Ergebnis, dass der Pfarrer in der zweiten Hälfte der 2010er 

Jahre laisiert wurde.  

 

 Fallbeispiel Nr. 3 

Der Pfarrer wurde Ende der 1990er Jahre von zwei Männern überfallen. Einer 

der Täter war zuvor über 10 Jahre lang hinweg seitens des Pfarrers betreut 

worden. Wie der Akte zu entnehmen ist, soll der Pfarrer eingeräumt haben, 

dass es dabei ab dem 16. Lebensjahr des jugendlichen Täters zu sexuellen 

Kontakten gekommen ist. Der betroffene ehemalige Jugendliche gab jedoch 

an, dass er seit seinem 9. Lebensjahr von diesem Pfarrer missbraucht worden 

sei.  

Die Verantwortlichen des Bistums waren darum bemüht, etwaigen Schaden 

von der Kirche abzuwenden. In Verfolgung dieser Zielsetzung kam es zu ei-

nem Gespräch zwischen dem betroffenen Pfarrer und dem Bischof. Im Rah-

men dieses Gesprächs wurde vereinbart, dass der Pfarrer den Rücktritt von 

seinen Ämtern anbietet und diese bis auf Weiteres nicht mehr ausübt. 
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Zusätzlich sollte er das Gebiet, in dem er als Pfarrer tätig war, schnellstmög-

lich verlassen und zukünftig in einem Kloster oder bei einem seiner (Mit-)Brü-

der wohnen. Nachdem der Pfarrer jedoch gegen diese Vereinbarung remons-

triert hatte, wurde ihm seitens des damaligen Generalvikars gestattet, zu-

nächst noch weiterhin an dem Ort zu wohnen, in dem er zuvor tätig war. Aus-

weislich der Akten ging die Bistumsleitung anfangs davon aus, dass es sich 

bei den in die Wege geleiteten „Entpflichtungsmaßnahmen“ um eine zeitlich 

begrenzte Angelegenheit handle und der Pfarrer zu einem späteren Zeitpunkt 

wieder in seine Gemeinde zurückkehren könne. Warum sich diese Auffas-

sung im weiteren Verlauf offenbar änderte, lässt sich den Akten nicht mit hin-

reichender Sicherheit entnehmen.  

Im Verlauf des Ermittlungsverfahrens gegen den ehemaligen Jugendlichen 

wegen des beschriebenen Überfalls erhob dieser zusätzliche Vorwürfe gegen 

den Pfarrer, und zwar auch mit Blickrichtung auf weitere denkbare Opfer. In 

diesem zeitlichen Kontext kontaktierte zudem ein weiterer Geistlicher das Ge-

neralvikariat. Dieser gab an, den Pfarrer und dessen bedenkliches Verhalten 

gegenüber jungen Männern im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Seel-

sorger zu kennen. Darüber hinaus berichtete er davon, dass der Pfarrer auch 

dem Aufsichtspersonal zweier Schwimmhallen aufgefallen sei, weil er Ju-

gendlichen hinterhergeschaut und sie angesprochen habe.  

In der Folgezeit wurde der Pfarrer durch den Bischof von seinen Aufgaben 

und Ämtern in der territorialen Seelsorge entbunden. Der Priester bat ihn, 

den Bischof, in diesem Zusammenhang darum, nach Beendigung eines psy-

chotherapeutischen/geistlich-spirituellen Kurses ins Ausland zu einem mit 

ihm befreundeten Priester umziehen zu dürfen. Der Bischof erklärte sich da-

mit einverstanden. Nach dem Weggang des Pfarrers entwickelte sich ein re-

ger Briefkontakt zwischen ihm und Bistumsverantwortlichen, insbesondere 
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auch dem Bischof. Später wurde er dann in den Ruhestand versetzt. Straf-

rechtliche Maßnahmen kirchenrechtlicher Natur erfolgten nicht. 

Ein paar Monate später erging gegen den Pfarrer ein Strafbefehl über 90 Ta-

gessätze zu je 80,00 DM wegen sexuellen Missbrauchs von Gefangenen ge-

mäß § 174 I StGB, den der Pfarrer akzeptierte. 

Den Akten lässt sich keinerlei Kontakt des Generalvikariats und/oder des Bi-

schofs zu dem betroffenen Jugendlichen entnehmen, auch wurde den von 

diesem und seitens eines Geistlichen gegenüber dem Pfarrer erhobenen wei-

teren Vorwürfen nicht nachgegangen.  

Unter Hinweis auf die statistisch hohe Rückfallquote in Fällen dieser Art 

wurde dem Pfarrer seitens des Bischofs ein offizieller Auftrag für die Deut-

sche Auslandsseelsorge mit der Begründung verweigert, dass Mitarbeiter in 

der Auslandsseelsorge kaum in ein soziales Netz eingebunden seien. Aus-

drücklich erlaubt wurde dem Pfarrer durch den Bischof hingegen die Aus-

übung priesterlicher Aushilfstätigkeiten in dem ausländischen Staat, in den 

er verzogen war. Auf die offizielle Anfrage seitens des entsprechenden aus-

ländischen (Erz-)Bistums nach dem „Status“ des Priesters aus Aachen teilte 

der Bischof zunächst lediglich mit, dass er mit der Wahrnehmung priesterli-

cher Aushilfsdienste durch den Pfarrer einverstanden sei, der in den Ruhe-

stand versetzte Priester jedoch keine pastorale Arbeit mit Kindern und Ju-

gendlichen leisten dürfe. 

Erst Monate später setzte der Bischof den ausländischen (Erz-)Bischof über 

die Vorkommnisse aus der Vergangenheit des Pfarrers in Kenntnis. Daraufhin 

wurde dem Pfarrer durch diesen (Erz-)Bischof jegliche priesterliche Tätigkeit 

untersagt; dies mit der Begründung, dass eine gesteigerte öffentliche 
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Sensibilität in Bezug auf Missbrauch durch kirchliche Mitarbeiter bestehe. 

Dieser Standpunkt wurde nochmals seitens eines Weihbischofs des betroffe-

nen (Erz-)Bistums bekräftigt. Anlässlich eines Besuchs drückte der Bischof 

sein Bedauern darüber aus, dass es im Interesse des Schutzes der Kirche 

nicht mehr möglich sei, dass er, der Pfarrer, priesterlich tätig sein könne.  

Jahre später wandte sich ein aus dem Bistum stammender Urlaubsgast an 

den Pfarrgemeinderat einer im Bereich eines anderen Bistums gelegenen 

Pfarrei und zeigte sich darüber entsetzt, dass der Pfarrer trotz seiner Vorge-

schichte dort seit Jahren als „Gastpriester“ tätig sei . Daraufhin wurde dem 

Pfarrer seitens des weiteren Bistums unverzüglich jegliche weitere Tätigkeit 

als Priester in dessen Bereich untersagt. Auch das Bistum wandte sich in die-

sem Zusammenhang an den Pfarrer und „erinnerte“ ihn daran, dass  

„ein mehrmonatiger umfassender Seelsorgeauftrag als Gast-

priester in der Pfarrei im Bereich des Bistums … dem wider-

spricht, was Bischof … als Rahmen für [seinen] priesterlichen 

Dienst gesetzt hat“.  

Den Akten ist jedoch zu entnehmen, dass die seelsorgerische Tätigkeit des 

Pfarrers in dieser Pfarrei der Bistumsleitung und namentlich dem Bischof be-

reits seit längerem bekannt war. So hatte der Bischof in einem Aktenvermerk 

zu einem Gespräch zwischen ihm und dem Pfarrer bereits frühzeitig folgen-

des festgehalten: 

„Er (Anmerkung: der Pfarrer) lebe zwischen …, Aachen und … 

(Anmerkung: der Gemeinde im Bereich des weiteren Bistums), 

wo er mehrere Monate (Fasten-, Osterzeit) priesterlichen Dienst 

tue.“ 
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Darüber hinaus enthält die Akte Hinweise darauf, dass der Pfarrer auch noch 

in einem weiteren Bistum seelsorgerische Vertretungsdienste übernommen 

hatte und die Bistumsverwaltung auch dies wusste. 

 

 Fallbeispiel Nr. 4 

Der weitaus überwiegende Teil der vorliegenden Akten zu diesem Pfarrer be-

schäftigt sich mit einem Vorgang zu Beginn des zweiten Jahrtausends. Nach 

dem zunächst festzustellenden tätertypischen Abstreiten kristallisierte sich 

zunehmend heraus, dass er jedenfalls einen Jungen unter Ausnutzung einer 

von ihm geschaffenen Situation festgehalten, auf die Wangen geküsst und 

am Po „begrapscht“ hatte. Dem lag zugrunde, dass der Pfarrer sich offenkun-

dig gezielt das Vertrauen der Familie dieses Jungen erschlichen hatte. Die 

Eltern des betroffenen Jungen erstatteten Anzeige. Letztendlich wurde das 

gegen den Pfarrer geführte strafrechtliche Verfahren gemäß § 153 a StPO ge-

gen Zahlung einer Geldbuße eingestellt.  

Aufgrund der geschilderten Vorgänge wurde der Priester durch den Bischof 

in den Ruhestand versetzt.  

 

Vor diesem Hintergrund könnte dieser Sachverhalt, zumal in Anbetracht ei-

ner Vielzahl weitaus schwerwiegenderer Fälle, als zunächst vernachlässigbar 

qualifiziert werden. Allerdings ergibt sich aus der spärlichen, zu diesem Pfar-

rer vorhandenen Akte Folgendes:  

 

- Bereits mit einem Ende der 1970er Jahre ergangenen Urteil wurde der 

Pfarrer wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes in Tateinheit mit 

sexuellem Missbrauch eines Schutzbefohlenen und homosexuellen 
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Handlungen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt. Auf-

grund dieses Vorwurfs befand er sich auch einige Tage in Untersu-

chungshaft. Die schnelle Entlassung des betroffenen Pfarrers aus der 

Untersuchungshaft ist nach Aktenlage auf die diesbezügliche Interven-

tion des Bistums zurückzuführen. So hatte sich der damalige General-

vikar bereit erklärt, dafür Sorge zu tragen, dass der Pfarrer bis zum Pro-

zessbeginn in einem Kloster unter Aufsicht wohnt. Gegenstand der 

Verurteilung waren verschiedenste sexuelle Handlungen, die der Pfar-

rer an einem zum Tatzeitpunkt 11 Jahre alten Jungen unter Ausnut-

zung seiner Position als Pfarrer vorgenommen hatte. 

 

- Des Weiteren ergibt sich aus einem dem Generalvikariat Anfang der 

1990er Jahre übermittelten Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass 

eines Strafbefehls, den Pfarrer zu einer Strafe von 90 Tagessätzen zu 

je 90,00 DM wegen des Vorwurfs der (sexuellen) Beleidigung zu verur-

teilen. Entsprechend dem noch in den Akten befindlichen Strafbefehls-

antrag küsste der Pfarrer „den zum Tatzeitpunkt 10 Jahre alten Jun-

gen“ auf Mund und Wangen und streichelte dessen Gesäß in mindes-

tens 10 Fällen oberhalb der Kleidung. Der Strafbefehl erging antrags-

gemäß. 

 

Festzuhalten ist schließlich, dass der betroffene Pfarrer zum Zeitpunkt des 

Bekanntwerdens der eingangs beschriebenen Vorwürfe zu Beginn der 2000er 

Jahre in einer Gemeinde als Subsidiar tätig war, deren Pfarrer über die vor-

stehend beschriebenen Vorgänge nicht unterrichtet war und, nachdem er sie 

erfahren hatte, diesbezüglich auch im Generalvikariat remonstriert hat. Dar-

über hinaus zeigt der Werdegang des Pfarrers mit aller Deutlichkeit, dass er 

offenkundig wegen seiner Verurteilung Ende der 1970er Jahre erhebliche 

Einschränkungen im Hinblick auf seine Tätigkeit hinnehmen musste. Denn 
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zuvor war er noch als Pfarrer tätig, um dann in der Folgezeit „nur“ noch als 

Pfarrverweser, Pfarrvikar und Subsidiar, aber doch wieder in der Seelsorge, 

eingesetzt zu werden. 

 

 Fallbeispiel Nr. 5 

Der Pfarrer wurde aus Sicht des Generalvikariats erstmals zu Beginn des 

zweiten Jahrtausends einschlägig auffällig. Er hatte einen erwachsenen, un-

ter gesetzlicher Betreuung stehenden Mann, der ihn von früher kannte, bei 

sich aufgenommen. Dieser Mann war offenkundig aufgrund seiner psychi-

schen Verfassung in hohem Maße pflegebedürftig. Die Zwangslage dieses 

Mannes nutzte der Pfarrer zu sexuellen Handlungen an und mit ihm aus. 

Nachdem der Bischof von diesen Vorwürfen erfahren hatte, forderte er den 

Pfarrer auf, diese Taten bei der Staatsanwaltschaft selbst anzuzeigen. Zeitnah 

beurlaubte der Bischof den Pfarrer mit der Auflage, den bisherigen Dienstort 

zu verlassen und diesen während der Untersuchungszeit auch nicht mehr 

aufzusuchen. Bereits kurze Zeit später versetzte der Bischof den Pfarrer in den 

Ruhestand und erlaubte ihm nur noch sehr eingeschränkte priesterliche 

Dienste unter Aufsicht im Rahmen einer Pfarrei.  

Das gegen den betroffenen Pfarrer eingeleitete staatsanwaltschaftliche Er-

mittlungsverfahren wurde gemäß § 153 a StPO gegen Zahlung einer Geld-

buße eingestellt.  

Nach anfänglichem Bestreiten räumte der Pfarrer die entsprechenden Taten 

ein. Er bestritt jedoch weiterhin ein vorsätzlich schuldhaftes Verhalten seiner-

seits, und zwar mit dem Argument, dass ihm niemand gesagt habe, dass ein 

derartiges Verhalten mit der Rolle bzw. dem Amt eines Priesters nicht 
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vereinbar sei. Zu einem späteren Zeitpunkt machte er dann auch geltend, 

dass der Bischof ihn niemals darauf hingewiesen habe, dass ein derartiges 

Verhalten zu beanstanden sei.  

In den Folgejahren kam es zu weiteren Vorwürfen gegen den Pfarrer. 

Einerseits handelte es sich dabei namentlich um regelmäßige Reisen des 

Pfarrers auf die Philippinen, während denen es zu einer länger andauernden 

sexuellen Beziehung zu einem erwachsenen Mann gekommen sein soll. Die-

sen Vorwurf räumte der Pfarrer grundsätzlich ein.  

Demgegenüber bestritt er in diesem Kontext, dass es während den Aufent-

halten auf den Philippinen, wie eine Anzeigeerstatterin angab, auch zu sexu-

ellen Übergriffen auf Minderjährige gekommen sei. Das insoweit eingeleitete 

staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren wurde mangels Nachweisbar-

keit der behaupteten Taten eingestellt. Zu dieser Zeit war der Pfarrer auch 

ehrenamtlich für ein Missionswerk für Kinder tätig. Nach Bekanntwerden der 

geschilderten Vorwürfe brach diese Organisation jedoch die Verbindung zu 

dem Pfarrer ab. 

Andererseits wurde auch der Verdacht geäußert, dass der Pfarrer sich auffäl-

lig intensiv um die Kinder zweier ausländischer Familien in der Pfarrei küm-

mere, in der er seit seiner Versetzung durch den Bischof Dienste ausübte.  

Der Bischof reagierte auf diese neuerlichen Vorwürfe mit einer kanonischen 

Verwarnung des Pfarrers, verbunden mit dem Verbot weiterer Reisen des 

Pfarrers auf die Philippinen und der Androhung der Suspension bei Zuwider-

handlung. In der Folgezeit wurden die Auflagen nochmals verschärft. 
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Im Jahr 2011 wandte sich dann ein weiteres Opfer des Pfarrers an die Miss-

brauchsbeauftragte und schilderte sexuelle Übergriffe von dessen Seite. Das 

Opfer war Messdiener in der damaligen Pfarrei des Pfarrers und zum Zeit-

punkt der jeweiligen Taten 13 bis 17 Jahre alt.  

Als dieses Opfer den Pfarrer Jahrzehnte später zur Rede stellte, war sich die-

ser keiner Schuld bewusst, sondern verwies darauf, dass das Opfer freiwillig 

gehandelt habe.  

Erstmals nahezu 10 Jahre nach dem Auftauchen der ersten, von ihm einge-

räumten Vorwürfe gegen den Pfarrer, wandte sich der Bischof dann an die 

Glaubenskongregation und unterbreitete ihr die vorstehend geschilderten 

Sachverhalte mit der Bitte um Bearbeitung bzw. eventuelle Weisungen.  

Bereits circa drei Monate später wurde das Bischöfliche Offizialat auf der 

Grundlage eines Dekrets der Glaubenskongregation mit der Durchführung 

des kirchlichen Strafverfahrens gegen den Pfarrer beauftragt. Der Pfarrer 

wurde im Zusammenhang mit den Vorwürfen betreffend den Missbrauch di-

verser Minderjähriger auf den Philippinen mangels Nachweisbarkeit entspre-

chender Sachverhalte freigesprochen. Wegen des sexuellen Missbrauchs des 

Opfers, das sich im Jahr 2011 an die Missbrauchsbeauftragte gewandt hatte, 

wurde er demgegenüber schuldig gesprochen.  

Im Einzelnen wurde ihm aufgrund dieser Taten die Ausübung jedweder pries-

terlicher Dienste verboten und sein „Bruttoruhestandsgehalt“ für die Dauer 

von 36 Monaten nach Rechtskraft des Urteils gekürzt. Im Übrigen wurde fest-

gehalten, dass die bereits erteilten Auflagen des Bischofs weiterhin vollum-

fänglich gültig bleiben. Ausdrücklich wurde Folgendes festgehalten:  
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„Es ist … weiterhin untersagt, Kontakt mit Kindern oder 

Jugendlichen zu suchen oder zu halten. Entsprechendes 

gilt für Personen, deren Vernunftgebrauch habituell ein-

geschränkt ist.“  

 

 Fallbeispiel Nr. 6 

Bei dem betroffenen Geistlichen wurde Mitte der 2010er Jahre durch die Er-

mittlungsbehörden umfangreiches Bildmaterial mit kinderpornographi-

schem Inhalt sichergestellt. Der Geistliche offenbarte sich unmittelbar gegen-

über dem damaligen Hauptabteilungsleiter Pastoralpersonal. Im Zuge der 

weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Geistliche nicht nur kin-

derpornographisches Bildmaterial besessen, sondern dies auch an Dritte 

weitergegeben hatte. Unmittelbar danach wird der Geistliche auf seine da-

hingehende Bitte wird durch den Bischof beurlaubt. Seitens des Bistums wird 

ein psychiatrischer Gutachter mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. 

Der Geistliche wird zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Das Ge-

richt bewertet das Geständnis des Angeklagten ebenso als strafmildernd wie 

die Aufnahme einer therapeutischen Behandlung durch ihn.  

Das seitens des Bistums in Auftrag gegebene psychiatrische Gutachten ge-

langt zu dem Ergebnis, dass bei diesem Geistlichen keine Störung vorliege. 

Im Übrigen wird festgehalten, dass „unter gefährlichkeitsprognostischen 

Überlegungen keine Bedenken gegen einen uneingeschränkten Einsatz in ei-

ner Gemeinde-Seelsorge bestehen“. 
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Nach der Verurteilung begibt sich der Geistliche in ein Kloster und nimmt 

entsprechend der diesbezüglichen Bewährungsauflage weiter an entspre-

chenden Therapiemaßnahmen teil. 

Unter Einbindung der Glaubenskongregation kommt es sodann auf Initiative 

des Bischofs zur Einleitung eines kirchenrechtlichen Strafverfahrens. Dieses 

Strafverfahren endet mit einem Dekret des Bischofs, das verschiedene Aufla-

gen zu Lasten des Geistlichen vorsieht. Des Weiteren wird festgelegt, dass 

nach Ablauf der dreijährigen Bewährungszeit erneut über die weitere Ver-

wendung im Dienst des Bistums zu entscheiden ist. Am Ende dieser Bewäh-

rungszeit hat sich der Geistliche zudem einer neuerlichen forensischen Be-

gutachtung zu unterziehen. 

Wie einer Mitteilung eines anderen Bistums zu entnehmen ist, hat sich der 

Geistliche jedoch nicht an die Auflagen mit dem vorstehend geschilderten 

Dekret gehalten. Vielmehr hat er außerhalb des Bistums zelebriert und „aus-

gerechnet in einer Jugendhilfeeinrichtung ausgeholfen“. Der Mitteiler aus 

dem weiteren Bistum stellt zurecht die Frage: „Sieht er seine Situation und 

den möglichen Skandal nicht oder ist er naiv?“. 

An diesem Fall entzündet sich namentlich innerhalb der Priesterschaft eine 

hitzige Diskussion darüber, ob und inwieweit dieser Geistliche wieder im 

Rahmen der Seelsorge eingesetzt werden kann, oder gar muss, nachdem 

auch das entsprechend der diesbezüglichen Auflage eingeholte weitere psy-

chiatrische Gutachten die Einsatzfähigkeit des betroffenen Geistlichen befür-

wortet. 

Letztendlich wird jedoch auf der Grundlage eines neuen Erlasses aus Rom, 

der ein derartiges hartes Vorgehen gerade bei Besitz und Verbreitung 
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kinderpornographischer Werke fordert, entschieden, dass der Geistliche auch 

weiterhin nicht als Seelsorger eingesetzt werden kann. 

 

 Fallbeispiel Nr. 7 

Der Pfarrer wurde wegen sexuellen Missbrauchs an Schutzbefohlenen An-

fang der 1950er Jahre und noch während seiner Kaplanszeit zu zwei Jahren 

und neun Monaten Gesamtzuchthausstrafe verurteilt. Gegenstand dieser 

Verurteilung war der sexuelle Missbrauch von insgesamt 14 minderjährigen 

Jungen. Wie dem diesbezüglichen Urteil zu entnehmen ist, hatte der Priester 

bereits im Jahr 1950 nach einem entsprechenden Vorfall den damaligen Bi-

schof hierüber informiert und auf seine abnormale Veranlagung hingewie-

sen; dies verband er mit dem Wunsch, nicht mehr in der Jugendseelsorge 

tätig zu sein. Trotz dieses ausdrücklichen Wunsches des erkennbar pädophi-

len Täters wurde er jedoch in eine Gemeinde versetzt, in der er mit der Be-

treuung der gesamten Jugend betraut wurde. Eine Unterrichtung des Pfar-

rers, dem er als Kaplan zugeordnet worden war, erfolgte nicht. 

Zu Beginn der 1970er Jahre wurde der Pfarrer sodann wegen Unzucht mit 

Minderjährigen in acht Fällen, davon in sieben Fällen fortgesetzt handelnd, 

wiederum zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verur-

teilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde. Im Rahmen der 

Strafzumessung wurden zugunsten des Täters strafmildernd seine pädophi-

len Neigungen berücksichtigt. Die Staatsanwaltschaft legte gegen dieses Ur-

teil wegen der aus ihrer Sicht zu geringen Strafe Revision ein. Unter anderem 

auf eine Intervention der Bistumsleitung hin wurde diese Revision jedoch zu-

rückgenommen.  
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Vor dem Hintergrund dieser beiden strafrechtlichen Verurteilungen ist der 

folgende Werdegang des Ende der 1950er Jahre erstmals verurteilten Ka-

plans und späteren Pfarrers zu bewerten: 

- Nach seiner Haftentlassung wurde der damals noch als Kaplan tätige 

Pfarrer unter anderem in Krankenhäusern, darunter auch einem im Ge-

biet eines anderen Bistums gelegenen, als Seelsorger eingesetzt. Wie 

sich aus den glaubwürdigen Angaben eines Opfers gegenüber dem 

Bistum im Jahr 2010 ergibt, missbrauchte der Pfarrer während seiner 

Tätigkeit als Krankenhausseelsorger in diesem anderen Bistum wiede-

rum einen minderjährigen Messdiener. 

- Im zeitlichen Zusammenhang mit diesen Vorgängen wurde dem Pries-

ter Mitte der 1960er Jahre seitens des Generalvikars des Bistums 

Aachen per „Eilbrief“ Folgendes mitgeteilt: 

 

„Die Umstände machen es notwendig, Sie in unser Bis-

tum zurückzurufen. Wir beauftragen Sie, kurzfristig ihre 

dortige Tätigkeit zu beenden. …“ 

Circa neun Monate zuvor war dem damals noch als Kaplan tätigen Pfar-

rer seitens des Bischofs der Titel „Rektor“ verliehen worden. Der 

Grund hierfür war, dass „unser Hochwürdigster Herr Bischof … darauf 

aufmerksam gemacht worden“ sei, dass der Priester „noch immer den 

Titel eines Kaplans“ führt. 

- Nachdem seine Tätigkeit als Krankenhausseelsorger in dem weiteren 

Bistum Mitte der 1960er Jahre, wie geschildert, beendet worden war, 

wurde der Pfarrer im Rahmen einer Aushilfsstelle in einer Pfarrei des 

Bistums tätig. Dort half er dem Gemeindepfarrer bei der Seelsorge und 
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hatte dann auch erneut mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Auch 

während dieser Zeit kam es zum sexuellen Missbrauch einer Vielzahl 

minderjähriger Kinder und Jugendlicher durch den Pfarrer, die auch 

Gegenstand des Urteils zu Beginn der 1970er Jahre waren. Insgesamt 

missbrauchte der Pfarrer in dieser Zeit acht minderjährige Jungen, und 

zwar teilweise mehrfach. 

 

- Nicht einmal neun Monate vor Erlass dieses zweiten Strafurteils gegen 

den Pfarrer wurde ihm seitens des damaligen Generalvikars „die Er-

laubnis und die Vollmacht zur (Anmerkung: vorübergehenden) Vertre-

tung des Hausgeistlichen im dortigen …krankenhaus und zur Zelebra-

tion und Sakramentenspendung in dem von Ihnen im oben genannten 

Schreiben erwähnten Umfang“ erteilt und damit das zu seinen Lasten 

bestehende Verbot der öffentlichen Zelebration und Sakramenten-

spendung teil- bzw. zeitweise aufgehoben. 

 

- Mitte der 1990er Jahre wurde dem Priester vom damaligen Bischof 

„aufgrund der mit Ihnen geführten Gespräche“ der Titel „Pfarrer“ ver-

liehen. 

 

- In den Jahren 2010 bis 2012 meldeten sich vier seitens des Pfarrers 

sexuell missbrauchte Opfer, wobei drei dieser glaubwürdigen Opfer 

bislang trotz der vorliegenden beiden Strafurteile gegen den Pfarrer 

noch unbekannt waren. Die von diesen Opfern geschilderten Taten äh-

neln vom Tathergang her denjenigen, die bereits Gegenstand der bei-

den Urteile gegen den Pfarrer waren. 
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- Den Akten ist keinerlei kirchenstrafrechtliche Bewertung des beschrie-

benen Verhaltens des Pfarrers zu entnehmen, geschweige denn wurde 

die Einleitung eines entsprechenden kirchenrechtlichen Verfahrens 

auch nur erwogen. 

 

 Fallbeispiel Nr. 8 

Mitte der 1950er Jahre wurde der Pfarrer wegen Unzucht mit Kindern zu einer 

Gefängnisstrafe von neun Monaten verurteilt. Gegenstand dieser Verurtei-

lung war der sexuelle Missbrauch zweier noch nicht einmal 14-jähriger Mäd-

chen, die Mitglieder des von ihm geleiteten Singkreises waren. Diese Mäd-

chen wurden von ihm im Intimbereich und an den Brüsten mehrmals ange-

fasst. Grundlage seiner Verurteilung war insbesondere auch sein Geständnis. 

Die relativ geringe Strafe sowie deren Aussetzung zur Bewährung beruhten 

einerseits insbesondere auf seinem Geständnis und „seinem im Übrigen vor-

bildlichen Verhalten“ sowie andererseits auf einer für den Angeklagten – mit 

Rücksicht auf seine Verfehlungen – günstigen Veränderung seiner Lebens-

umstände („Versetzung in einen anderen Wirkungskreis“). 

Einige Wochen vor diesem Urteil wurde der Priester seitens des Bistums in 

den Ruhestand versetzt.  

Bereits vor Erlass, aber insbesondere auch nach dem Vorliegen dieses Ur-

teils, versuchte eine nahe Angehörige dieses Pfarrers, diese auf seinem Ge-

ständnis beruhende Entscheidung vehement zu relativieren. Soweit ersicht-

lich, kam es auch in der betroffenen Pfarrgemeinde zu einer diese spaltenden 
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Solidaritätsbewegung im Hinblick auf einen weiteren Verbleib des verurteil-

ten Pfarrers. 

Etwas mehr als 17 Monate nach seiner Verurteilung wurde dieser sodann 

wieder als Pfarrer in einer neuen Gemeinde eingesetzt. Dem gesamten Ak-

tenbestand lassen sich keinerlei Er- oder gar Abwägungen dazu erkennen, 

weshalb dieser Pfarrer wiederum umfassend in der Seelsorge eingesetzt wer-

den sollte. 

Aber auch die Tätigkeit des Pfarrers in dieser neuen Gemeinde wurde bereits 

Mitte der 1960er Jahre beendet. Interessant ist in diesem Zusammenhang 

eine in der Akte befindliche handschriftliche Aktennotiz, der zu entnehmen 

ist, dass der damalige Generalvikar entschieden habe, dass der Pfarrer nicht 

in dieser Gemeinde bleiben könne, weil er „unfähig“ sei. Auch im Hinblick 

auf die offenkundig angedachte Versetzung des Pfarrers in eine andere Pfarr-

gemeinde wird zunächst festgehalten, dass auch insoweit die Unfähigkeit des 

Pfarrers dagegen spreche. Nach dem spärlichen Akteninhalt wurde der Pfar-

rer gleichwohl in die angedachte neue Pfarrei versetzt, die er dann Anfang 

der 1970er, will man der rudimentär bzw. nur noch lückenhaft vorhandenen 

Akte glauben, aus gesundheitlichen Gründen verlassen hat. Gleichzeitig 

wurde er in den Ruhestand versetzt. 

In Anbetracht dieser vorstehend geschilderten „Versetzungshistorie“ ist fest-

zuhalten, dass die diesbezüglichen Überlegungen Mitte der 1960er Jahre aus-

weislich einer diesbezüglichen handschriftlichen Notiz in den spärlichen Ak-

ten offenkundig auch mit dem damaligen Bischof besprochen worden waren. 

Der Pfarrer verstarb in den 1970er Jahren. Den äußerst lückenhaften und 

nach Einschätzung der Gutachter gesäuberten Akten sind keine dokumentier-
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ten weiteren Verhaltensweisen seinerseits im Hinblick auf den sexuellen 

Missbrauch von Kindern und/oder Jugendlichen zu entnehmen. 

2011 meldete sich sodann ein weiteres Opfer des Pfarrers im Zusammenhang 

mit einem von ihm gestellten Antrag auf Anerkennung seines Leides beim 

Bistum. Dabei handelte es sich um einen weit über 80-jährigen Mann, der 

glaubwürdig dargetan hat, dass er im Alter von 11 Jahren durch den damals 

noch als Kaplan tätigen Pfarrer sexuell missbraucht worden war.  

 

 Fallbeispiel Nr. 9 

Zu Beginn der 1960er Jahre wurden gegen den Pfarrer Missbrauchsvorwürfe 

erhoben. Der konkrete Inhalt dieser Vorwürfe ergibt sich aus den Akten nicht. 

Ihnen ist lediglich zu entnehmen, dass es sich bei dem Opfer um ein minder-

jähriges Mädchen gehandelt haben dürfte. Insoweit traten insbesondere zwei 

Personen, wohl nächste Angehörige des Opfers, vehement auf und forderten 

die Entfernung des Pfarrers aus der Pfarrei. Seitens eines hochrangigen Mit-

arbeiters des Bistums wurde in Ansehung dieser Geschehnisse zu einem spä-

teren Zeitpunkt mit Blickrichtung auf die Taten des Priesters Folgendes fest-

gehalten: 

„Ich brauche nicht noch einmal zu betonen, dass wir alle die 

Schwere des Falles sehen. Es ist niemand, der nicht das Verhal-

ten verurteilte.“ 

Der Pfarrer wurde noch im Monat des Bekanntwerdens seiner aus Sicht des 

Bistums ohne Wenn und Aber zu „verurteilenden“ Taten in den Ruhestand 
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versetzt. Die dem betroffenen Pfarrer insoweit erteilte Auflage, sich in ein 

Kloster zu begeben, führte zunächst zu Schwierigkeiten. Letztendlich konnte 

jedoch ein Kloster gefunden werden, das ihn aufnahm. In diesem Kloster kam 

es allerdings sehr schnell zu Unstimmigkeiten zwischen der Konventsleitung 

und dem Pfarrer, weshalb seitens der Leitung des Generalvikariats und des 

Bischofs Überlegungen im Hinblick auf die weitere Verwendung des Pfarrers 

angestellt wurden. Diese Überlegungen wurden dem zuständigen Ordens-

oberen circa zehn Monate nach dem Bekanntwerden der Vorgänge wie folgt 

geschildert: 

„… 

 

In der vergangenen Woche war es endlich möglich, zu einer klei-

nen Personalkonferenz zu kommen. Bischof und Generalvikar 

sind sehr unglücklich über die Situation unseres Mitbruders. 

Wenn uns auch der Zeitpunkt für eine Wiederbeschäftigung in 

der Seelsorge zu früh erscheint, so können wir uns doch nicht 

ihren Argumenten verschließen. U. E. käme eine Tätigkeit in der 

ordentlichen Pfarrseelsorge nicht in Frage. Tragbarer mag die 

Beschäftigung im Dienst einer Knabenschule sein. Es müsste 

aber erstrebt werden, ihn wirklich mit Arbeit auszufüllen. Des-

halb wäre eine gleichzeitige Verpflichtung, gewisse gottes-

dienstliche Verpflichtungen regelmäßig zu übernehmen, sehr 

erwünscht. Hier ist gewiss nicht daran gedacht, die Sorge um 

diesen Mitbruder auf andere abzuschieben. Bei der unvermin-

derten Aufmerksamkeit der Betroffenen und anderer, die ge-

nauer informiert waren, ist es unmöglich, an eine Tätigkeit in ei-

nem unserer Nachbarbistümer zu denken, von unserem Bistum 

ganz zu schweigen. Deshalb bittet unser Hochwürdigster Herr 
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Bischof herzlich um Ihre Vermittlung, um im Bistum …, Exzel-

lenz würde sogar die Stadt … für günstiger als andere Orte an-

sehen, weil er glaubt, dass dort mehr verpflichtende Geborgen-

heit vorhanden ist, eine geeignete Stelle zu erhalten. … 

 

Um Ihnen die Beurteilung zu erleichtern, muss ich Ihnen leider 

mitteilen, dass – wie ich erst jetzt erfahren habe – bereits auf der 

ersten Stelle die geistige Haltung keine andere war als dieje-

nige, die zu den realen Fakten geführt hat.“ 

 

(Hervorhebungen durch die Gutachter) 

Aufgrund des letzten Absatzes dieses Zitats steht nach Einschätzung der Gut-

achter fest, dass dieser Pfarrer offenkundig auch schon vor dem hier geschil-

derten Sachverhalt sexuell missbräuchlich agiert hatte. 

Der beschriebene Plan wurde sodann ein Jahr nach der Versetzung des Pfar-

rers in den Ruhestand umgesetzt. Der Pfarrer wurde in dem weiter entfernten 

Bistum als Religionslehrer eingesetzt, allerdings nicht in einer reinen Knaben-

schule. Darüber hinaus wurde dem Pfarrer durch das Bistum auch eine 

Beichtvollmacht erteilt, wobei diese jedoch auf begründete Ausnahmefälle 

beschränkt sein sollte. 

Die nahen Angehörigen des ursprünglichen Opfers des Pfarrers erlangten je-

doch Kenntnis von diesem Vorgehen des Bistums und drängten gegenüber 

dem Bistum, aber auch der Schule, an der der Pfarrer tätig war, darauf, diese 

Tätigkeit des Pfarrers wegen der Vorgeschichte unverzüglich zu beenden. Auf 

Intervention der Schulaufsichtsbehörde wurde sodann diese Tätigkeit des 

Pfarrers auch tatsächlich beendet. Insbesondere hatten die nahen 
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Angehörigen des ersten bekanntgewordenen Opfers gegenüber den invol-

vierten kirchlichen Repräsentanten in diesem Zusammenhang damit ge-

droht, eine Strafanzeige wegen der früheren Vorgänge zu erstatten. 

Die zwischen den beiden betroffenen Bistümern vor und nach diesem Vor-

gang geführte Korrespondenz zeichnet sich in erster Linie durch die Sorge 

der insoweit handelnden Bistumsverantwortlichen wegen eines Bekanntwer-

dens der Missbrauchsfälle aus. 

Die nahen Angehörigen des ersten bekanntgewordenen Opfers beharrten je-

doch weiterhin darauf, dass der Pfarrer im Hinblick auf seine zukünftigen Tä-

tigkeiten in einer Art und Weise eingeschränkt wird, die jeglichen weiteren 

sexuellen Missbrauch minderjähriger Mädchen verhindert. Darüber hinaus 

war es ihnen auch ein Anliegen, eine von ihnen zwischenzeitlich erkannte 

schriftstellerische Tätigkeit des betroffenen Pfarrers im katholisch-theologi-

schen Bereich zu unterbinden. Dies gelang ihnen letztendlich. 

Gleichwohl fuhren die beiden nahen Angehörigen des ersten bekanntgewor-

denen Opfers damit fort, die betroffenen Bistümer immer wieder mit den Re-

alitäten zu konfrontieren. Dies führte letztendlich dazu, dass der Bischof des-

jenigen, weiter entfernten Bistums, in dem der Pfarrer tätig war, Mitte der 

1960er Jahre den beiden Herren unter anderem Folgendes mitteilte: 

„… unverständlich bleibt mir aber, dass Sie jetzt nach Jahren 

immer noch über die Maßnahmen der kirchlichen Behörde un-

terrichtet sein wollen. 

 

Es ist schon fast beleidigend für mich und meine Behörde, wenn 

Ihnen die Mitteilung des Herrn Generalvikars … nicht genügt: 
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„Die notwendigen Maßnahmen seien getroffen worden.“ Soviel 

Vertrauen muss ich von Ihnen als treuen Katholiken erwarten. 

Wenn es Ihnen wirklich um die Sache geht, und das nehme ich 

bei Ihnen als Lehrer und Organist an, dann sollten Sie mit der 

damaligen Erklärung zufrieden sein. 

 

Zu Ihrer Beruhigung schreibe ich Ihnen aber noch dazu, dass 

Pfarrer … zu gelegentlichen Aushilfen geschickt wird, aber keine 

ordentliche Seelsorge ausübt. Das müsste Ihnen genügen. 

 

Wir wissen um den Fall und halten unsere Augen auf.“ 

 

(Hervorhebungen durch die Gutachter) 

In der Folgezeit wurde der Pfarrer dann in einem weiteren Bistum eingesetzt. 

Anfang der 1980er Jahre will der Pfarrer sodann in das Bistum zurückkehren. 

Dies jedoch wurde wegen der befürchteten Reaktionen der Öffentlichkeit 

nicht gestattet; vielmehr kommt er in einem anderen benachbarten Bistum 

als Subsidiar zum Einsatz. 

Seit jeher reist der Pfarrer offenkundig regelmäßig nach Afrika, obwohl ihm 

dies jedenfalls zu Beginn der 1960er Jahre im Zusammenhang mit den Vor-

gängen betreffend das erste bekannt gewordene Opfer untersagt worden 

war. 

Im Jahr 2011 wandten sich zwei weitere Frauen im Zusammenhang mit ei-

nem Antrag auf Anerkennung ihres Leides an das Bistum. Diese beiden 

Frauen schilderten – zumal auf der Grundlage der beschriebenen Vorge-

schichte – glaubwürdig an ihnen seitens des Pfarrers verübte Taten des 
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sexuellen Missbrauchs. Die Opfer waren zum Zeitpunkt des Tatgeschehens 

acht bzw. zwölf Jahre alt. Soweit nachvollziehbar, fanden auch diese beiden 

Taten ebenfalls in der Pfarrei statt, in der auch das weitere, zuerst bekannt-

gewordene Opfer sexuell missbraucht wurde. Den Angaben eines dieser Op-

fer ist zu entnehmen, dass es Gerüchte betreffend den sexuellen Missbrauch 

eines weiteren Mädchens durch den Pfarrer gegeben habe, aufgrund dessen 

dieses Mädchen sogar schwanger wurde. Hierbei könnte es sich um den Fall 

des ersten bekannt gewordenen Opfers handeln. 

 

 Fallbeispiel Nr. 10 

In der zweiten Hälfte der 1980er Jahre wurde der Pfarrer wegen sexuellen 

Missbrauchs von Kindern in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von 

Schutzbefohlenen in neun Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von neun 

Monaten verurteilt. Die Vollstreckung der Strafe wurde zur Bewährung aus-

gesetzt. 

Gegenstand der letztendlich erfolgten Verurteilung war der sexuelle Miss-

brauch von insgesamt sieben minderjährigen Mädchen. Die Taten fanden im 

Zusammenhang mit der Beichte der neun bis elf Jahre alten Kinder im Zuge 

der Kommunionsvorbereitung eines Jahrgangs statt.  

Gegenstand der ursprünglichen Anklage in diesem Verfahren waren darüber 

hinaus weitere ähnlich gelagerte Vorwürfe in zwei vorangegangenen Jahren, 

die weitere vier minderjährige Kinder betrafen, darunter auch einen Jungen. 

Hinsichtlich dieser Taten wurde das Verfahren im weiteren Verlauf 
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eingestellt. Der Grund hierfür ist der Aktennotiz eines hochrangigen Mitarbei-

ters des Generalvikariats wie folgt zu entnehmen: 

„… 

Am … habe er (Anmerkung: der Strafverteidiger des Pfarrers) 

noch ein abschließendes Gespräch mit Herrn Staatsanwalt … 

geführt und diesem mitgeteilt, dass Herr Pfarrer … zu einem Ge-

ständnis bereit sei, sich jedoch an die vor … liegenden Vorgänge 

beim besten Willen nicht erinnern könne. Es sei ihm gelungen, 

Herrn Staatsanwalt … zu bewegen, dass das Verfahren wegen 

dieser Vorgänge eingestellt wird, um den Kindern die Beweis-

aufnahme vor Gericht zu ersparen. Voraussetzung war jedoch, 

dass wegen der Vorgänge am … Herr Pfarrer … ein Geständnis 

ablegt. …“ 

Im Zuge des vorgeschalteten Ermittlungsverfahrens erging auch ein Haftbe-

fehl, dessen Vollstreckung durch das Bistum jedoch dadurch abgewendet 

wurde, dass der Pfarrer vor Prozessbeginn in ein Kloster ging. Nachdem der 

Pfarrer zunächst gegenüber Vertretern des Bistums sämtliche Vorwürfe von 

sich gewiesen hatte, gestand er im Rahmen der Hauptverhandlung die ihm 

letztendlich noch zur Last gelegten Taten. Nach seiner Verurteilung kristalli-

sierte sich ausweislich des Akteninhalts jedoch heraus, dass er den Unwert-

gehalt seiner mit dem vorliegenden Urteil dokumentierten Taten weiterhin 

nicht einsehen konnte und/oder wollte; dies wurde insbesondere auch durch 

ein offenkundig seitens des Bistums in Auftrag gegebenes psychologisches 

Gutachten bestätigt. 
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Darüber hinaus enthalten die Akten Hinweise darauf, dass es über die ge-

schilderten Fälle hinaus weitere ähnlich gelagerte Taten des Pfarrers gege-

ben haben dürfte. 

In diesem Fall wurde dann auch eine kirchenrechtliche Voruntersuchung 

durchgeführt. Der Voruntersuchungsführer hielt in dem von ihm erstellten 

Bericht als Ergebnis seiner Prüfungen Folgendes fest: 

„Aufgrund des vorliegenden Aktenmaterials liegen die Tatbe-

stände der cc. 1395 § 2 und 1387 CIC vor. Hierbei ist allerdings 

zu überlegen, ob der Tatbestand des c. 1387 CIC (sollicitudo) we-

gen der “parvitas materiaei“ (Anmerkung: vulgo „Geringfügig-

keit der Taten“) und des ungewissen sexuellen Vorsatzes voll 

erfüllt ist.  

… 

Es ist Aufgabe des mit der Voruntersuchung Beauftragten, dem 

Diözesanbischof aufgrund seiner Erkundigungen die Entschei-

dung zu ermöglichen, ob ein kirchlicher Strafprozeß eröffnet 

werden soll. Dem entsprechend stelle ich fest: 

1. Ich bin der Ansicht, daß die Vergehen an Minderjährigen 

(c. 1395 § 2 CIC) durch das Gerichtsurteil erfasst worden 

sind. 

2. Die Beurteilung des weltlichen Gerichts, die sexuellen 

Handlungen bei der Spendung des Bußsakramentes 

stellen einen “erheblichen Vertrauensmißbrauch“ 
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dar, erfaßt jedoch nicht die intentio legislatoris bezüg-

lich des Tatbestandes des c. 1387 CIC. Dieser stellt auf 

den Schutz des Poenitenten und die Würde des Sakra-

mentes ab. Wenn ich auch, wie oben gesagt, nicht das 

crimen sollicitudinis als voll erwiesen ansehe, muß ich 

dennoch festhalten, daß die Handlungsweise des 

Priesters den von der Kirche garantierten seelischen 

und körperlichen Schutz des Poenitenten beim Emp-

fang des Bußsakramentes empfindlich verletzt hat. 

Hierdurch kann bei den Kindern eine Aversion gegen 

dieses Sakrament entstanden sein, die sie durch ihr 

Leben begleiten könnte. Der Priester selbst hat gegen 

die Würde des Sakramentes schwer verfehlt. 

… 

Bei der Entscheidung über Sanktionen ist zu beachten, daß 

bereits im Verwaltungswege Strafmaßnahmen getroffen 

worden sind: 

1. Dem Priester ist die Vollmacht zur Spendung des Bußsak-

ramentes entzogen worden.  

2. Er wurde veranlaßt, auf das Pfarramt zu verzichten. Dieser 

Aufforderung hat er entsprochen. 

3. Statt des Pfarrergehaltes wurde ihm lediglich die congrua 

sustentatio gewährt. 
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4. Ihm wurde das Kloster … in Aachen für die vorprozessuale 

Zeit als Aufenthaltsort angewiesen (Anmerkung: zum 

Zwecke der Vermeidung des Vollzugs eines Haftbefehls). 

5. Nach der Urteilsverkündung wurde ihm ein vierwöchent-

licher Aufenthalt mit Teilnahme am regulären Leben der 

Mönche in der … zur Sühne auferlegt. 

Der Priester hat diese Verfügungen größtenteils befolgt. 

… 

Weitere Sanktionen müssen die bereits angeordneten Verfügun-

gen berücksichtigen. Hierbei darf jedoch nicht außer acht gelas-

sen werden, daß die Vergehen des Priesters ein großes Ärgernis 

gegeben und einen nicht geringen pastoralen Schaden ange-

richtet haben. Aus diesen Gründen halte ich es für notwendig, 

daß die im vorigen Abschnitt aufgeführten Strafen, die m.W. nur 

mündlich verhängt worden sind, durch einen schriftlichen Ver-

weis ergänzt werden. Hierfür sollte die Form eines außergericht-

lichen Dekrets (c. 1718 § 1 n. 3) gewählt werden. Dieses müßte 

enthalten, dass 

- der Priester bis auf weiteres nur “zur Aushilfe“ eingesetzt 

werden darf, 

- ihm die Vollmacht, das Bußsakrament zu spenden, nur un-

ter der Bedingung gewährt wird, daß diese im herkömm-

lichen Beichtstuhl ausgeübt wird (…), 
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- ihm verboten wird, in der Kinder- und Jugendpastoral tä-

tig zu sein. 

Um in der Öffentlichkeit zu dokumentieren, daß der Priester 

nicht die Aufgaben eines “normalen“ Seelsorgers wahrnimmt, 

müßte ihm die Führung des Pfarrertitels entzogen werden.  

… 

Die Verfügungen des Dekretes sollten wenigstens für die Zeit 

der gerichtlich festgelegten Bewährungsfrist gelten. Danach 

kann das Dekret aufgehoben oder geändert werden, “wenn ihm 

(dem Ordinarius) aufgrund neuer Anhaltspunkte richtig er-

scheint, eine andere Entscheidung zu treffen“ (c. 1718 § 2 CIC). 

Hierbei müßte ein wichtiger Gesichtspunkt sein, daß nach 

menschlichem Ermessen ein Rückfall ausgeschlossen bleibt, 

wenn der äußere Druck der gerichtlichen Auflage wegfällt. …“ 

(Hervorhebungen durch die Gutachter) 

Entsprechend der Vorgabe bzw. Empfehlung des Voruntersuchungsführers 

erließ der Bischof sodann ein Dekret, mit dem er im Wesentlichen diejenigen 

Anordnungen traf, die ihm im Rahmen des vorstehend zitierten Untersuch-

ungsberichts empfohlen wurden; dies nachdem sich zuvor der Generalvikar 

für dieses Vorgehen, insbesondere den Verzicht auf ein kirchenstrafrechtli-

ches Verfahren, ausgesprochen hatte. Nur kurze Zeit nach Übermittlung des 

Dekrets an den Pfarrer wurde dieser beauftragt, unter Anleitung eines De-

chanten aushilfsweise im Zuge der Seelsorge in einer Pfarrei tätig zu werden. 
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Auf Initiative des Bistums hin wurde ein hochrangiger Mitarbeiter des Gene-

ralvikariats zum Bewährungshelfer des Pfarrers ernannt. Etwas mehr als zwei 

Jahre nach dem Erlass des eingangs geschilderten Strafurteils gegen den 

Pfarrer und damit etwa ein Jahr vor Ablauf der Bewährungszeit teilte der da-

malige Generalvikar dem Pfarrer mit, dass der Bischof entschieden habe, die 

volle Beichtjurisdiktion wieder zuzuerkennen. Nicht einmal acht Monate da-

nach, und mithin noch nicht einmal drei Jahre nach dem Erlass des straf-

rechtlichen Urteils gegen den Pfarrer (= Bewährungszeit) wurden sodann alle 

dem Pfarrer mit dem beschriebenen bischöflichen Dekret auferlegten Ein-

schränkungen aufgehoben. Kurze Zeit danach übernahm der Pfarrer schließ-

lich die Leitung mehrerer Pfarreien. 

Zu einem weit späteren Zeitpunkt wurde dieser Fall wiederum in der Presse 

aufgegriffen. Primäres Ziel des Bistums war es auch noch zu diesem späten 

Zeitpunkt, das Verhalten der Bistumsleitung als adäquat darzustellen. Jedoch 

wurde zumindest eingeräumt, dass „nach den Diözesanbestimmungen für 

das Bistum Aachen, die nach Inkrafttreten der Leitlinien der Deutschen Bi-

schofskonferenz aus dem Jahr 2002 erlassen worden sind … solche Priester 

heute keinen Auftrag mehr in der Seelsorge erhalten“ würden. 

 

 Fallbeispiel Nr. 11 

Im Jahr 2013 wandte sich ein ehemaliger Lehrer und Schulleiter an das Bis-

tum. Im Einzelnen schilderte er, dass er zu Beginn der 1960er Jahre von zu 

diesem Zeitpunkt bereits erwachsenen Personen über an ihnen, aber wohl 

auch weiteren Opfern durch den Pfarrer verübte sexuelle Missbrauchstaten 

unterrichtet worden sei. Die beiden Betroffenen hätten angegeben, dass sie 
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im Alter von circa 12 bis 14 Jahren mehrfach sexuell missbraucht worden 

seien. Diese Informationen habe er im Zusammenhang mit einer Auseinan-

dersetzung mit dem Pfarrer erhalten. Die Taten sollen sich in der ersten Hälfte 

der 1950er Jahre ereignet haben. 

Nach eigenem Bekunden habe der Lehrer sich zeitnah an einen mit ihm ver-

wandten Pfarrer mit der Bitte gewandt, diese Vorgänge im Generalvikariat 

des Bistums anzuzeigen. Infolge dessen sei es dann zu einem Gespräch zwi-

schen einem Vertreter des Bistums und dem Lehrer gekommen. Hieran habe 

sich zeitnah ein Gespräch zwischen den beiden damals bereits erwachsenen 

Opfern und dem Vertreter des Bistums angeschlossen. Die beiden Opfer hät-

ten diesen Vertreter des Bistums unter Drohung mit der Einschaltung der 

Presse aufgefordert, sich schnellstmöglich dieser Angelegenheit anzuneh-

men. Kurze Zeit darauf habe sich der Pfarrer in der Schule, in der er tätig war, 

krank gemeldet. Darüber hinaus sei im Nachgang hierzu der Presse durch das 

Bistum mitgeteilt worden, dass der damalige Bischof den Pfarrer nach An-

nahme seines Verzichts auf die Pfarrstelle in den Ruhestand versetzt habe. 

Darüber hinaus, so der ehemalige Lehrer und spätere Schulleiter, soll es ge-

gen den Pfarrer auch noch zu einem Gerichtsurteil und der Verhängung einer 

Haftstrafe von acht Monaten auf Bewährung wegen sexuellen Missbrauchs 

gekommen sein. 

Den vorliegenden Akten zu diesem Pfarrer sind zu den geschilderten Vorgän-

gen keinerlei detaillierte Informationen zu entnehmen. Allerdings lässt sich 

diesem, wiederum äußerst spärlichen Aktenbestand betreffend die vorste-

hend geschilderten Vorwürfe Folgendes entnehmen: 
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- Die Akten weisen erhebliche Lücken auf, die namentlich mit Blickrich-

tung auf die Beurteilung der Glaubwürdigkeit der vorstehend beschrie-

benen Vorwürfe gegen den Pfarrer von Bedeutung sind. So endet die 

Akte zunächst mit einem ärztlichen Attest vom September 1949 im Hin-

blick auf die Erforderlichkeit einer klinischen Untersuchung und einer 

Mitteilung des Pfarrers vom Oktober 1949, mit der er um eine vier- bis 

sechswöchige Beurlaubung bittet und Vorschläge für seine Vertretung 

durch entsprechende Subsidiare unterbreitet. 

- Weit mehr als zehn Jahre hinterlässt dieser Pfarrer dann in seiner Akte 

– angeblich – keine dokumentierten Spuren mehr. Erstmals etwas we-

niger als zwei Jahre vor der geschilderten und seitens des ehemaligen 

Lehrers erfolgten Anzeige der Vorwürfe sexuellen Missbrauchs beim 

Bistum findet sich dann eine Bitte des Pfarrers um Beurlaubung wegen 

eines circa einmonatigen Kuraufenthalts in der Akte wieder. 

- Unmittelbar hieran schließt sich die an das „Bischöfliche Generalvika-

riat“ gerichtete Erklärung des Pfarrers betreffend den Verzicht auf die 

von ihm geleitete Pfarrstelle an, die er nur zwei bzw. drei Tage nach 

den Gesprächen eines Bistumsvertreters mit dem ehemaligen Lehrer 

und sodann den beiden Opfern abgegeben hat. 

- Bereits mit einem etwas mehr als eine Woche später übermittelten 

Schreiben wurde der Pfarrer sodann seitens des Generalvikars beur-

laubt und gebeten, „möglichst bald das Pfarrhaus in … zu räumen“. 
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 Fallbeispiel Nr. 12 

Ab dem Jahr 2011 meldeten sich drei männliche Opfer des Pfarrers, die nach 

ihren glaubwürdigen Angaben in den Zeiträumen von 1954 bis 1960, 1957 bis 

1960 und 1960 bis 1963 und seitens des Pfarrers fortlaufend sexuell miss-

braucht wurden. Darüber hinaus ist den Angaben dieser Opfer zu entnehmen, 

dass in diesem Zeitraum wohl weitere minderjährige Jugendliche durch den 

Pfarrer sexuell missbraucht wurden. 

Die von diesen drei Opfern geschilderten Tathandlungen des Pfarrers ent-

sprechen einem einheitlichen Tatmuster. 

Eines dieser Opfer berichtete zudem darüber, dass zu Beginn der 1960er 

Jahre polizeiliche Vernehmungen betroffener Kinder erfolgten. Im selben 

Jahr, so dieses Opfer, sei der Pfarrer dann aus der Gemeinde verschwunden. 

Der wiederum äußerst spärliche Aktenbestand zu diesem Pfarrer gestaltet 

sich vor dem Hintergrund der vorstehend beschriebenen, glaubwürdigen 

Vorwürfe wie folgt: 

- Die Akte enthält zunächst circa 30 bis 50 Seiten zum Werdegang des 

Pfarrers bis zum Jahr 1948. Zu den nächsten circa 15 Jahren seiner Tä-

tigkeit enthält die Akte des Pfarrers keine weiteren Unterlagen. Dies ist 

genau die Zeit, in der der Pfarrer in seiner ersten und ausweislich des 

Akteninhalts einzigen Pfarrstelle tätig war. In dieser Pfarrei und in die-

sem Zeitraum sollen sich nach den glaubwürdigen Angaben der Opfer 

auch die von ihnen beschriebenen und über Jahre hinweg verübten 

sexuellen Missbrauchstaten ereignet haben. 
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- Ende des Jahres 1963 erklärte der Pfarrer unter dem Betreff „Gg. 

12.34/63“ gegenüber dem Bischöflichen Generalvikariat am 

08.10.1963, „in Beantwortung Ihres Schreibens vom 07.10.1963“ die 

Bereitschaft, „auf die Pfarrstelle … ab 03.10.1963 zu verzichten“. Dieser 

Verzicht wurde seitens des Generalvikars mit Schreiben vom 

16.12.1963 mit folgenden Worten angenommen: 

„… übersenden wir beiliegend die Urkunde über die An-

nahme Ihrer Verzichtsleistung auf die Pfarrstelle … 

Gleichzeitig ernennen wir Sie zum Subsidiar in … 

Wir setzen in Sie das Vertrauen, dass Sie dieser Aufgabe 

mit Eifer, Umsicht und Treue nachkommen und empfeh-

len Ihnen für Ihr Wirken Gottes Segen.“ 

(Hervorhebungen durch die Gutachter) 

Die Akte des Pfarrers enthält im Weiteren lediglich noch sieben Seiten bis zu 

seinem Tod in den 1980er Jahren, bis zu dem er offenkundig als Subsidiar 

tätig war. 

 

 Fallbeispiel Nr. 13 

Mit einem Ende der 1970er Jahre ergangenen Strafurteil wurde der Pfarrer 

„unter Freisprechung im Übrigen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern 

in fünf Fällen, jeweils begangen in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von 

Schutzbefohlenen und homosexuellen Handlungen, zu einer 
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Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt“. Der Verurteilung lagen Ta-

ten im Bereich des sexuellen Missbrauchs vier minderjähriger, zum Tatzeit-

punkt zwischen 11 und 14 Jahre alter Jungen zugrunde, die sich Mitte der 

1970er Jahre ereignet hatten.  

Ausweislich der Akten kümmerten sich diverse Bistumsverantwortliche seit 

dem Bekanntwerden des Ermittlungsverfahrens gegen den Pfarrer intensiv 

um ihn. Der Vollzug eines Haftbefehls gegen den Pfarrer wurde so verhindert. 

Auch während der Verbüßung seiner Haftstrafe sorgten sich die Bistumsver-

antwortlichen um ihn. Der damalige Generalvikar fungierte nach der vorzei-

tigen Haftentlassung des Pfarrers gegenüber den Strafvollstreckungsbehör-

den als dessen Betreuer. Nach der Entlassung aus der Haft wurde der Pfarrer 

in der Männerfortbildung eingesetzt; eine seelsorgerische Tätigkeit übte er 

wohl nicht mehr, allenfalls jedoch nur noch in gänzlich unbedeutendem Um-

fang, aus. Weitere Taten des Pfarrers nach seiner Haftentlassung wurden 

nicht bekannt.  

Während, wie geschildert, die seitens des Bistums praktizierte Täterfürsorge 

intensiv erfolgte, sind den Akten bis zum Jahr 2010 nahezu keine, geschweige 

denn seelsorgerische Aktivitäten mit Blickrichtung auf die Opfer von dortiger 

Seite zu entnehmen.  

Einige der Opfer der mit dem vorstehend beschriebenen Urteil bestätigten 

Taten erhielten in den Jahren 2011 bis 2013 Entschädigungsleistungen sei-

tens des Bistums. Schon im Frühjahr 2010 hatte sich allerdings ein weiteres 

Opfer an das Bistum mit dem Hinweis gewandt, dass der Pfarrer auch bereits 

zu seiner Zeit als Kaplan in einer anderen Gemeinde sein „pädophiles Unwe-

sen“ getrieben habe und er „neben vielen Betroffenen auch Opfer seiner da-

maligen Machenschaft“ geworden sei.  Nachforschungen zu diesem neuen, 
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die Kaplanszeit des zu diesem Zeitpunkt bereits verstorbenen Pfarrers betref-

fenden Vorwurf wurden nicht durchgeführt.  

 

 Fallbeispiel Nr. 14 

Der Pfarrer wurde von Anbeginn seiner Tätigkeit an immer wieder dadurch 

auffällig, dass er die Grenzen des gebotenen Nähe-/Distanzverhältnisses zu 

Jugendlichen überschritt. Über Jahrzehnte hinweg kam es insoweit zu ent-

sprechenden Feststellungen seitens der Verantwortlichen im Bistum und Be-

schwerden betroffener Gemeindemitglieder. Darüber hinaus wurde in einem 

Fall auch ein polizeiliches Ermittlungsverfahren gegen ihn geführt, das je-

doch mangels Überschreitens der Grenzen zum sexuellen Missbrauch einge-

stellt wurde. 

Der Pfarrer zeigte sich im Hinblick auf die gegen ihn erhobenen Vorwürfe je-

denfalls insoweit einsichtig, als er ein problematisches Nähe-/Distanzverhält-

nis zu Jugendlichen anerkannte, einer Supervision unter anderem zu dieser 

Thematik zustimmte und diese auch absolvierte. 

Nachdem entsprechende Grenzüberschreitungen des Pfarrers gegenüber Ju-

gendlichen gleichwohl wieder stattgefunden hatten, wurden ihm seitens der 

Bistumsleitung verschiedene Auflagen im Hinblick auf seinen Umgang mit 

Kindern und Jugendlichen gemacht. 

An diese Auflagen hält sich der betroffene Pfarrer nicht; es kommt zu weite-

ren Fällen des Überschreitens der Grenzen des adäquaten Nähe-/Distanzver-

hältnisses zu Jugendlichen. Gegenüber der Bistumsleitung räumt der Pfarrer 
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wiederum ein, dass er ein Problem mit Blickrichtung auf seine Distanzlosig-

keit gegenüber Jugendlichen habe. Ob und inwieweit dieser Pfarrer die sei-

tens der Bistumsleitung angeregte Therapie durchgeführt hat, lässt sich den 

Akten nicht entnehmen. 

Letztendlich erfolgt sodann eine kirchenrechtliche Abmahnung durch die Bis-

tumsleitung. 

In der Folgezeit wird die Bistumsleitung seitens der Staatsanwaltschaft dar-

über unterrichtet, dass gegen diesen Pfarrer im Zusammenhang mit dem 

Vorwurf sexuell missbräuchlichen Verhaltens ein Ermittlungsverfahren läuft. 

Der Pfarrer seinerseits hatte trotz der bestehenden Auflagen und seiner Ab-

mahnung von sich aus das Bistum nicht über die Einleitung eines Ermitt-

lungsverfahrens gegen ihn unterrichtet. 

Die Bistumsleitung entschließt sich, mit diesem Fall nunmehr transparent 

und offensiv umzugehen, suspendiert den Pfarrer in Ansehung der laufenden 

Ermittlungen jedenfalls vorläufig und informiert die Öffentlichkeit. Diese of-

fene und transparente Vorgehensweise der Bistumsleitung wird intern, aber 

auch öffentlich kritisiert, und zwar verknüpft mit dem Vorwurf, es handle sich 

bei diesem Vorgehen um eine ungerechtfertigte Vorverurteilung des Pfarrers. 

 

 Gutachterliche Gesamtbewertung  

Vor dem Hintergrund der vorstehend geschilderten vierzehn Fallbeispiele 

und insbesondere auch der Angaben der befragten Zeitzeugen ist aus Gut-

achtersicht Folgendes festzuhalten: 
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aa) Häufigkeit einschlägiger Fälle sexuellen Missbrauchs und gutachterli-

che Schlussfolgerungen hieraus 

Die diesbezügliche Analyse erfolgt verteilt auf drei Zeiträume, nämlich von 

den 1950er Jahren bis Ende der 1970er Jahre, von Beginn der 1980er Jahre 

bis zum Beginn des zweiten Jahrtausends und für die Zeit ab dem zweiten 

Jahrtausend. 

(1) 1950er bis einschließlich 1970er Jahre 

Dem ersten Strafurteil im Fallbeispiel 7 ist zu entnehmen, dass der straffällig 

gewordene Priester den damaligen Bischof bereits im Jahr 1950 nach einem 

entsprechenden Vorfall im Bereich des sexuellen Missbrauchs auf seine ab-

normale Veranlagung hingewiesen und dies mit dem Wunsch verbunden 

hat, nicht mehr in der Jugendseelsorge tätig zu sein. Gleichwohl wurde die-

ser Priester in eine Gemeinde versetzt. Das Jahr 1950 markiert somit den Be-

ginn der dokumentiertermaßen bekannten Fälle sexuellen Missbrauchs in 

Ansehung des untersuchungsgegenständlichen Zeitraums (1965 – 2019). 

Bis Ende der 1970er Jahre sind die nachfolgenden weiteren Fälle sexuellen 

Missbrauchs durch Priester dokumentiert, in denen es sogar zu einer straf-

rechtlichen Verurteilung des jeweiligen Täters kam: 

- Fallbeispiel 8: Verurteilung Mitte der 1950er Jahre wegen sexuellen 

Missbrauchs zweier, noch nicht einmal 14jähriger Mädchen zu einer 

Gesamtfreiheitsstrafe von neun Monaten;  
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- Fallbeispiel 7: Verurteilung Anfang der 1950er Jahre zu zwei Jahren 

und neun Monaten wegen des sexuellen Missbrauchs von insgesamt 

14 minderjährigen Jungen;  

 

- Fallbeispiel 7: Verurteilung zu Beginn der 1970er Jahre wegen sexuel-

len Missbrauchs weiterer acht minderjähriger Jungen zu einer Bewäh-

rungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten; 

 

- Fallbeispiel 4: Verurteilung Ende der 1970er Jahre wegen sexuellen 

Missbrauchs eines Kindes zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr;  

 

- Fallbeispiel 13: Verurteilung Ende der 1970er Jahre wegen sexuellen 

Missbrauchs vier minderjähriger Jungen zu einer Freiheitsstrafe von 

drei Jahren. 

Hinzu tritt, dass in den 1950er bis 1970er Jahren weitere Fälle aktenkundiger 

Taten des sexuellen Missbrauchs zu konstatieren sind. Zwar erfolgte in die-

sen Fällen keine strafrechtliche Verurteilung, aber die Tathandlungen des je-

weiligen Priesters sowie das Wissen der Bistumsverantwortlichen um diese 

stehen aus Sicht der Gutachter aufgrund der Aktenlage fest, oder sind zumin-

dest mit überwiegender Wahrscheinlichkeit anzunehmen (Fallbeispiele 1, 7, 

9, 12 und 13). 

(2) 1980er und 1990er Jahre 

In diesem Zeitraum wurden in Ansehung der geschilderten Fallbeispiele die 

folgenden strafrechtlichen Verurteilungen von Priestern wegen sexuellen 

Missbrauchs festgestellt: 
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- Fallbeispiel 10: Verurteilung in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre we-

gen sexuellen Missbrauchs von sieben Kindern in Tateinheit mit sexu-

ellem Missbrauch von Schutzbefohlenen in neun Fällen im Zusammen-

hang mit der Beichte der neun bis elf Jahre alten Kinder zu einer Ge-

samtfreiheitsstrafe von neun Monaten auf Bewährung; 

 

- Fallbeispiel 4: Verurteilung zu Beginn der 1990er Jahre zu einer Strafe 

von 90 Tagessätzen wegen des Vorwurfs der (sexuellen) Beleidigung 

eines Minderjährigen in mindestens zehn Fällen; 

 

- Fallbeispiel 1: Verurteilung Mitte der 1990er Jahre wegen sexuellen 

Missbrauchs eines Kindes in fünf Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe 

von vier Jahren. 

Hinzu kommt, dass in diesem Zeitraum weitere Fälle sexuellen Missbrauchs 

aus Gutachtersicht als feststehend, jedenfalls aber als in hohem Maße wahr-

scheinlich zu qualifizieren sind (Fallbeispiele 2, 3 und 4). 

(3) 2000 bis 2019 

In dieser Zeitperiode sind die folgenden strafrechtlichen Verurteilungen so-

wie in zwei Fällen der Abschluss eines einschlägigen staatsanwaltschaftli-

chen Ermittlungsverfahrens gemäß § 153 a StPO dokumentiert: 

- Fallbeispiel 3: Verurteilung Anfang der 2000er Jahre wegen sexuellen 

Missbrauchs eines jugendlichen Gefangenen gemäß § 174 Abs. 1 StGB 

zu einer Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen; 
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- Fallbeispiel 4: zu Beginn der 2000er Jahre Einstellung eines Ermitt-

lungsverfahrens gemäß § 153 a StPO gegen Zahlung einer Geldbuße 

wegen des „Begrapschens“ und Küssens eines Kindes; 

 

- Fallbeispiel 5: zu Beginn der 2000er Jahre Einstellung eines staatsan-

waltschaftlichen Ermittlungsverfahrens gemäß § 153 a StPO gegen 

Zahlung einer Geldbuße wegen sexueller Handlungen an und mit ei-

nem aufgrund seiner psychischen Verfassung in hohem Maße pflege-

bedürftigen erwachsenen Mann; 

 

- Fallbeispiel 2: Verurteilung Mitte der 2010er Jahre wegen sexuellen 

Missbrauchs von Schutzbefohlenen in acht Fällen, sexuellen Miss-

brauchs von Kindern in dreizehn Fällen und schweren sexuellen Miss-

brauchs von Kindern in vier Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 

sechs Jahren, wobei die verurteilungsgegenständlichen Taten bereits 

in der zweiten Hälfte der 2000er Jahre verübt worden waren; 

 

- Fallbeispiel 6: Verurteilung Mitte der 2010er Jahre wegen des Besitzes 

kinderpornographischen Bildmaterials und der Weitergabe derartiger 

Aufnahmen an Dritte zu einer Bewährungsstrafe von sieben Monaten. 

Hinzu kommen weitere Sachverhalte, in denen zusätzliche Fälle sexuellen 

Missbrauchs aus Sicht der Gutachter feststehen, jedenfalls aber mit hoher 

Wahrscheinlichkeit anzunehmen sind (Fallbeispiele 2 und wohl auch 3). 

(4) Gutachterliche Bewertung 

Allein schon anhand der dargestellten Fallbeispiele lässt sich belegen, dass 

innerhalb des Bistums die besondere Problematik des sexuellen Missbrauchs 
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Minderjähriger und insbesondere deren verheerende Folgen für die Opfer 

bekannt gewesen sein müssen. Allein die insgesamt 11 strafrechtlichen Ver-

urteilungen von Priestern seit Ende der 1950er Jahre und die Vielzahl der da-

mit bekannt gewordenen Opfer stellen einen besonderen und eine Sensibili-

sierung im Hinblick auf die Behandlung sexuellen Missbrauchs Minderjähri-

ger durch Priester zwingend erfordernden Geschehensablauf dar. Aus Sicht 

der Gutachter kann damit von vornherein nicht von einer unabwendbaren 

Naturkatastrophe, die punktuell über das Bistum hereingebrochen sein soll, 

gesprochen werden. Auch wenn insoweit durchaus zu berücksichtigen ist, 

dass sich die Einstellung der Öffentlichkeit betreffend den sexuellen Miss-

brauch von Kindern seit Beginn der 1950er Jahre geändert hat, ist diese Er-

kenntnis nach Einschätzung der Gutachter von vornherein nicht geeignet, 

den geschilderten Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs in der Vergan-

genheit generell zu entschuldigen. Dies gilt umso mehr, wenn man sich ver-

deutlicht, welche rigiden und mit hohem moralischen Anspruch verbunde-

nen Ansichten, um nicht zu sagen, Lehrmeinungen, seitens der katholischen 

Kirche mit Blickrichtung auf das Thema „Sexualität“ vertreten wurden und 

werden. Berücksichtigt man zudem den kirchlichen Auftrag, sich gerade um 

die Schwachen und Hilfsbedürftigen, mithin insbesondere die Kinder, zu sor-

gen und zu kümmern, wird deutlich, dass derartige Einlassungen mit der Ziel-

richtung, Verantwortung zu negieren, nur schwerlich nachvollziehbar sind. 

bb) Täterfürsorge und weitestgehendes Fehlen jeglicher Opferfür-

sorge 

Den Akten sind nahezu keinerlei Bemühungen des Bistums im Hinblick auf 

die seelsorgerische Betreuung der Opfer sexuellen Missbrauchs zu entneh-

men. Dies ist umso überraschender, als gerade der kirchliche Auftrag ein der-

artiges Vorgehen nahelegt, wenn nicht sogar zwingend erfordert. Dies gilt 
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jedenfalls bis Mitte der 2010er Jahre, nachdem zuvor mit dem im Jahre 2010 

eingeführten Verfahren auf Anerkennung des Leides von Opfern ein, wenn 

auch unter seelsorgerischen Gesichtspunkten zurückhaltender, so doch ers-

ter Schritt eines Zugehens auf die Opfer eingeleitet wurde. 

Gänzlich anders gestaltete sich das Verhalten des Bistums jedoch mit Blick-

richtung auf die Täter. Diesen wurde wohl ebenfalls bis Mitte der 2010er 

Jahre eine aus Gutachtersicht nicht mehr nachvollziehbare Zuwendung zu-

teil. Dass ein zweimalig wegen des sexuellen Missbrauchs von insgesamt 

weit mehr als zwanzig Kindern verurteilter Priester Jahrzehnte später sogar 

noch den Titel eines Pfarrers verliehen bekam (Fallbeispiel 7), stellt insoweit 

einen bemerkenswerten Höhepunkt dar. Auch ansonsten illustrieren die Ak-

ten ein nicht mehr tolerables Verständnis für den jeweiligen Täter und seinen 

Wunsch, weiterhin in der Seelsorge tätig zu sein. Diese Grundhaltung führte 

dazu, dass in einer Vielzahl der Fälle das Risiko denkbarer weiterer Opfer des 

jeweiligen Priesters in Kauf genommen wurde (zumindest Fallbeispiele 1 bis 

5 und 7 bis 10, aber wohl auch 11 bis 13). 

Über Jahrzehnte hinweg und ausweislich der gutachterlichen Bewertung so-

gar bis zum Mitte der 2010er Jahre (bis zum Fallbeispiel 6) wird offenkundig 

seitens der entscheidenden Bistumsverantwortlichen die folgende Frage 

nicht gestellt oder gar unter Inkaufnahme des Risikos weiterer Opfer zuguns-

ten einer möglichst umfassenden Täterfürsorge beantwortet: Jedenfalls im 

Falle eines wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger rechtskräftig verur-

teilten Kindergärtners und/oder Lehrers wäre wohl ernsthaft niemand auch 

nur auf den Gedanken gekommen, diesen wiederum als Lehrer oder Kinder-

gärtner einzusetzen. Worin aber soll nun der Unterschied im Hinblick auf die 

Entscheidung liegen, einen wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger 

verurteilten Priester wieder in der Seelsorge einzusetzen? Die Mehrzahl der 
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befragten Zeitzeugen gab an, dass ein Differenzierungsgrund tatsächlich 

nicht ersichtlich sei. Soweit einzelne Zeitzeugen nach Erklärungsmustern 

suchten, gaben sie beispielsweise an, dass aus Sicht der betroffenen Priester 

eine Sehnsucht nach dem Altar bestünde. Der ganz überwiegende Teil auch 

dieser Zeitzeugen bewertet dies jedoch dahingehend, dass darin kein hinrei-

chender Differenzierungsgrund liegt. Dies entspricht auch der Ansicht der 

Gutachter. 

cc) Versetzungsfälle und sonstige Formen der Täterfürsorge 

Die geschilderten Fallbeispiele und auch die Angaben einiger Zeitzeugen be-

legen, dass seitens des Bistums zumeist dergestalt verfahren wurde, den je-

weiligen einschlägig verdächtigten oder sogar bereits als Täter erkannten 

Priester einfach nur aus seiner aktuellen Position zu entfernen, um ihn so-

dann andernorts wieder als Seelsorger einzusetzen. Dass dies gerade ab den 

1990er Jahren (Fallbeispiele 3 und wohl auch 2) über den Einsatz des auffällig 

gewordenen Priesters im Ausland geschah oder geschehen sollte, ist zudem 

hervorzuheben. Die Dramatik all dieser Vorgehensweisen wird schließlich 

dadurch deutlich, dass mit ihnen nicht nur das Risiko weiterer Opfer sexuel-

len Missbrauchs in Kauf genommen wurde, sondern sich diese Gefahr über 

Jahrzehnte hinweg in einer Vielzahl von Fällen auch realisiert hat (exempla-

rische Fallbeispiele 1, 2 und 7). Gleichwohl wurde immer weiter nach diesem 

Verhaltensmuster verfahren. Dass dabei, jedenfalls teilweise, selbst darauf 

verzichtet wurde, zumindest die mit dem jeweiligen, einschlägig auffällig ge-

wordenen Priester an seinem neuen Einsatzort zusammenarbeitenden pasto-

ralen Mitarbeitenden und Leitungspersonen über dessen Taten zu unterrich-

ten, kommt erschwerend hinzu. So wurde sehenden Auges in Kauf genom-

men, dass noch nicht einmal ein Mindestmaß an sozialer Kontrolle vor Ort 

stattfinden konnte. 
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dd) Hilflosigkeit der agierenden Bistumsverantwortlichen? 

Die vorstehend beschriebenen Fallbeispiele 1, 2, 3, 7, etc., belegen nach Ein-

schätzung der Gutachter exemplarisch, dass zwar oftmals Risiken für zukünf-

tige Opfer seitens der Bistumsleitung in Kauf genommen wurden, dies aber 

teilweise auch Ausdruck offenkundiger Hilflosigkeit im Umgang mit der The-

matik sexueller Missbrauch gewesen sein dürfte. Was sich, von außen be-

trachtet, als eine geradezu nicht mehr nachvollziehbare Indolenz gegenüber 

den bereits Geschädigten, aber auch etwaigen präsumtiven Opfern präsen-

tiert, könnte in Teilbereichen letztendlich auch Ausdruck einer tiefgehenden 

Unfähigkeit, einhergehend mit einer entsprechenden Hilf- und Sprachlosig-

keit der jeweiligen Bistumsverantwortlichen, sein. Dies gilt sowohl im Hin-

blick auf den Umgang mit den Tätern, aber insbesondere auch mit den Op-

fern. Dies beweist zum einen die aufgrund der Überhöhung des Priesteram-

tes aus Sicht der jeweils handelnden Bistumsverantwortlichen teils schier un-

fassbare Erkenntnis, dass Mitbrüder im Zusammenhang mit dem Missbrauch 

der Schutzbedürftigsten, nämlich der Kinder, gefehlt haben. Zum anderen 

dürfte oftmals der Zugang zu den Abgründen dieses sexuell missbräuchli-

chen Fehlverhaltens gefehlt haben. Diese Sprach- und Hilflosigkeit wurde 

von mehreren der befragten Zeitzeugen eindrucksvoll und in selbstkritischer 

Reflexion des eigenen (Priester-)Standes bestätigt. Dies ging sogar soweit, 

dass, aus Gutachtersicht zurecht, die eigene Hilflosigkeit im Umgang mit se-

xuell missbräuchlich auffällig gewordenen Mitbrüdern thematisiert und die 

Notwendigkeit entsprechender externer Hilfsangebote angeregt wurde. 
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ee) Fehlen klarer Vorgaben und damit einhergehende willkürliche Einzel-

fallentscheidungen  

Bis Mitte der 2010er Jahre ist in den verschiedenen gesichteten Sachverhal-

ten festzustellen, dass es keine klaren und einheitlichen Vorgaben im Hinblick 

auf die Behandlung von Fällen sexuellen Missbrauchs gab. Dies führte dazu, 

dass für willkürliche Einzelfallentscheidungen Tür und Tor geöffnet war. Häu-

fig spielen erkennbar persönliche Beziehungen und Befindlichkeiten im Hin-

blick auf die Behandlung des jeweiligen Einzelfalls eine besondere, wenn 

nicht sogar die entscheidende Rolle. Oftmals wurden keine an objektiven Kri-

terien ausgerichteten, sondern durch die subjektiven und persönlichen Um-

stände der jeweiligen konkreten Mitbrüderlichkeit veranlasste Entscheidun-

gen getroffen. Klare und offen kommunizierte generelle Vorgaben im Hin-

blick auf den Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs hätten derartige 

Fehlentwicklungen nach Einschätzung der Gutachter verhindert. 

ff) Strafrechtliche Relevanz der Versetzungsfälle und ähnlich gelagerter 

Sachverhalte 

Wie anhand der diesbezüglichen Ausführungen zum Fallbeispiel 1 belegt 

wird, war man sich innerhalb der Bistumsverwaltung jedenfalls ab Mitte der 

1990er Jahre der Tatsache bewusst, dass mit der Inkaufnahme zukünftiger 

Opfer in Folge der bloßen Versetzung eines verurteilten oder sonstigen im 

Bereich des sexuellen Missbrauchs auffällig gewordenen Priesters aus Sicht 

der insoweit Handelnden erhebliche strafrechtliche Risiken verbunden waren 

und sind. Doch selbst diese Erkenntnis hat nicht dazu geführt, die gebotene 

klare, auf den Opferschutz fokussierte Vorgehensweise konsequent zu propa-

gieren und umzusetzen. Dies ist umso unverständlicher und intolerabler, als 

nach den glaubwürdigen Angaben von Zeitzeugen spätestens seit Mitte der 
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1990er Jahre auch bistumsintern wiederholt und mit Nachdruck darauf hin-

gewiesen wurde, dass insoweit der Opferschutz im Vordergrund stehen 

müsse und daher ein weiterer Einsatz betroffener Priester in der Seelsorge 

nicht, jedenfalls aber nur noch in äußerst beschränktem und in hohem Maße 

überwachten Umfang in Betracht kommen kann. In konsequenter Umsetzung 

der vorstehend unter bb) bereits thematisierten Frage, worin nun eigentlich 

der Unterschied zwischen einem rechtskräftig wegen sexuellen Missbrauchs 

und/oder des Besitzes oder gar der Verbreitung kinderpornographischen 

Bildmaterials verurteilten Lehrer bzw. Kindergärtner und einem ebenso straf-

rechtlich auffällig gewordenen Priester liegen soll, kommt aus Sicht der Gut-

achter nur eine eindeutige Positionierung zugunsten des umfassenden Op-

ferschutzes in Betracht. Jedenfalls aber wären das Bistum, bzw. wohl gene-

rell die Kirche, aufgerufen, eine andere Beantwortung dieser „Lehrer- bzw. 

Kindergärtnerfrage“ offen und transparent zu begründen. Die Resozialisie-

rung insoweit einschlägig straffällig gewordener Priester unter Ausschluss 

eines weiteren Einsatzes in der Seelsorge müsste demgegenüber naturge-

mäß jederzeit möglich bleiben. 

gg) Vermeintlicher Schutz der Kirche durch Vertuschung 

Durch die gesamten Akten zieht sich, wenn auch mit unterschiedlicher Inten-

sität, so doch bis Mitte der 2010er Jahre, die teilweise ausgesprochene, teil-

weise mit hinreichender Sicherheit zu vermutende Intention des Bistums, 

Fälle des sexuellen Missbrauchs nicht an die Öffentlichkeit gelangen zu las-

sen. Diesem Ziel wurde mit der Motivation des Schutzes der Institution vieles, 

um nicht zu sagen alles, untergeordnet. Diese Vorgehensweise ist nach Ein-

schätzung der Gutachter zum einen mit den Anforderungen des kirchlichen 

Auftrags von vornherein nicht vereinbar; zum anderen ist sie gerade auch 

aus Sicht der Institution Kirche, zumal aufgrund der Entwicklung in den 
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letzten zwei Jahrzehnten, namentlich deshalb kritisch zu hinterfragen, weil 

nicht ersichtlich ist, wie der vertuschende Umgang mit einem derartig 

schwerwiegenden Unrecht wie sexuellem Missbrauch von Kindern die Insti-

tution dauerhaft schützen könnte. 

hh) Aktenführung, Aktensäuberungen und andere Spielarten der Vertu-

schung 

Die vorstehend geschilderten Fallbeispiele 1, 7 bis 9 und 12 bis 13 belegen 

exemplarisch, dass es innerhalb des Bistums seit jeher zu Aktensäuberun-

gen, Aktenvernichtungen und/oder einer von vornherein unzulänglichen Ak-

tenführung im Bereich des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger durch 

Priester gekommen ist. Dies stellt aus Gutachtersicht eine systemische Prob-

lematik dar, der es mit den anerkannten einschlägigen und revisionssicheren 

Mitteln zu begegnen gilt. Gänzlich unabhängig hiervon ist jedoch darauf hin-

zuweisen, dass dieses Vorgehen der „kreativen“ Aktenführung auch ein 

problematisches Bewusstsein mit Blickrichtung auf die, zumal im Interesse 

der Opfer, gebotene Verfolgung etwaiger Taten von Priestern offenbart. Dem 

jeweiligen, für die Aktenführung und Aktendokumentation Verantwortlichen 

blieb es überlassen, aufgrund seiner ganz persönlichen Einstellungen bzw. 

nach seinem Gutdünken zu bewerten, was den Opfern angetan wurde und 

welche Grundlagen für eine Verfolgung etwaigen Fehlverhaltens erhalten 

bleiben sollen. 

ii) Missachtung eigener kirchen(straf)rechtlicher Vorschriften 

Ein besonders starkes Indiz für die Doppelmoral beim Umgang mit Fragestel-

lungen des sexuellen Missbrauchs durch Priester besteht darin, dass noch 

nicht einmal das eigene Kirchen(straf)recht beachtet wurde. Erst ab Ende der 
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1980er Jahre kam es zu einigen, der kirchenrechtlich zwingend gebotenen 

internen Strafverfahren. Selbst ab diesem Zeitpunkt jedoch war das diesbe-

zügliche Vorgehen nicht immer konsistent. Dieser Befund ist, zumal gerade 

auch für die Zeit vor Mitte der 1990er Jahre, darüber hinaus von indiziellem 

Gewicht mit Blick auf den Vorwurf der gezielten Vertuschung sexuellen Miss-

brauchs durch Priester und des diesbezüglich primär verfolgten Schutzes der 

Täter. Denn noch nicht einmal das eigene (Kirchen-)Recht wurde konsequent 

umgesetzt. Der über mehr als drei Jahrzehnte hinweg bis zum Jahr 2011 tä-

tige Offizial hat mehrmalige Gesprächsanfragen der Gutachter unbeantwor-

tet gelassen. Dessen Befragung durch die Gutachter insbesondere zu diesem 

Umstand war daher nicht möglich. Auch ein weiterer hierzu zu befragender 

Zeitzeuge stand für eine diesbezügliche Unterredung nicht zur Verfügung. 

jj) Gebotene Abwägungsfragen und der bis Mitte der 2010er Jahre unzu-

längliche Umgang mit diesen 

Wie die vorstehend geschilderten vierzehn Fallbeispiele gezeigt haben, stellte 

sich mit Blickrichtung auf den vorliegenden Untersuchungszeitraum (1965 

bis 2019) generell aus Sicht der Bistumsverantwortlichen die (Abwä- 

gungs-)Frage, ob und ab welcher Dichte bzw. Wahrscheinlichkeit des Ver-

dachts eines sexuellen Missbrauchs durch einen Priester einerseits der – ver-

meintliche – Schutz der Institution sowie des Täters oder andererseits die 

Notwendigkeit des offenen und auch seelsorgerischen Zugehens auf Opfer 

und die bestmögliche Vermeidung denkbarer zukünftiger Opfer überwiegen. 

Im Falle einschlägig rechtskräftiger Verurteilungen von Priestern darf und 

durfte nach Auffassung der Gutachter seit Ende der 1950er Jahre die entspre-

chende Abwägung nur dahingehend ausfallen, dass primär zumindest ein 

weitestgehender Schutz präsumtiver Opfer zu gewährleisten gewesen wäre; 

dies selbst unter Zugrundelegung der damals noch nicht so verbreiteten 
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gesellschaftlichen und rechtlichen Sensibilisierung für die existenziellen Kon-

sequenzen sexuellen Missbrauchs für betroffene Kinder. Dessen ungeachtet 

ist die historische Entwicklung der Einstellung gegenüber diesen Straftaten 

jedoch im Hinblick auf die differenzierte Evaluation des individuellen Ver-

schuldens- bzw. Verantwortungsgrades von Bedeutung. 

Dass diese Abwägungsfragen jedoch bis in die jüngste Vergangenheit jeden-

falls in der Öffentlichkeit, aber auch innerhalb der Priesterschaft nicht hinrei-

chend berücksichtigt wurden, zeigen die Fallbeispiele 6 und 14. Denn die in-

nerkirchliche und öffentliche Kritik an diesen transparenten Entscheidungen 

der Bistumsleitung pro Opferschutz belegen nach Einschätzung der Gutach-

ter, dass die grundsätzliche Problematik der Abwägung zwischen Opferbe-

langen und dem Täter- bzw. – vermeintlichen – Kirchen- bzw. Institutionen-

schutz noch nicht in der gebotenen Schärfe formuliert wurde. Gleichwohl ver-

dienen die diesbezüglichen Entscheidungen der aktuellen Bistumsverant-

wortlichen aus Sicht der Gutachter Anerkennung und Respekt. Darüber hin-

aus ist wohl davon auszugehen, dass der innerkirchliche und teilweise sogar 

öffentliche Widerstand gegen derartige an den Opferbelangen ausgerichte-

ten Entscheidungen unter der Verdeutlichung der dahinterstehenden (Prä-

ventiv-)Überlegungen zunächst abnehmen und dann wohl auch verschwin-

den wird. Jedenfalls aber wird diese Grundsatzfrage im Rahmen einer drin-

gend notwendigen offenen und transparenten Diskussion geklärt werden 

müssen. Hierfür mögen die hier dargelegten vierzehn Fallbeispiele sowie die 

vorstehende gutachterliche Gesamtbewertung als Grundlage dienen. 
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3. Gutachterliche Bewertung der persönlichen Verantwortlichkeiten 

Ausgehend von den einleitend zu dieser Ziff. IX gemachten Anmerkungen zur 

Zielsetzung der nachfolgenden Ausführungen sowie den diesbezüglichen ge-

nerellen einführenden Bemerkungen (oben 1.), wird nunmehr dargestellt, 

welche konkreten und persönlich zu benennenden Personen aus der obers-

ten Leitungsebene des Bistums nach Einschätzung der Gutachter im unter-

suchten Zeitraum von 1965 bis 2019 betreffend die Behandlung von Fällen 

sexuellen Missbrauchs durch Priester in berichtenswertem Maße unange-

messen und/oder schlicht fehlerhaft gehandelt haben. Gegenstand dieser 

Untersuchung persönlicher Verantwortlichkeiten waren die Bischöfe, die Ge-

neralvikare und die Personalverantwortlichen bzw. Hauptabteilungsleiter 

Pastoralpersonal im Untersuchungszeitraum. Soweit in diesem Zusammen-

hang zwei noch lebende Personen der obersten Führungsebene des Bistums 

als Verantwortliche identifiziert wurden (d. und e.), erhielten diese die Gele-

genheit zur Stellungnahme zu den diesbezüglichen gutachterlichen Feststel-

lungen. Die entsprechenden Stellungnahmen sind dem vorliegenden Gut-

achten als Anlagen 2 und 3 beigefügt, um jedem Leser dieses Gutachtens 

eine umfassende eigene Meinungsbildung zu ermöglichen. 

 

 Einleitende Bemerkungen zu generellen gutachterlichen Feststellun-

gen  

Grundsätzlich präsentierte sich die Machtverteilung zwischen den drei Grup-

pen „Bischof“, „Generalvikar“ und „Personalverantwortlicher bzw. Hauptab-

teilungsleiter Pastoralpersonal“ wie folgt: Entsprechend der kirchenrechtlich 

vorgesehenen Hierarchie waren auch im Hinblick auf die Behandlung von 
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Fällen sexuellen Missbrauchs durch Priester die beiden Ortsordinarien, Bi-

schof und Generalvikar, stets von maßgeblicher Bedeutung. Der jeweilige 

Personalverantwortliche bzw. Hauptabteilungsleiter Pastoralpersonal spielte 

in diesem Kontext zwar faktisch oftmals eine entscheidende, letztendlich aber 

den beiden Führungspersonen des Bistums untergeordnete Rolle. Unter an-

derem deshalb wird auf das Verhalten der Hauptabteilungsleiter Pastoralper-

sonal im prüfungsgegenständlichen Zeitraum nur in der Form einer allge-

mein gehaltenen Gesamtbewertung eingegangen (g.).  

Generell ist im Hinblick auf das Verhältnis zwischen den beiden Ortsordina-

rien, Bischof und Generalvikar, festzuhalten, dass sich dieses aufgrund der 

Erfahrungen der Gutachter im Regelfall auch im Bistum in der durchaus klas-

sischen Form des Zusammenspiels dieser beiden Leitungspersonen manifes-

tierte. Demzufolge war und ist zwar einerseits das Schwergewicht der reinen 

verwaltungstechnischen Behandlung von Fällen sexuellen Missbrauchs auf 

der Ebene des Generalvikars angesiedelt, gleichwohl waren und wurden die 

Bischöfe über die maßgeblichen Fälle regelmäßig informiert. Diese Macht- 

und Verantwortungsverteilung zwischen Bischof und Generalvikar wurde 

von den hierzu befragten noch lebenden Zeitzeugen jedenfalls für die Amts-

zeit der Bischöfe Dr. Hemmerle, Dr. Mussinghoff und Dr. Dieser grundsätzlich 

bestätigt. Anhaltspunkte dafür, dass dies mit Blickrichtung auf den in den 

Jahren 1954 bis 1974 amtierenden Bischof Dr. Pohlschneider signifikant an-

ders gewesen wäre, haben sich aus dem Studium der Akten nicht ergeben. 

Ausgangspunkt der nachfolgenden Bewertungen der persönlichen Verant-

wortlichkeiten sind die vorstehend anonymisiert und skizzenartig beschrie-

benen vierzehn Fallbeispiele (oben 2.). 
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Vor diesem Hintergrund ist nach gutachterlicher Einschätzung zu den persön-

lichen Verantwortlichkeiten im Einzelnen Folgendes festzuhalten: 

 

 Bischof Dr. Pohlschneider (1954 bis 1974) 

Die Rolle des Bischof Dr. Pohlschneider ist insbesondere im Hinblick auf die 

Fallbeispiele 7, 8, 9 und 1 zu bewerten. 

aa) Fallbeispiel Nr. 7 

Der Pfarrer wurde Anfang der 1950er Jahre und noch während seiner Ka-

planszeit zu zwei Jahren und neun Monaten Gesamtzuchthausstrafe wegen 

des sexuellen Missbrauchs von insgesamt 14 minderjährigen Jungen verur-

teilt. Unter anderem tritt hinzu, dass er zu Beginn der 1970er Jahre, und mit-

hin auch noch während der Amtszeit des Bischof Dr. Pohlschneider, wiede-

rum wegen Unzucht mit Minderjährigen zu einer Freiheitsstrafe von einem 

Jahr und neun Monaten verurteilt wurde. 

Trotz der ersten Verurteilung wurde der damals noch als Kaplan amtierende 

Pfarrer seitens Bischof Dr. Pohlschneider zum Rektor ernannt, und zwar mit 

der Begründung der schon sehr lange währenden Zeit als bloßer Kaplan. 

Aus Gutachtersicht ist auszuschließen, dass der Bischof über derartig bri-

sante Vorgänge unmittelbar vor und während seiner Amtszeit die innerhalb 

von etwas mehr als einem Jahrzehnt zu zwei strafrechtlichen Verurteilungen 

des Priesters führten, nicht unterrichtet war. Umso unverständlicher ist es, 

dass er auch noch nach der ersten Verurteilung die Weiterbeschäftigung des 
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Pfarrers in der Seelsorge unter Einschluss der Jugendarbeit zumindest gebil-

ligt hat. Bedenkt man, dass dadurch eine Vielzahl weiterer Kinder durch die-

sen Pfarrer missbraucht werden konnte, zeigt sich die Dimension der persön-

lichen Verantwortung. Berücksichtigt man zudem, dass bereits das erste Ur-

teil gegen diesen Pfarrer den Hinweis darauf enthielt, dass er selbst wegen 

seiner offenkundig pädophilen Neigungen darum gebeten hatte, nicht mehr 

in der Jugendseelsorge eingesetzt zu werden, werden die weiteren Gescheh-

nisse und Entscheidungen auf Ebene der Bistumsleitung unter Einbindung 

des Bischofs umso unverständlicher. 

Vor diesem Hintergrund ist die Ernennung des damaligen Kaplans zum Rek-

tor durch den Bischof trotz aus Gutachtersicht zu unterstellender Kenntnis 

seiner ersten Verurteilung nur noch als eine weitere bemerkenswerte Verant-

wortungslosigkeit des Bischofs zu qualifizieren. 

bb) Fallbeispiel Nr. 8 

Dieser Pfarrer wurde wegen sexuellen Missbrauchs zweier minderjähriger 

Mädchen zu einer Gefängnisstrafe von neun Monaten verurteilt. Gleichwohl 

wurde der Pfarrer etwas weniger als 1 ½ Jahre nach dieser Verurteilung be-

reits wieder als Pfarrer eingesetzt. 

Mit Blickrichtung auf Bischof Dr. Pohlschneider ist insoweit festzuhalten, dass 

er auch über diesen Fall unterrichtet gewesen sein musste. Aber selbst wenn 

dies nicht der Fall gewesen wäre, müsste jedenfalls konstatiert werden, dass 

er sich um die Fälle sexuellen Missbrauchs nicht hinreichend gekümmert 

hätte. In Ansehung der weiteren geschilderten Versetzungshistorie betref-

fend diesen Pfarrer gilt dies umso mehr, als er, der Bischof, aufgrund der 

ersten Verurteilung im Fallbeispiel 7 und der dort thematisierten 
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problematischen Folgen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger in hohem 

Maße hätte sensibilisiert sein müssen. 

cc) Fallbeispiel Nr. 9 

Zu Beginn der 1960er Jahre wurden gegen den Pfarrer Missbrauchsvorwürfe 

erhoben. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelte es sich dabei um den sexu-

ellen Missbrauch eines minderjährigen Mädchens. 

Unter anderem aufgrund der Schwere des Vergehens des Pfarrers kam auch 

aus Sicht des Bischof Dr. Pohlschneider eine Fortsetzung der seelsorgeri-

schen Tätigkeit des Pfarrers im Bereich des Bistums nicht mehr in Betracht. 

Gleichzeitig aber setzte sich der Bischof für den Pfarrer bzw. Täter dergestalt 

ein, dass er in einem anderen (Erz-)Bistum wieder seelsorgerisch tätig wer-

den konnte. 

Nachdem zwei mittelbar durch den seitens des Pfarrers verübten sexuellen 

Missbrauch des minderjährigen Mädchens betroffene Personen wiederholte 

Male wegen des weiteren Tätigwerdens des Pfarrers remonstriert hatten, 

wurde seitens der involvierten Leitungsebene des Bistums nicht etwa für die 

Beendigung der seelsorgerischen Tätigkeit des Pfarrers, sondern dafür Sorge 

getragen, dass dieser zwar seine jeweilige aktuelle Betätigung aufgab, gleich-

zeitig aber wieder in einem anderen Kontext seelsorgerisch tätig werden 

konnte. Darauf, dass der Pfarrer nach den geschilderten Geschehnissen zu 

Beginn der 1960er Jahre nochmals sexuell missbräuchlich auffällig gewor-

den wäre, enthalten die gesichteten Akten keine Hinweise; solche könnten 

sich allenfalls noch aus etwaigen in den diversen weiteren (Erz-)Bistümern zu 

ihm geführten Akten ergeben, in denen er unter anderem auch auf Initiative 

der Bistumsleitung wiederum seelsorgerisch tätig wurde. 
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Gleichwohl ist festzuhalten, dass der Bischof trotz der Verurteilungen von 

Geistlichen in den Fallbeispielen 7 und 8 (siehe hierzu oben aa. und bb.) aktiv 

dazu beigetragen hat, dass auch dieser Täter unter Inkaufnahme des Risikos 

für etwaige denkbare weitere Opfer seelsorgerisch tätig werden konnte. 

dd) Fallbeispiel Nr. 1 

Mit Blickrichtung auf Bischof Dr. Pohlschneider liegen trotz der offenkundig 

erfolgten Säuberung der Akten noch überzeugende Hinweise dafür vor, dass 

der Pfarrer, der weit später, Mitte der 1990er Jahre, zu vier Jahren Haft wegen 

sexuellen Missbrauchs verurteilt wurde, bereits in den 1960er Jahren ein-

schlägig auffällig geworden war. 

Es stellt sich damit die Frage, ob und inwieweit die Schädigung der zahlrei-

chen weiteren Opfer dieses Pfarrers hätte vermieden werden können, wenn 

bereits damals, zu Beginn der 1960er Jahre, entsprechend der offenkundig 

gemachten Zusage konsequent davon abgesehen worden wäre, den Pfarrer 

wieder in der Seelsorge einzusetzen. 

Letztendlich lässt sich diese Frage anhand der offensichtlich gesäuberten Ak-

ten in Bezug auf den Bischof heute nicht mehr mit letzter Sicherheit beant-

worten. Allerdings zeigt das vorliegend geschilderte Verhalten der Bistums-

verantwortlichen in den 1950er bis zu Beginn der 1970er Jahre, dass es 

durchaus gängige Praxis war, den jeweiligen, sexuell missbräuchlich agie-

renden Priester unter Einbindung des Bischofs nicht etwa von der Seelsorge 

und damit der Möglichkeit weiteren sexuellen Missbrauchs fernzuhalten, 

sondern die jeweiligen Taten, soweit irgend möglich, zu vertuschen und ihn, 

den Priester, wieder in der Seelsorge einzusetzen. Zu welch fatalen Folgen 

dies führen kann, zeigt das Fallbeispiel 7 (siehe oben aa.) eindringlich. 
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ee) Gutachterliche Gesamtbewertung  

Auf der Grundlage der vorstehend gemachten Ausführungen ist aus gut-

achterlicher Sicht festzuhalten, dass 

- aus den gesichteten Akten das gebotene seelsorgerische Zugehen des 

Bischofs auf Opfer, selbst schwersten sexuellen Missbrauchs, nicht er-

kennbar ist; 

 

- demgegenüber dem Täterschutz sowie dem vermeintlichen Schutz der 

Institution Kirche dokumentiertermaßen absoluter Vorrang einge-

räumt wurde; 

 

- dabei selbst wegen sexuellen Missbrauchs zu hohen Haftstrafen ver-

urteilten oder jedenfalls insoweit als überführt angesehenen Tätern, 

teilweise sogar entgegen anderslautenden Zusagen, wieder erlaubt 

wurde, seelsorgerisch tätig zu werden, und damit das sich teilweise 

auch realisierend Risiko der massiven Schädigung weiterer Kinder in 

Kauf genommen wurde; 

 

- zwar zugunsten des Bischof Dr. Pohlschneider zu berücksichtigen ist, 

dass während seiner Amtszeit noch kein derartig differenziertes Bild 

im Hinblick auf die Beurteilung von Fällen des sexuellen Missbrauchs 

von Kindern bestand, wie dies heute der Fall ist; 

 

- dieser Umstand jedoch allein schon aufgrund der moralischen Ansprü-

che der Kirche im Bereich der Sexualität sowie des Auftrags der Kirche, 

die Schwachen und mithin gerade auch Kinder und Jugendliche zu 
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schützen, von vornherein nicht geeignet sein kann, Bischof Dr. Pohl-

schneider von jeglicher Verantwortung freizusprechen. 

 

 Bischof Dr. Hemmerle (1975 bis 1994) 

Weitaus schwieriger und differenzierter als das Verhalten seines Amtsvor-

gängers ist der Umgang des Bischof Dr. Hemmerle mit Fällen sexuellen Miss-

brauchs zu bewerten. Sämtliche befragten Zeitzeugen schilderten den Bi-

schof als eine in hohem Maße charismatische und theologisch-wissenschaft-

lich sowie im Seelsorgebereich besonders ausgewiesene und befähigte Per-

sönlichkeit. Darüber hinaus wurden auch seine vielfältigen überdiözesanen 

Aktivitäten und Aufgaben hervorgehoben. Des Weiteren wurde das Zusam-

menspiel zwischen ihm und seinem Generalvikar Collas (unten f.) dergestalt 

beschrieben, dass sich der Generalvikar umfassend und mit Nachdruck um 

die generelle Verwaltung des Bistums, mithin auch die Behandlung der Fälle 

sexuellen Missbrauchs, kümmerte, während der Bischof sich eher als Hirte, 

Seelsorger und Theologe verstand und diese Funktionen auch höchst über-

zeugend wahrnahm. 

Ausgehend von diesen einleitenden Feststellungen, sind die Verhaltenswei-

sen des Bischofs in den Fallbeispielen 1, 4, 10 und 13 einzuordnen und zu 

bewerten: 

aa) Fallbeispiel Nr. 1 

In die Amtszeit des Bischof Dr. Hemmerle fallen einerseits die Taten des Pfar-

rers zu Beginn der 1990er Jahre, die dann auch zu seiner Verurteilung zu vier 
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Jahren Gesamtfreiheitsstrafe führten. Andererseits fällt in seine Amtszeit 

auch die vorherige Entscheidung, den Pfarrer nach Beendigung seines Wir-

kens als Militärseelsorger wieder umfassend in der Seelsorge innerhalb des 

Bistums einzusetzen. Es handelt sich dabei um diejenige Entscheidung, auf-

grund derer es überhaupt erst zu den weiteren Opfern kommen konnte. 

Zunächst ist insoweit festzuhalten, dass die Vorgabe, den mehrmals wegen 

sexuellen Missbrauchs bereits auffällig gewordenen Pfarrer Mitte der 1980er 

Jahre wieder umfassend in der Seelsorge einzusetzen, aus gutachterlicher 

Sicht unvertretbar und offenkundig in erster Linie der Tatsache geschuldet 

war, dass man zum damaligen Zeitpunkt die notwendige Transparenz und 

Öffentlichkeit scheute. Namentlich deshalb war man bereit, das sich später 

auch grausam realisierende Risiko der Schädigung weiterer Opfer in Kauf zu 

nehmen. 

Ob und inwieweit der Bischof in diese Entscheidungen und die vorgeschalte-

ten Meinungsbildungsprozesse Mitte der 1980er Jahre eingebunden war, 

lässt sich anhand der gesäuberten Akten nicht mehr abschließend rekonstru-

ieren. In Anbetracht der nachgewiesenermaßen bereits zum damaligen Zeit-

punkt erkannten Gefährlichkeit des Pfarrers ist jedoch nach Einschätzung der 

Gutachter auszuschließen, dass der Bischof über die entsprechenden Vor-

gänge Mitte der 1980er Jahre nicht informiert gewesen sein könnte. 

Hervorzuheben ist jedoch, dass der Bischof nach Bekanntwerden der letztlich 

Mitte der 1990er Jahre verurteilungsgegenständlichen Missbrauchstaten des 

Pfarrers nach Angaben eines Zeitzeugen dem betroffenen Personenkreis der 

Pfarrgemeinde, in der sich die Taten ereignet hatten, für ein persönliches Ge-

spräch zur Verfügung stand. Unter anderem im Rahmen dieser Gespräche 

war er es, der den Opfern persönlich Hilfe anbot und Therapieangebote 
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unterbreitete. Hierfür sei er, so die glaubwürdige Aussage eines Zeitzeugen, 

sodann bistumsintern sogar noch kritisiert worden. 

Erwähnenswert ist zudem, dass ein weiterer, dem Bischof nahestehender 

Zeitzeuge glaubwürdig berichtete, dass der Bischof, wohl auch in diesem zeit-

lichen und thematischen Zusammenhang, ausdrücklich darauf hinwies, dass 

die Thematik „sexueller Missbrauch“ aus Sicht der Kirche ein großes und 

über die Einzelfälle hinausgehendes Problem darstellt. Zudem trat, so der be-

fragte Zeitzeuge, in der letzten Phase seiner Amtszeit im Rahmen der Perso-

nalkonferenz ein externer psychologischer bzw. psychiatrischer Fachmann 

auf, der den Teilnehmern die spezifischen, mit Pädophilie und sexuellem 

Missbrauch von Kindern verbundenen Problemstellungen erläuterte. Der 

Zeitzeuge berichtete darüber hinaus, dass auf Seiten der Bistumsverantwort-

lichen, die an dieser Sitzung der Personalkonferenz teilgenommen haben, ei-

nerseits Fassungs-, aber insbesondere auch Hilflosigkeit zu konstatieren wa-

ren. Festzuhalten bleibt damit, dass, wenn auch zu spät, so doch jedenfalls 

zum Ende der Amtszeit des Bischofs, soweit anhand des Aktenbestandes 

nachvollziehbar, erstmals hochrangige Bistumsverantwortliche mit der seit 

jeher dringend gebotenen externen und fachspezifischen Sichtweise betref-

fend die Thematik „sexueller Missbrauch“ konfrontiert wurden. 

bb) Fallbeispiel Nr. 4 

Der letztendlich erst zu einem weit späteren Zeitpunkt in den Ruhestand ver-

setzte Priester wurde bereits Ende der 1970er Jahre wegen sexuellen Miss-

brauchs eines Kindes zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt. Eben-

falls noch während der Amtszeit von Bischof Dr. Hemmerle erging ein Straf-

befehl gegen diesen Pfarrer wegen des Vorwurfs der sexuellen Beleidigung 

mit Blick auf einen zum Tatzeitpunkt zehn Jahre alten Jungen. 
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Zwar war dieser Pfarrer ab dem Jahr seiner ersten Verurteilung und bis zu 

seiner erst mehr als zwei Jahrzehnte später erfolgten Versetzung in den Ru-

hestand nur noch als Pfarrverweser, Pfarrvikar und Subsidiar tätig. Gleich-

wohl wurden seitens der Bistumsleitung die weitere Tätigkeit dieses Pfarrers 

im seelsorgerischen Bereich sowie die damit verbundenen Gefahren für Kin-

der und Jugendliche in Kauf genommen, obwohl spätestens seit seiner Ver-

urteilung Ende der 1970er Jahre klar sein musste, dass dieser Pfarrer einen 

pädophilen Risikofaktor darstellt. 

Die geschilderten Vorfälle ereigneten sich in der Amtszeit des Bischofs. 

Gleichwohl blieb der Pfarrer weiterhin seelsorgerisch tätig. 

Ob und inwieweit der Bischof detailliert in die Behandlung dieser Vorgänge 

eingebunden war, lässt sich der Akte nicht mit hinreichender Sicherheit ent-

nehmen. Dennoch spricht allein schon deshalb eine hohe Vermutung für die 

Kenntnis des Bischofs, weil er aufgrund seiner Zugehörigkeit zur Personal-

konferenz, aber auch der diesbezüglichen Informationspflichten seines Gene-

ralvikars über derartig bedeutsame Vorfälle, wie insbesondere die Verurtei-

lung aus dem Jahr 1978, unterrichtet gewesen sein musste. Zumindest aber 

verbleibt der Vorwurf, dass im Falle einer unterbliebenen Unterrichtung des 

Bischofs über derartig gravierende Vorgänge, das von ihm zu verantwor-

tende Informationssystem in hohem Maße inadäquat und fehlerhaft gewe-

sen wäre. 

cc) Fallbeispiel Nr. 10 

Der Pfarrer wurde in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre wegen sexuellen 

Missbrauchs von Kindern in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von 

Schutzbefohlenen in neun Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von neun 
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Monaten verurteilt. Gegenstand der erfolgten Verurteilung war der sexuelle 

Missbrauch von insgesamt sieben minderjährigen Mädchen. Die Taten fan-

den im Zusammenhang mit der Beichte der neun bis elf Jahre alten Kinder 

im Zuge der Kommunionsvorbereitung statt. Im Zuge einer kirchenrechtli-

chen Voruntersuchung wurden verschiedene Auflagen ebenso empfohlen, 

wie das Absehen von der Einleitung eines kirchenstrafrechtlichen Verfahrens. 

Bischof Dr. Hemmerle traf im Wesentlichen die angeregten Anordnungen in 

der Form eines bischöflichen Dekrets, und zwar insbesondere auch deshalb, 

weil sich sein Generalvikar dafür aussprach, bei Beachtung dieser Auflagen 

von einem kirchenrechtlichen Strafverfahren abzusehen. Weder wurde dem 

Pfarrer jedoch, wie angeregt, seitens des Bischofs der Pfarrertitel entzogen, 

noch wurden in der Folgezeit die in dem Dekret vorgesehenen Bewährungs-

zeiten eingehalten. Etwa ein Jahr vor Ablauf der Bewährungszeit entschied 

der Bischof, dem Pfarrer wieder die volle Beichtjurisdiktion zuzuerkennen. 

Noch vor Ablauf der Bewährungszeit wurden zudem sämtliche mit dem bi-

schöflichen Dekret dem Pfarrer auferlegten Einschränkungen aufgehoben. 

Das Verhalten des Bischofs ist nicht nachvollziehbar. Dies gilt umso mehr, als 

es sich in diesem Fall um einen sexuellen Missbrauch von Kindern im Zu-

sammenhang mit dem Sakrament der Beichte handelt. Dies stellt eine nach 

Einschätzung der Gutachter in besonderem Maße kirchenstrafrechtlich rele-

vante Tat des Pfarrers dar. Damit ist bereits das Dekret und insbesondere der 

damit verbundene Verzicht auf ein kirchenstrafrechtliches Verfahren nur 

schwerlich nachzuvollziehen. Dies gilt umso mehr, wenn man sich verdeut-

licht, welchen Schaden die diesbezüglichen, sexuell motivierten Fehlverhal-

tensweisen des Pfarrers bei den betroffenen minderjährigen Mädchen verur-

sacht haben könnten, bzw. mussten. Betreffend das weitere Agieren des Bi-

schofs tritt hinzu, dass er sich offenkundig noch nicht einmal an die Vorgaben 

seines eigenen, aus Gutachtersicht unzulänglichen Dekrets gehalten hat. So 
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ist auch nicht dokumentiert, dass und weshalb, wie vom Voruntersuchungs-

führer gefordert, „nach menschlichem Ermessen ein Rückfall ausgeschlos-

sen“ gewesen sein soll. Diese Bedingung für die Wiederaufnahme einer seel-

sorgerischen Tätigkeit durch den Pfarrer wurde weder in dokumentierter 

Form, geschweige denn durch einen externen psychiatrischen oder psycho-

logischen Gutachter geprüft. 

Dieser Fall stellt damit nach Ansicht der Gutachter einen intolerablen und ge-

gen ureigenste kirchliche und kirchenrechtliche Vorgaben sowie die Bedeu-

tung des Sakraments der Beichte verstoßenden Vorgang dar. 

dd) Fallbeispiel Nr. 13 

Der beschuldigte Pfarrer wurde Ende der 1970er Jahre wegen des sexuellen 

Missbrauchs vier minderjähriger, zum Tatzeitpunkt zwischen elf und vierzehn 

Jahre alter Jungen zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Nach 

Verbüßung der Strafhaft wurde der Pfarrer, soweit ersichtlich, nicht mehr in 

der Seelsorge eingesetzt. Darüber hinaus wurde seitens des Generalvikariats 

ganz offenkundig für eine engmaschige Betreuung und Kontrolle des Pfarrers 

Sorge getragen. 

Aus den Akten ergibt sich auch keine weitere Tat oder auch nur auffällige 

Handlung des Priesters nach Verbüßung seiner Haftstrafe. 

Positiv betrachtet, stellt dieses Fallbeispiel damit einen wohl gelungenen 

Umgang mit einem im Bereich des sexuellen Missbrauchs auffällig geworde-

nen Geistlichen dar. Der Verzicht auf den Einsatz dieses Pfarrers nach Verbü-

ßung seiner Haftstrafe in der Seelsorge und die ganz offenkundig 
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engmaschige Kontrolle dürften dazu aus Gutachtersicht wesentlich beigetra-

gen haben. 

Andererseits wirft gerade dieser Sachverhalt die Frage auf, weshalb die Bis-

tumsverantwortlichen, und damit eben auch Bischof Dr. Hemmerle, hieraus 

nicht die sich aufdrängenden Lehren im Hinblick auf die im Interesse des Op-

ferschutzes, aber auch einer adäquaten Resozialisierung einschlägig straf- 

bzw. auffällig gewordener Geistlicher zwingend gebotenen Konsequenzen 

gezogen haben. Mit anderen Worten: Auch insoweit ist zu fragen, weshalb in 

der Folgezeit im Bereich des sexuellen Missbrauchs auffällig gewordene oder 

insoweit sogar verurteilte Priester weiterhin in der Seelsorge eingesetzt wur-

den, während sich bei auch nur ansatzweise vergleichbaren Sachverhalten 

wohl niemand die Frage vorgelegt hätte, ob ein im Bereich des sexuellen 

Missbrauchs Minderjähriger in Erscheinung getretener Kindergärtner oder 

Grundschullehrer zukünftig nochmals in diesem Bereich tätig werden soll. 

ee) Gutachterliche Gesamtbewertung 

Namentlich in Ansehung der Fallbeispiele 1 und 10 sind die getroffenen Ent-

scheidungen als inadäquat (Fallbeispiel 10) und nicht mehr vertretbar (Fall-

beispiel 1) zu bewerten. 

Ob und in welchem Umfang Bischof Dr. Hemmerle im Fallbeispiel 1 in die 

Entscheidungsprozesse eingebunden war, die Mitte der 1980er Jahre zum 

Wiedereinsatz des bereits mehrmals wegen sexuellen Missbrauchs Minder-

jähriger auffällig gewordenen Pfarrers führten, lässt sich den gesäuberten 

Akten nicht entnehmen. Allerdings gehen die Gutachter davon aus, dass der 

Bischof in einem derartig brisanten Fall in die Entscheidung involviert, jeden-

falls aber vollumfänglich informiert war. 
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Die gänzlich unangemessene Behandlung des Pfarrers, der eine Vielzahl min-

derjähriger Mädchen im Rahmen des anlässlich der Kommunionsvorberei-

tung geführten Beichtgesprächs sexuell missbraucht hat, wurde dokumen-

tiertermaßen vom Bischof selbst getroffen (Fallbeispiel 10). Das gebotene kir-

chenstrafrechtliche Verfahren wurde, seiner Entscheidung folgend, nicht 

durchgeführt. Die schnelle Rehabilitierung und der uneingeschränkte Wie-

dereinsatz des betroffenen Pfarrers vor Ablauf der vom Bischof selbst gesetz-

ten Bewährungsfrist ist ebenfalls dem Bischof unmittelbar zuzurechnen. 

Noch nicht einmal die Gründe für dieses Vorgehen sind dokumentiert. 

Zugunsten des Bischofs ist jedoch festzuhalten, dass er sich aus der Verwal-

tung des Bistums generell weitestgehend herausgehalten und diese Aufgabe 

seinem, nach Angaben sämtlicher hierzu befragter Zeitzeugen, durchset-

zungsstarken und autoritären Generalvikar überlassen hat. Hinzu tritt die 

ebenfalls von vielen Zeitzeugen geschilderte Entscheidungsschwäche des Bi-

schofs, die wohl die Kehrseite seiner charismatischen Fähigkeiten als Hirte 

und Seelsorger sowie seiner theologisch-wissenschaftlichen Aktivitäten war. 

Aus Gutachtersicht stellt dies zwar einen den Bischof entlastenden Umstand 

dar. Gleichzeitig aber kann dies nicht dazu führen, den Bischof von jeglicher 

Verantwortung freizusprechen. 

Positiv zu bewerten ist zudem die Tatsache, dass der Bischof im Fallbeispiel 1 

aktiv auf Opfer zugegangen ist und ihnen Unterstützung im Hinblick auf the-

rapeutische Hilfe zugesagt hat. Dass er deshalb bistumsintern kritisiert 

wurde, zeigt aus Gutachtersicht darüber hinaus, dass zu diesem Zeitpunkt 

noch eine starke, bzw. offenkundig dominante, Strömung in der Bistumsver-

waltung existierte, die das Leid der Opfer nicht zur Kenntnis nahm und ein 

eigenes seelsorgerisches Zugehen auf die Opfer vermissen ließ. 
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Zugunsten des Bischofs ist schließlich anzuführen, dass er jedenfalls in der 

Endphase seiner Amtsperiode die generelle und weit über die bloßen Einzel-

fälle hinausgehende Problematik sexuellen Missbrauchs wohl erkannt haben 

dürfte und aufgrund dieser Erkenntnis ersten Schritten zur Veränderung des 

Umgangs mit der Thematik „sexueller Missbrauch“ aufgeschlossen gegen-

überstand. Namentlich gilt dies im Hinblick auf die Hinzuziehung eines exter-

nen psychiatrischen bzw. psychologischen Fachmanns, der in der Personal-

konferenz Ursachen und Folgen sexuellen Missbrauchs, insbesondere von 

Kindern, schilderte. Diesen Weg konnte der Bischof jedoch aufgrund einer 

schweren Krankheit, an der er in der Folge mit gerade einmal vierundsechzig 

Jahren verstarb, nicht mehr erfolgreich zu Ende führen. 

 

 Bischof Dr. Mussinghoff (1995 bis 2015) 

Mit Blickrichtung auf die Verantwortlichkeit von Bischof Dr. Mussinghoff sind 

namentlich die Fallbeispiele 1 bis 7 von zentraler Bedeutung. Nachdem Bi-

schof Dr. Mussinghoff mit den Fallbeispielen Nr. 1 bis 6 und den hieraus re-

sultierenden gutachterlichen Bewertungen mit Schreiben vom 22.07.2020 

konfrontiert worden war und er die Möglichkeit der Einsichtnahme in die zu-

grundeliegenden Fallakten erhalten hatte, nahm sein anwaltlicher Vertreter 

mit Schreiben vom 21.09.2020 hierzu Stellung (Anlage 2.1). Mit Blickrichtung 

auf Fallbeispiel Nr. 7 wurde Bischof Dr. Mussinghoff mit Schreiben vom 

10.08.2020 die Möglichkeit eingeräumt, Stellung zur Frage zu nehmen, wes-

halb er einem Priester, der bereits zweimal wegen des sexuellen Missbrauchs 

zahlreicher Kinder zu Haftstrafen verurteilt worden war, zu Beginn seiner 

Amtszeit den Titel eines Pfarrers verliehen hat. Hierzu enthielt das anwaltli-

che Schreiben vom 21.09.2020 keinerlei Angaben. Nach einem 
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entsprechenden Hinweis der Gutachter nahm der anwaltliche Vertreter von 

Bischof Dr. Mussinghoff später dann mit Schreiben vom 23.10.2020 zu dieser 

Frage Stellung (Anlage 2.2). 

Dies vorausgeschickt, ist zur Verantwortlichkeit von Bischof Dr. Mussinghoff 

Folgendes festzuhalten: 

aa) Generelle Einlassungen des Bischof Dr. Mussinghoff 

Da die entsprechenden Stellungnahmen des anwaltlichen Vertreters des Bi-

schof Dr. Mussinghoff diesem Gutachten in, soweit erforderlich, anonymi-

sierter Form beigefügt sind, kann sich jeder Leser dieses Gutachtens ein um-

fassendes eigenes Bild im Hinblick auf die Bewertung der entsprechenden 

Angaben des Bischof Dr. Mussinghoff machen. Darüber hinaus sollen die 

nach Einschätzung der Gutachter wesentlichen und generellen Einlassungen 

des Bischof Dr. Mussinghoff im Rahmen seiner Stellungnahme (Anlage 2.1, 

Seite 1 bis 15) nachfolgend zusammenfassend und vorab dargestellt sowie, 

soweit erforderlich, aus Gutachtersicht kommentiert werden. Namentlich er-

widert Bischof Dr. Mussinghoff auf die gutachterlichen Bewertungen,  

- er habe sich, insbesondere seelsorgerisch, nicht hinreichend um die 

Opfer(-fürsorge) gekümmert, sondern demgegenüber den Schutz der 

Täter sowie der Institution Kirche in den Vordergrund gestellt;  

- er könne sich nicht mit dem Hinweis auf die zeitgeschichtlichen Rah-

menbedingungen von jeglicher Verantwortung freisprechen;  

- er habe es trotz seiner diesbezüglichen, im Zusammenhang mit dem 

Fallbeispiel 1 zu Beginn seiner Amtszeit gemachten Erfahrungen 
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unterlassen, dafür Sorge zu tragen, dass ein ordnungsgemäßes Vertu-

schungshandlungen und Aktensäuberungen verhinderndes System 

der Aktenführung entwickelt und implementiert wird;  

- ihm die Problematik einer etwaigen strafrechtlichen Relevanz des Ver-

haltens der Bistumsleitung, namentlich in sogenannten „Versetzungs-

fällen“, spätestens seit seiner Befassung mit dem Fallbeispiel 1 be-

kannt war.  

Im Einzelnen:  

(1) Zunächst lässt sich Bischof Dr. Mussinghoff generell dahingehend ein, 

er habe sich unmittelbar nach seinem Amtsantritt unmissverständlich 

dergestalt geäußert, „wie ernst ihm die intensive transparente Aufklä-

rung der Missbrauchsproblematik im Allgemeinen und insbesondere 

auch in der Institution der Katholischen Kirche“ sei. Des Weiteren ver-

weist er darauf, dass er sich „selbstverständlich … auch unmittelbar 

an die Betroffenen gewandt“ habe. In diesem Kontext zitiert er eine 

Predigt, die er im Zusammenhang mit dem Fallbeispiel 1 Mitte der 

1990er Jahre gehalten hat. 

(2) Hieran anschließend beschreibt Bischof Dr. Mussinghoff, dass seit 

Ende der 1990er Jahre im Bistum sowie auf Ebene der Deutschen Bi-

schofskonferenz verschiedene Schritte mit der Zielrichtung ergriffen 

worden seien, einen adäquaten Umgang mit Fällen sexuellen Miss-

brauchs zu gewährleisten. Auch wird von ihm auf die positive Beurtei-

lung des Verhaltens des Bistums in diesem Kontext durch die staatli-

chen Ermittlungsbehörden verwiesen. 
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(3) Diesem Abriss zur Entwicklung des Umgangs des Bistums sowie der 

Deutschen Bischofskonferenz mit Fällen des sexuellen Missbrauchs 

stellt Bischof Dr. Mussinghoff die folgende, generelle Einlassung vo-

ran:  

„Die von Ihnen verfasste Konfrontationsschrift erweckt 

den Eindruck, dass die Bewertung der Befassung mit 

Missbrauchsvorfällen ausschließlich aus jetziger Sicht 

und unter Beurteilung heutiger Behandlungsweisen er-

folgt. 

 Die Beurteilung des damaligen Umgangs mit dem Thema 

Missbrauch aus heutiger Sicht zu betrachten und diesen 

dann zu be- oder verurteilen, ist nicht gerechtfertigt. So 

muss eine Beurteilung immer im Rahmen der gesell-

schaftspolitischen Beurteilung und der maßgeblichen Re-

gelungen sowohl in Kirche als auch Gesellschaft gesehen 

werden. So ist im Rahmen staatlicher Verurteilungen zu-

nehmend zu erkennen, dass Täter zu zeitigen Freiheits-

strafen verurteilt werden, die im Jahre 1995 entweder ein-

gestellt oder mit einer Geldstrafe geahndet worden wä-

ren. 

 Auch das kirchliche Strafrecht hat sich in der Zeit der Be-

urteilung geändert. All dies findet in der Konfrontations-

schrift überhaupt keine Erwägung.“  

Aus Gutachtersicht ist hervorzuheben, dass auch diese Erwiderung des 

Bischof Dr. Mussinghoff ins Leere läuft. Denn selbstverständlich 
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werden die bereits beschriebenen zeitgeschichtlichen und rechtshisto-

rischen Entwicklungen im Rahmen der Beurteilung des Verhaltens des 

Bischof Dr. Mussinghoff berücksichtigt. Allerdings gelangen die Gut-

achter zur Auffassung, dass dieser zeitgeschichtliche Hintergrund in 

den konkret beschriebenen Fallbeispielen von vornherein nicht geeig-

net ist, Bischof Dr. Mussinghoff von seiner persönlichen Verantwor-

tung, geschweige denn gänzlich, freizusprechen. Dies gilt umso mehr, 

als es einerseits gerade dem kirchlichen Auftrag entsprochen hätte, 

sich um die Schwachen, und mithin insbesondere auch um die Be-

lange betroffener Kinder und Jugendlicher, im besonderen Maße zu 

kümmern. Hinzu tritt, dass die Kirche aufgrund der von ihr seit jeher 

stets betonten rigiden Sexualmoral im Umkehrschluss in besonderem 

Maße verpflichtet ist, sich unabhängig von Zeitströmungen im Hinblick 

auf den sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen stets und 

unzweideutig zugunsten der Schwachen und Geschädigten zu positio-

nieren. Lediglich zur Abrundung sei zudem angemerkt, dass es in dem 

Mitte der 1990er Jahre spielenden Fallbeispiel Nr. 1 zu einer Verurtei-

lung des Pfarrers zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren gekommen 

ist. Von einer auch noch Mitte der 1990er Jahre festzustellenden Baga-

tellisierung des sexuellen Missbrauchs durch ein staatliches Gericht, 

kann damit von vornherein keine Rede sein.  

(4) Betreffend die gutachterliche Bewertung, man sei zu lange, insbeson-

dere seelsorgerisch, nicht aktiv auf die Opfer zugegangen, führt Bi-

schof Dr. Mussinghoff einerseits an, „dass der Umgang mit Opfern dif-

ferenziert betrachtet werden“ müsse. Darüber hinaus verweist er da-

rauf, dass dann, wenn „ein Verantwortlicher in Ausübung seiner Ver-

antwortlichkeit klar erkennt, dass er, aus welchen Gründen auch im-

mer, nicht in der Lage ist, selber entsprechende Gespräche zu führen,“ 
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dies von ihm auch nicht verlangt werden könne. Gefordert werden 

könne jedoch, so Bischof Dr. Mussinghoff, „dass er (Anmerkung: der 

Verantwortliche) sich dann darum kümmert, dass entsprechende Ge-

spräche geführt werden.“ 

Darauf aufbauend, legt Bischof Dr. Mussinghoff Wert auf die folgende 

Feststellung: 

„Wäre dieser Wunsch an den Generalvikar oder an den 

Bischof herangetragen worden, so wäre sicherlich unter 

Abwägung der oben genannten Gedanken dies möglich 

gewesen. 

Der pauschale Vorwurf, man habe nicht mit den Opfern 

gesprochen, ist falsch. Ansprechpartner sind benannt 

worden, die qualifiziert waren. Ein proaktives Vorgehen 

seitens eines Generalvikars oder des Bischofs könnte, und 

dies wird bei dem Vorwurf nicht bedacht, eine deutliche 

Überforderung der Betroffenen sein, insbesondere dann, 

wenn diese, wie in den noch darzulegenden Fällen häufig, 

sehr stark kirchlich geprägt sind. 

Nach Einsichtnahme in die Akte ergibt sich, dass in kei-

nem Fall eines der Opfer geäußert hat, den Bischof oder 

einen anderen Vertreter der Bistumsleitung sprechen zu 

wollen. Wäre dies geäußert worden, so wäre dies möglich 

gemacht worden.“ 
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Gutachterlichseits soll bewusst auf eine Bewertung dieser Ausführun-

gen des Bischof Dr. Mussinghoff verzichtet werden. Ob und inwieweit 

dies namentlich den seelsorgerischen Erfordernissen in Fällen des se-

xuellen Missbrauchs gerecht wird, soll jeder Leser dieses Gutachtens 

selbst beantworten. 

(5) Unter Hinweis auf einen vollständig zitierten, längeren Artikel eines 

Psychiaters und anerkannten Fachmanns im Bereich des sexuellen 

Missbrauchs von Kindern wird hieraus ein weiterer Beleg dafür abge-

leitet, „dass es nicht einfach damit getan ist, zu sagen, hier sollte der 

Bischof oder ein anderer Verantwortlicher mit den Opfern sprechen.“ 

Dieser Sicht der Dinge stimmen die Gutachter grundsätzlich zu. Die da-

raus über Jahrzehnte hinweg offenkundig gezogene Konsequenz, sich 

noch nicht einmal mit der Frage zu beschäftigen, wie ein seelsorgeri-

scher Zugang zu den Opfern, Eltern und mittelbar Betroffenen erreicht 

werden kann, um die Nöte der Betroffenen im weitesten Sinne zumin-

dest zu mildern, wird damit jedoch nicht verständlich. 

(6) Soweit sodann seitens Bischof Dr. Mussinghoff generelle Anmerkun-

gen zum Täterschutz und zur Unschuldsvermutung gemacht werden, 

soll hierauf anhand der einzelnen Fallbeispiele eingegangen werden, 

um zu verdeutlichen, dass auch diese pauschalen Einwände verfehlt 

sind. 

(7) Entsprechendes gilt im Hinblick auf die gutachterlichen Feststellungen 

zu Aktensäuberungen. Hierzu lässt Bischof Dr. Mussinghoff Folgendes 

anmerken: 
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„Leider kann dem Vorwurf, Akten seien gesäubert wor-

den, wegen seiner Pauschalität nicht differenziert entge-

gengetreten werden, da wir zunächst wissen müssen, wel-

che Akten an welcher Stelle gesäubert worden seien und 

welche Vorgänge fehlen. 

… 

Dieser Vorwurf hat seinen Grund vor allem darin, dass die 

mit der Aktenführung betroffenen Mitarbeiter offensicht-

lich in den Fallakten bemüht waren, möglichst Dokumen-

tationen aller allgemein zugänglichen Informationen ab-

zulegen, was zu einer nicht mehr übersehbaren Flut von 

Aktenstücken führt. 

Wie allerdings hieraus Herrn Bischof em. Dr. Heinrich 

Mussinghoff ein Vorwurf gemacht werden soll, erschließt 

sich nicht. Er hat die Akten nicht geführt, und offensicht-

lich war die Aktenführung so, wie sie bereits bei den Vor-

gängern der Fall war. 

Herr Bischof em. Dr. Heinrich Mussinghoff wehrt sich je-

doch gegen den Vorwurf, Akten seien gesäubert worden. 

Hiermit hat er nichts zu tun, ein wie auch immer gearteter 

Hinweis auf eine wie auch immer geartete Beteiligung des 

Herrn Bischof em. Dr. Heinrich Mussinghoff findet sich an 

keiner Stelle. Wie dieser Vorwurf in der Konfrontations-

schrift erhoben werden konnte, ist rätselhaft. Diesem wird 

mit aller Strenge entgegengetreten.“ 
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Aus Gutachtersicht ist hierzu zu konstatieren, dass ein derartiger Vor-

wurf der unmittelbaren Aktensäuberung durch Bischof Dr. Mussing-

hoff nicht erhoben wurde. Gutachterlicherseits wurde vielmehr der 

später anhand des Fallbeispiels 1 zu verdeutlichende Vorwurf erhoben, 

dass in diesem Fall Aktensäuberungen ebenso dokumentiert sind, wie 

der entsprechende Hinweis des Justiziariats auf diese Vorgänge. Maß-

nahmen zur Verbesserung der Aktenführung und zum Schutz vor der-

artigen Aktensäuberungen wurden gleichwohl über mehr als ein Jahr-

zehnt hinweg nicht ergriffen. 

(8) Schließlich führt Bischof Dr. Mussinghoff noch folgenden generellen 

Hinweis an: 

„Die Konfrontationsschrift baut auf der grundsätzlichen 

Annahme auf, dass aufgrund der Vermerke eines hoch-

rangigen Mitarbeiters im Justiziariat allen Verantwortli-

chen hätte bekannt sein müssen, dass sie sich möglicher-

weise wegen Verletzung der Fürsorgepflicht strafbar ma-

chen. Dieser Hinweis auf die möglichen eigenen straf-

rechtlichen Verstrickungen der involvierten Personen ist 

inhaltlich falsch. Problematisch ist, dass dieser vom Gut-

achter auch noch übernommen wird. 

Richtig ist: Es gibt derzeit in Deutschland keine allgemeine 

Anzeigepflicht bei sexuellem Missbrauch, weder bei be-

reits begangenen noch bei geplanten Straftaten. 2003 

legte die damalige Bundesjustizministerin Zypries einen 

Gesetzesentwurf vor, der den sexuellen Missbrauch von 

Kindern, die sexuelle Nötigung und Vergewaltigung und 

den sexuellen Missbrauch widerstandsunfähiger 
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Personen in die Vorschrift über die Nichtanzeige geplanter 

Straftaten, gemeint ist § 138 des Strafgesetzbuches, auf-

nehmen sollte. Dieser Entwurf wurde jedoch wegen Kritik 

aus therapeutischen Fachkreisen wieder zurückgezogen.“ 

So zutreffend diese Ausführungen zur nicht gegebenen, strafrechtlich 

sanktionierten Anzeigepflicht sind (vgl. hierzu auch bereits die Darstel-

lung zur Rechtslage oben V. 3. c.), so entlarvend sind sie im Übrigen. 

Bischof Dr. Mussinghoff – im Rahmen einer Parallelwertung in der Lai-

ensphäre – , aber insbesondere auch seinen anwaltlichen Vertretern 

kommt es nicht in den Sinn, dass gerade in den insoweit bedeutsamen, 

sogenannten „Versetzungsfällen“ über die Frage der Anzeigepflicht 

hinaus noch weitere (Straf-)Tatbestände in Betracht kommen; dies 

nota bene im Jahr 2020, und damit zu einem Zeitpunkt, zu dem man 

sich nun zumindest seit einem Jahrzehnt mit den Problemstellungen 

des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Schutzbefohlenen bei 

weitem intensiver beschäftigt haben müsste. Die im Rahmen der Ver-

setzungsfälle denkbaren Straftatbestände reichen von der möglichen 

Strafvereitelung (§ 258 StGB), über die Beihilfe zur jeweiligen sexuellen 

Missbrauchstat bis hin zur fahrlässigen Körperverletzung durch die Im-

plementierung eines spätere Opfer gefährdenden und als gefährlich 

erkannten „Versetzungsmodells“. 

Soweit im Übrigen generelle Anmerkungen seitens Bischof Dr. Mus-

singhoff in seiner als Anlage 2.1 beigefügten Stellungnahme gemacht 

werden, wird auf diese, soweit erforderlich, bei der Behandlung der 

einzelnen Fallbeispiele, gegebenenfalls vertiefend, einzugehen sein. 
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bb) Fallbeispiel Nr. 1 

Kursorisch zusammengefasster Sachverhalt: 

Dieser Pfarrer wurde Mitte der 1990er Jahre zu einer Gesamtfreiheitsstrafe 

von vier Jahren wegen des sexuellen Missbrauchs eines Kindes verurteilt. 

Der Umgang mit diesem Täter ab dem Bekanntwerden der urteilsgegen-

ständlichen Taten wird aus Gutachtersicht als adäquat qualifiziert. Das Be-

mühen der Bistumsverantwortlichen, insbesondere des Bischof Dr. Mussing-

hoff, war erkennbar davon geprägt, wegen der feststehenden Taten dieses 

Pfarrers eine möglichst enge Kontrolle des als hohen Risikofaktor erkannten 

pädophilen Pfarrers und damit einen angemessenen Beitrag zur Vermeidung 

zukünftiger Opfer zu gewährleisten. Ein weiterer Einsatz dieses Pfarrers in der 

Seelsorge stand nach dem Bekanntwerden der urteilsgegenständlichen Ta-

ten nicht mehr zur Debatte. 

Gutachterliche Bewertung: 

Mit Blickrichtung auf Bischof Dr. Mussinghoff ist zunächst festzuhalten, dass 

er im Februar 1995 zum Bischof von Aachen geweiht und zuvor im Bistum 

Münster als Bischofskaplan und zuletzt über mehr als ein Jahrzehnt als Offi-

zial tätig war. Demzufolge wäre in diesem Fall eine Verantwortlichkeit seiner-

seits von vornherein erst ab Februar 1995 denkbar. Vor diesem Hintergrund, 

steht aufgrund des geschilderten Sachverhalts im Hinblick auf Bischof 

Dr. Mussinghoff aus Gutachtersicht fest, dass  

- er unmittelbar nach seinem Amtsantritt mit dem öffentlichkeitswirksa-

men Sachverhalt des kurze Zeit zuvor verurteilten Pfarrers intensiv be-

schäftigt war;  
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- ihm spätestens seit der Beschäftigung mit diesem Sachverhalt die mit 

der bloßen Versetzung eines im Bereich „sexueller Missbrauch“ auffäl-

lig gewordenen Priesters einhergehenden Risiken und besonderen Ge-

fährdungslagen bekannt waren; dies gilt umso mehr aufgrund seiner 

vorherigen Tätigkeiten im Bistum Münster, anlässlich derer er nach sei-

nen eigenen Angaben bereits mit Fällen sexuellen Missbrauchs befasst 

war;  

- er sich darüber hinaus jedenfalls aufgrund der Berichterstattung über 

ein zunächst wegen geringer Schuld eingestelltes Ermittlungsverfahren 

gegen einen Bischof im Jahre 1997 in der Folgezeit auch der Tatsache 

bewusst war, dass in derartigen „Versetzungsfällen“ das Handeln der 

insoweit auf Seiten des Bistums agierenden Verantwortlichen straf-

rechtlich relevant sein kann;  

- es in diesem Sachverhalt und unter seiner Verantwortung, zumal als Kir-

chenrechtler und früherer Offizial, zu nicht nachvollziehbaren Verzöge-

rungen im Hinblick auf das zwingend gebotene kirchenrechtliche Ver-

fahren gegen den durch die staatlichen Gerichte bereits verurteilten und 

im dortigen Strafverfahren geständigen Priester gekommen ist, er dies 

wusste und, wenn überhaupt, erst sehr spät reagierte;  

-  es in diesem Fall für ihn erkennbar zu offensichtlichen und seitens zu-

mindest eines leitenden Mitarbeiters des Generalvikariats angesproche-

nen Aktensäuberungen gekommen war und hieraus auch in der Folge-

zeit keine entsprechenden Konsequenzen gezogen wurden;  

- die Verantwortlichen des Bistums, mit Ausnahme von Bischof Dr. Hem-

merle, weder auf die Opfer der sexuellen Missbrauchshandlungen des 
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Pfarrers aktiv und seelsorgerisch zugegangen sind, noch die geschilder-

ten und einschlägigen Taten aus der Vergangenheit im Interesse der Op-

ferfürsorge aufgeklärt wurden, während gleichzeitig, gerade auch aus 

Sicht des Bischofs Dr. Mussinghoff, der Umgang mit dem Mitbruder im 

Vordergrund stand;  

- damit auch mit diesem Fall der unzulängliche Umgang der Verantwort-

lichen des Bistums, und damit eben auch des Bischofs Dr. Mussinghoff, 

mit Opfern sexuellen Missbrauchs belegt wird. 

Angaben des Bischof Dr. Mussinghoff: 

Die seitens Bischof Dr. Mussinghoff zum Fallbeispiel 1 gemachten Anmer-

kungen (Anlage 2.1, Seite 15 ff.) bestehen im Wesentlichen aus folgenden 

Argumentationssträngen: 

(1) Der ganz überwiegende Teil der Einlassungen von Bischof Dr. Mus-

singhoff beschäftigt sich mit der notwendigen sozialen Kontrolle des 

pädophilen Priesters nach dem Bekanntwerden der urteilsgegenständ-

lichen Taten. 

 

Insoweit ist aus Gutachtersicht lediglich festzuhalten, dass den Bis-

tumsverantwortlichen, mithin auch Bischof Dr. Mussinghoff, seit jeher 

attestiert wurde, dass dieser Umgang mit einem sexuellen Miss-

brauchstäter als angemessen bewertet wurde und wird. 

 

(2) Bischof Dr. Mussinghoff konzediert jedoch, 

 

„dass das kirchliche Verfahren lang dauerte“. 
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Soweit er allerdings ausführt, dies liege 

 

„allerdings nicht an irgendeinem, den Verantwortlichen 

vorwerfbaren Verhalten. Nach der Verurteilung betrieb 

der Verantwortliche die Vollstreckung des Urteils. Die Auf-

lagen, die dem Pfarrer … auferlegt wurden, sind geeignet 

gewesen, diesen so weit einzuschränken, dass Rückfälle 

weniger wahrscheinlich wurden.“, 

setzt sich Bischof Dr. Mussinghoff mit dem insoweit gutachterlichseits 

erhobenen Vorwurf nicht auseinander. Denn, um es nochmals ins Ge-

dächtnis zu rufen: Der sexuell missbräuchlich agierende Pfarrer war 

bereits im Laufe des Gerichtsverfahrens Mitte der 1990er Jahre gestän-

dig. Bischof Dr. Mussinghoff leitete das kirchenrechtliche Verfahren 

letztendlich erst weit mehr als zwei Jahre nach der Verurteilung des 

Pfarrers ein. Erst nach massiven Protesten der auf der Sachbearbeiter-

ebene im Generalvikariat mit dieser Sache befassten Mitarbeiter 

erging dann nach weiteren drei Jahren das kirchenrechtliche Urteil ge-

gen den seit nunmehr nahezu sechs Jahren geständigen Täter. 

Wenn Bischof Dr. Mussinghoff des Weiteren ausführt, man habe 

„zunächst die strafrechtliche Verurteilung abgewartet und 

rechtskräftig werden lassen. Ein Merkmal dieses Verfah-

rens ist ja, dass der Priester in keiner Weise geständig war, 

sondern im Gegenteil auch noch Jahre nach seiner Verur-

teilung seine strafrechtliche Verantwortung geleugnet 

hat.“, 
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ist dies aus Gutachtersicht ebenfalls nicht nachvollziehbar. Der verur-

teilte Priester war in dem strafrechtlichen Verfahren geständig. Seine 

Verurteilung wurde rechtskräftig, er verbüßte sodann seine Haftstrafe 

und erst Jahre später, nach seiner Entlassung aus der auf der Grund-

lage eines rechtskräftigen Urteils vollstreckten Haft wurde das kirchen-

rechtliche (Straf-)Verfahren eingeleitet. Zumindest in hohem Maße ir-

ritierend wirkt aus Sicht der Gutachter bei dieser Sachlage der weitere 

Hinweis des Bischof Dr. Mussinghoff „bis zur strafrechtlichen Verurtei-

lung durch ein Strafgericht gilt nach elementaren deutschen Rechtsre-

geln die Unschuldsvermutung“. Denn diese strafrechtliche Verurtei-

lung erfolgte, wie geschildert, bereits weit mehr als zwei Jahre vor der 

Einleitung des kirchenrechtlichen Verfahrens. 

(3) Mit Blickrichtung auf den gutachterlicherseits festgestellten inadäqua-

ten Umgang mit den Opfern in diesem Fall weist Bischof Dr. Mussing-

hoff darauf hin, 

„dass der Generalvikar von Holtum in einem Schreiben 

vom …, gerichtet an eine Rechtsanwältin eines Verfah-

rensbeteiligten wörtlich schreibt: 

„sollten sie es wünschen, bin ich selbstver-

ständlich bereit, die Möglichkeit einer Hilfe-

stellung im Rahmen kirchlicher Beratungs-

stellen klären zu lassen.“ 

Offensichtlich verlangten die Opfer nicht nach einem Ge-

spräch mit dem Generalvikar, sondern luden den damali-

gen Bischof Herrn Dr. Mussinghoff in … zu einem 
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Gespräch ein, welches dieser auch am … (Anmerkung: 

drei Tage nach dem Datum des vorgenannten Schreibens) 

führte. 

Die Einstellung des Herrn Bischof em. Dr. Heinrich Mus-

singhoff zu Fällen dieser Art wird auch hinreichend deut-

lich in dem im Rahmen der Konfrontation ebenfalls nicht 

erwähnten Schreiben an die Initiative gegen Gewalt und 

sexuellen Missbrauch vom … (Anmerkung: mehr als drei-

einhalb Jahre nach den vorstehenden Vorgängen). 

Obgleich durch diese Initiative in erheblicher Weise ange-

griffen, wird hier der Opferschutz absolut in den Vorder-

grund gestellt.“ 

(Hervorhebungen durch die Gutachter) 

Die Gutachter wollen diese Einlassungen des Bischof Dr. Mussinghoff 

bewusst nicht kommentieren. Es bleibt vielmehr jedem Leser dieses 

Gutachtens überlassen, sich selbst eine Meinung dazu zu bilden, ob die 

von Bischof Dr. Mussinghoff geschilderten und von ihm erst Jahre 

nach der strafrechtlichen Verurteilung des Pfarrers entfalteten Aktivitä-

ten – zumal in seelsorgerischer Hinsicht – ein angemessenes Zugehen 

auf Opfer darstellen, wie es von ihm noch im September des Jahres 

2020 behauptet wird. 

(4) Nur zur Abrundung und ebenfalls aus Gutachtersicht unkommentiert 

ist schließlich darauf hinzuweisen, dass Bischof Dr. Mussinghoff in sei-

ner Stellungnahme in Ansehung des geschilderten und feststehenden 
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zeitlichen Ablaufs zu guter Letzt sowie in Anbetracht eines im Strafver-

fahren seit Mitte der 1990er Jahre geständigen, und zuvor bereits über 

Jahrzehnte hinweg mehrmals einschlägig in Erscheinung getretenen 

Pfarrers, auf Folgendes hinweist: 

„Bis zur strafrechtlichen Verurteilung durch ein Strafge-

richt gilt nach elementaren deutschen Rechtsregeln die 

Unschuldsvermutung. Der Priester war suspendiert. Die 

Verantwortlichen des Bistums Aachen haben das kirchen-

rechtliche Verfahren eingeleitet nach Abschluss des welt-

lichen strafrechtlichen Verfahrens. Dieses dauerte von 

1997 – 2000. Hierbei ist natürlich anzumerken, dass auch 

in diesem Verfahren der betroffene Priester sich unein-

sichtig zeigte und sich verteidigt hat. Er hat auch gegen 

das Urteil erster Instanz (Anmerkung: aus dem Jahr 2000) 

Rekurs eingelegt.“ 

cc) Fallbeispiel Nr. 3 

Kursorisch zusammengefasster Sachverhalt: 

In diesem Sachverhalt, der sich nur wenige Jahre nach dem zuvor geschil-

derten Fallbeispiel 1 und der intensiven Befassung des Dr. Mussinghoff mit 

diesem ereignete, wurde der Pfarrer letztendlich wegen sexuellen Miss-

brauchs eines Gefangenen verurteilt. Hierbei handelte es sich um einen Ju-

gendlichen, um den sich der Pfarrer bereits seit geraumer Zeit kümmerte. 

Weitere Vorwürfe standen im Raum. Der Pfarrer wurde bereits vor seiner Ver-

urteilung von seinen Pflichten entbunden und übersiedelte in enger Abstim-

mung mit Bischof Dr. Mussinghoff ins Ausland. Dort war er auch weiterhin 
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mit Wissen von Bischof Dr. Mussinghoff subsidiär seelsorgerisch tätig. Erst 

nach einer Intervention des für den Pfarrer zuständigen ausländischen (Erz-) 

Bischofs wurde ihm diese Subsidiartätigkeit untersagt. Mit Wissen des Bi-

schof Dr. Mussinghoff verübte der Priester gleichwohl weiterhin Subsidiartä-

tigkeiten in jedenfalls einem weiteren deutschen Bistum, ohne dass die dor-

tigen Verantwortlichen über die Vorgeschichte des Pfarrers unterrichtet wa-

ren. 

Gutachterliche Bewertung: 

Dies vorausgeschickt, ist mit Blickrichtung auf die Verantwortlichkeit von Bi-

schof Dr. Mussinghoff festzuhalten, dass  

- er keinerlei Aktivitäten entfaltet und/oder veranlasst hat, die mit Blick-

richtung auf das Opfer und die Aufklärung der von diesem erhobenen 

Anschuldigungen geboten gewesen wären;  

- er zudem auf das Opfer noch nicht einmal unter seelsorgerischen Ge-

sichtspunkten zugegangen ist, um beispielsweise die Notwendigkeit 

etwaiger denkbarer Unterstützungshandlungen zu eruieren, wozu 

umso mehr Anlass bestanden hätte, als der betroffene ehemalige Ju-

gendliche nach dem Akteninhalt sogar einen Suizidversuch unternom-

men hatte;  

- das Verhalten des Bischof Dr. Mussinghoff damit wiederum dadurch 

geprägt ist, dass er einerseits die gebotene Opferfürsorge vermissen 

lässt, während er gleichzeitig Verständnis für die Situation des wegen 

einer Sexualstraftat straffällig gewordenen Priesters zeigt;  
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- er trotz seiner einschneidenden und im Rahmen des Fallbeispiels 1 ge-

machten Erfahrungen die Vorgehensweise über die „Versetzung“ des 

betroffenen Priesters ins Ausland befürwortete und aktiv unterstützte;  

- sich nicht nur, aber insbesondere auch aus Sicht des Bischof Dr. Mus-

singhoff, die Frage stellt, wie es möglich sein kann, dass dieser Pfarrer 

mit Wissen und zumindest stillschweigender Billigung des Bischof 

Dr. Mussinghoff und trotz der beschriebenen Vorgeschichte in anderen 

Bistümern wiederum als Priester wirken konnte und gebotene Maß-

nahmen seitens des Bistums nicht ergriffen wurden; noch nicht einmal 

wurden die Bistümer, in denen der Pfarrer seelsorgerische Aushilfstä-

tigkeiten ausübte, unverzüglich über die problematischen Neigungen 

des Pfarrers und die damit einhergehenden Risiken unterrichtet; 

- die mit der Versetzung ins Ausland auch beabsichtigte weitere pries-

terliche Tätigkeit des betroffenen Pfarrers letztlich jedoch vorliegend 

dadurch unterbunden wurde, dass der zuständige ausländische (Erz-) 

Bischof offenkundig mehr Sensibilität im Hinblick auf den priesterli-

chen Einsatz im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch auffällig 

gewordener Priester besaß und hieraus die gebotenen Konsequenzen 

gezogen hat;  

- damit Bischof Dr. Mussinghoff trotz Kenntnis der strafrechtlichen Rele-

vanz eines derartigen Verhaltens (siehe Fallbeispiel 1) die denkbare 

Schädigung weiterer Opfer bewusst in Kauf genommen hat; 

- jedenfalls ab diesem Sachverhalt Ende der 1990er Jahre und in Kennt-

nis des Fallbeispiels 1 für Bischof Dr. Mussinghoff feststand, dass es 

sich insoweit nicht nur um Einzelfälle handelte, sondern ein 
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systemisches Problem besteht und dies, wie anschließend noch zu zei-

gen sein wird, durch die Fallbeispiele 3, 4 und 2 nochmals eindringlich 

bestätigt wurde; 

- es auch in diesem Verfahren nicht zur Einleitung eines kirchenrechtli-

chen (Straf-)Verfahrens gekommen ist, obwohl zum einen aufgrund 

der festgestellten Straftat des Pfarrers, aber insbesondere auch wegen 

der weiteren massiven Anschuldigungen seitens des Opfers dringen-

der Anlass hierzu bestanden hätte. 

Angaben des Bischof Dr. Mussinghoff: 

In Anbetracht dieser gutachterlichen Feststellungen und Bewertungen führt 

Bischof Dr. Mussinghoff folgendes aus:  

„Hier erfolgte die Verurteilung im März 2000 und anschließend 

unmittelbar das Verbot weiterer Tätigkeit sowie die Versetzung 

in den Ruhestand. 

Es gab seitens des Bistums keine Zustimmung zu der immer wie-

der gewünschten pastoralen Tätigkeit. 

Nach Kenntnisnahme des Schreibens vom 18.01.2012, in dem 

bekannt wurde, dass der Priester entgegen des ausdrücklichen 

Verbotes priesterlichen Tätigkeiten nachging, wurde mit Verfü-

gung vom 23.01.2012 eine unverzügliche Untersagung ausge-

sprochen sowie eine Abmahnung“. 
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Wie bereits ausführlich geschildert, war Bischof Dr. Mussinghoff bereits früh-

zeitig, d.h. weit mehr als acht Jahre bevor dann letztendlich die Untersagung 

priesterlicher Tätigkeiten mit Verfügung vom 23.01.2012 erfolgte, darüber un-

terrichtet, dass sich der Priester nicht an die entsprechenden Auflagen hielt. 

Hinzu tritt namentlich auch die unwidersprochen gebliebene seelsorgerische 

Aushilfstätigkeit des betroffenen Pfarrers, die, wie sich aus den Aktenbe-

standteilen ergibt, nicht etwa durch Bischof Dr. Mussinghoff, sondern offen-

kundig durch den ausländischen (Erz-)Bischof beendet wurde. 

dd) Fallbeispiel Nr. 4 

Kursorisch zusammengefasster Sachverhalt: 

Der betroffene Pfarrer wurde zu Beginn des zweiten Jahrtausends auffällig. 

Er hatte einen Jungen auf die Wange geküsst und am Po „begrapscht“. Letzt-

endlich wurde das gegen den Pfarrer geführte strafrechtliche Verfahren ge-

mäß § 153 a StPO gegen Zahlung einer Geldbuße eingestellt. Der Pfarrer 

wurde durch Bischof Dr. Mussinghoff in den Ruhestand versetzt.  

Anhand der Akten wurde jedoch festgestellt, dass dieser Pfarrer bereits in der 

zweiten Hälfte der 1970er Jahre wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes 

zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt worden war. Darüber hin-

aus erging gegen ihn zu Beginn der 1990er Jahre ein Strafbefehl wegen des 

Vorwurfs der (sexuellen) Beleidigung eines zum Tatzeitpunkt zehn Jahre al-

ten Jungen.  

Der betroffene Pfarrer war zum Zeitpunkt des Bekanntwerdens der eingangs 

erwähnten Tat zu Beginn der 2000er Jahre in einer Gemeinde als Subsidiar 

tätig. Der dortige Pfarrer war über die vorstehend beschriebenen Vorgänge 
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nicht unterrichtet. Nachdem er von diesen erfahren hatte, remonstrierte er im 

Generalvikariat mit der Begründung, dass es nicht angehen könne, dass ein 

vor Ort tätiger Pfarrer über derartige Verfehlungen eines Pfarrers, der in sei-

ner Gemeinde als Subsidiar tätig ist, nicht unterrichtet wird. 

Zudem besteht aufgrund des Zustands der gesichteten Akten der begründete 

Verdacht, dass auch diese Akten (siehe insoweit auch das diesbezüglich do-

kumentierte Fallbeispiel 1) „gefiltert“ bzw. „gesäubert“ wurden. 

Gutachterliche Bewertung: 

Bischof Dr. Mussinghoff wurde im Jahr 1995 zum Bischof geweiht. Eine Ver-

antwortung seinerseits für die vorstehend beschriebenen Versäumnisse vor 

diesem Zeitpunkt scheidet damit naturgemäß aus. Hinzu tritt zu seinen Guns-

ten, dass er, soweit dies aus den Akten ersichtlich ist, nach Bekanntwerden 

der neuen Vorwürfe zu Beginn des zweiten Jahrtausends unverzüglich rea-

giert hat. 

Gleichwohl ist mit Blickrichtung auf die Beurteilung des Verhaltens des Bi-

schof Dr. Mussinghoff in diesem Fall festzuhalten, dass  

- der betroffene Priester im Rahmen der Amtszeit des Bischof Dr. Mus-

singhoff ab dem Jahr 1995 bis zum Beginn der 2000er Jahre offenkun-

dig mehr oder weniger ohne Berücksichtigung seiner vorherigen Ta-

ten, die den Verdacht des sexuellen und strafrechtlich relevanten Ver-

haltens gegenüber Kindern belegen, wenn auch eingeschränkt, so 

doch weiterhin seelsorgerisch und mithin auch im Kontakt mit Kindern 

und Jugendlichen als Priester tätig war;  
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- soweit ersichtlich, jedenfalls bezogen auf seine letzte Stelle als Subsi-

diar, dieser Pfarrer nachgewiesenermaßen weiterhin priesterlich tätig 

war, ohne dass der vor Ort tätige Pfarrer über die besondere Gefähr-

dungslage informiert gewesen wäre;  

- sich damit die Frage stellt, weshalb der Bischof insoweit nicht Sorge 

dafür getragen hat, dass spätestens seit seinen Erfahrungen mit den 

Fallbeispielen 1 und 3 derartige Risikosituationen vermieden werden;  

- auch dieser Fall erhebliche Defizite in der Aktenführung bis hin zum 

zumindest begründeten Verdacht der „Aktensäuberung“ bzw. „Akten-

vernichtung“ belegt, ohne dass der Bischof trotz seiner Erfahrungen 

im Zusammenhang mit dem Fallbeispiel 1 Sorge dafür getragen hätte, 

dass derartige Unzulänglichkeiten und die Vertuschung sexuellen 

Missbrauchs durch Priester begünstigende Vorgehensweisen zukünf-

tig unterbunden werden;  

- gegen den betroffenen Pfarrer selbst zu Beginn des zweiten Jahrtau-

sends die Einleitung eines kirchenrechtlichen (Straf-)Verfahrens noch 

nicht einmal erwogen wurde, obwohl Bischof Dr. Mussinghoff als ehe-

maliger Offizial und ausgewiesener Kirchenrechtler die diesbezügli-

chen kirchenrechtlichen Regelungen bestens kannte; konsequenter-

weise unterblieb damit auch die eigentlich gebotene Meldung nach 

Rom;  

- auch in diesem Fall nicht erkennbar ist, dass Bischof Dr. Mussinghoff 

sich um die gebotene Opferfürsorge und die nähere Aufklärung sowie 

Beurteilung der Taten in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre und zu 

Beginn der 1990er Jahre gekümmert hätte.  
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Angaben des Bischof Dr. Mussinghoff: 

Zu diesem Sachverhalt macht Bischof Dr. Mussinghoff die folgenden Anga-

ben: 

„Hier ist darauf hinzuweisen, dass bei der Behandlung dieses 

Verfahrens die kirchenrechtlichen Leitlinien durch den Bischof 

frühzeitig umgesetzt wurden und das Verfahren auf Grundlage 

dieser Leitlinien durchgeführt wurde. Im Einzelnen: 

Bei … erfolgte die Strafanzeige durch das Bistum. 

In den Akten befindet sich eine Einlassung des Rechtsanwalts … 

vom …, aus der sich dies entsprechend ergibt. 

Unter dem … wurde bereits der Entzug der Zelebrationserlaub-

nis ausgesprochen. 

Die Versetzung in den Ruhestand erfolgte durch Verfügung des 

Generalvikars vom …. Im Jahr … wurde dann das Strafverfahren 

gegen … eingestellt.“ 

Die bereits gutachterlicherseits festgestellte zutreffende Behandlung ab dem 

Bekanntwerden der sexuellen Missbrauchshandlungen des Pfarrers zu Be-

ginn der 2000er Jahre wird damit durch Bischof Dr. Mussinghoff nochmals 

bestätigt. Angaben zu den seitens der Gutachter mitgeteilten sonstigen Fest-

stellungen und Bewertungen erfolgten seinerseits nicht. 
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ee) Fallbeispiel Nr. 5 

Kursorisch zusammengefasster Sachverhalt: 

Dieser Pfarrer wurde erstmals zu Beginn des zweiten Jahrtausends einschlä-

gig auffällig. Er hatte einen Erwachsenen, unter gesetzlicher Betreuung ste-

henden Mann, der ihn von früher kannte, bei sich aufgenommen. Die 

Zwangslage dieses Mannes nutzte der Pfarrer zu sexuellen Handlungen an 

und mit ihm aus. Das diesbezüglich eingeleitete Strafverfahren wurde gemäß 

§ 153 a StPO gegen Zahlung einer Geldbuße eingestellt. Der Pfarrer war letzt-

endlich geständig, verwies aber darauf, dass ihm niemand, insbesondere 

auch der Bischof nicht, gesagt habe, dass ein derartiges Verhalten zu bean-

standen sei. In den Folgejahren kam es zu weiteren einschlägigen Vorwürfen 

gegen den Pfarrer. 

Gutachterliche Bewertung: 

Vor dem vorstehend geschilderten tatsächlichen Hintergrund ist mit Blick-

richtung auf die Verantwortlichkeit von Bischof Dr. Mussinghoff festzuhalten, 

dass  

- nicht nachvollziehbar ist, weshalb das Bistum, und hier namentlich der 

Bischof, nicht bereits viel früher und mit weit härteren Mitteln durch-

gegriffen hat; denn spätestens seit den Mitte der 2000er Jahre bekannt 

gewordenen Verdachtsmomenten mit Blickrichtung auf die pädophile 

Neigung des Pfarrers war – zumal wegen der Vorgeschichte – das Ge-

fährdungspotential bekannt, das von ihm gerade auch mit Blickrich-

tung auf den Missbrauch von Kindern ausging;  
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- ebenso wenig nachvollziehbar ist, dass und weshalb das kirchenrecht-

liche (Straf-)Verfahren erst nahezu 8 Jahre nach den ersten massiven 

Auffälligkeiten im Verhalten des betroffenen Pfarrers zu Beginn der 

2000er Jahre eingeleitet wurde;  

- seitens des Bischofs noch nicht einmal der Umstand, dass der Pfarrer 

offenkundig ehrenamtlich für das Päpstliche Missionswerk für Kinder 

tätig war, zu intensiveren Nachforschungen und gegebenenfalls auch 

einschneidenderen Sanktionen führte; 

- generell nicht nachvollziehbar ist, wie ein Pfarrer weiterhin, d.h. über 

nahezu ein Jahrzehnt hinweg, im Rahmen der Seelsorge tätig werden 

darf, der nach der ersten bekannt gewordenen Tat seinerseits jegliches 

Unrechtsbewusstsein mit der Begründung von sich weist, man bzw. 

der Bischof habe ihn nicht ausdrücklich darüber belehrt, dass ein ka-

tholischer Pfarrer keine sexuellen Handlungen an und mit einem unter 

Betreuung stehenden und offenkundig in hohem Maße hilfsbedürfti-

gen Mann vornehmen darf. 

Angaben des Bischof Dr. Mussinghoff: 

Bischof Dr. Mussinghoff lässt zu diesem Fallbeispiel und den darauf basie-

renden gutachterlichen Bewertungen Folgendes ausführen: 

„Auch hier entspricht das vorgelegte Verfahren den Richtlinien 

bzw. Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz. Es erfolgte 

eine Selbstanzeige auf Druck des Bischofs, was dem Verfahren 

nach § 20 der Leitlinie der Deutschen Bischofskonferenz in der 

damals gültigen Fassung entsprach. 
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Auch hier wurde die Untersuchung unmittelbar eingeleitet, als 

… Hinweise auf ehrenamtliche Tätigkeiten eingingen, wurden 

diese untersagt. Durch Verfügung vom … wurde eine Untersu-

chung eingeleitet und eine kanonische Verwarnung ausgespro-

chen. 

Hier ist besonders bemerkenswert, dass in einem Vermerk des 

Justiziars … unter dem … in der Akte ausdrücklich der Opfer-

schutz erwähnt ist, der den Betroffenen sonstig abgesprochen 

wird.“ 

Auf eine eingehende Kommentierung dieser Angaben kann gutachterlicher-

seits verzichtet werden. Denn die gutachterlichen Feststellungen und Bewer-

tungen werden mit diesen Einlassungen von vornherein nicht entkräftet, oder 

auch nur infrage gestellt. 

ff) Fallbeispiel Nr. 2 

Kursorisch zusammengefasster Sachverhalt: 

Der Pfarrer wurde erstmals zu Beginn des zweiten Jahrtausends auffällig, 

und zwar dadurch, dass er gemeinsam mit Messdienern die im Pfarrhaus be-

findliche Sauna aufsuchte. Diese Vorgänge blieben aus Sicht des Pfarrers 

sanktionslos, intensivere Nachforschungen oder gar Kontrollmaßnahmen er-

folgten nicht. 

Mitte der 2000er Jahre ging der Pfarrer im Auftrag des VDD ins Ausland. Dort 

wurde gegen ihn nach kurzer Zeit ein Strafverfahren wegen zumindest sexu-

eller Belästigung von Jungen im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren 
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eingeleitet. Noch während des im Ausland laufenden Strafverfahrens wurde 

gegen den Pfarrer auch in Deutschland Anzeige wegen sexuellen Miss-

brauchs Minderjähriger erstattet. Der Pfarrer war geständig, letztendlich 

wurde er ausschließlich wegen der in Deutschland begangenen Taten zu ei-

ner Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt. Die kirchenrechtliche Vorun-

tersuchung wurde durch Bischof Dr. Mussinghoff unmittelbar nach der An-

zeigeerstattung gegen den Priester in Deutschland eingeleitet; entspre-

chende Ergebnisse wurden an die Glaubenskongregation bereits nach eini-

gen Monaten übermittelt. Nahezu ein halbes Jahrzehnt nach seinem Ge-

ständnis wurde das Verfahren in Rom wieder aktiv betrieben und endete mit 

einer Laisierung des Pfarrers. 

Gutachterliche Bewertung: 

Diesem Sachverhalt kommt mit Blickrichtung auf die Verantwortlichen des 

Bistums, namentlich auch des Bischof Dr. Mussinghoff, insbesondere des-

halb besondere Bedeutung zu, da sich dieser in einem Zeitraum abspielte, in 

dem die Problematik sexuellen Missbrauchs Minderjähriger durch Priester 

bereits breit öffentlich diskutiert wurde und Gegenstand einer Vielzahl von 

Presseberichterstattungen war. Daher wäre spätestens jetzt eine bei weitem 

höhere Sensibilität des Bischof Dr. Mussinghoff für diese Problematik zu er-

warten gewesen. Dies gilt umso mehr in Anbetracht der vorstehend bereits 

geschilderten Fallbeispiele 1, 3, 4 und 5, aufgrund derer Bischof Dr. Mussing-

hoff mit der Behandlung von Fällen sexuellen Missbrauchs und den damit 

verbundenen Risiken bereits vielfältige einschlägige und negative Erfahrun-

gen gemacht hatte. 

Vor diesem Hintergrund steht mit Blickrichtung auf Bischof Dr. Mussinghoff 

aus Gutachtersicht fest, dass  
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- er auch in die Behandlung dieses Falls eingebunden war;  

- es insoweit unter seiner (Mit-)Verantwortung bereits zu Beginn der 

2000er Jahre nicht zu den in Anbetracht der Saunabesuche des Pfar-

rers in Begleitung Jugendlicher gebotenen intensiven Nachforschun-

gen kam, sondern die gänzlich unzulängliche und für Sexualstraftäter 

typische verniedlichende Einlassung des betroffenen Priesters einfach 

nur hingenommen wurde;  

- sich die Verantwortlichen des Bistums damals zu Beginn der 2000er 

Jahre noch nicht einmal ansatzweise die Frage stellten, wie man mit 

einem Lehrer und/oder Kindergärtner verfahren wäre, der derartige 

Saunabesuche mit seinen minderjährigen Schutzbefohlenen durch-

führt, und weshalb dies anders zu bewerten sei als der vorliegende Fall 

von Saunabesuchen eines Pfarrers in Begleitung von Minderjährigen;  

- zunächst keinerlei Aktivitäten der Verantwortlichen des Bistums, ins-

besondere auch des Bischof Dr. Mussinghoff, mit Blickrichtung auf die 

möglichst umfassende Betreuung der Opfer, einschließlich entspre-

chender Hilfsangebote, erkennbar sind, sondern vielmehr sogar noch 

über das Geständnis des Pfarrers im Jahr 2010 hinaus die Fürsorge für 

den Priester bzw. Täter im Vordergrund stand;  

- dies namentlich auch im Hinblick auf diejenigen ausländischen Be-

troffenen gilt, die nach ihren, zumal aufgrund der im Bistum bekannten 

Vorgeschichte glaubwürdigen Angaben von diesem Pfarrer zumindest 

sexuell motiviert beeinträchtigt wurden;  
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- gerade auch dieser Fall wiederum zeigt, zu welchen Problemstellungen 

und sich oftmals verifizierenden Risiken für potentielle Opfer die soge-

nannten „Versetzungsfälle“ führen können;  

- zumal aufgrund der entsprechenden Versäumnisse im Fallbeispiel 1 

nicht nachvollziehbar ist, weshalb das kirchenrechtliche Verfahren trotz 

des Geständnisses des betroffenen Pfarrers mehr als fünf Jahre andau-

erte und insoweit keinerlei Aktivitäten des Bischof Dr. Mussinghoff im 

Hinblick auf eine Beschleunigung des römischen Verfahrens festzustel-

len sind.  

Angaben des Bischof Dr. Mussinghoff: 

Die Ausführungen des Bischof Dr. Mussinghoff zu diesem, sich von Be-

ginn der 2000er Jahre an bis zur Mitte der 2010er Jahre erstreckenden 

Sachverhalt sind ausführlich und von dem Bestreben geleitet, den nach 

Einschätzung der Gutachter defizitären Umgang mit Fällen sexuellen 

Missbrauchs selbst noch bis Mitte der 2010er Jahre zu rechtfertigen bzw. 

zu relativieren. Umso mehr soll die Einlassung des Bischof Dr. Mussing-

hoff auch an dieser Stelle umfassend wiedergegeben werden: 

„In der Akte findet sich eine anonyme Meldung über Sau-

nagänge des Priesters mit Messdienern. 

Grundsätzlich wäre einer anonymen Anzeige nicht nachgegan-

gen worden, da, was offenkundig ist, häufig anonyme Anzeigen 

über angebliches Fehlverhalten von Amtsträgern und natürlich 

auch Priestern erfolgen. Dessen ungeachtet erfolgte die 
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Anweisung an den Hauptabteilungsleiter Personal, sich um die-

sen Vorwurf zu kümmern. 

Unmittelbar nach Kenntnis durch das Generalvikariat wurde 

dem … der Saunagang untersagt. 

Weitere Meldungen, oder Hinweise auf Straftaten erfolgten 

nicht. 

Seit … befand sich … in …. 

Im Jahre … kam es dann zu einer Strafanzeige gegen …, vorher 

wurden allerdings Gerüchte bekannt, dass Vorwürfe gegenüber 

… erhoben wurden.  

Daraufhin bat am … in einem Schreiben … die Pfarrgemeinden, 

sich bei Verdachtsfällen an den Missbrauchsbeauftragten zu 

wenden. Vorsitzender der Kommission sexuellen Missbrauchs 

war zum damaligen Zeitpunkt …. 

Das Generalvikariat leitete dann eine Untersuchung ein. Selbst-

verständlich wurde in Presseberichten auch der Hinweis auf die 

Unschuldsvermutung erteilt, gleichzeitig mitgeteilt, dass ein Un-

tersuchungsverfahren eingeleitet wurde. Nach der Strafanzeige 

wurde unmittelbar die Suspendierung ausgesprochen und ein 

kirchenrechtliches Verfahren eingeleitet. 

Unter dem … hat sich der Missbrauchsbeauftragte positiv über 

den Umgang mit dem hiesigen Fall geäußert. 
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Unter dem … gab Bischof Dr. Mussinghoff eine Stellungnahme 

ab, in der er den hohen Wert des Opferschutzes betonte. 

Am … (Anmerkung: dem Tag der Stellungnahme des Bischof Dr. 

Mussinghoff) erstattete … Selbstanzeige. 

Am … teilte der Missbrauchsbeauftragte mit, dass ihn … (An-

merkung: fünf Monate vorher) gebeten habe, Kontakt zu den Op-

fern aufzunehmen. Der Missbrauchsbeauftragte erstellte dann 

unter dem … (Anmerkung: drei Monate nach der Aufforderung 

durch einen hochrangigen Mitarbeiter des Generalvikariats) An-

schreiben an die Opfer. 

Im Jahr … forderte Herr … alle Mitarbeiter, die mit … zusam-

mengearbeitet hatten, auf, ihm vertraulich mitzuteilen, ob wei-

tere Vorwürfe erhoben werden. Im Jahr … weist Herr … darauf 

hin, dass therapeutische Hilfe für Opfer angeboten wird und 

durch das Bistum übernommen wird. Unter dem … wird zum 

Beispiel ein konkreter Therapeutenvorschlag für ein Opfer über-

mittelt und auch die Kosten übernommen. 

… (Anmerkung: nahezu drei Jahre nach der Strafanzeige gegen 

den Pfarrer in Deutschland) schreibt die Deutsche Bischofskon-

ferenz auf den erhobenen Vorwurf fehlenden Umgangs mit den 

Opfern das Folgende: 

„Gleichwohl weiß die Kirche sehr wohl um die Ver-

antwortung für Kinder und Familien. Experten ha-

ben abgeraten, während der Ermittlungen auch nur 
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den Eindruck einer wie auch immer gearteten Ein-

flussnahme aufkommen zu lassen.“ 

Zwischenzeitlich wurde durch Herrn …, den Vorsitzenden einer 

Initiative zum Schutz der Opfer e. V., vehement gefordert, dass 

sich hohe kirchliche Würdenträger mit den Opfern treffen soll-

ten. 

Erstaunlicherweise erklärte dann das Opfer … gegenüber …, 

dass er nicht mehr von Herrn … vertreten werden wolle. Ein ent-

sprechendes Schreiben findet sich in den Akten und trägt das 

Datum des …. Das Opfer begründet dies damit, dass 

„dieser einen Krieg gegen die Kirche führe“. 

Unter dem … (Anmerkung: weit mehr als vier Jahre nach dem 

Geständnis der Taten in Deutschland und circa sieben Jahre 

nach Bekanntwerden der Vorwürfe ausländischer Betroffener) 

erstellte das Bistum eine Presseerklärung, in der der ausdrückli-

che Wille zur rückhaltlosen Aufklärung betont wird. 

Zu dem immer wieder erhobenen Vorwurf der Ablehnung eines 

persönlichen Treffens verwies der Generalvikar am … auf die 

Gesprächsangebote durch den Missbrauchsbeauftragten bzw. 

die angebotenen therapeutischen Hilfen. 

Das strafrechtliche Urteil gegen … wurde durch Zurückweisung 

der Revision am … rechtskräftig. Ohne Verzögern wurde das kir-

chenrechtliche Verfahren eingeleitet. 
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Unter dem … teilte dann der damalige Generalvikar … mit, dass 

er es begrüße, dass das kirchenrechtliche Verfahren verhältnis-

mäßig schnell beendet worden sei.“ 

Auch diesbezüglich werden sich die Gutachter weitestgehend einer Kom-

mentierung der Angaben des Bischof Dr. Mussinghoff enthalten. Es möge 

jeder Leser dieses Gutachtens für sich selbst entscheiden, ob dies ein adä-

quater Umgang mit dem Pfarrer im Fallbeispiel 2 ist. Hierbei wird insbeson-

dere zu bedenken sein, dass auf diejenigen ausländischen Kinder, die die se-

xuellen Übergriffe des Pfarrers – zumal in Anbetracht der zwischenzeitlich 

feststehenden Gesamtgeschichte – glaubwürdig dargelegt haben, zunächst 

überhaupt nicht zugegangen wurde. Zudem bleibt die Frage, ob es Mitte der 

2000er Jahre und aufgrund des bis dahin gewonnenen fallspezifischen und 

generellen Kenntnisstandes zu Fällen sexuellen Missbrauchs wirklich noch 

vertreten werden konnte, den betroffenen Pfarrer ins Ausland zu versetzen. 

Des Weiteren ist auch zu fragen, ob die dargestellten Bemühungen im Hin-

blick auf ein Zugehen auf die Opfer in Deutschland tatsächlich dem gebote-

nen seelsorgerischen Anspruch gerecht werden. Die nahezu sechsjährige 

Dauer des kirchenrechtlichen Verfahrens ist zudem aus Sicht der Gutachter 

allein schon deshalb nicht nachvollziehbar, weil der Täter unmittelbar nach 

Einreichung der Strafanzeige gegen ihn und damit bereits im zeitlichen Zu-

sammenhang mit der Einleitung des kirchenrechtlichen Verfahrens ein Ge-

ständnis abgelegt hatte. 
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gg) Fallbeispiel Nr. 6 

Kursorisch zusammengefasster Sachverhalt: 

Mitte der 2010er Jahre wird bei dem betroffenen Geistlichen umfangreiches 

Bildmaterial mit kinderpornographischem Inhalt sichergestellt. Im Zuge der 

weiteren Ermittlungen stellt sich heraus, dass der Geistliche nicht nur kinder-

pornographisches Bildmaterial besessen, sondern dies auch an Dritte weiter-

gegeben hat. Es kommt auf Initiative des Bischof Dr. Mussinghoff zur Einlei-

tung eines kirchenrechtlichen Strafverfahrens. Dieses Strafverfahren endet 

mit einem Dekret des Bischofs, das verschiedene Auflagen zu Lasten des 

Geistlichen vorsieht. Des Weiteren wird festgelegt, dass nach Ablauf der drei-

jährigen Bewährungszeit erneut über die weitere Verwendung im Dienst des 

Bistums zu entscheiden ist. Am Ende dieser Bewährungszeit hat sich der 

Geistliche zudem einer neuerlichen forensischen Begutachtung zu unterzie-

hen. 

Gutachterliche Bewertung: 

Bischof Dr. Mussinghoff ist mit Blickrichtung auf den vorliegenden Sachver-

halt naturgemäß nur bis zu seiner Emeritierung als Bischof von Aachen im 

Jahr 2015 verantwortlich. 

Gleichwohl zeigt dieser sich zum Ende seiner Amtszeit ereignende Sachver-

halt mit Blickrichtung auf das Verhalten von Bischof Dr. Mussinghoff wiede-

rum auf, dass 
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- seine ausweislich der mit ihm abgestimmten Mitschrift zu seiner Be-

fragung vom 28.02.2020 wie folgt dokumentierte Einstellung seiner-

seits zum Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs: 

„… 

Es habe aber auch Fälle gegeben, in denen die Täter sich 

sofort geständig zeigten. Traurig habe es Bischof em. Dr. 

Mussinghoff immer gestimmt, wenn die Beschuldigten 

nach ihrem weiteren Schicksal im Bistum gefragt hätten. 

Manchen habe er erklären müssen, dass ihre seelsorgeri-

sche Tätigkeit nun beendet sei. Man habe dann aber ver-

sucht, die Priester in anderen Bereichen, beispielsweise 

im Altenheim oder in der Verwaltung, einzusetzen; eben 

dort, wo sie nicht mit Kindern und Jugendlichen in Kon-

takt kamen. Denn ein Priester bliebe nun mal sein Leben 

lang Priester.“ 

(Hervorhebungen durch die Gutachter) 

selbst zum Ende seiner Amtszeit, und mithin noch nach den intensiven 

öffentlichen Debatten über sexuellen Missbrauch in der Kirche ab dem 

Jahr 2010 und trotz seiner zahlreichen Erfahrungen mit schlimmsten 

Fällen sexuellen Missbrauchs unverändert Bestand hatte; 

- sich diese Grundhaltung des Bischof Dr. Mussinghoff durch sämtliche 

geschilderten Fälle zieht, und zwar bis hin zur Inkaufnahme (straf-) 

rechtlicher Risiken und einer besonderen Gefährdungslage für 
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denkbare zukünftige Opfer eines auffällig gewordenen und später wie-

der eingesetzten Priesters; 

- sich damit neuerlich der Grundkonflikt bzw. die Grundfrage zeigt bzw. 

stellt, ob und aus welchem Grund bei einem grundsätzlich bestehen-

den Gefährdungspotential Gläubige und vor allem deren Kinder, oft-

mals sogar ohne die Hintergründe zu kennen, einem derartigen Risiko-

potential ausgesetzt werden können und dürfen; 

- sich zudem alternativ nicht die Frage stellt, einen Priester und Mitbru-

der vollständig ins Bodenlose fallen zu lassen, sondern diesem viel-

mehr eine Vielzahl von Möglichkeiten der Resozialisierung außerhalb 

der seelsorgerischen Tätigkeit geboten werden kann und sollte; 

- Bischof Dr. Mussinghoff auch zum Ende seiner Amtszeit nicht in der 

Lage war, sich all diesen Fragen zu stellen und die gebotene Abwä-

gung zwischen Opfer- und Täterschutz ergebnisoffen und transparent 

vorzunehmen. 

Angaben des Bischof Dr. Mussinghoff: 

Zu diesem Sachverhalt führt Bischof Dr. Mussinghoff aus:  

„Von diesem Fall erlangte das Generalvikariat Kenntnis unter 

dem … Bereits unter dem … wurde die Beurlaubung ausgespro-

chen. Unter dem … wurde das kirchenrechtliche Verfahren ein-

geleitet. Die Besonderheit dieses Verfahrens ist, dass ein Gut-

achten renommierter Wissenschaftler über eine Rückfallwahr-

scheinlichkeit eingeholt wurde. 
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Hinsichtlich des kirchenrechtlichen Verfahrens wollte die Glau-

benskongregation eine Voruntersuchung durchführen bzw. er-

teilte den Rat, diese Voruntersuchung durchzuführen. Unter dem 

… schrieb Dr. Mussinghoff an die Glaubenskongregation: 

„Damit sie mich recht verstehen: Ich halte die von 

ihnen erbetene Durchführung einer Voruntersu-

chung für eine zeitliche Verzögerung des Verfah-

rens.“ 

Aufgrund dieses Schreibens wurde das kirchenrechtliche Ver-

fahren deutlich beschleunigt. 

Weshalb dann der Vorwurf erhoben wird, man habe Verfahren 

in die Länge gezogen, ist nicht verständlich.“ 

Die Mitteilungen des Bischof Dr. Mussinghoff zu diesem Sachverhalt sind zu-

treffend. Allerdings wird mit ihnen gerade nicht auf die gutachterliche Bewer-

tung dieses Sachverhalts eingegangen; dies namentlich mit Blickrichtung auf 

die Fragestellung, weshalb der betroffene Geistliche, anders als ein Kinder-

gärtner oder Grundschullehrer in einem vergleichbaren Fall, nach drei Jahren 

wieder in der Seelsorge eingesetzt werden soll. Der Vorwurf, das vorliegende 

kirchenrechtliche Verfahren sei „in die Länge gezogen“ worden, wurde sei-

tens der Gutachter nicht erhoben. 
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hh) Fallbeispiel Nr. 7 

Kursorisch zusammengefasster Sachverhalt: 

Der Pfarrer wurde Anfang der 1950er Jahre und zu Beginn der 1970er Jahre 

wegen sexuellen Missbrauchs von insgesamt 22 minderjährigen Jungen zu 

einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten sowie einem Jahr 

und neun Monaten verurteilt. 

Kurz nach seinem Amtsantritt Mitte der 1990er Jahre wurde dem betroffenen 

Priester durch Bischof Dr. Mussinghoff „aufgrund der mit Ihnen (Anmerkung: 

dem Priester) geführten Gespräche“ der Titel „Pfarrer“ verliehen. 

Gutachterliche Bewertung: 

Es ist nicht nachvollziehbar, wie Bischof Dr. Mussinghoff kurz nach seinem 

Amtsantritt zur Entscheidung gelangen konnte, diesen Pfarrer, der, durch 

rechtskräftige Strafurteile dokumentiert, unsagbares Leiden verursacht hat, 

mit der Verleihung des Pfarrertitels belobigen konnte. 

Angaben des Bischof Dr. Mussinghoff: 

Mit Schreiben vom 23.10.2020 (Anlage 2.2) lässt Bischof Dr. Mussinghoff zu 

seiner Entlastung Folgendes vorbringen:  

„Der weitere von Ihnen im Anschluss an die Konfrontations-

schrift aufgeworfene Sachverhalt ist ebenfalls nicht geeignet, 

Vorwürfe gegenüber unserem Mandanten zu erheben. Hierzu 

darf in aller Kürze dargestellt werden, dass die dem Priester 
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vorgeworfenen Taten nach Kenntnis unseres Mandanten ganz 

erheblich lange zurücklagen. An unseren Mandanten wurde 

nach seiner Erinnerung nahezu zum Lebensende des Betroffe-

nen durch eine Klostergemeinschaft der Wunsch herangetragen, 

diesen noch zum Priester (Anmerkung: gemeint ist wohl „Pfar-

rer“) zu ernennen. Auch in diesem Fall hat unser Mandant weder 

etwas vertuscht noch irgendjemanden geschützt.“ 

Diese Ausführungen sind nicht geeignet, an der gutachterlichen Einschät-

zung etwas zu ändern. Ergänzend anzumerken ist lediglich, dass der zweifach 

als Missbrauchs(serien)täter verurteilte Pfarrer zwölf Jahre nach der Verlei-

hung des Pfarrertitels verstarb. Der Vorwurf der Vertuschung oder des Täter-

schutzes wurde im Hinblick auf das Handeln des Bischof Dr. Mussinghoff in 

diesem Fallbeispiel zu keinem Zeitpunkt erhoben. 

ii) Gutachterliche Gesamtbewertung und zusammenfassende Angaben 

des Bischof Dr. Mussinghoff hierzu 

Gutachterliche Gesamtbewertung: 

Auf Grundlage der gesichteten Akten, der konfrontationsgegenständlichen 

sieben Sachverhalte, der Mitteilungen der befragten Zeitzeugen sowie der 

Angaben von Bischof Dr. Mussinghoff ist aus Gutachtersicht sein Verhalten 

wie folgt zu bewerten: 

(1) Die geschilderten Einzelsachverhalte belegen, dass Bischof Dr. Mus-

singhoff primär, wenn nicht sogar nahezu ausnahmslos, sein Verhal-

ten im Zusammenhang mit Fällen sexuellen Missbrauchs am Täter-

schutz ausgerichtet hat. Die gebotene Fürsorge oder auch nur die 
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Beachtung der Opfer unterblieb demgegenüber oder wurde sogar von 

vornherein ausgeblendet. 

Auch in seiner Befragung spielten die Opfer aus Sicht des Bischof 

Dr. Mussinghoff von vornherein keine Rolle, während er – ausweislich 

der mit ihm abgestimmten Mitschrift zu dieser Befragung – sich früher 

dazu bekannte, und auch heute noch dazu bekennt, dass für ihn die 

Fürsorge gegenüber dem jeweiligen betroffenen Priester von überra-

gender Bedeutung ist. So gab Bischof Dr. Mussinghoff im Rahmen sei-

ner Befragung insoweit u. a. Folgendes an: 

„… 

Daraufhin habe er Gespräche mit den Beschuldigten ge-

führt und diese mit den gegen sie erhobenen Vorwürfen 

konfrontiert. Im Rahmen dieser Gespräche habe er den 

Beschuldigten auch die Konsequenzen für ihre Taten auf-

gezeigt. Zum Teil seien die Gespräche sehr schwierig ver-

laufen. Oft sei es so gewesen, dass die Priester alles abge-

stritten hätten. Es habe aber auch Fälle gegeben, in denen 

die Täter sich sofort geständig zeigten. Traurig habe es Bi-

schof em. Dr. Mussinghoff immer gestimmt, wenn die Be-

schuldigten nach ihrem weiteren Schicksal im Bistum ge-

fragt hätten. Manchen habe er erklären müssen, dass ihre 

seelsorgerische Tätigkeit nun beendet sei. Man habe dann 

aber versucht, die Priester in anderen Bereichen, bei-

spielsweise im Altenheim oder in der Verwaltung, einzu-

setzen; eben dort, wo sie nicht mit Kindern und Jugendli-

chen in Kontakt kamen. Denn ein Priester bliebe nun mal 
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sein Leben lang Priester. Eine Laisierung sei erst nach 

Durchführung eines großen Strafverfahrens möglich. (Er-

gänzung Bischof Dr. Mussinghoff: Danach gab es eine 

Zeit, wo Laisierungen häufig und zügig durchgeführt wur-

den („Postkarten-Laisierungen“) Bischof em. Dr. Mussing-

hoff habe sich zu seiner Zeit als bischöflicher Kaplan in 

Münster mit vielen Gutachten zu den Tätern in der Kirche 

auseinandergesetzt. Damals sei man so vorgegangen, 

dass man den einschlägigen Priestern therapeutische 

Hilfe zuteil werden ließ und sie dann irgendwann wieder 

in der Seelsorge einsetzte. 

Weiter schilderte Bischof em. Dr. Mussinghoff, dass es auf 

Seiten der Opfer oft schwierig gewesen sei, die Wahrheit 

zu ergründen. Zumeist hätten die Eltern die betroffenen 

Kinder keiner Befragung aussetzen wollen. In solchen Fäl-

len habe es dann Gespräche zwischen dem Personalchef 

und den Eltern gegeben. Manchmal hätten aber nicht ein-

mal die Eltern etwas sagen wollen. (Änderung/Ergänzung 

Bischof Dr. Mussinghoff: Manchmal hätten aber nicht ein-

mal die Eltern aussagen wollen, um ihr Kind nicht erneut 

mit den schrecklichen Erfahrungen zu konfrontieren.) 

… 

Nach seinem eigenen Umgang mit den Fällen sexuellen 

Missbrauchs befragt, erläutert Bischof em. Dr. Mussing-

hoff, dass bei ihm zum Teil auch anonyme Briefe einge-

gangen seien. Diese habe er nicht bearbeitet – jedenfalls 
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nicht im eigentlichen Sinne. Vielmehr habe er die Briefe 

an die zuständigen Regionaldekane übermittelt, mit der 

Bitte, die beschuldigten Priester über die gegen sie erho-

benen Beschuldigungen zu informieren. Es sei Bischof 

em. Dr. Mussinghoff nämlich wichtig gewesen, dass die 

betroffenen Priester von den im Raum stehenden Vor-

würfen Kenntnis hatten. Weitere Konsequenzen seien aus 

den anonymen Schreiben jedoch nicht gezogen worden. 

(Änderung Bischof Dr. Mussinghoff: Anonyme Anzeigen 

wurden nicht bearbeitet.) 

… 

Bischof em. Dr. Mussinghoff erinnerte sich in diesem Zu-

sammenhang weiter daran, dass es Fälle gegeben habe, 

in denen Gerüchte in den Pfarreien so laut geworden 

seien, dass die Bistumsleitung sich gezwungen gesehen 

habe, die betroffenen Priester mit den Vorwürfen zu kon-

frontieren oder eine Voruntersuchung einzuleiten. Bischof 

em. Dr. Mussinghoff habe es grundsätzlich so gehand-

habt, dass er aktiv wurde, wenn in den Pfarreien geredet 

wurde. Teilweise habe man Priester aufgrund des Gere-

des nicht in den Pfarreien belassen können. Die Bistums-

leitung habe diese Priester dann zu Deeskalationszwe-

cken versetzt, auch wenn die Schuldfrage nicht abschlie-

ßend geklärt werden konnte. Bischof em. Dr. Mussinghoff 

habe jedoch einen Fall erlebt, bei dem ein Priester auf-

grund falscher Vorwürfe zwei Jahre lang unschuldig im 
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Gefängnis gesessen habe. Dieser Fall habe ihn betroffen 

gemacht. 

Im weiteren Verlauf schilderte Bischof em. Dr. Mussing-

hoff den Fall eines Priesters, den man nach erfolgreicher 

Therapie im Einklang mit dem durch das Bistum in Auftrag 

gegebenen psychiatrischen Gutachten wieder als Pfarrer 

eingesetzt habe. Dort sei er von den Gemeindereferenten 

aber förmlich „herausgedrängt“ worden. Daraufhin folg-

ten Aufenthalte in einem Schwester- und in einem Arbei-

terheim. Letztlich habe man ihn eines Verstoßes gegen die 

ihm durch das Bistum erteilten Auflagen überführt und 

aus dem Klerikerstand entlassen. Auch wenn ein gewisses 

Risiko immer verbleibe, ist Bischof em. Dr. Mussinghoff 

grundsätzlich der Auffassung, dass man auch Täter retten 

könne. Aus seiner Sicht müsste es für Priester, die sich an 

ihre Auflagen hielten, Möglichkeiten geben, weiterhin in 

der Seelsorge tätig zu sein. (Ergänzung Bischof Dr. Mus-

singhoff: Aus seiner Sicht müsste es für Priester, die sich 

an ihre Auflagen hielten, Möglichkeiten geben, weiterhin 

begrenzt und unter Aufsicht in der Seelsorge tätig zu 

sein.“) 

(Hervorhebungen durch die Gutachter) 

(2) Wie die geschilderten, konfrontationsgegenständlichen Sachverhalte 

zeigen, hat Bischof Dr. Mussinghoff sich stets so verhalten, wie er es 

auch noch im Februar 2020 für richtig hielt: Er ist trotz seines spätes-

tens seit seiner Beschäftigung mit dem Fallbeispiel 1 umfassend 
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bestehenden Problembewusstseins aus Gründen des Täterschutzes 

das Risiko weiterer Opfer eingegangen. Die Frage, ob er dieses Risiko 

auch im Falle eines Kindergärtners/Grundschullehrers eingegangen 

wäre, hat er sich, soweit ersichtlich, ebenso wenig vorgelegt, wie die 

sich hieran konsequenterweise anschließende Frage, worin nun ei-

gentlich tatsächlich der Unterschied zwischen dem Kindergärt-

ner/Grundschullehrer und einem Priester in derartigen Konstellatio-

nen, zumal aus Sicht der bereits missbrauchten, aber auch der denk-

baren präsumtiven Opfer, bestehen soll. 

(3) Spätestens seit dem Fallbeispiel 1 war und ist Bischof Dr. Mussinghoff 

darüber hinaus sogar bekannt, dass der von ihm praktizierte Täter-

schutz aus Sicht des staatlichen Rechts strafrechtlich relevante Risiken, 

aber auch die Gefahr einer erheblichen Rufschädigung der Kirche, mit 

sich bringt. Beide Risiken, von denen sich jedenfalls dasjenige mit 

Blickrichtung auf die Rufschädigung der Kirche spätestens seit dem 

Jahr 2000 zunehmend realisiert hat, ist er um des aus seiner Sicht ge-

botenen Täterschutzes willen eingegangen. 

(4) Hinzu tritt, dass Bischof Dr. Mussinghoff spätestens seit dem Fallbei-

spiel 1 offenkundig in Kauf genommen hat, dass weitere ihm als „Hir-

ten“ anvertraute Minderjährige und Schutzbefohlene dem Risiko sexu-

ellen Missbrauchs ausgesetzt wurden. 

(5) Ebenfalls spätestens seit dem Fallbeispiel 1 war und ist Bischof 

Dr. Mussinghoff sich im Klaren darüber, dass namentlich mit Blickrich-

tung auf Fälle sexuellen Missbrauchs im Generalvikariat Vertu-

schungshandlungen, wie insbesondere Aktenvernichtungen und Ak-

tensäuberungen, stattgefunden haben und demzufolge auch für die 
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Zukunft zu befürchten waren. Bemühungen seinerseits, derartige Ver-

tuschungshandlungen für die Zukunft zu verhindern, lassen sich den 

Akten nicht entnehmen. 

(6) Abschließend hervorzuheben ist, dass Bischof Dr. Mussinghoff trotz 

des vorstehenden Befundes, der sein eigenes Handeln in der Vergan-

genheit betrifft, bis zum heutigen Tage ein diesbezügliches Verantwor-

tungs- und/oder Schuldbewusstsein nicht hat erkennen lassen. Er ver-

mittelt den Eindruck, er habe auch aus heutiger Sicht alles richtig ge-

macht. 

Zusammenfassende Angaben des Bischof Dr. Mussinghoff: 

Neben den allgemeinen und bereits in den Grundzügen geschilderten Anga-

ben im Rahmen seiner als Anlage 2.1 beigefügten Stellungnahme (dortige 

Seiten 1 bis 15; siehe hierzu bereits oben [aa.]) soll aus Sicht des Dr. Mus-

singhoff mit folgender zusammenfassender Erwiderung der gutachterlichen 

Gesamtbewertung entgegengetreten werden: 

„Zusammenfassend kann daher festgestellt werden, dass so-

wohl für den weit zurückliegenden Fall 1, der zeitlich außerhalb 

der Verantwortlichkeit des betroffenen Generalvikars (Anmer-

kung: gemeint sein dürfte wohl der Bischof) liegt, als auch für 

die weiteren Fälle festgehalten werden (Anmerkung: kann?), 

dass nach Maßgabe der jeweils gültigen Verhaltensregeln, 

seien sie nun schriftlich oder nicht schriftlich, gehandelt wurde. 

Natürlich ist es so, dass dann, wenn sämtliche Instrumentarien, 

die nach dem Jahr 2010 geschaffen wurden, bereits im Jahre 

1995 vorhanden gewesen wären, ein anderer Umgang erfolgt 
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wäre. Vermutlich hätten sich dann im … (Anmerkung: Fallbei-

spiel 2) die Opfer deutlich früher gemeldet. 

Dafür, dass diese Instrumente in Form der jeweiligen Leitlinien 

oder Handlungsempfehlungen nicht vorhanden waren, sind al-

lerdings weder ein amtierender Bischof noch ein Generalvikar 

verantwortlich zu machen. Diese Instrumente sind durch die 

Deutsche Bischofskonferenz zu den dargelegten Zeitpunkten 

verabschiedet worden. 

Die staatlichen Organe haben sich lobend über die Praxis des 

Bistums Aachen im Zusammenhang mit der Behandlung der 

Missbrauchsfälle geäußert. Unzweifelhaft ist es so, dass die Um-

setzung der jeweiligen Leitlinien in Aachen vollumfänglich und 

zu sehr frühen Zeitpunkten erfolgt ist, unter der Verantwortung 

des Herrn Bischof em. Dr. Heinrich Mussinghoff. Es ist mehr als 

befremdlich, dass dies in der Konfrontationsschrift überhaupt 

nicht erwähnt ist, insbesondere nicht die lobenden Erwähnun-

gen der Praxis des Bistums durch die Staatsanwaltschaft Aachen 

und die Missbrauchsbeauftragten. 

Leider kann der Eindruck nicht von der Hand gewiesen werden, 

dass positive Aspekte der Behandlung der sicherlich schreckli-

chen Fälle nicht zur Kenntnis genommen worden sind, da in der 

Konfrontationsschrift einzig ein entlastender Umstand eine Rolle 

spielt, nämlich die Äußerung des Generalvikars, dass man aus 

heutiger Sicht früher etwas anders gemacht hätte. 
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Der Opferschutz spielte entgegen den Darlegungen in der Kon-

frontationsschrift aus Sicht des Generalvikars und des Bischofs 

eine absolut hervorgehobene Rolle. Im … (Anmerkung: Fallbei-

spiel 1) hat man den Täter unter soziale Kontrolle gestellt, um zu 

befürchtende Rückfälle zu verhindern, was erfolgreich war. 

Dieser Fall ist behandelt worden ohne eine maßgebliche Leitli-

nie. Es soll das Leid der Opfer, die von dem betroffenen Priester 

zu einem Zeitpunkt missbraucht wurden, als der Generalvikar 

und der Bischof noch keine Verantwortung trugen, nicht an den 

Rand gestellt werden, um hier nicht missverstanden zu werden. 

Allerdings ist dann, als die Vorwürfe bekannt wurden, gehandelt 

worden. 

Es ist kaum vorstellbar, dass Sie, sehr geehrter Herr Kollege 

Dr. Wastl, Gespräche mit den verantwortlichen Missbrauchsbe-

auftragten geführt haben. Aus den Akten ist zu entnehmen, und 

dies hatten wir auch zitiert, dass sich Herr … lobend über die Art 

und Weise des Umgangs des Bistums mit der sehr schwierigen 

Problematik geäußert hat, so dass es nicht nachvollziehbar wäre, 

wenn dieses Lob in eine Kritik umschlagen würde.“ 

(Hervorhebungen durch die Gutachter) 

Zu dieser zusammenfassenden Erwiderung des Bischof Dr. Mussinghoff ist 

aus Gutachtersicht bereits alles gesagt. Diese Ausführungen vermögen auf-

grund der vorstehend ausführlich geschilderten Tatsachen Bischof Dr. Mus-

singhoff nicht, geschweige denn gänzlich, von seiner Verantwortung zu ent-

lasten. Dass die Eigenverantwortlichkeit des Handelns eines Bischofs unter 
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Hinweis auf die Tätigkeit der Deutschen Bischofskonferenz negiert bzw. rela-

tiviert wird, ist gleichwohl als nach Einschätzung der Gutachter irritierend 

hervorzuheben. Es ist nach dem Eindruck der Gutachter der Versuch der De-

legation der Verantwortlichkeit „nach oben“. 

 

 Generalvikar von Holtum (1997 bis 2015) 

Generalvikar von Holtum übernahm sein Amt im Jahr 1997, mithin noch nicht 

einmal zwei Jahre nach dem Amtsantritt des Bischof Dr. Mussinghoff. 2015 

und damit circa ein Jahr vor Ende der Amtszeit des Bischof Dr. Mussinghoff 

gab er das Amt des Generalvikars ab. Somit war Generalvikar von Holtum 

über circa achtzehn Jahre hinweg als Generalvikar und alter ego des Bischof 

Dr. Mussinghoff tätig. Er gehörte damit zum höchsten inneren Führungszirkel 

während des ganz überwiegenden Teils der Amtszeit des Bischof Dr. Mus-

singhoff. Demzufolge sind die mit Blickrichtung auf die Verantwortlichkeit 

des Bischof Dr. Mussinghoff vorstehend geschilderten Fallbeispiele mit einer 

Ausnahme (Fallbeispiel 7) auch im Hinblick auf die Beurteilung des Verhal-

tens des Generalvikar von Holtum von zentraler Bedeutung. 

Im Einzelnen: 

aa) Einschlägige Fallbeispiele, gutachterliche Bewertungen und diesbe-

zügliche generelle Einlassungen des Generalvikar von Holtum 

Generalvikar von Holtum wurde einerseits persönlich befragt und anderer-

seits dann, wie anlässlich dieser Befragung bereits avisiert, mit Schreiben 

vom 22.07.2020 mit den Fallbeispielen 1 bis 6 konfrontiert. Gleichzeitig wurde 
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ihm die Möglichkeit der Stellungnahme zu seiner Rolle in diesen Fallbeispie-

len und den hierauf aufbauenden gutachterlichen Bewertungen gegeben. Mit 

den als Anlage 3.1 und 3.2 beigefügten anwaltlichen Schreiben vom 

21.09.2020 sowie vom 23.10.2020 äußerte sich Generalvikar von Holtum zu 

den konfrontationsgegenständlichen Sachverhalten sowie den hierauf auf-

bauenden gutachterlichen Bewertungen. Die diesbezügliche Stellungnahme 

des Generalvikar von Holtum ist nahezu wortidentisch mit derjenigen des an-

waltlichen Vertreters des Bischof Dr. Mussinghoff, die unmittelbar zuvor be-

reits Gegenstand einer eingehenden gutachterlichen Auseinandersetzung 

war. Der Vollständigkeit halber ist anzumerken, dass sowohl der anwaltliche 

Vertreter des Bischof Dr. Mussinghoff als auch derjenige des Generalvikar 

von Holtum derselben Anwaltskanzlei angehören. 

Vor diesem Hintergrund ist das aus Gutachtersicht unmittelbar vorstehend 

zu Bischof Dr. Mussinghoff Gesagte für die Beurteilung der Verantwortlich-

keit des Generalvikar von Holtum entsprechend heranzuziehen. Namentlich 

gilt dies im Hinblick auf die gutachterliche Bewertung der nahezu identischen 

Einlassungen des Bischof Dr. Mussinghoff sowie des Generalvikar von 

Holtum. Daher kann an dieser Stelle grundsätzlich auf die zuvor gemachten 

generellen gutachterlichen Anmerkungen zur Verantwortlichkeit des Bischof 

Dr. Mussinghoff sowie zu seinen Einlassungen verwiesen werden. 

Im Einzelnen liegen der gutachterlichen Bewertung des Verhaltens des Ge-

neralvikar von Holtum die Fallbeispiele 1 bis 6 zugrunde. 
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bb) Aus Sicht des Generalvikar von Holtum in Relation zur gutachterlichen 

Beurteilung des Verhaltens des Bischof Dr. Mussinghoff entlastende 

Umstände 

Die folgenden entlastenden Umstände sind nach Einschätzung der Gutachter 

im Vergleich zur Beurteilung der persönlichen Verantwortlichkeit des Bischof 

Dr. Mussinghoff zugunsten des Generalvikar von Holtum zu berücksichtigen: 

(1) Anders als Bischof Dr. Mussinghoff räumt Generalvikar von Holtum 

ausweislich der mit ihm abgestimmten Mitschrift zu seiner Befragung 

im Hinblick auf die mangelnde Opferfürsorge Folgendes ein: 

„Abschließend äußerte sich Dompropst em. von Holtum 

dazu, was er es aus heutiger Sicht anders machen würde. 

Er sei der festen Überzeugung, dass die Opfer insbeson-

dere auch mit der Leitungsebene des Bistums ins Ge-

spräch kommen müssten. Er wisse heute nämlich, dass 

dies eine stärkere Entlastung für die Opfer bedeuten 

würde.“ 

(Hervorhebungen durch die Gutachter) 

Damit erkennt er einen der zentralen gutachterlichen Befunde, nämlich 

die mangelnde Opferfürsorge, als „aus heutiger Sicht“ zutreffend an. 

Dass er dies mit seiner schriftlichen Stellungnahme zumindest ein we-

nig relativieren will, ändert nichts daran, dass diese vorsichtig selbst-

kritische und zutreffende Einschätzung Anerkennung verdient. 
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Nichts anderes gilt für die ebenso als vorsichtig selbstkritisch zu quali-

fizierende Reflexion des Generalvikar von Holtum, die mit folgendem 

Auszug aus der abgestimmten Mitschrift zu seiner Befragung belegt 

wird: 

„Nach dem Umgang des Bistums mit den Opfern befragt, 

schilderte Dompropst em. von Holtum, dass es im Bereich 

der Opfer mit der Anerkennung des Leids durch die Deut-

sche Bischofskonferenz eine Kehrtwende gegeben habe. 

Seit diesem Zeitpunkt habe es zahlreiche Gespräche zwi-

schen den Missbrauchsbeauftragten und den Opfern ge-

geben.“ 

(Hervorhebungen durch die Gutachter) 

(2) Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass Generalvikar von Holtum 

hierarchisch dem Bischof untergeordnet war. Hinzu tritt, dass nach An-

gaben des Generalvikar von Holtum, die auch der Einschätzung der 

Gutachter entsprechen, Bischof Dr. Mussinghoff als ausgewiesener 

Kirchenrechtler und früherer Offizial die kirchenrechtlichen Fragen im 

Zusammenhang mit der Behandlung von Fällen sexuellen Miss-

brauchs sehr stark an sich gezogen hat. Dies bedeutet, dass namentlich 

mit Blickrichtung auf hier festgestellte kirchenrechtliche Versäumnisse 

Generalvikar von Holtum nur geringfügige Verantwortlichkeiten zuge-

wiesen werden können. 

(3) Als aus Gutachtersicht positiv und damit letztendlich auch entlastend 

zu bewerten ist schließlich, dass Generalvikar von Holtum nicht den 

Versuch unternimmt, unter Verweis auf sein hierarchisches Verhältnis 
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zum Bischof und/oder die fachliche Federführung des ihm unterstellten 

Leiters der Hauptabteilung Pastoralpersonal seine eigene Verantwor-

tung in Abrede zu stellen. Dies bedarf umso mehr der Erwähnung, als 

derartige, zu einer systemischen Kultur der Verantwortungslosigkeit 

führende Argumentationsmuster den Gutachtern aus anderen Zusam-

menhängen als durchaus phänotypisch bekannt sind. 

cc) Gutachterliche Gesamtbewertung  

Unter Würdigung der soeben geschilderten entlastenden Umstände sowie 

der bereits mit Blickrichtung auf Bischof Dr. Mussinghoff umfassend beurteil-

ten generellen Einlassungen ist aus Sicht der Gutachter der Umgang des Ge-

neralvikar von Holtum mit Fällen sexuellen Missbrauchs unter Zugrundele-

gung der Fallbeispiele 1 bis 6 wie folgt zu bewerten: 

(1) Die geschilderten Einzelsachverhalte aber auch seine eigenen Anga-

ben belegen, dass Generalvikar von Holtum sein Verhalten im Zusam-

menhang mit Fällen sexuellen Missbrauchs primär einseitig am Täter-

schutz ausgerichtet hat. Die gebotene Fürsorge oder auch nur die Be-

achtung der Opfer unterblieb demgegenüber weitestgehend oder 

wurde sogar von vornherein ausgeblendet. Dies hat sich erst ab dem 

Jahr 2010 langsam verändert. 

(2) Generalvikar von Holtum ist trotz seines spätestens seit seiner Be-

schäftigung mit dem Fallbeispiel 1 umfassend bestehenden Problem-

bewusstseins aus Gründen des Täterschutzes in den Fällen 2 bis 5 das 

Risiko weiterer Opfer eingegangen. Die Frage, ob er dieses Risiko auch 

im Falle eines Kindergärtners/Grundschullehrers eingegangen wäre, 

hat er sich, soweit ersichtlich, ebenso wenig vorgelegt, wie die sich 
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hieran konsequenterweise anschließende Frage, worin nun eigentlich 

tatsächlich der Unterschied zwischen dem Kindergärtner/Grundschul-

lehrer und einem Priester in derartigen Konstellationen, zumal aus 

Sicht der bereits missbrauchten, aber auch der denkbaren präsumtiven 

Opfer, bestehen soll. 

(3) Spätestens seit dem Fallbeispiel 1 war und ist Generalvikar von Holtum 

darüber hinaus sogar bekannt, dass der von ihm praktizierte Täter-

schutz aus Sicht des staatlichen Rechts strafrechtlich relevante Risiken, 

aber auch die Gefahr einer erheblichen Rufschädigung der Kirche, mit 

sich bringt. Beide Risiken, von denen sich jedenfalls dasjenige mit 

Blickrichtung auf die Rufschädigung der Kirche spätestens seit dem 

Jahr 2000 zunehmend realisiert hat, ist er erkennbar auch um des aus 

seiner Sicht gebotenen Täterschutzes willen eingegangen. 

(4) Noch schwerer wiegt jedoch, dass Generalvikar von Holtum seit dem 

Jahr 1997 (Fallbeispiel 1) sogar trotz eindeutiger strafrechtlicher Ent-

scheidungen staatlicher Gerichte in weiteren Fällen offenkundig in 

Kauf genommen hat, dass ihm anvertraute Minderjährige und Schutz-

befohlene dem Risiko sexuellen Missbrauchs ausgesetzt wurden. Dies 

hat er wiederum um des aus seiner Sicht gebotenen Täterschutzes wil-

len getan.  

(5) Ebenfalls spätestens seit seiner Beschäftigung mit dem Fallbeispiel 1 

war und ist Generalvikar von Holtum sich im Klaren darüber, dass na-

mentlich mit Blickrichtung auf Fälle sexuellen Missbrauchs im Gene-

ralvikariat Vertuschungshandlungen, wie insbesondere und beispiels-

weise Aktenvernichtungen und Aktensäuberungen, stattgefunden ha-

ben und demzufolge auch für die Zukunft zu befürchten waren. 
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Bemühungen seinerseits, derartige Vertuschungshandlungen für die 

Zukunft zu verhindern, lassen sich den Akten nicht entnehmen und 

werden von ihm auch nicht behauptet; dies vor dem Hintergrund, dass 

er als Leiter des Generalvikariats hierfür primär verantwortlich gewe-

sen wäre.  

(6) Zugunsten des Generalvikar von Holtum ist, wie bereits geschildert, 

festzuhalten, dass er jedenfalls „aus heutiger Sicht“ einräumt, dass es 

Aufgabe der Bistumsleitung gewesen wäre, mit den Opfern ins Ge-

spräch zu kommen.  

So erfreulich dieses teilweise Einräumen einer Verantwortlichkeit bzw. 

eines entsprechenden Fehlverhaltens „aus heutiger Sicht“ ist, bleibt 

gleichwohl die Frage, ob und inwieweit der, wie anhand der Ein-

zelsachverhalte nachgewiesen, unzulängliche Umgang des Generalvi-

kar von Holtum mit Fällen sexuellen Missbrauchs von ihm auch mit 

Blick auf sein Verhalten in der Vergangenheit hinreichend selbstkritisch 

bewertet wird und worin er die Ursachen für diese von ihm zu verant-

wortenden Versäumnisse sieht. 

(7) Sowohl die Befragung des Generalvikar von Holtum als auch die An-

gaben weiterer Zeitzeugen belegen, dass er entsprechend seiner Zu-

ständigkeit und seiner Machtfülle als Ortsordinarius in die Behandlung 

der Fälle sexuellen Missbrauchs umfassend eingebunden war. 
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 Generalvikar Collas (1978 bis 1997) 

Generalvikar Collas war in der ganz überwiegenden Amtszeit des Bischof Dr. 

Hemmerle in den Jahren 1978 bis 1994 dessen Generalvikar. Zu Beginn der 

Amtszeit des Bischof Dr. Mussinghoff war er dann noch circa ein Jahr für 

diesen tätig. Wie oben bereits im Rahmen der Bewertung des Umgangs mit 

Bischof Dr. Hemmerle mit Fällen des sexuellen Missbrauchs dargestellt (IX. 

3. c), handelte es sich bei Generalvikar Collas ausweislich der gesichteten Ak-

ten und der diesbezüglichen Angaben befragter Zeitzeugen um einen in ho-

hem Maße entscheidungsstarken und entscheidungsfreudigen Generalvikar. 

Wenn mehrere Zeitzeugen angaben, im Hinblick auf Generalvikar Collas sei 

im Bistum der Spitzname „Bokassa“ üblich gewesen, so illustriert auch dies 

eine durchaus dominante Persönlichkeit. Generalvikar Collas stand Bischof 

Dr. Hemmerle gegenüber, der seinerseits von nahezu allen insoweit befrag-

ten Zeitzeugen als in Verwaltungsangelegenheiten eher entscheidungs-

schwach und konfliktscheu beschrieben wurde. 

Generalvikar Collas übte vor diesem Hintergrund sein Amt selbstbewusst 

und dominant aus. Dass dies nicht geeignet ist, Bischof Dr. Hemmerle gänz-

lich von seiner Verantwortung für die ihm zugerechneten Fallbeispiele freizu-

sprechen, wurde bereits beschrieben. Gleichwohl ist diese Konstellation, die 

in der tatsächlichen Machtausübung die hierarchischen Verhältnisse nicht wi-

derspiegelt, im Hinblick auf die Beurteilung des Verhaltens des Generalvikar 

Collas von genereller Bedeutung. 

Vor diesem Hintergrund ist namentlich das Verhalten des Generalvikar Collas 

in Ansehung der Fallbeispiele 1, 4, 7, 10 und 13 zu bewerten: 
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aa) Fallbeispiel Nr. 1 

Dieser Pfarrer wurde im Wissen um mehrere sexuelle Missbrauchstaten sei-

nerseits in der Vergangenheit zunächst als Militärpfarrer und später dann 

wieder in einer Pfarrei eingesetzt. Hier kam es dann wiederum zu sexuellen 

Missbrauchshandlungen, die letztendlich zu seiner Verurteilung zu einer Ge-

samtfreiheitsstrafe von vier Jahren führte. Trotz der offenkundig und doku-

mentiertermaßen erfolgten Aktensäuberungen steht fest, dass Generalvikar 

Collas Kenntnis von den Vortaten hatte und damit bewusst das, sich dann 

auch verifizierende Risiko der Schädigung weiterer Opfer in Kauf genommen 

hat. Hinzu tritt, dass Generalvikar Collas in diesem Fall auch urkundlich belegt 

den leitenden Redakteur der Kirchenzeitung wegen einer offenen und trans-

parenten Berichterstattung über etwaige Vortaten dieses Pfarrers maßregelte 

und von ihm forderte, zukünftig derartige Artikel ihm, Generalvikar Collas, 

vor der Veröffentlichung zur Genehmigung vorzulegen. 

bb) Fallbeispiel Nr. 4 

Der einschlägig auffällig gewordene Pfarrer sah sich zu Beginn des zweiten 

Jahrtausends dem Vorwurf ausgesetzt, einen Jungen unter Ausnützung einer 

von ihm geschaffenen Situation sexuell bedrängt zu haben. Bereits Ende der 

1970er Jahre, d. h. im zeitlichen Kontext mit der Amtsübernahme des Gene-

ralvikar Collas, wurde der Pfarrer wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes 

zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt. 

Darüber hinaus erging Anfang der 1990er Jahre ein Strafbefehl gegen ihn 

wegen sexueller Beleidigung eines Kindes. 
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Mit anderen Worten: Generalvikar Collas mussten diese Vortaten des Pfarrers 

bekannt gewesen sein. Bereits seit der Verurteilung Ende der 1970er Jahre 

war klar, dass dieser Pfarrer einen pädophilen Risikofaktor darstellt. 

Gleichwohl konnte er mit Wissen des Generalvikar Collas über einen Zeit-

raum von nahezu eineinhalb Jahrzehnten hinweg weiter seelsorgerisch tätig 

sein. Auch in diesem Fall hat Generalvikar Collas das Risiko weiterer Opfer in 

Kauf genommen. 

cc) Fallbeispiel Nr. 10 

In diesem Sachverhalt wurde der Pfarrer Ende der 1980er Jahre wegen sexu-

ellen Missbrauchs von Kindern zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von neun Mo-

naten verurteilt. In besonderem Maße bedeutsam ist dieses Fallbeispiel des-

halb, weil die sexuellen Missbrauchshandlungen im Rahmen der Beichte von 

Kommunionkindern erfolgten. Zwar wurde eine kirchenrechtliche Vorunter-

suchung eingeleitet, jedoch der sexuelle Missbrauch anlässlich einer Beichte 

als im Ergebnis eher geringfügig eingestuft. Es kam zwar zu einer – modera-

ten – Bestrafung des Pfarrers und ihm wurden gleichzeitig Auflagen erteilt. 

Letztendlich hielt man sich jedoch nicht einmal an diese – vorsichtig ausge-

drückt – milde und aus Gutachtersicht nicht nachvollziehbare Behandlung ei-

nes sexuellen Missbrauchs im Zusammenhang mit dem Sakrament der 

Beichte. Vielmehr wurde der Pfarrer entgegen der gemachten Auflagen und 

Vorgaben frühzeitig wieder in der Seelsorge eingesetzt. 

In diese Fallbehandlung war Generalvikar Collas maßgeblich eingebunden. 

Zwar hat Bischof Dr. Hemmerle die entsprechenden Entscheidungen auf der 

Grundlage der nach Einschätzung der Gutachter unzulänglichen Ergebnisse 

der kirchenrechtlichen Voruntersuchung getroffen, aber jedenfalls ist nicht 
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erkennbar, dass Generalvikar Collas, wie es geboten gewesen wäre, gegen 

diese fundamentale Verletzung der Heiligkeit des Bußsakraments zumal 

durch einen sexuellen Missbrauch Minderjähriger zumindest remonstriert 

hätte. 

dd) Fallbeispiel Nr. 13 

Dieser Sachverhalt belegt, soweit ersichtlich, dass ein durchaus adäquater 

Umgang mit Pfarrern, die sich des sexuellen Missbrauchs von Kindern schul-

dig gemacht haben, denkbar gewesen wäre. Denn der zu drei Jahren verur-

teilte Pfarrer wurde, soweit dies anhand der Akten nachvollziehbar ist, eben 

nicht mehr in der Seelsorge eingesetzt. Gleichzeitig wurde, so jedenfalls die 

Akten, eine durchaus engmaschige Kontrolle des Pfarrers gewährleistet. 

Weshalb die damaligen Bistumsverantwortlichen, darunter gerade auch Ge-

neralvikar Collas, hieraus nicht den zutreffenden Schluss gezogen haben, 

dass man zukünftige Opfer durchaus vermeiden kann, ohne den Mitbruder 

gänzlich fallen zu lassen, erschließt sich den Gutachtern nicht. 

ee) Fallbeispiel Nr. 7 

Dem wegen sexuellen Missbrauchs von insgesamt 22 Jungen zweifach vor-

bestraften Priester wurde Mitte der 1990er Jahre durch Bischof Dr. Mussing-

hoff der Titel „Pfarrer“ verliehen. Gleichzeitig ging damit eine Erhöhung der 

Rentenbezüge des Priesters einher. In diese Entscheidung war Generalvikar 

Collas maßgeblich eingebunden. Nach Lage der Akten sieht es sogar so aus, 

als sei die diesbezügliche Initiative zunächst von ihm, Generalvikar Collas, 

ausgegangen.  
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Die Verleihung des Pfarrertitels an diesen Priester, der zahlreichen Kindern 

unsägliches Leid zugefügt hat, ist aus Gutachtersicht und auch objektiv nicht 

nachvollziehbar. 

ff) Gutachterliche Gesamtbewertung 

Insbesondere die Fallbeispiele 1 und 10 belegen, dass seitens Generalvikar 

Collas teils Entscheidungen gefällt, teils zumindest aber mitgetragen wurden, 

die aus Gutachtersicht nicht vertretbar waren. 

Dass es Generalvikar Collas bei der Behandlung von Fällen sexuellen Miss-

brauchs in aller erster Linie darum ging, die Institution, aber auch die Täter 

zu schützen, zeigen die Fallbeispiele 1, 4 und 10 mit aller Deutlichkeit auf. 

Jegliche Transparenz wurde, soweit irgend möglich, verhindert bzw. unter-

drückt. Er nahm damit das ihm bekannte Risiko weiterer Opfer in Kauf. In be-

sonders tragischer Weise wird dies mit dem Fallbeispiel 1 und seinem aus-

schließlich dem Täterschutz dienenden Verhalten dokumentiert. Das beste-

hende und von Generalvikar Collas bewusst eingegangene Risiko weiterer 

schwerer sexueller Misshandlungen von Kindern hat sich in diesem Fall auch 

in einer grausamen Art und Weise verwirklicht. 

Mit der Verleihung des Pfarrertitels an einen sexuellen Missbrauchs(se-

rien)täter in seinen letzten Amtsjahren hat Generalvikar Collas schließlich do-

kumentiert, dass es ihm bis zuletzt um den Schutz und das Wohlergehen der 

Täter ging. 
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 Hauptabteilungsleiter Pastoralpersonal  

Gegenstand der Untersuchung im Hinblick auf persönliche Verantwortlich-

keiten waren neben den Bischöfen und Generalvikaren die im Untersu-

chungszeitraum als Hauptabteilungsleiter Pastoralpersonal tätigen Perso-

nen. Wie bereits eingangs hervorgehoben, waren diese Hauptabteilungslei-

ter letztendlich nicht die Entscheidungsträger. Gleichwohl kam ihnen im hie-

rarchischen System des Bistums, jedenfalls faktisch, eine durchaus bedeut-

same Rolle betreffend die Behandlung des sexuellen Missbrauchs durch 

Priester zu.  

Vor diesem Hintergrund haben sich keine hinreichenden Ansatzpunkte dafür 

ergeben, einen der Hauptabteilungsleiter in diesem Zeitraum als persönlich 

verantwortlich zu benennen.  

Dennoch ist allgemein darauf hinzuweisen, dass der Umgang dieser Haupt-

abteilungsleiter mit Fällen des sexuellen Missbrauchs durchaus unterschied-

lich war.  

Aus Gutachtersicht ist diese Feststellung deshalb von Bedeutung, weil aus 

dieser Erkenntnis zwei grundlegende Bewertungen bzw. damit verbundene 

Empfehlungen abzuleiten sind.  

Einerseits birgt nämlich die Besetzung dieses Hauptabteilungsleiterpostens 

mit einem Priester die Gefahr in sich, dass die Behandlung der Fälle des se-

xuellen Missbrauchs von Grundsatzfragen der priesterlichen Mitbrüderlich-

keit beeinflusst oder gar überlagert wird. Demzufolge sollte bei der Auswahl 

der jeweiligen Hauptabteilungsleiter zukünftig auf eine möglichst große 
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Unabhängigkeit und persönliche Standfestigkeit im Verhältnis zu Bischof und 

Generalvikar besonderer Wert gelegt werden.  

Zum anderen erscheint es gerade auch mit Blickrichtung auf den jeweiligen 

Hauptabteilungsleiter als in hohem Maße erforderlich, dass ihm klare und 

transparente Vorgaben und Handlungsempfehlungen an die Hand gegeben 

werden. Gleichzeitig ist seine Unabhängigkeit sowie sein Entscheidungs-

spielraum eindeutig zu beschreiben und hierauf aufbauend eine unzweideu-

tige Verantwortungszuweisung vorzunehmen.  
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X. 

Empfehlungen 

Mit Blick auf die nachfolgend zu skizzierenden Empfehlungen sind sich die 

Gutachter selbstverständlich dessen bewusst, dass diese mitunter gesamt-

kirchliche Implikationen aufweisen und daher nicht – jedenfalls nicht ohne 

Weiteres – durch einen Diözesanbischof oder eine nationale Bischofskonfe-

renz umgesetzt werden können. Gleichwohl soll ein solches Umsetzungshin-

dernis nicht davon abhalten, Empfehlungen und Diskussionsvorschläge zu 

unterbreiten, und darauf zu hoffen, dass dies zu einer weiteren und breiteren 

inhaltlichen Befassung mit den Anregungen und gegebenenfalls späteren 

Umsetzung durch die kompetenten Autoritäten führt. 

 

1. Kontakt kirchlicher Verantwortungsträger mit Geschädigten 

Vordringlich und unverzichtbar ist aus Sicht der Gutachter, dass alle(!) kirch-

lichen Verantwortungsträger, die mit Fällen sexuellen Missbrauchs und de-

ren Aufarbeitung befasst sind, in unmittelbaren Kontakt mit Geschädigten 

treten und sich dem Leid, das diese erfahren mussten und von dem ihr Leben 

dauerhaft gezeichnet ist, aussetzen und sich in ihrer ureigensten Funktion als 

Seelsorger davon berühren lassen. Derartige, für alle Beteiligten schmerz-

hafte Erfahrungen sind für die kirchlichen Verantwortungsträger unerlässlich, 

um die verheerende Dimension der Tatfolgen auch nur ansatzweise ermes-

sen und bei den von ihnen zu treffenden Entscheidungen in der gebotenen 

Weise berücksichtigen zu können. Unmittelbare Kontakte mit hochrangigen 

kirchlichen Verantwortungsträgern können darüber hinaus für diejenigen Ge-

schädigten, die sich dazu in der Lage sehen und sind, auch ein Zeichen dafür 
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sein, dass ihnen die Kirche als Institution in Demut begegnet, ihre Situation 

sieht und damit einen Beitrag zur Linderung des Leides leisten will. Wird 

diese Aufgabe ausschließlich durch einzelne Repräsentanten wahrgenom-

men, so könnte die Gefahr bestehen, dass deren Agieren als bloßes Alibi, das 

nicht von einer umfassenden Schuldeinsicht getragen ist, angesehen wird. 

Dass hochrangige kirchliche Verantwortungsträger dazu in der Lage sind, 

darf von ihnen als Seelsorger erwartet werden; anderenfalls die dazu not-

wendige Befähigung zu erwerben ist. 

 

2. Reform des kirchlichen Sexualstrafrechts sowie des kirchlichen Straf-

verfahrensrechts 

Die vorliegende Untersuchung hat die bereits im Rahmen früherer Untersu-

chungen festgestellten, aufklärungshinderlichen Defizite des kirchlichen Se-

xualstrafrechts bestätigt. Die zwischenzeitlich erfolgte Aufhebung des 

„Päpstlichen Geheimnisses“ für die in Rede stehenden Fälle hat diese nur 

teilweise beseitigt. Weitere grundlegende Maßnahmen sind notwendig. 

Diese betreffen insbesondere die Bestimmung des durch die in Rede stehen-

den Tatbestände geschützten Rechtsguts, die Ausgestaltung der einschlägi-

gen Tatbestände, das Gerichtsverfassungs- und schließlich auch das Straf-

verfahrensrecht. Weil diese Fragen der Gesetzgebungskompetenz des Diöze-

sanbischofs weitestgehend entzogen sind, sollen sie an dieser Stelle nur in 

Grundzügen skizziert werden. Darüber hinaus muss aber auch ein neues Be-

wusstsein für die Bedeutung des Rechts in der Kirche geschaffen werden. 

Nach wie vor bestehende Vorbehalte gegen die mit einer „Kirche der Liebe 

und Barmherzigkeit“ nicht bzw. nur schwer vereinbare rechtliche Überfor-
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mung bzw. Bindung kirchlichen Handelns müssen endgültig und in allen Be-

reichen überwunden werden. Notwendig ist ein Verständnis, dass Recht – 

ebenso wie Finanzen – eine notwendige Bedingung für eine wirkungsvolle 

pastorale Tätigkeit innerhalb einer (zumindest auch) weltlich verfassten Ge-

meinschaft ist. Es ist daher geboten, dem (Kirchen-) Recht auch im täglichen 

Handeln den ihm gebührenden Raum einzuräumen und Beachtung zu schen-

ken. 

 

 Neubestimmung des geschützten Rechtsguts 

Nach der Systematik sowohl des CIC/1983 als auch der Normae de graviori-

bus delictis finden sich die einschlägigen Tatbestände im Zusammenhang 

mit dem Schutz besonderer Klerikerpflichten sowie der Spendung von Sak-

ramenten. Diese systematische Stellung bringt deutlich zum Ausdruck, dass 

der Schutz der physischen und psychischen Integrität der Geschädigten aus 

Sicht des kirchlichen Strafrechts zumindest nicht im Vordergrund steht. Diese 

Leitentscheidung des kirchlichen Strafrechts ist in vielfacher Hinsicht prä-

gend. Dies gilt nicht zuletzt auch mit Blick auf die Frage, inwieweit zur Vertei-

digung des geschützten Rechtsgutes die Durchführung eines Strafverfahrens 

geboten ist. Dabei ist zu beachten, dass das kirchliche Strafrecht losgelöst 

von spezifischen kirchlichen Belangen unabhängig von einer etwaigen staat-

lichen Sanktionierung auch dem Schutz fundamentaler Individualrechtsgü-

ter, wie zum Beispiel von Leben und Freiheit des Menschen (vgl. cc. 1397 f. 

CIC/1983), dient. Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht als Widerspruch 

zu zentralen Grundsätzen des kirchlichen Rechtsschutzes, wenn auch der 

Schutz Minderjähriger und erwachsener Schutzbefohlener in diese Kategorie 

eingeordnet und auch dadurch deutlich gemacht wird, dass vorrangiges 
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Anliegen der Schutz der physischen und psychischen Gesundheit einer be-

sonders verletzlichen und daher schutzbedürftigen Personengruppe ist. Viel-

mehr legen die seit langer Zeit vorliegenden Erkenntnisse in Bezug auf die in 

einer Vielzahl von Fällen gravierenden Tatfolgen mit Blick auf das in c. 1752 

CIC/1983 als oberstes Gesetz in der Kirche qualifizierte Heil der Seelen nahe, 

dass die psychische und physische Gesundheit von Missbrauchsopfern hö-

her zu gewichten und daran auch der Strafrechtsschutz auszurichten ist, als 

die Einhaltung von Standespflichten. 

 

 Konkretisierung der einschlägigen Straftatbestände 

Die fehlende verhaltenssteuernde Wirkung des kirchlichen (Sexual-)Straf-

rechts und die Unsicherheiten bei dessen Anwendung haben ihre Ursache 

mitunter auch darin, dass die einschlägigen Normen weder das inkriminierte 

Verhalten noch die zu verhängenden Strafen hinreichend deutlich erkennen 

lassen. Auch wenn sich Kanonisten einig sein mögen, dass die im geltenden 

Recht verwendeten Formulierungen als Synonym für sexuelle Handlungen 

an sich zu verstehen sind, muss berücksichtigt werden, dass es nicht auf die 

Verständnismöglichkeit ausgewiesener Experten ankommt. Vielmehr müs-

sen die Normunterworfenen selbst mühelos die Grenzen des Zulässigen er-

kennen können. Dabei stellt sich die Frage, wann ein Handeln als sexuell und 

daher, wenn es von einem Kleriker verübt wird, als strafwürdig zu qualifizie-

ren ist. Angesichts der Vielzahl der in diesem Bereich denkbaren Begehungs-

formen, die von einer sexuell geprägten Beleidigung bis hin zur Vergewalti-

gung mit Todesfolge reichen können, ist eine möglichst konkrete Benennung 

der strafbaren Verhaltensweisen dringend geboten. Dies gilt umso mehr, 

wenn man berücksichtigt, dass die Vorstellungen, was insoweit als 
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strafwürdig anzusehen ist, in Anbetracht der unterschiedlichen Kulturkreise, 

in denen die katholische Kirche aktiv ist, erheblich divergieren. Eine hinrei-

chend bestimmte Gesetzeslage ist aber nicht nur im Hinblick auf den (Straf-

)Tatbestand, sondern auch betreffend die zu verhängende Sanktion unerläss-

lich, wenn eine schuld- und tatangemessene Bestrafungspraxis nach einheit-

lichen Grundsätzen gewährleistet sein soll. Will der Gesetzgeber seine Beur-

teilung der Schwere des Handlungs- und Erfolgsunrechts solcher Taten un-

missverständlich zum Ausdruck bringen, kann und darf er sich nicht auf die 

derzeit im Gesetz vorgesehene Strafdrohung der Verhängung einer gerech-

ten Strafe, die Entlassung aus dem Klerikerstand nicht ausgeschlossen, zu-

rückziehen. Die Aufgabe, das Handlungs- und Erfolgsunrecht einer Tat gene-

rell durch die Normierung eines differenzierten Strafrahmens zu bemessen, 

ist originäre Aufgabe des Gesetzgebers, und eben nicht allein des Richters. 

Dabei verkennen die Gutachter nicht, dass weit und vergleichsweise unbe-

stimmt gefasste (Straf-)Tatbestände helfen können, Strafbarkeitslücken zu 

vermeiden. Dies ändert zum einen nichts daran, dass die abstrakt-generelle 

Bestimmung der Strafwürdigkeit eines Verhaltens gerade die Aufgabe des 

Gesetzgebers und nicht des Richters in seiner Eigenschaft als Rechtsanwen-

der ist. Zum anderen werden dadurch die Einflussmöglichkeiten sachfremder 

Erwägungen erhöht. Gegen die Forderung konkret bestimmter Sachverhalte 

spricht auch nicht, dass kirchliche Gesetzgebungsverfahren mitunter meh-

rere Jahr(zenhnt)e in Anspruch nehmen. Die im Zusammenhang mit Fällen 

sexuellen Missbrauchs in kurzer Zeit ergangenen und überarbeiteten Rege-

lungen, insbesondere die Normae de gravioribis delictis zeigen, dass der 

Apostolische Stuhl erforderlichenfalls auch kurzfristig regulatorisch tätig 

werden kann und wird. Das kirchenrechtliche Sanktionsinstrumentarium bie-

tet auch ausreichende Gestaltungsspielräume und Differenzierungsmöglich-

keiten. Daher liegt es nahe, für bestimmte Fälle des sexuellen Missbrauchs, 
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wie beispielsweise bei besonders schweren Tatfolgen für das Opfer oder bei 

Wiederholungsfällen, auch entsprechend hohe Mindeststrafen festzusetzen. 

Dabei sind sich die Gutachter durchaus bewusst, dass die Möglichkeiten ei-

nes Diözesanbischofs insoweit entscheidende Veränderungen vorzunehmen, 

begrenzt sind. Gleichwohl kann er seinerseits durch Auslegungshinweise den 

Gerichten zumindest Hilfestellungen bei der Anwendung des kirchlichen 

Strafrechts geben. 

 

 Gerichtsverfassung 

Die Gutachter halten es für geboten, dass die Fachkunde der Gerichte im Hin-

blick auf die Beurteilung von Missbrauchsfällen gestärkt wird. Dies lässt sich 

in gerichtsverfassungsrechtlicher Hinsicht auf unterschiedliche, nach gut-

achterlicher Empfehlung kumulativ zu realisierende Weise erreichen. Leitend 

ist dabei der Gedanke, dass die Erfahrung in der Behandlung von Miss-

brauchsfällen ein wesentlicher Aspekt für eine sachgerechte Urteilsfindung 

und von nicht zu überschätzender Bedeutung ist. Dies gilt sowohl im Hinblick 

auf das kirchliche Strafrecht, in dem die diözesanen Gerichte offenbar keine 

nennenswerte Erfahrung und Praxis besitzen und umso mehr für das Sexu-

alstrafrecht, bei dem sich eine Vielzahl auch gerichtspraktischer Fragen, bei-

spielsweise betreffend Vernehmungstechnik und Beweiswürdigung, stellt, 

die ein hohes Maß an Erfahrung und Fachkenntnis erfordern. Da das Verfah-

rensaufkommen in den einzelnen (Erz-)Diözesen nicht ausreichend ist, um ei-

nen entsprechenden Erfahrungsstand zu erreichen und dauerhaft zu gewähr-

leisten, empfiehlt sich die Bildung von spezialisierten Gerichtshöfen für meh-

rere (Erz-)Diözesen oder den Bereich der Deutschen Bischofskonferenz 
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insgesamt. Damit würde auch eine ebenfalls dringend erforderliche Be-

schleunigung derartiger Verfahren, deren Verzögerung sowohl für die Ge-

schädigten als auch die Beschuldigten eine erhebliche Belastung darstellt, 

erreicht.  

Hinzu treten müsste die Berufung von fachkundigen Nicht-Klerikern, vorzugs-

weise aus dem Bereich der staatlichen Rechtspflege, zu Richtern an diesen 

Gerichtshöfen, um deren fachliche Expertise in der in vielfältiger Hinsicht 

komplexen Beurteilung von Missbrauchsfällen nutzbar zu machen. Eine sol-

che Möglichkeit ist mit dem in den bestehenden Normae de gravioribus de-

lictis bereits vorgesehenen Verzicht auf das bzw. Dispens vom Erfordernis 

der Zugehörigkeit der Richter zum Priesterstand bereits angelegt. Davon wird 

aber, wenn überhaupt, nur sehr zurückhaltend Gebrauch gemacht. Eine über-

zeugende und tragfähige Begründung dafür, warum über Priester nur von 

Priestern geurteilt werden soll, besteht gerade im Bereich des sexuellen 

Missbrauchs nicht. 

 

 Strafverfahrensrecht, insbesondere Stellung der Geschädigten 

Das kirchliche Strafverfahrensrecht spiegelt in Bezug auf die Stellung der Ge-

schädigten noch die bis Mitte der 1980er Jahre geltende und zunehmend als 

defizitär empfundene Rechtslage im staatlichen Recht wider. Danach war das 

Opfer im Wesentlichen Objekt des Strafprozesses ohne eigene Beteiligungs-

rechte und wurde als „vergessene Figur“, 

vgl. Weigend, ZStW 96 (1984), 761, 
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in der Praxis des Strafverfahrens bezeichnet. Dass die Opfer von Sexualde-

likten die Tatsache, dass sie Objekt fremder Machtausübung geworden sind, 

als besonders belastend empfinden, macht diesen Befund umso problemati-

scher. Daher wurden im staatlichen Bereich die Verfahrensrechte der Opfer 

in der Folge sukzessiv erweitert. Solche Verfahrens- bzw. Beteiligungsrechte 

der Opfer können von bloßen Informations- und Akteneinsichtsrechten über 

Anwesenheits- bis hin zu Mitwirkungsrechten in Gestalt von Frage-, Erklä-

rungs- und Beweisantragsrechten reichen. Wie stark die Stellung der Geschä-

digten in einem (kirchlichen) Strafverfahren ausgestaltet werden soll, ist eine 

unter Berücksichtigung einer Vielzahl von Faktoren zu entscheidende rechts-

politische Frage, die im Rahmen des vorliegenden Gutachtens nicht abschlie-

ßend beantwortet werden kann. Jedenfalls würde eine Stärkung der Beteilig-

tenrechte einen Beitrag zu größerer Transparenz kirchlicher Strafverfahren 

und zur Beseitigung einer Geheimjustiz leisten, der der Ruf anhängt, nicht 

völlig unabhängig, sondern in einer Interessenkollision gefangen zu sein. 

 

 Rechtsprechungspublikation 

Der dringend gebotenen Professionalisierung der Spruchkörper und einer 

Vereinheitlichung der Spruchpraxis dienlich ist es auch, wenn die einschlägi-

gen Entscheidungen in geeigneter Form zumindest dem Fachpublikum zu-

gänglich gemacht werden, wie dies für den Bereich der staatlichen Justiz mit 

gutem Grund seit jeher praktiziert wird. Veröffentlichte Entscheidungen kön-

nen eine Richtschnur für die Sachbehandlung bieten und diese dadurch auch 

gegen kritische Nachfragen absichern. Darüber hinaus dienen veröffentlichte 

Entscheidungen auch der Fortentwicklung des Rechts; dies beispielsweise 

mit Blick auf neue, bislang noch nicht entschiedene Fragestellungen. Die mit 
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den Entscheidungsveröffentlichungen verbundene Transparenz stärkt gleich-

zeitig auch die Legitimität der gefällten Urteile und verhindert den Vorwurf 

der Geheimjustiz. 

 

3. Disziplinarische Maßnahmen 

Ungeachtet des Umstandes, dass die inmitten stehenden strafrechtlichen 

Normen dem unmittelbaren Zugriff des Bischofs in seiner Eigenschaft als di-

özesaner Gesetzgeber entzogen sind, verfügt er vor allem in disziplinarischer 

Hinsicht gleichermaßen als „Dienstvorgesetzter“ der Priester und Diakone 

über einen gewissen Gestaltungsspielraum. Aufgrund der nicht trennschar-

fen Unterscheidung des kirchlichen Rechts zwischen kanonischen Strafen, 

die die Rechtsstellung eines Kirchengliedes beeinträchtigen, und den Diszip-

linarmaßnahmen, die nur die Dienststellung eines Klerikers oder eines im be-

sonderen Dienst der Kirche stehenden Laien betreffen, dürften disziplinari-

sche Maßnahmen vor allem außerhalb eines kirchlichen Strafverfahrens, 

also im Vorfeld eines solchen oder im Nachgang hierzu, Bedeutung haben, 

wie namentlich in den Fällen eingetretener und nicht derogierter Verjährung. 

Bei der Ausgestaltung der Disziplinarmaßnahmen wird darauf zu achten sein, 

dass es sich dabei nicht um ein „Ersatzstrafverfahren“ handelt.  

Eine möglichst konkrete Normierung der insoweit zu ergreifenden Maßnah-

men bietet den Beteiligten und Verantwortungsträgern nicht nur die drin-

gend erforderliche Rechts- und Handlungssicherheit im Umgang mit Fällen 

sexuellen Missbrauchs. Auf diese Weise lässt sich auch den in derartigen Fäl-

len regelmäßig auf den Plan tretenden Unterstützern auffällig gewordener 

Kleriker mit dem Hinweis auf eine gleichmäßige Verwaltungspraxis, die auch 
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berechtigte Belange des Verdächtigten beispielsweise durch verfahrens-

rechtliche Absicherungen angemessen berücksichtigt, begegnen. Vorausset-

zung dafür ist allerdings, dass diese disziplinarischen Regelungen ihrerseits 

nicht nur transparent gestaltet, sondern auch ebenso kommuniziert werden. 

Bereits die DBK-Leitlinien sehen derartige disziplinarische Maßnahmen dem 

Grunde nach vor, wenn in Ziff. 36 DBK-Leitlinien2013 bis zur Aufklärung des 

Falles auf die in c. 1722 CIC/1983 genannten Instrumente hingewiesen wird. 

Eine Konkretisierung der in derartigen Fällen zu ergreifenden Maßnahmen ist 

jedoch dringend geboten; dies namentlich dann, wenn es sich um tätigkeits-

beschränkende Maßnahmen handelt. Insoweit kann beispielsweise mit ei-

nem Überprüfungserfordernis betreffend die verhängten Maßnahmen auch 

eine verfahrensbeschleunigende Wirkung verbunden werden. Für disziplina-

rische Maßnahmen im Nachgang zu einem Strafverfahren können neben 

dem klassischen Mittel des Verweises unter anderem Gehaltskürzungen, Auf-

lagen, wie beispielsweise die Beteiligung an Therapiekosten sowie engma-

schige tätigkeitsbegleitende und / oder therapeutische Maßnahmen als dis-

ziplinarische Maßregeln in Betracht gezogen werden. 

Aus Sicht der Bistumsleitung wäre damit die Chance verbunden, offen und 

transparent die eigene und primär auf die Vermeidung des Risikos der Schä-

digung weiterer Kinder, Minderjähriger und Schutzbefohlener ausgerichtete 

Haltung zu dokumentieren und zu begründen. 
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4. Wirkliche Unabhängigkeit des / der Interventionsbeauftragten und 

Transparenz seiner / ihrer Tätigkeit gegenüber der Öffentlichkeit 

In engem Zusammenhang mit den vorstehenden Erwägungen betreffend das 

kirchliche Straf(verfahrens)recht, diesen aber gleichsam vorgelagert, steht 

die institutionelle Ausgestaltung der Stelle des Interventionsbeauftragten. 

Die Schaffung der Stelle eines / einer Interventionsbeauftragten und die da-

mit verbundene Trennung der Aufklärung von Missbrauchstaten von den 

Aufgaben der Präventions- und Missbrauchsbeauftragten stellt einen wichti-

gen Schritt in Richtung größerer Unabhängigkeit und Sachkunde dar. Fol-

gende Gesichtspunkte sollten dabei jedoch aus Sicht der Gutachter berück-

sichtigt werden: 

Von grundlegender Bedeutung ist zunächst, dass der Zuständigkeitsbereich 

und die Aufgaben des / der Interventionsbeauftragten in einem öffentlich zu-

gänglichen Regelwerk möglichst präzise beschrieben und festgelegt werden. 

Nur auf diese Weise lassen sich insbesondere einer zügigen Aufklärungsar-

beit hinderliche unklare Kompetenzverteilungen von vornherein vermeiden. 

Eine normierte Aufgabenbeschreibung gibt den Verantwortlichen darüber 

hinaus die notwendige Handlungs- und Rechtssicherheit und stärkt deren Po-

sition. Nach Angaben des seit dem Frühjahr 2020 amtierenden Interventions-

beauftragten wird eine derartige rechtliche Grundlage für sein Handeln in Ge-

stalt von Ausführungsbestimmungen zur neuen DBK-Ordnung für den Um-

gang mit sexuellem Missbrauch derzeit erarbeitet und soll in absehbarer Zeit 

in Kraft treten. Insoweit wäre es auch denkbar, den Interventionsbeauftragten 

von Amts wegen mit der Durchführung einer kirchlichen Voruntersuchung zu 

beauftragen. Vor diesem Hintergrund ist im Interesse größtmöglicher Profes-

sionalisierung auch zu prüfen, inwieweit sich möglicherweise mehrere (Erz-
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)Diözesen auf ein einheitliches System eines Interventionsbeauftragten und 

eine/n Amtsinhaber/in verständigen können. 

Neben der Festlegung des Aufgabenbereichs des / der Interventionsbeauf-

tragten ist auch die Konkretisierung des Anforderungsprofils an diese Tätig-

keit, also die Frage, welche beruflichen Qualifikationen und Erfahrungen er-

forderlich sind, von großer Bedeutung. Auch hierzu bedarf es im Vorfeld ver-

bindlicher Vorgaben, um eine/n fachlich geeignete/n Kandidat/in für diese 

verantwortungsvolle Tätigkeit auswählen zu können.  

Ein unbedingter Wille zu rückhaltloser Aufklärung von Missbrauchs(ver-

dachts)fällen erfordert eine einer internen Revision vergleichbar gestaltete 

Stellung des / der Interventionsbeauftragten, die sich in erster Linie durch 

eine institutionalisierte Unabhängigkeit auszeichnet. Demnach müssten auch 

(weisungs-)unabhängige Stellung, Aufgaben und Befugnisse des / der Inter-

ventionsbeauftragten in dem zu schaffenden Regelwerk verankert werden. 

Wesentliches Merkmal der revisionsgleichen Unabhängigkeit des / der Inter-

ventionsbeauftragten wäre beispielsweise, dass dieser / diese als Stabsstelle 

des Generalvikars unmittelbar diesem zugeordnet, jedoch auch insoweit wei-

sungsfrei ist. Um gleichwohl zu vermeiden, dass der / die Interventionsbeauf-

tragte seine / ihre Tätigkeit nicht unkontrolliert ausübt, erscheint es den Gut-

achtern sachgerecht und zielführend, dass die Interventionsbeauftragten 

dazu verpflichtet werden, in regelmäßigen Abständen von nicht mehr als drei 

Jahren auch öffentlich, beispielsweise im Rahmen des Internetauftritts des 

Bistums, über ihre Tätigkeit Bericht zu erstatten. 
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5. Optimierung der Verwaltungsstrukturen und -abläufe 

Im Hinblick auf die empfehlenswerte Optimierung der Verwaltungsstrukturen 

und -abläufe erscheinen über die Gewährleistung der Unabhängigkeit des / 

der Interventionsbeauftragten hinaus zahlreiche weitere Maßnahmen, wie 

beispielsweise eine Begrenzung der Amtszeiten maßgeblicher Verantwor-

tungsträger, die Professionalisierung von Leitungsfunktionen, die Einfüh-

rung und Dokumentation von Standardprozessen sowie die Gewährleistung 

eines nachvollziehbaren und revisionssicheren Systems der Aktenführung 

erforderlich. 

 

 Begrenzung der Amtszeiten maßgeblicher Verantwortungsträger 

In vielerlei Zusammenhängen stellt sich die Frage, ob eine überlange Amts-

dauer einzelner Personen Beharrungskräfte in einer der Sache selbst nicht 

mehr dienlichen Form fördert und dem Erkennen möglicher Fehlentwicklun-

gen und einer angemessenen, dem Wohle der Institution dienenden Reaktion 

entgegensteht. Dies gilt nicht zuletzt auch für die hier inmitten stehende Prob-

lematik des sexuellen Missbrauchs insbesondere Minderjähriger. Eine ange-

messene, also nicht zu kurze Begrenzung von Amtszeiten bietet auch die 

Chance, dass maßgeblichen Entscheidungen ein veränderter Blickwinkel so-

wie ein zumindest verhältnismäßig aktueller Wissensstand zugrunde gelegt 

werden können, wenn sich die Verantwortungsträger nicht in ihrer Position 

eingerichtet haben oder nach Durchlaufen zahlreicher Stationen in der kirch-

lichen Hierarchie bereits stromlinienförmig „abgeschliffen“ und „angepasst“ 

sind. Daher erscheint es zumindest bedenkenswert, leitende Funktionen un-

terhalb der Ebene des Diözesanbischofs auf bestimmte Zeiträume zu 
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begrenzen, wie dies beispielsweise für Offizial und Diözesanökonom dem 

Grunde nach bereits vorgeschrieben ist, und auch die Möglichkeit der oft-

mals routinemäßigen Wiederernennung zu beschränken. Dabei wird nicht 

übersehen, dass insbesondere das Amt des Generalvikars nach geltendem 

Recht nach freiem Ermessen des Diözesanbischofs besetzt wird, also auch 

eine jederzeitige Entpflichtung erfolgen kann, und eine zeitliche Befristung 

dazu führen würde, dass ein Amtsentzug nur aus schwerwiegendem Grund 

möglich wäre. Insoweit könnte eine Änderung nur auf universalrechtlicher 

Ebene erfolgen. Jedoch erscheint zumindest eine selbst auferlegte Bindung 

denkbar, zumindest im Abstand von fünf Jahren über eine Neubesetzung 

nachzudenken und eine solche in der Regel nach der Dauer von zwei „Amts-

perioden“ vorzunehmen. 

 

 Professionalisierung der Leitungsfunktionen 

In engem Zusammenhang mit den vorstehenden Erwägungen steht auch das 

Postulat einer stärkeren Professionalisierung von Leitungsfunktionen. Die 

Anforderungen an administrative Tätigkeiten werden zunehmend komplexer 

und erfordern dementsprechend spezifisches fachliches Know-how, um die 

Aufgaben bestmöglich und frei von sachfremden Erwägungen erfüllen zu 

können. Dies gilt nicht zuletzt auch für den Bereich der Personalführung. Zu 

erwähnen sind in diesem Zusammenhang die zunehmende Regelungsdichte, 

arbeitspsychologische Erkenntnisse sowie Führungsstrategien und -modelle. 

Aufgrund ihrer in erster Linie theologisch ausgerichteten und auch im Übri-

gen sehr spezifisch verlaufenden Ausbildung entsprechen Priester jedenfalls 

in der Regel nicht dem insoweit der Sache nach gebotenen Anforderungs-

profil. Dies gilt umso mehr in Zeiten knapper werdender (personeller) 
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Ressourcen und damit einhergehend steigender Anforderungen in den in 

Rede stehenden Bereichen. Wiederholt wurde gegenüber den Gutachtern ge-

äußert, dass die jeweiligen Funktions- und Entscheidungsträger gänzlich un-

vorbereitet mit den jeweiligen Tätigkeiten konfrontiert und in diese nicht ein-

gearbeitet wurden, wodurch sie in eine Überforderungssituation geraten 

sind. Daher erscheint es zweckmäßig, vorhandene Ressourcen dort einzuset-

zen, wo sie den größtmöglichen Nutzen für die Institution erzielen können. 

Auswahlkriterium für Führungskräfte sollte daher ganz maßgeblich deren 

nachgewiesene Fachkompetenz und Erfahrung im einschlägigen Bereich 

sein. Eine Personalpolitik, die demgegenüber in erster Linie darauf ausgerich-

tet ist, Stellen mit möglichen Kandidaten für andere (fachfremde) Bereiche 

bzw. (Weihe-)Ämter zu besetzen, dürfte sich hingegen jedenfalls auf längere 

Sicht als eher kontraproduktiv erweisen. Dies hat letztendlich zur Folge, dass 

insbesondere die Leitung des Personalbereichs, auch soweit dort Klerikeran-

gelegenheiten zu bearbeiten sind, jedenfalls nicht zwingend einem Priester, 

sondern einer Person übertragen werden sollte, die über aufgrund ihrer Aus-

bildung und beruflichen Tätigkeit ausgewiesene Fähigkeiten und Kenntnisse 

in diesem Bereich verfügt. Des Weiteren ist in diesem Zusammenhang auch 

zu prüfen, inwieweit gegebenenfalls durch die Inanspruchnahme externer 

Dienstleister bei außerhalb des üblichen Geschäftsanfalls liegenden Frage-

stellungen eine fachlich fundierte und von sachfremden Erwägungen bzw. 

kollidierenden Interessen freie Entscheidungsfindung unterstützt werden 

kann. In jedem Fall unverzichtbar erscheint jedoch ein (kontinuierliches) Ma-

nagement-Training für Leitungsverantwortliche; dies letztendlich bis hin zum 

jeweiligen Diözesan(erz-)bischof. Namentlich gilt dies im Hinblick auf die Be-

handlung von Fällen sexuellen Missbrauchs und deren Verhinderung.  

Dabei verkennen die Gutachter nicht, dass mit der erstmaligen Besetzung der 

Stelle der Hauptabteilungsleitung Pastoralpersonal im Jahr 2017 mit einem 
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Nicht-Kleriker bereits ein maßgeblicher Schritt in diese Richtung unternom-

men und damit eine signifikante Professionalisierung erreicht wurde. Emp-

fehlenswert erscheint es jedoch, diesen Schritt, soweit irgend möglich, auch 

institutionell, beispielsweise durch entsprechende Stellenbeschreibungen 

möglichst dauerhaft zu verankern und damit eine Rückkehr zu früheren Zu-

ständen möglichst auszuschließen. Zu erwägen wäre beispielsweise auch, 

die Besetzung bestimmter, herausgehobener Stellen in der Bistumsverwal-

tung oder auch eine grundlegende Änderung des Stellenprofils von der Be-

teiligung diözesaner Gremien in Form der Anhörung oder Zustimmung, wie 

dies bereits beim Diözesanökonomen der Fall ist, abhängig zu machen. 

 

 Standardprozesse 

Wie vorstehend dargestellt, haben sich auch internen Abläufe als defizitär 

und zumindest aufklärungshinderlich erwiesen. Notwendig erscheint daher 

die Festlegung standardisierter und dokumentierter Abläufe für die Bearbei-

tung von Missbrauchs(verdachts)fällen. Die Festlegung standardisierter Ab-

läufe bietet auch die Möglichkeit für bestimmte, regelmäßig wiederkehrende 

Sachverhaltskonstellationen bereits im Vorfeld die am besten geeignete(n) 

Maßnahme(n) festzulegen, um nicht gleichsam ad hoc und unter dem Druck 

beispielsweise einer (Presse-)Veröffentlichung und damit fehleranfällig rea-

gieren zu müssen und möglicherweise zielführende Handlungsoptionen zu 

übersehen. Die Gutachter übersehen dabei nicht, dass für das Bistum seit 

dem Jahr 2010 bereits eine den jeweiligen DBK-Vorgaben angepasste Pro-

zessbeschreibung besteht, die die wesentlichen, sich aus den Leitlinien erge-

benden Verfahrensschritte abbildet. Diese aus Gutachtersicht zu begrüßen-

den Prozessbeschreibung trägt der gutachterlichen Empfehlung jedoch nur 
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zum Teil Rechnung. Den Gutachtern erscheint es zweckmäßig im Rahmen 

der festzulegenden Standardprozesse auch sonstige, regelmäßig wiederkeh-

rende Fragestellungen, beispielsweise und gerade auch in Bezug auf das Ver-

halten gegenüber der (Presse-)Öffentlichkeit, in den Blick zu nehmen. Dabei 

versteht es sich von selbst, dass diese standardisierten Abläufe nicht ein für 

alle Mal unveränderlich festgelegt werden können und sollen. Sie sollen eine 

Orientierungs- und Entscheidungshilfe für ein sachgerechtes und zeitnahes 

Handeln geben, die sowohl unter Berücksichtigung besonderer Bedürfnisse 

des Einzelfalles angepasst als auch generell fortgeschrieben werden können 

und sollen. Die Empfehlung, Standardprozesse zu implementieren, steht da-

mit in einem engen Zusammenhang mit der vorstehend bereits thematisier-

ten Normierung disziplinarischer Maßnahmen. 

 

 Aktenführung 

Ein wesentlicher Bestandteil einer Optimierung der Verwaltungsstrukturen 

und -abläufe ist auch die Festlegung verbindlicher Standards für die Akten-

führung, die ein höchstmögliches Maß an Vollständigkeit und Manipulations-

sicherheit der Akten gewährleisten. Eine den Geboten der Vollständigkeit und 

Richtigkeit genügende Aktenführung ist nicht administrativer Selbstzweck. 

Sie bietet – wie nicht zuletzt die vorliegende Untersuchung bestätigt hat – vor 

allem auch Gewähr dafür, dass das eigene Verhalten gegenüber Dritten plau-

sibel und nachvollziehbar dargestellt werden kann und ermöglicht dadurch 

im Übrigen auch eine Abwehr möglicherweise unbegründet erhobener Vor-

würfe. Eine streng formalisierte Aktenführung hält die dafür Verantwortli-

chen insbesondere auch um ihrer selbst willen zu einer möglichst genauen 

Dokumentation an. 
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aa) Dies setzt zunächst voraus, dass der gesamte Aktenbestand zu den be-

troffenen Personen in der Weise transparent ist, dass nachvollzogen 

werden kann, welche Akten zu einer bestimmten Person oder einem 

bestimmten Vorgang überhaupt und wo vorhanden sind. Es erscheint 

daher sachgerecht, ein – gegebenenfalls von der Personalakte zu tren-

nendes – Verzeichnis mit allen, eine beschuldigte Person betreffenden 

Aktenbeständen zu führen, um schnellstmöglich einen umfassenden 

Überblick zu erhalten. Die Initiative hierzu könnte vom Interventions-

beauftragten ausgehen, der alle Stellen des Generalvikariates sowie 

das Offizialat bei Vorliegen eines Verdachtes standardmäßig um Mit-

teilung bittet, ob zu der genannten Person Aktenbestände vorhanden 

sind und, bejahendenfalls, diese zumindest in Kopie zur Verfügung zu 

stellen. 

bb) Wie dargestellt, weisen die in Augenschein genommenen Aktenbe-

stände in Bezug auf die hier inmitten stehenden Problemstellungen 

häufig erhebliche, die Ziele einer ordnungsgemäßen Aktenführung 

konterkarierende Lücken auf. Namentlich folgende Maßnahmen sind 

aus gutachterlicher Sicht erforderlich, um insoweit Abhilfe zu schaffen: 

- Vordringlich ist eine für alle Teile der bischöflichen Verwaltung 

verbindliche Festlegung der Grundsätze der Aktenführung im 

Rahmen einer Aktenordnung. Dies beinhaltet unter anderem 

auch einen Aktenplan. Dadurch lässt sich nicht zuletzt ein höhe-

res Maß an Authentizität und Integrität vorhandener Aktenbe-

stände und damit letztendlich auch der gebotenen Transparenz 

des Verwaltungshandelns erreichen. Das Fehlen einer solchen 

Aktenordnung ist aus Sicht der Gutachter auch deshalb nicht 

recht verständlich, weil in öffentlich zugänglichen Quellen 
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diesbezügliche Musterordnungen ohne Weiteres verfügbar sind. 

Die Gutachter sind sich dessen bewusst, dass die Einführung ei-

ner solchen Aktenordnung – wie auch in anderen Fällen – einen 

Kulturwandel bedeuten würde und dem Einwand zunehmender 

Verrechtlichung kirchlichen Handelns ausgesetzt wäre. Aller-

dings handelt es sich dabei um ein wichtiges Mittel gegen vor-

rangig an persönlichen Präferenzen ausgerichtetes Handeln, das 

der Selbstbindung und der Ausrichtung an fachlich anerkannten 

Standards dient, ohne dass dadurch spezifisch kirchliche As-

pekte tangiert werden. Damit einhergeht auch die Schaffung ei-

ner zentralen, für die Organisation der Schriftgutverwaltung ver-

antwortlichen Stelle innerhalb des Generalvikariates. 

- Vorzugswürdig ist – vorbehaltlich der Problematik der Datensi-

cherheit – aus gutachterlicher Sicht, wenn die (Personal-)Akten 

vollständig in elektronischer Form geführt werden. Dabei 

könnte beispielsweise ein „Ordner“ für eine Personalakte mit 

entsprechenden Unterordnern für die jeweiligen Teilakten gebil-

det werden. Um zu gewährleisten, dass die Mitarbeiter nur Zu-

griff auf diejenigen Informationen haben, die für ihre tägliche Ar-

beit von Bedeutung sind, sollten entsprechend beschränkte Zu-

griffsrechte vergeben werden. Soweit Personalakten elektro-

nisch geführt werden, ist EDV-mäßig sicherzustellen, dass die 

technischen Möglichkeiten, Aktenbestandteile zu löschen, mög-

lichst begrenzt sind und durch entsprechende Protokolle nach-

vollziehbar ist, wer Dokumente zu welchem Zeitpunkt gelöscht 

hat. 
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- Im Fall physisch geführter Akten muss unabhängig davon, bei 

welcher Stelle diese geführt werden, beispielsweise durch eine 

– gegebenenfalls auch handschriftliche – Paginierung des Ak-

teninhalts, die fortlaufende Entwicklung des Aktenbestandes do-

kumentiert werden, wie dies beispielsweise bei Gerichts- und Er-

mittlungsakten der Strafverfolgungsbehörden eine seit jeher ge-

übte Selbstverständlichkeit ist. In diesem Zusammenhang kann 

auch auf ein BAG-Urteil vom 16.10.2007 (Aktenzei-

chen: 9 AZR 110/07) hingewiesen werden. Dort hatte das BAG ei-

nen Anspruch des Arbeitnehmers auf Paginierung der Personal-

akte zwar abgelehnt, gegen eine solche Paginierung jedoch 

keine grundsätzlichen Einwände erhoben und eine solche insbe-

sondere nicht als von vornherein unzulässig angesehen. Aus-

drücklich weist das BAG in dieser Entscheidung auch darauf hin, 

dass die Möglichkeit besteht, aus der Akte zu entfernende Unter-

lagen durch nummerierte Fehlblätter zu ersetzen. 

Vgl. BAG, Urt. v. 16.10.2007, 9 AZR 110/07, verfüg-

bar unter: https://lexetius.com/2007,4113, abgerufen: 

02.10.2020. 

Soweit Teilakten geführt werden, oder sonstige Untergliederun-

gen einer Akte vorgenommen werden, kann auch eine jeweils 

eigenständige Paginierung erfolgen. Durchgreifende Bedenken 

gegen eine freiwillige Paginierung der Personalakten durch den 

Dienstherrn bestehen daher nicht. 

- Es empfiehlt sich auch, für Priester und Diakone ein Personal-

stammdatenblatt einzuführen, aus dem sich jedenfalls die 
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wichtigsten Informationen zu den betroffenen Priestern bzw. Di-

akonen auf einen Blick ergeben, wie zum Beispiel auch, ob straf-

rechtliche Verurteilungen vorliegen. Dieses Personalstammda-

tenblatt müsste dann insbesondere auch für diözesanfremde 

Priester angelegt und in diesem Zusammenhang die erforderli-

chen Informationen beispielsweise durch Einholung eines (aktu-

ellen) polizeilichen Führungszeugnisses durch einen hierfür Ver-

antwortlichen beschafft bzw. verifiziert werden. Wird ein derar-

tiges Personalstammdatenblatt in allen deutschen Diözesen ein-

heitlich eingeführt, erleichtert dies im Falle eines Diözesanwech-

sels eines Priesters auch den erforderlichen Informationsaus-

tausch erheblich, da die Übersendung des Personalstammda-

tenblatts hierfür in einem ersten Schritt ausreichend wäre. Alter-

nativ denkbar ist in diesem Zusammenhang aber auch die Ein-

richtung einer diözesanübergreifenden Online-Datenbank bei 

der DBK, in der die wesentlichen Informationen bei Bedarf abge-

fragt werden können. 

 

6. Schutz Geschädigter durch Täterfürsorge und Beseitigung der Hilflo-

sigkeit kirchlicher Verantwortungsträger 

Die These, dass sich der Schutz Geschädigter durch eine bessere Täterfür-

sorge erhöhen lasse, mag auf den ersten Blick paradox erscheinen und kann 

zu Missverständnissen führen. Sie ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass 

von kirchlichen Verantwortungsträgern nicht selten der Versuch unternom-

men wird, deren inadäquates Verhalten gegenüber dem Täter damit zu recht-

fertigen, dass insbesondere dessen Entlassung aus dem Klerikerstand auch 
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aus Sicht der Geschädigten wenig zweckmäßig und nicht empfehlenswert 

sei, da der Täter sich dann selbst überlassen werde und man ihn nicht mehr 

unter Kontrolle habe, und aus diesem Grund vor der gebotenen und eigent-

lich als angemessen betrachteten Sanktion zurückgeschreckt wird. Ergän-

zend wird insoweit auch angeführt, dass auch gegenüber dem Täter eine Für-

sorgepflicht bestehe. Zwar kann mit gutem Grund bezweifelt werden, dass 

die Annahme, ein Missbrauchstäter könne dauerhaft und mit absoluter Si-

cherheit kontrolliert werden, bereits dem Grunde nach überhaupt tragfähig 

ist; dies selbst dann, wenn geeignete und leistungsfähige Kontrollmaßnah-

men tatsächlich implementiert werden. Gleichwohl hat der Aspekt, man 

dürfe den Täter nicht sich selbst überlassen, und dadurch sehenden Auges 

weitere Missbrauchsfälle billigend in Kauf nehmen, eine gewisse Berechti-

gung. Dabei umfasst eine Opferbelangen dienende Täterfürsorge unter-

schiedliche Gesichtspunkte. 

Es wäre allerdings zu spät, wenn diese Täterfürsorge erst nach Bekanntwer-

den oder Aburteilung einer Missbrauchstat zum Tragen käme. Vielmehr ist 

es notwendig, ähnlich der präventiven Opferfürsorge, möglichen Übergriffen 

durch eine präventive Täterfürsorge vorzubeugen. Dies schließt neben der 

sogleich noch zu behandelnden Frage einer Überprüfung der priesterlichen 

Aus- und Fortbildung auch die Notwendigkeit ein, oftmals als Ursache für 

Übergriffe benannten Vereinsamungstendenzen vorzubeugen und für ein 

stabiles soziales Umfeld auch und gerade außerhalb des eigenen Standes zu 

sorgen. Eine Priesterausbildung, die dem gemeinsamen Leben im Seminar 

eine weniger große Bedeutung beimisst, als das heute der Fall ist, könnte ein 

Weg in diese Richtung sein. Auch in diesem Zusammenhang ist es aus Gut-

achtersicht zwingend geboten, ein entsprechendes System zu entwickeln und 

diesbezügliche Prozesse zu definieren. Dass dies die Einbindung externer 

Fachleute erfordert liegt auf der Hand. Letztendlich sollte diese Schaffung 
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systemischer Grundlagen auch in einer transparenten und ergebnisoffenen 

Form erfolgen. Auch diese Vorgehensweise würde aus Sicht der Bistumslei-

tung die Chance darstellen, die eigene Haltung gegenüber den Tätern zu do-

kumentieren und nachvollziehbar zu begründen. 

Wiederholt wurde gegenüber den Gutachtern von kirchlichen Verantwor-

tungsträgern geäußert, dass deren Untätigkeit im Falle gegenüber Klerikern 

erhobener Anschuldigungen auch in der Hilflosigkeit begründet ist, wie mit 

einem solchen Vorwurf und vor allem dem damit Beschuldigten umzugehen 

ist. Insbesondere der Umstand, dass die Verantwortlichen, durchweg erfah-

rene Seelsorger, eine Sprachlosigkeit gegenüber dem Beschuldigten für sich 

in Anspruch nehmen, ist ein aus Gutachtersicht erstaunlicher, aber hinzuneh-

mender Befund, der die Untätigkeit aber selbstredend nicht rechtfertigen 

kann. Eine offene Kommunikation mit den Beschuldigten stellt allerdings die 

notwendige Bedingung dar, um überhaupt einen lösungsorientierten Prozess 

beginnen zu können. Daher ist es in Anbetracht der insoweit eingeräumter-

maßen bestehenden Defizite auf Seiten kirchlicher Verantwortungsträger un-

verzichtbar, die notwendigen Befähigungen zu erwerben, um mit dem be-

schuldigten Mitbruder eine vernünftige Gesprächsbasis aufbauen zu können, 

die weder von deplatzierter Mitbrüderlichkeit auf der einen Seite noch von 

Sprachlosigkeit bestimmt wird. Empfehlenswert ist insoweit auch die Inan-

spruchnahme externer Unterstützung, wie dies seitens des Bischof Dr. Hem-

merle allem Anschein nach im wachsenden Bewusstsein um die Problematik 

des sexuellen Missbrauchs, der Ursachen und der Folgen vor allem auch für 

die Opfer kurz vor seinem Tod in nachahmenswerter Weise begonnen, im 

weiteren Verlauf durch seinen Amtsnachfolger aber nicht fortgesetzt wurde. 

Aus Sicht der Gutachter bestehen erhebliche Vorbehalte gegen jedwede wei-

tere Verwendung eines Klerikers, der Minderjährige oder Schutzbefohlene 
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sexuell missbraucht hat, in der territorialen oder der kategorialen Seelsorge. 

Insoweit stellt sich für die Gutachter die Situation nicht anders dar als bei 

Beschäftigten in Kindergärten oder Schulen. Auch bei diesen wäre eine wei-

tere pädagogische Tätigkeit kaum vorstellbar. Ein signifikanter Unterschied 

in der Beurteilung dieser Frage besteht mit Blick auf Kleriker und deren Tä-

tigkeiten, wie die Gutachter meinen, nicht. Dies wurde den Gutachtern auf 

dahingehende Nachfrage von ihren Gesprächspartnern im Rahmen der 

durchgeführten Befragungen auch durchgängig bestätigt. Scheidet eine wei-

tere seelsorgliche Tätigkeit von Missbrauchstätern damit dauerhaft, jeden-

falls aber auf absehbare Zeit, aus, so ist es dringend geboten, eine verbindli-

che Strategie zu entwickeln, wie mit Tätern verfahren werden kann und soll; 

insbesondere welche (Hilfs-)Angebote diesen gemacht werden können. Dies 

gilt auch und gerade mit Blick auf diejenigen Fälle, bei denen eine Entlassung 

aus dem Klerikerstand im Raum steht. Maßstab der dem Täter zu gewähren-

den Hilfe muss dabei einerseits sein, dass das von ihm verursachte Unrecht 

auch für ihn spürbar bleibt, er aber andererseits die notwendige Unterstüt-

zung bei der Bewältigung psychologischer sowie sonstiger Defizite erfährt. 

Wenn auf dieser Basis dann die gebotenen Sanktionen verhängt und präven-

tiv Vorsorgemaßnahmen gegen weitere sexuelle Übergriffe getroffen wer-

den, kann dies eine auch aus Sicht der Geschädigten angemessene Sanktio-

nierung erleichtern.  

Selbst wenn man dieser Empfehlung der Gutachter nicht folgen will, sollten 

die dafür maßgeblichen Beweggründe offen und transparent diskutiert wer-

den, um auf diese Weise Klarheit über den Standpunkt der kirchlichen Ent-

scheidungsträger zu gewinnen. 
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7. Etablierung eines Gutachter-Pools und Evaluation der Gutachtertätig-

keit 

Aus Sicht der Gutachter stellt es sich so dar, dass einige wenige Experten 

eine Art Vorherrschaft für die Begutachtung beschuldigter Priester vor allem 

im Hinblick auf eine „Gefährlichkeitsprognose“ sowie die Wiederverwen-

dung beschuldigter Priester in der Seelsorge zu besitzen scheinen. Derartige, 

gleichsam monopolartige Strukturen sind stets kritisch zu betrachten und mit 

spezifischen, nicht zuletzt aus einer zu großen Nähebeziehung zum Auftrag-

geber resultierenden Risiken verbunden. Um diesen vorzubeugen und eine 

größtmögliche Objektivität der Ergebnisse sicherzustellen, sollte für die Fälle, 

in denen unter Berücksichtigung der vorstehenden Erwägungen eine fach-

ärztliche Begutachtung weiterhin erforderlich ist und bleibt, erwogen wer-

den, ob ein aus einer größeren Zahl von auch außerhalb des Bereichs des 

Bistums angesiedelter Fachleute bestehender Gutachter-Pool gebildet wird, 

dessen Mitgliedern die jeweiligen Fälle turnusmäßig zur Evaluation zugewie-

sen werden. Dadurch ließe sich auch ein besserer Überblick über die Vorge-

hensweise unterschiedlicher Gutachter und eine etwaige Häufung von Be-

funden und Risikobeurteilungen bzw. Empfehlungen erlangen und gegebe-

nenfalls auch auswerten. Darüber hinaus bedarf es aber auch fachlich geeig-

neter Ansprechpartner im Bistum, die mit den Gutachtern „auf Augenhöhe“ 

verkehren und die von diesen präsentierten Ergebnisse einordnen, kritisch 

würdigen und die gebotenen Nachfragen stellen können. 
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8. Kritische Reflexion des priesterlichen Selbstverständnisses 

Ungeachtet dessen, dass eine inhaltliche Bewertung und Positionierung sei-

tens der Gutachter nicht angezeigt sind, erscheint eine kritische Reflexion des 

priesterlichen Selbstverständnisses kirchlicherseits geboten. Ein differenzier-

tes und realitätsnahes Bild des priesterlichen Amtes und seiner Stellung in-

nerhalb der katholischen Kirche kann einen Beitrag dazu leisten, die Vermei-

dung, Aufklärung und Ahndung schwerster Missbrauchshandlungen, die die 

Betroffenen an Körper und Seele nicht selten dauerhaft schwer schädigen, zu 

fördern und damit nicht nur den Opfern, sondern auch der Kirche gerecht zu 

werden. Nicht zuletzt stellt sich in diesem Zusammenhang auch die Frage 

nach dem Zusammenhang zwischen Weihe- und Leitungsgewalt. 

Vgl. in diesem Sinne auch Projektdokumentation „Betroffene 

hören – Missbrauch verhindern. Konsequenzen aus der MHG-

Studie, S. 289 f., verfügbar unter: https://bistumlimburg.de/file-

admin/redaktion/Portal/Meldungen/2020/2020_06_13_Ab-

schluss_MHG/Dateien_zum_Download/2020-06-17_Abschluss-

bericht_online.pdf, abgerufen: 03.08.2020. 

Dahingehende Überlegungen und Auseinandersetzungen dürfen in Anbe-

tracht der Einbettung des Priesterbildes in historische Entwicklungen nicht 

vorschnell unter Berufung auf kirchliches Lehramt und Tradition unterbun-

den werden. 

 



Westpfahl   Spilker   Wastl 

München 

 

- 367 - 

 

9. Kritische Überprüfung der priesterlichen Aus- und Fortbildung 

In engem Zusammenhang mit dem priesterlichen Selbstverständnis steht die 

Ausgestaltung der priesterlichen Aus- und Fortbildung. Diese erscheint re-

formbedürftig; dies beginnend mit der Auswahl möglicher Kandidaten für 

das Priesteramt. Wie nicht zuletzt die MHG-Studie gezeigt hat, weist eine nen-

nenswerte Zahl von Personen, die später des sexuellen Missbrauchs Minder-

jähriger zumindest verdächtigt werden, spezifische Problemstellungen, wie 

beispielsweise eine eigene Missbrauchserfahrung, auf. Diese Problemstel-

lungen müssen bereits im Rahmen der Ausbildung möglichst frühzeitig iden-

tifiziert werden. Dies erscheint umso erfolgversprechender, wenn damit nicht 

eine Stigmatisierung verbunden und der Weg zum Priesteramt nicht von 

vornherein ausgeschlossen wird. Ziel muss es vielmehr sein, mit echter Auf-

merksamkeit an einer umfassenden Persönlichkeitsbildung des Kandidaten 

zu arbeiten und unter Beteiligung externer Experten individuelle Lösungs-

strategien zu entwickeln, die dem Betroffenen eine Affekt- und Bedürfniskon-

trolle ermöglichen. So legen insbesondere die Befunde der MHG-Studie 

nahe, dass die intensive, fachliche und persönliche Beschäftigung mit dem 

Thema Sexualität und sexuelle Identitätsbildung in den Priesterseminaren 

zeitlich und inhaltlich äußerst knapp bemessen ist. 

Vgl. Abschlussbericht zum Forschungsprojekt Sexueller Miss-

brauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone 

und männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bi-

schofskonferenz“ (2018), S. 13 ff., verfügbar unter 

https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/ 

dossiers_2018/MHG-Studie-gesamt.pdf ,abgerufen: 29.09.2020. 
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Auch wenn es, wie gezeigt, häufig erstmals nach einigen Berufsjahren zu se-

xuellen Übergriffen kommt, sind aus Sicht der Gutachter möglichst frühzei-

tige psychologische Tests der Kandidaten für das Priesteramt zweckmäßig. 

Ziel dieser psychologischen Tests sollten Aussagen betreffend die generelle 

Eignung der einzelnen Kandidaten für das Priesteramt sowie die Ermittlung 

etwaiger Bereiche, die im Rahmen der Ausbildung besonderer Aufmerksam-

keit bedürfen, sein. Voraussetzung dafür, dass diese psychologischen Tests 

aussagekräftige und belastbare Ergebnisse erbringen, sind eine vorherige 

Zieldefinition der Charakteristika des Priesteramtes und der spezifischen An-

forderungen an dessen verantwortungsvolle Ausübung, aus denen dann ein 

entsprechendes Kandidatenprofil zu entwickeln ist. Es ist nicht überzeugend, 

derartige psychologische Tests unter Hinweis auf einen darin zum Ausdruck 

kommenden Generalverdacht gegen Kandidaten für das Priesteramt abzu-

lehnen. Vielmehr stellen diese ein Standardinstrument bei der Kandidaten-

auswahl in Fällen dar, in denen dritte Personen und ihr Wohlergehen einem 

Beschäftigten in besonderer Weise anvertraut sind, wie dies unter anderem 

beispielsweise bei Piloten der Fall ist. Andererseits kann es mit derartigen 

psychologischen Tests nicht sein Bewenden haben. Ebenso unabdingbar ist 

eine fortlaufende Fortbildung der Priester im Bereich der Prävention sexuel-

len Missbrauchs. Dabei darf die Fortbildung nicht nur dem Erkennen mögli-

cher Risiken, die von Dritten ausgehen dienen, sondern muss, gegebenen-

falls in speziellen Formaten, auch das Risiko, selbst zur Gefahrenquelle zu 

werden, sollte dabei in den Blick genommen werden. 
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10. Ausgestaltung des Betroffenenbeirates 

Die in diesem Jahr getroffene Übereinkunft der DBK mit dem Unabhängigen 

Beauftragten der Bundesregierung für Fragen sexuellen Kindesmissbrauchs 

sieht unter anderem auch auf der Ebene der (Erz-)Diözesen die Einrichtung 

von Betroffenenbeiräten vor. Weitergehende Einzelheiten zur Zusammenset-

zung und den Aufgaben der Betroffenenbeiräte lassen sich der gemeinsamen 

Erklärung nur sehr beschränkt entnehmen. Danach soll dieser den Prozess 

zur Aufarbeitung begleiten. Was dies genau bedeutet, bleibt unklar. Aus Sicht 

der Gutachter ist damit wiederum die Gefahr verbunden, dass die Betroffe-

nenbeiräte in den einzelnen (Erz-)Bistümern unterschiedlich strukturiert wer-

den und unterschiedliche Aufgaben und Befugnisse erhalten. In jedem Fall 

muss aus Sicht der Gutachter verhindert werden, dass dieser Betroffenenbei-

rat lediglich eine Alibifunktion hat. Ihm sollte vielmehr eine maßgebliche 

Rolle bei allen wichtigen Entwicklungen in den Bereichen Prävention, Inter-

vention und Aufklärung betreffend Fälle sexuellen Missbrauchs zukommen. 

Dies schließt neben einer beratenden Tätigkeit im Vorfeld bestimmter Maß-

nahmen auch eine gewisse Überwachungsfunktion gegenüber den mit Fällen 

sexuellen Missbrauchs befassten Stellen des Bistums mit ein. Diesen Aufga-

ben kann der Betroffenenbeirat jedoch nur dann in sachgerechter Weise 

nachkommen, wenn er auch über die dafür erforderlichen, nicht zuletzt finan-

ziellen Mittel verfügt, die ihn auch in die Lage versetzen, eigene Aktivitäten 

zu entwickeln. Darüber hinaus ist zu erwägen, ob einzelne Mitglieder des Be-

troffenenbeirats auch in den Beraterstab entsandt werden sollen, um auf 

diese Weise der Stimme der Geschädigten dort ebenfalls Gewicht zu ver-

schaffen. 
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11. Vertiefende (interdisziplinäre) Forschung und institutionalisierter Wis-

sens- und Erfahrungsaustausch vor allem auf internationaler Ebene 

Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann ein unmittelbarer Zusammenhang 

zwischen Pflichtzölibat und sexuellem Missbrauch zwar nicht hergestellt wer-

den. Das Beziehungsgeflecht zwischen Pflichtzölibat und sexuellem Miss-

brauch erscheint aus Sicht der Gutachter allerdings auch nicht abschließend 

erschlossen. Es liegen nämlich durchaus Hinweise darauf vor, dass beispiels-

weise im Hinblick auf die Auswahl der Kandidaten für das Priesteramt, deren 

Ausbildung sowie die priesterliche Tätigkeit strukturell bzw. systemisch be-

dingte missbrauchsbegünstigende Risikofaktoren bestehen können, die zu-

mindest mittelbar auch mit dem Pflichtzölibat in Zusammenhang stehen. 

Denkbar wäre dies beispielsweise im Hinblick auf die Frage, ob sich der 

psychosexuelle Reifegrad von Seminaristen (deutlich) von demjenigen der 

Altersgenossen unterscheidet, wie sich der psychosexuelle Reifegrad wäh-

rend der Ausbildung – wiederum im Vergleich zu Altersgenossen – entwickelt 

und worauf etwaige Unterschiede in den einzelnen Entwicklungsstadien zu-

rückzuführen sind. Gleichermaßen stellt sich aus Sicht der Gutachter die 

Frage, inwieweit die spezifischen Anforderungen an die priesterliche Tätig-

keit und deren Praxis, zur Ausprägung missbrauchsbegünstigender Risiko-

faktoren, wie beispielsweise Fehlvorstellungen in Bezug auf das Bild von der 

eigenen Persönlichkeit, (psychische) Überforderungssituationen und Sucht-

mittelabhängigkeit, führen können. Insoweit erscheinen aus Sicht der Gut-

achter zumindest mittelbare Auswirkungen des Pflichtzölibats jedenfalls dis-

kussionswürdig. 

Überprüfungsbedürftig dürfte darüber hinaus die Frage nach den soziologi-

schen, systemischen und möglicherweise auch historischen Ursachen für die 

– wie Doyle festgestellt hat – jedenfalls in der Vergangenheit geradezu 
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paranoide Angst vor Öffentlichkeit und dem damit einhergehenden Beharren 

auf Geheimhaltung sein. Wesentliche Aspekte stellen in diesem Zusammen-

hang auch das Priesterbild und seine Entwicklung in den beiden vergange-

nen Jahrhunderten sowie die dafür maßgeblichen, auch externen Einflüsse 

dar. Es erscheint nicht von vornherein ausgeschlossen, dass die über einen 

langen Zeitraum vorherrschende und wirkmächtige Vorstellung des Priesters 

als ontologisch verwandeltes Wesen insoweit von einer gewissen Bedeutung 

ist und Fehlentwicklungen, wie ein überzogenes Nähe- und Fürsorgever-

ständnis, das mitunter auch in eine Wagenburgmentalität münden kann, zu-

mindest begünstigt hat. 

Trotz intensiver Bemühungen kirchlicherseits insbesondere im Bereich der 

Prävention ist für die Gutachter eine Bereitschaft vor allem der kirchlichen 

Hierarchie, diese jenseits der öffentlichkeitswirksamen Frage nach einem un-

mittelbaren Zusammenhang zwischen Pflichtzölibat und sexuellem Miss-

brauch liegenden strukturellen bzw. systemischen Fragen kritisch und ergeb-

nisoffen zu untersuchen, nur vereinzelt erkennbar, gleichwohl aber dringend 

geboten. Dieses Desiderat besteht unabhängig davon ob, der Anteil der Miss-

brauchstäter unter den Priestern höher ist als im Bevölkerungsdurchschnitt 

oder nicht. Beide Ansichten werden vertreten. Entscheidend ist insoweit die 

herausragende Verantwortung, die die Kirche dadurch trägt, dass sie mit ei-

nem besonderen Vertrauensvorschuss ausgestattete Personen in verant-

wortlicher Stellung gegenüber ihren Gläubigen einsetzt und auch diesen ge-

genüber eine Fürsorgepflicht hat. Dieser wird sie aber nicht gerecht, wenn 

mehr oder minder gleichgültig darauf verwiesen wird, dass es sexuellen 

Missbrauch auch außerhalb der katholischen Kirche gibt. Die katholische Kir-

che muss sich vielmehr mit allen Kräften darum bemühen, gerade auch ihre 

Gläubigen vor sexuellem Missbrauch durch kirchliche Amtsträger zu schüt-

zen. Dazu gehört es aber auch, diejenigen Umstände, die solche Taten 
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zumindest begünstigen, zu identifizieren und zu beseitigen. Dass die Behaup-

tung zu kurz greift, es handle sich hier um Einzelfälle bzw. Einzeltäter, ist evi-

dent. 

Dass die strukturellen bzw. systemischen Gründe durchaus von Bedeutung 

sind, zeigt sich nicht zuletzt auch daran, dass in anderen Ländern und Welt-

regionen durchgeführte Untersuchungen in zentralen Punkten zu ähnlichen 

Feststellungen und Empfehlungen gelangen; ein Umstand, der bislang noch 

nicht in der gebührenden Form beachtet wird. In Anbetracht des Umstandes, 

dass wesentliche Strukturen gesamtkirchlich identisch oder zumindest wei-

testgehend ähnlich ausgeprägt sind, ist der Befund überraschend, dass eine 

Zusammenschau der Untersuchungen im Hinblick auf Ursachen und notwen-

dige Maßnahmen bislang allem Anschein nach unterbleibt, jedenfalls aber 

nicht mit der notwendigen Intensität erfolgt.  

 

12. Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern 

Im Vordergrund der öffentlichen Diskussion stehen nach wie vor der Täter 

und das institutionelle und persönliche Versagen der Verantwortungsträger 

in Reaktion auf deren Taten. Zu kurz kommt dabei die Frage, was getan wer-

den kann, dass Kinder keine Opfer werden. Dies reicht vom Erkennen von 

Veränderungen, die auf ein sich abzeichnendes Missbrauchsgeschehen hin-

deuten können, bis zur Entwicklung einer gefestigten kindlichen Persönlich-

keit, die in der Lage ist, sich Grenzüberschreitungen zu widersetzen und 

diese, soweit irgend möglich, präventiv zu verhindern. Hier kann und muss 

die Kirche dauerhaft einen signifikanten Beitrag leisten, der über ihren eige-

nen Bereich hinausgeht und auf die Gesellschaft insgesamt ausstrahlt. 
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Naheliegend ist es, diesen Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung bewusst im 

Rahmen kirchlicher Angebote im vorschulischen oder schulischen Bereich, 

konkret in Kindertagesstätten und Schulen in kirchlicher Trägerschaft, zu stär-

ken und weiter auszubauen. 

 

13. Stärkung der Rolle der Frauen in kirchlichen Leitungsfunktionen 

Nicht selten wird im Zusammenhang mit Fehlentwicklungen innerhalb der 

Kirche mit Recht beklagt, dass eine Ursache dafür auch in einem manifestier-

ten männerbündlerischen System zu sehen sei. Diesem Befund lässt sich aus 

Sicht der Gutachter mit einiger Aussicht auf Erfolg auch dadurch entgegen-

wirken, dass kirchliche Leitungsfunktionen, die mit entsprechenden Entschei-

dungsbefugnissen auch im Verhältnis zu Klerikern ausgestattet sind, bewusst 

auf Frauen übertragen werden und somit jedenfalls auf administrativer 

Ebene ein Kulturwandel innerhalb der Kirche wenn nicht begonnen, so doch 

mit Entschlossenheit forciert wird. Die bisher im Bistum in diese Richtung 

unternommenen Schritte bestätigen aus Sicht der Gutachter diesen Befund 

und geben Anlass, die Bemühungen um mehr Frauen in kirchlichen Leitungs-

positionen zu verstärken.  

München, den 09.11.2020 

 

    

Dr. Wastl 

 

    

Dr. Pusch, LL.M. 

 

    

Gladstein 
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DBK-Leitlinien 2002 DBK-Leitlinien 2010 DBK-Leitlinien 2013 

EINFÜHRUNG EINFÜHRUNG A. EINFÜHRUNG  

 Grundsätzliches Grundsätzliches 

Der sexuelle Missbrauch von Kindern und Jugendlichen 

wird zunehmend in unserer gesamten Gesellschaft und 

auch in der Kirche offenkundig. Er zeigt eine tiefgehende 

Krise an und ist für die Kirche eine Herausforderung zu ei-

ner Reinigung aus dem Geist des Evangeliums. Daher se-

hen wir Bischöfe uns in die Verantwortung gerufen. 

 

Auch in Deutschland gibt es sexuellen Missbrauch Minder-

jähriger durch Geistliche. Diese Vergehen haben einen zer-

störerischen Charakter gegenüber Kindern und Jugendli-

chen. Sie verletzen deren Würde und Integrität tief. Die Op-

fer werden in ihrer Entwicklung schwer geschädigt, bei 

ihnen und bei ihren Angehörigen wird großes Leid ausge-

löst. Wenn ein Geistlicher sich an einem Kind oder Jugend-

lichen vergeht, verdunkelt er auch die christliche Botschaft 

und die Glaubwürdigkeit der Kirche und fügt der kirchlichen 

Gemeinschaft schweren Schaden zu. Sexueller Missbrauch 

Minderjähriger ist darum nicht nur nach staatlichem Recht, 

sondern auch in der kirchlichen Rechtsordnung eine Straf-

tat. 

 

Sexueller Missbrauch Minderjähriger kann unterschiedli-

che Ursachen haben. Nicht jeder Fall ist auf eine pädophile 

oder ephebophile Neigung zurückzuführen. Eine Diagnose 

muss in jedem Fall differenziert erfolgen. Aus fehlenden 

Kenntnissen über die näheren Zusammenhänge sexuellen 

Missbrauchs Minderjähriger wurde häufig unangemessen 

reagiert. Im Blick auf die Opfer bedauern wir dies zutiefst. 

Heute steht fest, dass Pädophilie eine sexuelle Störung ist, 

die von der Neigung her strukturell nicht abänderbar ist 

und ephebophile Neigung als nur zum Teil veränderbar gilt. 

Die neuen Erkenntnisse helfen für die Zukunft, aber sie kön-

nen die Vergangenheit nicht ungeschehen machen. Es ist 

uns Bischöfen als Verantwortliche für unsere Diözesen ein 

1. In ihrer Verantwortung für den Schutz der Würde und In-

tegrität junger Menschen haben sich die deutschen Bi-

schöfe auf die folgenden Leitlinien verständigt. Sie schrei-

ben damit die Leitlinien von 2002 fort.  

 

Die Leitlinien 2010 sollen eine abgestimmte Vorgehens-

weise im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz ge-

währleisten. Sie sind Grundlage für die von den Diözesan-

bischöfen für ihre jeweilige Diözese zu erlassenden Rege-

lungen. Katholischen Rechtsträgern, die nicht in diözesaner 

Zuständigkeit stehen, wird die entsprechende Übernahme 

der Leitlinien dringend empfohlen.  

 

Opfer sexuellen Missbrauchs bedürfen besonderer Acht-

samkeit. Sie müssen vor weiterer sexueller Gewalt ge-

schützt werden. Ihnen und ihren Angehörigen müssen bei 

der Aufarbeitung von Missbrauchserfahrungen Unterstüt-

zung und Begleitung angeboten werden.  

 

Sexueller Missbrauch vor allem an Kindern und Jugendli-

chen ist eine verabscheuungswürdige Tat. Dies gilt beson-

ders, wenn Kleriker oder Ordensangehörige sie begehen. 

Nicht selten erschüttert der von ihnen begangene Miss-

brauch bei den Opfern – neben den möglichen schweren 

psychischen Schädigungen – zugleich auch das Grundver-

trauen in Gott und die Menschen. Die Täter fügen der 

Glaubwürdigkeit der Kirche und ihrer Sendung schweren 

Schaden zu. Es ist ihre Pflicht, sich ihrer Verantwortung zu 

stellen.  

 

 

  

1. In ihrer Verantwortung für den Schutz der Würde und In-

tegrität junger Menschen und erwachsener Schutzbefohle-

ner haben sich die deutschen Bischöfe auf die folgenden 

Leitlinien verständigt. Sie schreiben damit die Leitlinien von 

2002 und 2010 fort und berücksichtigen die Vorgaben, die 

die Kongregation für die Glaubenslehre in ihrem Rund-

schreiben an die Bischofskonferenzen vom 3. Mai 2011 ge-

macht hat. 

 

Opfer sexuellen Missbrauchs bedürfen besonderer Acht-

samkeit. Sie müssen vor weiterer sexueller Gewalt ge-

schützt werden. Ihnen und ihren Angehörigen müssen bei 

der Aufarbeitung von Missbrauchserfahrungen Unterstüt-

zung und Begleitung angeboten werden. Sexueller Miss-

brauch, vor allem an Kindern und Jugendlichen sowie an 

erwachsenen Schutzbefohlenen ist eine verabscheuungs-

würdige Tat. Gerade wenn Kleriker, Ordensangehörige oder 

sonstige Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der Kirche sol-

che begehen, erschüttert dies nicht selten bei den Opfern 

und ihren Angehörigen – neben den möglichen schweren 

psychischen Schädigungen – zugleich auch das Grundver-

trauen in Gott und die Menschen. Die Täter fügen der 

Glaubwürdigkeit der Kirche und ihrer Sendung schweren 

Schaden zu. Es ist ihre Pflicht, sich ihrer Verantwortung zu 

stellen.  

 

Die Leitlinien sollen eine abgestimmte Vorgehensweise im 

Bereich der Deutschen Bischofskonferenz gewährleisten. 

Sie sind Grundlage für die von den Diözesanbischöfen für 

ihre jeweilige Diözese zu erlassenden Regelungen. Katholi-

sche Rechtsträger, die nicht in diözesaner Zuständigkeit ste-

hen, sollen vom (Erz-)Bistum nur dann als förderungswür-

dig anerkannt werden, wenn sie sich zur Anwendung der 

Leitlinien oder der jeweiligen diözesanen Regelungen 
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Anliegen, alles zu tun, um dem sexuellen Missbrauch Min-

derjähriger stärker entgegen zu wirken und Wiederho-

lungstaten zu verhindern. Wir stellen zugleich fest, dass die 

allermeisten Geistlichen vorbildlich ihren Dienst verrichten. 

 

Die folgenden Leitlinien, die von der Deutschen Bischofs-

konferenz in der Herbst-Vollversammlung 2002 verabschie-

det worden sind, sollen eine einheitliche Vorgehensweise 

gewährleisten und in diözesaner Zuständigkeit umgesetzt 

werden. 

verpflichtet haben. Sofern eigene Regelungen vorliegen, 

müssen diese von der zuständigen Stelle als gleichwertige 

Regelungen anerkannt werden.  

 

Die Leitlinien gelten auch für karitative Rechtsträger, für die 

gemäß dem Motu Proprio „Intima Ecclesiae natura“ vom 

11. November 2012 der Bischof Letztverantwortung ausübt. 

 

Die Regelungen des weltlichen und kirchlichen Arbeits- und 

Datenschutzrechts bleiben unberührt. 

 

Soweit die Leitlinien datenschutzrechtlich nichts anderes 

regeln, gilt die Anordnung über den kirchlichen Daten-

schutz (KDO). Nähere Regelungen zum Umgang mit perso-

nenbezogenen Daten in Protokollen und sonstigen Unterla-

gen erlässt der Ordinarius. 

 

 Der Begriff des „sexuellen Missbrauchs“ im Sinne der Leit-

linien 

Der Begriff des „sexuellen Missbrauchs“ im Sinne der Leit-

linien 

  2. Diese Leitlinien beziehen sich auf Handlungen nach dem 

13. Abschnitt des Strafgesetzbuchs, soweit sie an Minder-

jährigen begangen werden.  

2. Diese Leitlinien berücksichtigen die Bestimmungen so-

wohl des kirchlichen wie auch des weltlichen Rechts. Der 

Begriff sexueller Missbrauch im Sinne dieser Leitlinien um-

fasst strafbare sexualbezogene Handlungen. Die Leitlinien 

beziehen sich somit  

 

• sowohl auf Handlungen nach dem 13. Abschnitt sowie 

weitere sexualbezogene Straftaten des Strafgesetzbuchs 

(StGB)  

 

• als auch auf solche nach can. 1395 § 2 CIC in Verbindung 

mit Art. 6 § 1 SST , nach 6 can. 1387 CIC in Verbindung mit 

Art. 4 § 1 n.4 SST wie auch nach can. 1378 § 1 CIC n Verbin-

dung mit Art. 4 § 1 n.1 SST, soweit sie an Minderjährigen 

oder Personen begangen werden, deren Vernunftgebrauch 

habituell eingeschränkt ist (Art. 6 § 1 n.1 SST). 

 

Zusätzlich finden sie unter Berücksichtigung der Besonder-

heiten des Einzelfalls Anwendung bei Handlungen 
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unterhalb der Schwelle der Strafbarkeit, die im pastoralen 

oder erzieherischen sowie im betreuenden oder pflegeri-

schen Umgang mit Kindern und Jugendlichen und erwach-

senen Schutzbefohlenen eine Grenzverletzung oder einen 

sonstigen sexuellen Übergriff darstellen.    

 

Sie betreffen alle Verhaltens- und Umgangsweisen mit se-

xuellem Bezug gegenüber Minderjährigen und erwachse-

nen Schutzbefohlenen, die mit vermeintlicher Einwilligung, 

ohne Einwilligung oder gegen den ausdrücklichen Willen 

erfolgen. Dies umfasst auch alle Handlungen zur Vorberei-

tung, Durchführung und Geheimhaltung sexualisierter Ge-

walt. Den seitens der Kirche Handelnden muss daher stets 

bewusst sein, dass es bezüglich der hier zu berücksichti-

genden strafbaren Handlungen in den beiden Rechtsberei-

chen unterschiedliche Betrachtungsweisen geben kann 

(zum Beispiel bzgl. des Kreises der betroffenen Personen, 

des Alters des Opfers, der Verjährungsfrist). Den Bestim-

mungen beider Rechtsbereiche ist zu entsprechen. Maß-

geblich für das kirchliche Vorgehen sind die zum Zeitpunkt 

des Untersuchungsbeginns geltenden Verfahrensregeln, 

unabhängig davon, wie lange der sexuelle Missbrauch zu-

rückliegt. 

 3. Zusätzlich finden sie entsprechende Anwendung bei 

Handlungen unterhalb der Schwelle der Strafbarkeit, die im 

pastoralen oder erzieherischen sowie im betreuenden oder 

pflegerischen Umgang mit Kindern und Jugendlichen eine 

Grenzüberschreitung darstellen. 

3. Erwachsene Schutzbefohlene im Sinne dieser Leitlinien 

sind behinderte, gebrechliche oder kranke Personen gegen-

über denen Kleriker, Ordensangehörige und andere Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter eine besondere Sorgepflicht 

haben, weil sie ihrer Fürsorge oder Obhut anvertraut sind 

und bei denen aufgrund ihrer Schutz- und Hilfebedürftigkeit 

eine besondere Gefährdung gemäß Leitlinie Nr. 2 besteht. 

I. Zuständigkeit ZUSTÄNDIGKEITEN B. ZUSTÄNDIGKEITEN   

1. Der Diözesanbischof beauftragt eine Person, die den 

Vorwurf sexuellen Missbrauchs Minderjähriger prüft.  

Ernennung eines Beauftragten und Einrichtung eines Bera-

terstabs 

Ernennung von Ansprechpersonen und Einrichtung eines 

Beraterstabs 
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Wer von sexuellem Missbrauch Kenntnis erhält, soll sich an 

die beauftragte Person wenden. Alle kirchlichen Mitarbeiter 

sind verpflichtet, Fälle, die ihnen zur Kenntnis gebracht 

werden, weiterzuleiten. Der Beauftragte recherchiert den 

Sachverhalt und ist Kontaktperson für die staatlichen Straf-

verfolgungsbehörden.  

 

Ihm kann der Diözesanbischof einen Arbeitsstab aus 

Psychologen, Psychotherapeuten, Ärzten, Juristen, Theolo-

gen, Geistlichen und Laien, Männern und Frauen zur Seite 

stellen. Diözesanbischöfe können auch einen überdiözesa-

nen Arbeitsstab einrichten.  

 

Die Zuständigkeit für die Prüfung von Fällen sexuellen 

Missbrauchs Minderjähriger durch Ordensleute, die unter 

Gestellung in bischöflichem Auftrag tätig sind, liegt - unbe-

schadet der Verantwortung der Ordensoberen - bei der Di-

özese. In anderen Fällen bieten die Diözesen dem Ordens-

oberen Unterstützung an.  

4. Der Diözesanbischof beauftragt eine geeignete Person 

(oder mehrere Personen) als Ansprechperson für Ver-

dachtsfälle auf sexuellen Missbrauch an Minderjährigen 

durch Kleriker, Ordensangehörige oder andere Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst. 

4. Der Diözesanbischof beauftragt mindestens zwei geeig-

nete Personen als Ansprechpersonen für Hinweise auf tat-

sächliche Anhaltspunkte für den Verdacht eines sexuellen 

Missbrauchs an Minderjährigen sowie an erwachsenen 

Schutzbefohlenen durch Kleriker oder andere Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst. 

Es empfiehlt sich, darauf zu achten, dass sowohl eine Frau 

als auch ein Mann benannt werden.                                                                                                                                                            

 

5. Die beauftragte Person soll nicht zur Leitung des Bistums 

gehören. Werden mehrere Personen beauftragt, soll min-

destens eine von ihnen nicht zur Leitung des Bistums ge-

hören. 

5. Die beauftragten Ansprechpersonen sollen keine Mitar-

beiterinnen oder Mitarbeiter des (Erz-)Bistums im aktiven 

Dienst sein. 

2. Über die Zuständigkeit wird öffentlich informiert. Der 

Beauftragte wird im Amtsblatt der Diözese bekannt ge-

macht und die Öffentlichkeit darüber in Kenntnis gesetzt. 

6. Name und Anschrift der beauftragten Person werden auf 

geeignete Weise bekannt gemacht, insbesondere im Amts-

blatt und auf der Internetseite des Bistums. 

6. Name und Anschrift der beauftragten Ansprechpersonen 

werden auf geeignete Weise bekannt gemacht, insbeson-

dere im Amtsblatt und auf der Internetseite des Bistums. 

 7. Der Diözesanbischof richtet zur Beratung in Fragen zum 

Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger einen 

ständigen Beraterstab ein. Diesem gehören insbesondere 

Frauen und Männer mit psychiatrisch-psychotherapeuti-

schem, möglichst auch forensisch-psychiatrischem, sowie 

juristischem Sachverstand und fundierter fachlicher Erfah-

rung und Kompetenz in der Arbeit mit Opfern sexuellen 

Missbrauchs an. Dem Beraterstab können auch Personen 

angehören, die im kirchlichen Dienst beschäftigt sind. Im 

Einzelfall können weitere fachlich geeignete Personen hin-

zugezogen werden. 

7. Der Diözesanbischof richtet zur Beratung in Fragen des 

Umgangs mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und 

erwachsenen Schutzbefohlenen einen ständigen Berater-

stab ein. Diesem gehören neben den beauftragten An-

sprechpersonen insbesondere Frauen und Männer mit psy-

chiatrisch-psychotherapeutischem, pastoralem sowie juris-

tischem und kirchenrechtlichem Sachverstand und fundier-

ter fachlicher Erfahrung und Kompetenz in der Arbeit mit 

Opfern sexuellen Missbrauchs an. Dem Beraterstab können 

auch Personen angehören, die im kirchlichen Dienst be-

schäftigt sind. Im Einzelfall können weitere fachlich geeig-

nete Personen hinzugezogen werden. 
 

 8. Die Verantwortung des jeweiligen Diözesanbischofs 

bleibt unberührt. 

8. Mehrere Diözesanbischöfe können gemeinsam einen in-

terdiözesanen Beraterstab einrichten. 

 9. Mehrere Diözesanbischöfe können gemeinsam einen 

überdiözesanen Beraterstab einrichten. 

 

9. Die Verantwortung des Diözesanbischofs bleibt unbe-

rührt. 
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 Zuständigkeiten der beauftragten Person Entgegennahme von Hinweisen und Information des Ordi-

narius 

 10. Die beauftragte Person nimmt Hinweise auf sexuellen 

Missbrauch an Minderjährigen durch Kleriker, Ordensange-

hörige oder andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 

kirchlichen Bereich entgegen und nimmt eine erste Bewer-

tung der Hinweise auf ihre Plausibilität vor. 

10. Die beauftragten Ansprechpersonen nehmen Hinweise 

auf sexuellen Missbrauch an Minderjährigen und erwach-

senen  im kirchlichen Dienst entgegen und nehmen eine 

erste Bewertung der Hinweise auf ihre Plausibilität und im 

Hinblick auf das weitere Vorgehen vor. 

 11. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst 

sind verpflichtet, diesbezügliche Sachverhalte und Hin-

weise, die ihnen zur Kenntnis gelangen, der beauftragten 

Person mitzuteilen. Etwaige gesetzliche Schweigepflichten 

oder Mitteilungspflichten gegenüber staatlichen Stellen (z. 

B. Jugendamt i. S. d. § 8a SGB VIII, Schulaufsicht) sowie 

gegenüber Dienstvorgesetzten bleiben hiervon unberührt. 

11. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen 

Dienst haben schnellstmöglich die zuständige Person der 

Leitungsebene der Institution, bei der sie beschäftigt sind, 

über diesbezügliche Sachverhalte und Hinweise, die ihnen 

zur Kenntnis gelangt sind, zu informieren. Sie können sich 

aber auch direkt an die beauftragten Ansprechpersonen 

wenden. Unter Wahrung der Bestimmungen über das 

Beichtgeheimnis (vgl. cann. 983 und 984 CIC ) besteht im 

Rahmen von seelsorglichen Gesprächen die Pflicht zur Wei-

terleitung an eine der beauftragten Ansprechpersonen im-

mer dann, wenn Gefahr für Leib und Leben droht sowie 

wenn weitere mutmaßliche Opfer betroffen sein könnten. 

Hierbei sind die Bestimmungen des § 203 StGB zu beach-

ten. Etwaige gesetzliche Verschwiegenheitspflichten oder 

Mitteilungspflichten gegenüber staatlichen Stellen (zum 

Beispiel Jugendamt, Schulaufsicht) sowie gegenüber 

Dienstvorgesetzten bleiben hiervon unberührt.  

 12. Anonyme Hinweise sind dann zu beachten, wenn sie tat-

sächliche Anhaltspunkte für Ermittlungen beinhalten. 

 12. Der Diözesanbischof wird von der beauftragten Person 

unverzüglich informiert. Sofern es sich um Ordensangehö-

rige handelt, ist auch der Ordensobere zu informieren. 

13. Der Ordinarius wird unabhängig von den Plausibilitäts-

abwägungen von den beauftragten Ansprechpersonen un-

verzüglich informiert (vgl. Leitlinie Nr. 10). Dies gilt auch für 

die zuständige Person der Leitungsebene (vgl. Leitlinie Nr. 

11). Der Ordinarius hat dafür Sorge zu tragen, dass andere 

informiert werden, die für die beschuldigte Person eine be-

sondere Verantwortung tragen: bei Klerikern, die einer an-

deren Diözese oder einem anderen Inkardinationsverband 

angehören, der Inkardinationsordinarius; bei Ordensange-

hörigen der zuständige Höhere Ordensobere. 

 

 Zuständigkeiten bei Ordensangehörigen Zuständigkeiten im weiteren Verlauf  

  14. Für das weitere Verfahren können im Hinblick auf Kleri-

ker zuständig sein: der Ortsordinarius des Wohnsitzes der 
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beschuldigten Person (vgl. can. 1408 CIC) oder der Ortsor-

dinarius des Ortes, an dem die Straftat begangen worden 

ist (vgl. can. 1412 CIC) oder der Inkardinationsordinarius der 

beschuldigten Person. Der erstinformierte Ordinarius trägt 

dafür Sorge, dass eine Entscheidung über die Zuständigkeit 

für das weitere Verfahren zeitnah getroffen wird. 

 13. Der Diözesanbischof ist zuständig in Fällen von Ordens-

angehörigen, die in bischöflichem Auftrag tätig sind, unbe-

schadet der Verantwortung der Ordensoberen. 

15. Für Ordensangehörige, die im bischöflichen Auftrag tä-

tig sind, ist der Diözesanbischof zuständig, der diesen Auf-

trag erteilt hat, unbeschadet der Verantwortung des Höhe-

ren Ordensoberen. Soweit die Ordensangehörigen nicht 

mehr im bischöflichen Auftrag tätig sind, unterstützt der Di-

özesanbischof den Höheren Ordensoberen. 

 14. In anderen Fällen liegt die Zuständigkeit bei den jewei-

ligen Ordensoberen. Ihnen wird dringend nahegelegt, den 

örtlich betroffenen Diözesanbischof über Fälle sexuellen 

Missbrauchs oder Verdachtsfälle in ihrem Verantwortungs-

bereich sowie über die eingeleiteten Schritte zu informie-

ren. 

16. In anderen Fällen liegt die Zuständigkeit bei den jewei-

ligen Höheren Ordensoberen. Ihnen wird dringend nahege-

legt, den örtlich betroffenen Diözesanbischof über tatsäch-

liche Anhaltspunkte für den Verdacht eines sexuellen Miss-

brauchs an Minderjährigen oder erwachsenen Schutzbe-

fohlenen in ihrem Verantwortungsbereich sowie über die 

eingeleiteten Schritte zu informieren (vgl. Leitlinie Nr. 29). 

II. Prüfung und Beurteilung VORGEHEN NACH KENNTNISNAHME EINES HINWEISES C. VORGEHEN NACH KENNTNISNAHME EINES HINWEI-

SES 

33. Jede Anzeige oder Verdachtsäußerung wird umgehend 

geprüft 

Gespräch mit dem mutmaßlichen Opfer  Gespräch mit dem mutmaßlichen Opfer 

Unmittelbar nach Kenntnisnahme eines Verdachts oder ei-

nes Vergehens leitet der Beauftragte die Prüfung ein.  

 

Er führt mit dem Verdächtigten ein Gespräch, zu dem er ei-

nen Juristen hinzuzieht. Über das Gespräch wird ein Proto-

koll angefertigt, das von den Beteiligten zu unterzeichnen 

ist. Mit dem (mutmaßlichen) Opfer bzw. seinen Erziehungs-

berechtigten wird umgehend Kontakt aufgenommen. Auf-

grund der protokollierten Tatbestände wird beurteilt und 

festgestellt, wie den Betroffenen am besten zu helfen ist 

und weiter vorgegangen werden muss.  

 

Die Fürsorge der Kirche gilt zuerst dem Opfer. Dem Schutz 

des Opfers vor weiterem Missbrauch oder öffentlicher 

Preisgabe von Informationen wird besondere Sorgfalt ge-

widmet. Auch dem Verdächtigten gegenüber bleibt die 

15. Wenn ein mutmaßliches Opfer (ggf. seine Eltern oder 

Erziehungsberechtigten) über einen Verdacht des sexuellen 

Missbrauchs informieren möchte, vereinbart die beauf-

tragte Person ein Gespräch. Der Diözesanbischof bestimmt, 

wer seitens der Diözese an diesem Gespräch teilnimmt. Das 

mutmaßliche Opfer (ggf. seine Eltern oder Erziehungsbe-

rechtigten) kann zu dem Gespräch eine Person des Vertrau-

ens hinzuziehen. Zu Beginn des Gesprächs wird auf die 

Möglichkeit hingewiesen, dass der Missbrauchsverdacht 

der Strafverfolgungsbehörde mitgeteilt wird (vgl. Nr. 27). 

17. Wenn ein mutmaßliches Opfer (ggf. seine Eltern oder 

Personensorgeberechtigten) über einen Verdacht des sexu-

ellen Missbrauchs informieren möchte, vereinbart eine der 

beauftragten Ansprechpersonen ein Gespräch. In Abstim-

mung mit dem Ordinarius kann die beauftragte Ansprech-

person eine weitere Person hinzuziehen. Das mutmaßliche 

Opfer (ggf. seine Eltern oder Personensorgeberechtigten) 

kann zu dem Gespräch eine Person des Vertrauens hinzu-

ziehen. Auf die Verpflichtung, einen Missbrauchsverdacht 

nach den Vorschriften der Leitlinien Nrn. 29 und 30 den 

Strafverfolgungs- und anderen zuständigen Behörden wei-

terzuleiten, ist zu Beginn des Gesprächs hinzuweisen. 

Ebenso ist in geeigneter Weise auf die Tragweite der Be-

schuldigung hinzuweisen. 
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Pflicht zur Fürsorge. Er steht bis zum Erweis des Gegenteils 

unter Unschuldsvermutung. Erweist sich der Verdacht als 

unbegründet, werden die notwendigen Schritte unternom-

men, den guten Ruf der Person wiederherzustellen.  

 

4. De4. Der Diözesanbischof wird sofort unterrichtet.  

Die Verantwortung des Diözesanbischofs bleibt - unbescha-

det der Einsetzung des Beauftragten - bestehen. Er wird un-

verzüglich nach Kenntnisnahme eines Verdachts oder eines 

Vergehens informiert. 

 16. Dem Schutz des mutmaßlichen Opfers und dem Schutz 

vor öffentlicher Preisgabe von Informationen, die vertrau-

lich gegeben werden, wird besondere Beachtung beige-

messen.  

18. Dem Schutz des mutmaßlichen Opfers und dem Schutz 

vor öffentlicher Preisgabe von Informationen, die vertrau-

lich gegeben werden, wird besondere Beachtung beige-

messen. 

 17. Das Gespräch wird protokolliert. Das Protokoll soll von 

dem mutmaßlichen Opfer (ggf. seinen Eltern oder Erzie-

hungsberechtigten) unterzeichnet werden.  

19. Das Gespräch, bei dem auch die Personalien möglichst 

vollständig aufzunehmen sind, wird protokolliert. Das Pro-

tokoll ist von allen Anwesenden zu unterzeichnen. 

 18. Das mutmaßliche Opfer (ggf. seine Eltern bzw. Erzie-

hungsberechtigten) wird über die Möglichkeit einer eige-

nen Anzeige bei den Strafverfolgungsbehörden informiert.  

20. Das mutmaßliche Opfer (ggf. seine Eltern bzw. Perso-

nensorgeberechtigten) wird zu einer eigenen Anzeige bei 

den Strafverfolgungsbehörden ermutigt. 

 19. Der Diözesanbischof wird über das Ergebnis des Ge-

sprächs informiert. 

21. Der Ordinarius wird über das Ergebnis des Gesprächs 

informiert. 

 Gespräch mit der beschuldigten Person Anhörung der beschuldigten Person 

 20. Sofern dadurch die Aufklärung des Sachverhalts nicht 

gefährdet und die Ermittlungsarbeit der Strafverfolgungs-

behörden nicht behindert werden, führt ein Vertreter des 

Dienstgebers – eventuell in Anwesenheit der beauftragten 

Person – ein Gespräch mit der beschuldigten Person. Der 

Schutz des mutmaßlichen Opfers muss in jedem Fall si-

chergestellt sein, bevor das Gespräch stattfindet. In dem 

Gespräch wird die beschuldigte Person mit dem Vorwurf 

oder Verdacht konfrontiert, und es wird ihr Gelegenheit ge-

geben, sich dazu zu äußern. 

22. Sofern dadurch die Aufklärung des Sachverhalts nicht 

gefährdet und die Ermittlungsarbeit der Strafverfolgungs-

behörden nicht behindert werden, hört ein Vertreter des Or-

dinarius bzw. des Dienstgebers unter Hinzuziehung eines 

Juristen – eventuell in Anwesenheit der beauftragten An-

sprechperson – die beschuldigte Person zu den Vorwürfen 

an. Der Schutz des mutmaßlichen Opfers muss in jedem 

Fall sichergestellt sein, bevor das Gespräch stattfindet. In 

den Fällen, bei denen sexueller Missbrauch mit einer Straf-

tat gegen die Heiligkeit des Bußsakramentes (vgl. Art. 4 

SST) verbunden ist, darf der Name des mutmaßlichen Op-

fers nur mit dessen ausdrücklicher Zustimmung der be-

schuldigten Person genannt werden (vgl. Art. 24 §1 SST). 
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 21. Die beschuldigte Person kann eine Person ihres Vertrau-

ens hinzuziehen. 

23. Die beschuldigte Person kann eine Person ihres Vertrau-

ens hinzuziehen. 

 22. Die beschuldigte Person wird über die Möglichkeit der 

Aussageverweigerung informiert. Zur Selbstanzeige bei 

den Strafverfolgungsbehörden wird ihr dringend geraten. 

24. Die beschuldigte Person wird über die Möglichkeit der 

Aussageverweigerung informiert (vgl. can. 1728 §2 CIC). 

Wenn Priester beschuldigt werden, sind sie darauf hinzu-

weisen, dass sie unter allen Umständen verpflichtet sind, 

das Beichtgeheimnis zu wahren (vgl. cann. 983 und 984 

CIC ). 

 

  25. Auf die Verpflichtung, einen Missbrauchsverdacht nach 

den Vorschriften der Leitlinien Nr. 29 den Strafverfolgungs- 

und anderen zuständigen Behörden weiterzuleiten, ist hin-

zuweisen. Die beschuldigte Person wird über die Möglich-

keit zur Selbstanzeige bei den Strafverfolgungsbehörden 

informiert. 

 

 23. Das Gespräch wird protokolliert. Das Protokoll soll von 

allen Anwesenden unterzeichnet werden. 

26. Das Gespräch wird protokolliert. Das Protokoll ist von 

allen Anwesenden zu unterzeichnen. 

 24. Der Diözesanbischof wird über das Ergebnis des Ge-

spräches von dem Vertreter des Dienstgebers informiert. 

27. Der Ordinarius wird über das Ergebnis des Gespräches 

informiert. 

 25. Auch der beschuldigten Person gegenüber besteht die 

Pflicht zur Fürsorge. Sie steht – unbeschadet erforderlicher 

vorsorglicher Maßnahmen – bis zum Erweis des Gegenteils 

unter Unschuldsvermutung. 

28. Auch der beschuldigten Person gegenüber besteht die 

Pflicht zur Fürsorge. Sie steht – unbeschadet erforderlicher 

unmittelbarer Maßnahmen – bis zum Erweis des Gegenteils 

unter Unschuldsvermutung.   

 Unterstützung der staatlichen Strafverfolgungs- und ande-

ren zuständigen Behörden 

Zusammenarbeit mit den staatlichen Strafverfolgungs- 

und anderen zuständigen Behörden  

 26. Sobald tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht ei-

nes sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen vorliegen, 

leitet ein Vertreter des Dienstgebers die Informationen an 

die staatliche Strafverfolgungsbehörde und – soweit recht-

lich geboten – an andere zuständige Behörden (z. B. Ju-

gendamt i. S. d. § 8a SGB VIII, Schulaufsicht) weiter. Recht-

liche Verpflichtungen anderer kirchlicher Organe bleiben 

unberührt.  

29. Sobald tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht ei-

ner Straftat nach dem 13. Abschnitt oder weiterer sexualbe-

zogener Straftaten des Strafgesetzbuchs (StGB) an Minder-

jährigen oder erwachsenen Schutzbefohlenen vorliegen, 

leitet ein Vertreter des Ordinarius die Informationen an die 

staatliche Strafverfolgungsbehörde und – soweit rechtlich 

geboten – an andere zuständige Behörden (z. B. Jugend-

amt, Schulaufsicht) weiter. Rechtliche Verpflichtungen an-

derer kirchlicher Organe bleiben unberührt. 

 27. Die Pflicht zur Weiterleitung der Informationen an die 

Strafverfolgungsbehörde entfällt nur ausnahmsweise, 

wenn dies dem ausdrücklichen Wunsch des mutmaßlichen 

Opfers (bzw. dessen Eltern oder Erziehungsberechtigten) 

30. Die Pflicht zur Weiterleitung der Informationen an die 

Strafverfolgungsbehörde entfällt nur ausnahmsweise, 

wenn dies dem ausdrücklichen Willen des mutmaßlichen 

Opfers (bzw. dessen Eltern oder 
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entspricht und der Verzicht auf eine Mitteilung rechtlich zu-

lässig ist. In jedem Fall sind die Strafverfolgungsbehörden 

einzuschalten, wenn weitere mutmaßliche Opfer ein Inte-

resse an der strafrechtlichen Verfolgung der Taten haben 

könnten. 

Personensorgeberechtigten) entspricht und der Verzicht auf 

eine Mitteilung rechtlich zulässig ist. In jedem Fall sind die 

Strafverfolgungsbehörden einzuschalten, wenn weitere Ge-

fährdungen zu befürchten sind oder weitere mutmaßliche 

Opfer ein Interesse an der strafrechtlichen Verfolgung der 

Taten haben könnten. 

 28. Die Gründe für den Verzicht auf eine Mitteilung bedürfen 

einer genauen Dokumentation, die von dem mutmaßlichen 

Opfer (ggf. seinen Eltern bzw.  Erziehungsberechtigten) zu 

unterzeichnen ist. 

31. Die Gründe für den Verzicht auf eine Mitteilung bedürfen 

einer genauen Dokumentation, die von dem mutmaßlichen 

Opfer (ggf. seinen Eltern beziehungsweise Personensorge-

berechtigten) zu unterzeichnen ist. 

III. Kirchliche Voruntersuchung Untersuchung im Rahmen des kirchlichen Strafrechts Kirchenrechtliche Voruntersuchung gemäß can. 1717 § 1 

CIC 

55. Bei Erhärtung des Verdachts wird eine kirchenrechtliche 

Voruntersuchung eingeleitet.  

 

Erhärtet sich der Verdacht, wird eine kirchenrechtliche Vor-

untersuchung gemäß c. 1717 CIC eingeleitet. Diese wird 

von einer geeigneten Person, die der Bischof bestimmt, 

durchgeführt. Je nach Sachlage wird entschieden, ob der 

Verdächtigte für die Dauer der Voruntersuchung von sei-

nem Dienst freigestellt werden und sich von seinem Dienst-

ort entfernt halten muss.  

Zur kirchlichen Voruntersuchung sollen Fachleute aus den 

im I, 1. genannten Stab hinzugezogen und je nach den Be-

dingungen des Einzelfalls beteiligt werden.  

29. Unabhängig von den staatlichen straf- und zivilrechtli-

chen Verfahren ist bei Klerikern eine „kirchenrechtliche Vor-

untersuchung“ gemäß can. 1717 und 1719 CIC durchzufüh-

ren. Diese bedient sich – soweit gegeben – der Ergebnisse 

der staatlichen Strafverfolgungsbehörden.  

32. Im Falle, dass wenigstens wahrscheinlich eine Straftat 

eines Klerikers vorliegt, leitet der Ordinarius gemäß can. 

1717 § 1 CIC per Dekret eine kirchenrechtliche Voruntersu-

chung ein und benennt den Voruntersuchungsführer. Der 

Voruntersuchungsführer führt die Anhörung der beschul-

digten Person unter Beachtung der Leitlinien Nrn. 22 bis 29. 

Besteht die Gefahr, dass die Ermittlungsarbeit der Strafver-

folgungsbehörden behindert wird, muss die kirchenrechtli-

che Voruntersuchung ausgesetzt werden. 

   33. Das Ergebnis der kirchenrechtlichen Voruntersuchung 

fasst der Voruntersuchungsführer in einem Bericht an den 

Ordinarius zusammen. Die Voruntersuchungsakten sind ge-

mäß can. 1719 CIC zu verwahren. 

 

 

 

 

6. Bestätigt die Voruntersuchung den Verdacht sexuellen 

Missbrauchs, wird der Apostolische Stuhl befasst.  

Gemäß dem Motuproprio über den Schutz der Heiligkeit 

der Sakramente (Sacramentorum sanctitatis tutela) vom 

30. Bestätigt die „kirchenrechtliche Voruntersuchung“ den 

Verdacht sexuellen Missbrauchs, informiert der Diözesan-

bischof den Apostolischen Stuhl, der darüber entscheidet, 

wie weiter vorzugehen ist (gemäß Motu Proprio „Sacra-

mentorum sanctitatis tutela“ vom 30.4.2001 in Verbindung 

34. Bestätigt die kirchenrechtliche Voruntersuchung den 

Verdacht sexuellen Missbrauchs, informiert der Ordinarius 

gemäß Art. 16 SST die Kongregation für die Glaubenslehre, 

und zwar in allen Fällen, die nach dem 30. April 2001 zur 

Anzeige gebracht worden sind, und insofern der 
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30.4.2001 wird der Diözesanbischof nach Abschluss der 

Voruntersuchung diesen Fall dem Apostolischen Stuhl zu-

leiten.  

mit Art. 16 der „Normae de gravioribus delictis“ vom 

21.5.2010). 

Beschuldigte noch am Leben ist, unabhängig davon, ob die 

kanonische Strafklage durch Verjährung erloschen ist oder 

nicht. Diese Information geschieht unter Verwendung eines 

Formblattes der Kongregation, unter Übersendung einer 

Kopie der Voruntersuchungsakten und unter Beifügung ei-

nes Votums des Ordinarius sowie einer Stellungnahme des 

Beschuldigten. Allein Sache der Kongregation ist es zu ent-

scheiden, wie weiter vorzugehen ist: ob sie gegebenenfalls 

die Verjährung aufhebt (Art. 7 § 1 SST), ob sie die Sache an 

sich zieht (vgl. Art. 21 § 2 n.2 SST), ob die Entscheidung mit-

tels eines gerichtlichen (Art. 21 § 1 SST) oder eines außer-

gerichtlichen Strafverfahrens auf dem Verwaltungswege 

(Art. 21 § 2 n.1 SST) getroffen werden soll. 

IV. Zusammenarbeit mit den staatlichen Strafverfolgungs-

behörden 

 

7. In erwiesenen Fällen sexuellen Missbrauchs Minderjäh-

riger wird dem Verdächtigten zur Selbstanzeige geraten 

und ggf. das Gespräch mit der Staatsanwaltschaft gesucht 

(vgl. I, 1).  

In erwiesenen Fällen sexuellen Missbrauchs Minderjähri-

ger wird dem Verdächtigten - falls nicht bereits eine An-

zeige vorliegt oder Verjährung eingetreten ist - zur Selbst-

anzeige geraten und je nach Sachlage die Staatsanwalt-

schaft informiert. Kontaktperson für die staatlichen Straf-

verfolgungsbehörden ist der vom Bischof Beauftragte (vgl. 

Leitlinie I, 1). Wenn die Staatsanwaltschaft bereits aufgrund 

einer Anzeige recherchiert, wird mit ihr Verbindung aufge-

nommen. 

 35. Eine ähnliche Vorgehensweise wie in Leitlinie Nrn. 32 

bis 33 ist bei Ordensangehörigen gemäß can. 695 § 2 CIC 

geboten, unabhängig davon, ob es sich bei ihnen um Kleri-

ker handelt. Dafür ist zuständig der Höhere Ordensobere.   

 Maßnahmen bis zur Aufklärung des Falls Maßnahmen bis zur Aufklärung des Falls  

 31. Liegen tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht ei-

nes sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen vor, ent-

scheidet der Diözesanbischof über das weitere Vorgehen. 

Soweit es die Sachlage erfordert, stellt der Diözesanbischof 

die beschuldigte Person vom Dienst frei und hält sie von al-

len Tätigkeiten fern, bei denen Minderjährige gefährdet 

werden könnten (vgl. Art. 19 der „Normae de gravioribus 

delictis“).  

36. Liegen tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht ei-

nes sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen oder er-

wachsenen Schutzbefohlenen vor, entscheidet der Ordina-

rius über das weitere Vorgehen unter Berücksichtigung der 

kirchen- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen.  

 32. Der beschuldigten Person kann auferlegt werden, sich 

vom Dienstort fernzuhalten. 

Im Falle von Klerikern kann er gemäß Art. 19 SST konkrete, 

in can. 1722 CIC aufgeführte Maßnahmen verfügen (zum 
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Beispiel Freistellung vom Dienst; Fernhalten vom Dienstort 

bzw. Arbeitsplatz; Fernhalten von Tätigkeiten, bei denen 

Minderjährige gefährdet werden könnten). 

 33. Die beauftragte Person ist über die beschlossenen Maß-

nahmen und den jeweiligen Stand der Umsetzung zu infor-

mieren. Der Diözesanbischof bestimmt eine Person, die sei-

tens der Diözese das mutmaßliche Opfer (ggf. seine Eltern 

bzw. Erziehungsberechtigten) unterrichtet. 

37. Soweit der Ordinarius nicht eine andere geeignete Per-

son benennt, unterrichtet er die beauftragte Ansprechper-

son über die beschlossenen Maßnahmen und den jeweili-

gen Stand der Umsetzung, damit diese das mutmaßliche 

Opfer (ggf. seine Eltern bzw. Personensorgeberechtigten) 

davon in Kenntnis setzen kann. 

 

 34. Soweit für den staatlichen Bereich darüber hinausge-

hende Regelungen gelten, finden diese entsprechende An-

wendung. 

38. Soweit für den staatlichen Bereich darüber hinausge-

hende Regelungen gelten, finden diese entsprechende An-

wendung. 

 35. Erweist sich ein Vorwurf oder Verdacht als unbegründet, 

werden die notwendigen Schritte unternommen, um den 

guten Ruf der fälschlich beschuldigten oder verdächtigten 

Person wiederherzustellen. 

 

 Vorgehen bei nicht aufgeklärten Fällen  Vorgehen bei nach staatlichem Recht nicht aufgeklärten 

Fällen 

 36. Wenn der Verdacht des sexuellen Missbrauchs weder 

nach staatlichem Recht noch nach kirchlichem Recht aufge-

klärt wird, z. B. weil Verjährung eingetreten ist, jedoch tat-

sächliche Anhaltspunkte bestehen, die die Annahme eines 

sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen rechtfertigen, 

gelten die Nrn. 31, 32 und 34 entsprechend. Zugleich ist zu 

prüfen, inwieweit die zuständigen kirchlichen Stellen selbst 

die Aufklärung des Sachverhalts herbeiführen können. Da-

bei sollen auch ein forensisch-psychiatrisches Gutachten 

zur Risikoabschätzung und ggf. auch ein Glaubhaftigkeits-

gutachten zur Aussage des mutmaßlichen Opfers eingeholt 

werden.  

39. Wenn der Verdacht des sexuellen Missbrauchs nach 

staatlichem Recht nicht aufgeklärt wird, zum Beispiel weil 

Verjährung eingetreten ist, jedoch tatsächliche Anhalts-

punkte bestehen, die die Annahme eines sexuellen Miss-

brauchs an Minderjährigen oder erwachsenen Schutzbe-

fohlenen rechtfertigen, sollen sich die zuständigen kirchli-

chen Stellen im Rahmen ihrer Möglichkeiten selbst um Auf-

klärung bemühen. Die Leitlinien Nrn. 36 und 37 gelten ent-

sprechend; bei Klerikern bis zu einer Entscheidung der Kon-

gregation für die Glaubenslehre. 

  40. Dabei können auch ein forensisch-psychiatrisches Gut-

achten zur beschuldigten Person und ggf. auch ein Glaub-

haftigkeitsgutachten zur Aussage des mutmaßlichen Op-

fers eingeholt werden. 

  Maßnahmen im Falle einer fälschlichen Beschuldigung 

  41. Erweist sich eine Beschuldigung oder ein Verdacht als 

unbegründet, ist dies durch den Ordinarius im Ab-

schlussdekret der kirchenrechtlichen Voruntersuchung 
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festzuhalten. Dieses Dekret ist zusammen mit den Untersu-

chungsakten gemäß can. 1719 CIC zu verwahren. 

  42. Es ist Aufgabe des Ordinarius, den guten Ruf einer 

fälschlich beschuldigten oder verdächtigten Person durch 

geeignete Maßnahmen wiederherzustellen (vgl. can. 1717 § 

2 CIC bzw. can. 220 CIC). 

V. Hilfen für Opfer und Täter HILFEN     D. HILFEN   

8. Dem Opfer und seinen Angehörigen werden menschli-

che, therapeutische und pastorale Hilfen angeboten.  

Hilfen für das Opfer  Hilfen für das Opfer  

Der Beauftragte des Bischofs wird in einem persönlichen 

Gespräch mit dem Opfer und seinen Angehörigen auch im 

Namen des Bischofs tiefes Bedauern zum Ausdruck brin-

gen. In seinen weiteren Bemühungen wird er von fachlich 

ausgewiesenen Personen aus den Bereichen der Kinder- 

und Jugendpsychiatrie sowie der Psychagogik unterstützt. 

Die Hilfsangebote sind individuell verschieden, je nach-

dem, ob es sich um Kinder und Jugendliche oder um Er-

wachsene handelt, deren sexueller Missbrauch schon 

Jahre zurückliegt. Die Maßnahmen beziehen je nach Einzel-

fall auch die Familienangehörigen der Opfer (Eltern, Ge-

schwister) mit ein. Finanzielle Unterstützung therapeuti-

scher Maßnahmen ist im Einzelfall möglich.  

37. Dem Opfer und seinen Angehörigen werden Hilfen an-

geboten oder vermittelt. Die Hilfsangebote orientieren sich 

an dem jeweiligen Einzelfall. Zu den Hilfsangeboten gehö-

ren seelsorgliche und therapeutische Hilfen. Das Opfer 

kann Hilfe nichtkirchlicher Einrichtungen in Anspruch neh-

men.  

 

Diese Möglichkeit besteht auch, wenn der Fall verjährt oder 

die beschuldigte Person verstorben ist. 

43. Dem Opfer und seinen Angehörigen werden Hilfen an-

geboten oder vermittelt. Die Hilfsangebote orientieren sich 

an dem jeweiligen Einzelfall. Zu den Hilfsangeboten gehö-

ren seelsorgliche und therapeutische Hilfen. Das Opfer 

kann Hilfe nichtkirchlicher Einrichtungen in Anspruch neh-

men.  

 

Diese Möglichkeit besteht auch, wenn der Fall verjährt oder 

die beschuldigte Person verstorben ist. Unabhängig davon 

können Opfer „Leistungen in Anerkennung des Leids, das 

Opfern sexuellen Missbrauchs zugefügt wurde“ über die 

beauftragten Ansprechpersonen beantragen. 

 38. Für die Entscheidung über die Gewährung von konkre-

ten Hilfen ist der Diözesanbischof zuständig. 

44. Für die Entscheidung über die Gewährung von konkre-

ten Hilfen ist der Ordinarius zuständig; für selbständige 

kirchliche Einrichtungen der Träger.   

 39. Bei der Gewährung von Hilfen für ein Missbrauchsopfer 

ist ggf. eng mit dem zuständigen Jugendamt oder anderen 

Fachstellen zusammenzuarbeiten. 

45. Bei der Gewährung von Hilfen für ein Missbrauchsopfer 

ist ggf. eng mit dem zuständigen Jugendamt oder anderen 

Fachstellen zusammenzuarbeiten. 

 Hilfen für betroffene kirchliche Einrichtungen, Dekanate 

und Pfarreien  

Hilfen für betroffene kirchliche Einrichtungen, Dekanate 

und Pfarreien 

 40. Die Leitungen der betroffenen kirchlichen Einrichtun-

gen, Dekanate und Pfarreien werden von dem Vertreter des 

Dienstgebers über den Stand eines laufenden Verfahrens 

informiert. Sie und ihre Einrichtungen bzw. Dekanate und 

Pfarreien können Unterstützung erhalten, um die mit dem 

Verfahren und der Aufarbeitung zusammenhängenden Be-

lastungen bewältigen zu können.   

46. Die zuständigen Personen der betroffenen kirchlichen 

Einrichtungen, Dekanate und Pfarreien werden von dem Or-

dinarius über den Stand eines laufenden Verfahrens infor-

miert. Sie und ihre Einrichtungen bzw. Dekanate und Pfar-

reien können Unterstützung erhalten, um die mit dem Ver-

fahren und der Aufarbeitung zusammenhängenden Belas-

tungen bewältigen zu können. 
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9. Der Täter hat sich einer therapeutischen Behandlung zu 

unterziehen.  

KONSEQUENZEN FÜR DEN TÄTER  E. KONSEQUENZEN FÜR DEN TÄTER 

Nach dem heutigen Stand der Wissenschaft erweist sich 

Pädophilie als von der Neigung her strukturell nicht abän-

derbar und Ephebophilie als nur zum Teil veränderbare se-

xuelle Störung. Unbeschadet dieser Erkenntnis trägt eine 

differenzierte diagnostische Abklärung und fachkundige 

Therapie dazu bei, Wiederholungsfälle zu verhindern und 

dem Täter ein Leben ohne Ausübung seiner sexuellen Stö-

rung zu ermöglichen. Eine Therapie wird in jedem Fall ver-

langt.  

41. Gegen im kirchlichen Dienst Tätige, die Minderjährige 

sexuell missbraucht haben, wird im Einklang mit den jewei-

ligen staatlichen und kirchlichen dienst- oder arbeitsrechtli-

chen Regelungen vorgegangen.   

47. Gegen im kirchlichen Dienst Tätige, die Minderjährige 

oder erwachsene Schutzbefohlene sexuell missbraucht ha-

ben, wird im Einklang mit den jeweiligen staatlichen und 

kirchlichen dienst- oder arbeitsrechtlichen Regelungen vor-

gegangen. 

 42. Die betreffende Person wird nicht in der Arbeit mit Kin-

dern und Jugendlichen im kirchlichen Bereich eingesetzt.  

48. Die betreffende Person wird nicht in der Arbeit mit Kin-

dern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen im 

kirchlichen Bereich eingesetzt. 

43. Soweit die betreffende Person im kirchlichen Dienst ver-

bleibt, wird ein forensisch-psychiatrisches Gutachten ein-

geholt, das konkrete Angaben darüber enthalten soll, ob 

und ggf. wie der Täter so eingesetzt werden kann, dass es 

nicht zu einer Gefährdung von Minderjährigen kommt. Tä-

ter, bei denen eine behandelbare psychische Störung vor-

liegt, sollen sich einer Therapie unterziehen.  

 

 

 

49. Über die betreffende Person wird ein forensisch-psychi-

atrisches Gutachten zur Risikoabschätzung eingeholt. Täter, 

bei denen eine behandelbare psychische Störung vorliegt, 

sollen sich einer Therapie unterziehen. 

 44. Die forensisch-psychiatrische Einschätzung dient der 

Entscheidungsfindung des Diözesanbischofs. 

50. Die Rückkehr eines Klerikers in den Seelsorgedienst ist 

– unter Beachtung der gegen ihn verhängten Strafen – aus-

zuschließen, wenn dieser Dienst eine Gefahr für Minderjäh-

rige oder erwachsene Schutzbefohlene darstellt oder ein 

Ärgernis hervorruft. Diese Maßnahme kann auch dann er-

griffen werden, wenn die Tat verjährt ist. 

 45. Es obliegt dem Diözesanbischof, dafür Sorge zu tragen, 

dass die von ihm verfügten Beschränkungen oder Auflagen 

eingehalten werden. Das gilt bei Klerikern auch für die Zeit 

des Ruhestands.  

51. Es obliegt dem Ordinarius, dafür Sorge zu tragen, dass 

die von ihm verfügten Beschränkungen oder Auflagen ein-

gehalten werden. Das gilt bei Klerikern auch für die Zeit des 

Ruhestands. 

  

 

 

52. Bei einem des sexuellen Missbrauchs gemäß can. 1395 

§ 2 CIC überführten Mitglieds einer Ordensgemeinschaft ist 

gemäß can. 695 § 1 CIC vorzugehen. 
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 46. Wird ein Kleriker oder Ordensangehöriger, der eine min-

derjährige Person sexuell missbraucht hat, innerhalb der 

Diözese versetzt, und erhält er einen neuen Dienstvorge-

setzten, wird dieser über die besondere Problematik und 

eventuelle Auflagen unter Beachtung der gesetzlichen Vor-

schriften schriftlich informiert.  

 

Bei Versetzung oder Verlegung des Wohnsitzes in eine an-

dere Diözese wird der Diözesanbischof bzw. der Ordens-

obere, in dessen Jurisdiktionsbereich der Täter sich künftig 

aufhält, entsprechend der vorstehenden Regelung in Kennt-

nis gesetzt.  Gleiches gilt gegenüber einem neuen kirchli-

chen Dienstgeber und auch dann, wenn der sexuelle Miss-

brauch nach Versetzung bzw. Verlegung des Wohnsitzes so-

wie nach dem Eintritt in den Ruhestand bekannt wird.  

 

Bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im kirchlichen 

Dienst, die ihren Arbeitsbereich innerhalb kirchlicher Ein-

richtungen wechseln, ist der neue Vorgesetzte unter Beach-

tung der gesetzlichen Vorschriften schriftlich zu informieren 

53. Wird ein Kleriker oder Ordensangehöriger, der strafbare 

sexualbezogene Handlungen im Sinne dieser Leitlinien 

(vgl. Leitlinie Nr. 2) begangen hat, innerhalb der Diözese 

versetzt und erhält er einen neuen Dienstvorgesetzten, wird 

dieser über die besondere Problematik und eventuelle Auf-

lagen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften schrift-

lich informiert. Bei Versetzung oder Verlegung des Wohnsit-

zes in eine andere Diözese wird der Diözesanbischof bzw. 

der Ordensobere, in dessen Jurisdiktionsbereich der Täter 

sich künftig aufhält, entsprechend der vorstehenden Rege-

lung in Kenntnis gesetzt. Gleiches gilt gegenüber einem 

neuen kirchlichen Dienstvorgesetzen und auch dann, wenn 

der sexuelle Missbrauch nach Versetzung bzw. Verlegung 

des Wohnsitzes sowie nach dem Eintritt in den Ruhestand 

bekannt wird. Bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im 

kirchlichen Dienst, die ihren Arbeitsbereich beim selben 

Rechtsträger wechseln, ist der neue Fachvorgesetzte unter 

Beachtung der gesetzlichen Vorschriften in geeigneter 

Weise zu informieren. Diese Informationspflicht gilt auch 

für die nicht strafbaren sexualbezogenen Handlungen, die 

in Leitlinie Nr. 2 genannt sind. 

10. Die Menschen im Umfeld werden bei der Verarbeitung 

der Situation unterstützt.  

Im Umfeld von Täter und Opfer werden Maßnahmen zur 

Überwindung von Irritationen, Sprachlosigkeit und Trauer 

getroffen. Im Einzelfall wird, wenn nötig, ein Netzwerk an-

geboten, das einer Isolation des Opfers und seiner Familie 

entgegenwirkt. 

  

VI. Kirchliche Strafmaßnahmen   

11. Bei erwiesenem Vergehen wird der Täter mit einer Kir-

chenstrafe belegt.  

Unabhängig von der zivilrechtlichen Verfolgung und Ahn-

dung werden kirchenrechtliche Strafmaßnahmen eingelei-

tet. Es können Sühnestrafen, die den Täter auf Dauer oder 

für eine bestimmte Zeit treffen, verhängt werden. Der ge-

naue Umfang wird in einem Strafurteil durch das kirchliche 

Gericht oder ein Strafdekret, das die Glaubenskongregation 

bzw. der Diözesanbischof erlassen, festgelegt. In Einzelfäl-

len wird eine Entlassung aus dem Klerikerstand notwendig 

sein.  
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12. Nach Verbüßung seiner Strafe werden dem Täter keine 

Aufgaben mehr übertragen, die ihn in Verbindung mit Kin-

dern und Jugendlichen bringen.  

Geistliche, die sich des sexuellen Missbrauchs Minderjähri-

ger schuldig gemacht haben, werden nach Verbüßung ih-

rer Strafe nicht mehr in Bereichen eingesetzt, die sie mit 

Kindern und Jugendlichen in Verbindung bringen.  

Es besteht eine dauerhafte Verpflichtung für den Täter, mit 

dem Beauftragten in der Diözese im Gespräch zu bleiben. 

Außerdem sind flankierende Maßnahmen für seine weitere 

Lebensführung und Beschäftigung zu vereinbaren. Dazu 

gehört ständige Begleitung (geistliche Begleitung, thera-

peutische Begleitung, Einbindung in ein Netzwerk). 

  

VII. Öffentlichkeit ÖFFENTLICHKEIT  F. ÖFFENTLICHKEIT   

13. Eine angemessene Information der Öffentlichkeit wird 

gewährleistet.  

Die entsprechende Information der Öffentlichkeit wird 

durch eine speziell mit dieser Aufgabe betraute Person 

durchgeführt.  

Um zusätzlichen Schaden für die Opfer oder eine unge-

rechtfertigte Diskriminierung der Täter zu vermeiden, wird 

die Öffentlichkeitsarbeit sich um eine Ausbalancierung zwi-

schen notwendiger Transparenz und dem Persönlichkeits-

schutz bemühen. 

47. Eine angemessene Information der Öffentlichkeit unter 

Wahrung des Persönlichkeitsschutzes der Betroffenen wird 

gewährleistet.  

54. Die Öffentlichkeit wird unter Wahrung des Persönlich-

keitsschutzes der Betroffenen in angemessener Weise infor-

miert. 

VIII. Prävention PRÄVENTION  G. SPEZIELLE PRÄVENTIVE MASSNAHME 

 Auswahl von Klerikern, Ordensangehörigen sowie Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern im kirchlichen Dienst  

 

 48. Von Personen, die haupt- oder nebenberuflich in der 

Kinder- und Jugendarbeit eingesetzt werden sollen, ist ent-

sprechend den gesetzlichen Regelungen ein erweitertes po-

lizeiliches Führungszeugnis einzuholen. 

 

 49. Wenn Anlass zur Sorge besteht, dass bei einer Person 

Tendenzen zu sexuellem Fehlverhalten vorliegen, wird eine 

forensisch-psychiatrische Begutachtung angeordnet.  

55. Wenn Anlass zur Sorge besteht, dass bei einer Person 

Tendenzen zu sexuellem Fehlverhalten vorliegen, wird eine 

forensisch-psychiatrische Begutachtung dringend angera-

ten. Im Übrigen erfolgt die Prävention im Sinne der Rah-

menordnung „Prävention gegen sexualisierte Gewalt an 

Minderjährigen und erwachsenen Schutzbefohlenen im 
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Bereich der Deutschen Bischofskonferenz“ in der jeweils 

geltenden Fassung. 

 Aus- und Fortbildung    

14. Die präventiven Maßnahmen in der Aus- und Fortbil-

dung von Geistlichen werden verstärkt.  

Die Aus- und Fortbildung der Geistlichen thematisiert im 

Rahmen der allgemeinen Persönlichkeitsbildung die Ausei-

nandersetzung mit Fragen und Problemen der Sexualität, 

vermittelt Kenntnisse über Anzeichen sexuellen Fehlverhal-

tens und gibt Hilfen für den Umgang mit der eigenen Sexu-

alität.  

Auch unterhalb der Schwelle strafrechtlicher Handlungen 

kann es Verhaltensweisen im pastoralen oder erzieheri-

schen Umgang mit Kindern und Jugendlichen geben (z. B. 

Distanzlosigkeit oder vertrauliche Berührungen), die zu 

meiden sind. Wenn im Einzelfall Anlass zu der Sorge be-

steht, dass ein Verhalten auf pädophile Neigung hinweist, 

wird eine diagnostische Abklärung durchgeführt.  

Die für die Aus- und Fortbildung Verantwortlichen werden 

auf Personen zugehen, die ein auffälliges Verhalten zeigen, 

um persönliche Schwierigkeiten in einem frühen Stadium 

thematisieren und Hilfen zur Bewältigung einleiten zu kön-

nen.  

50. Die Aus- und Fortbildung enthält im Rahmen der allge-

meinen Persönlichkeitsbildung die offene Auseinanderset-

zung mit Fragen der Sexualität, vermittelt Kenntnisse über 

sexuelle Störungen und gibt Hilfen für den Umgang mit der 

eigenen Sexualität.   

 

51. Die für die Aus- und Fortbildung Verantwortlichen sowie 

die für die Personalführung Verantwortlichen nehmen sich 

der in ihrem Zuständigkeitsbereich tätigen Personen an, die 

ein auffälliges Verhalten zeigen, um persönliche Schwierig-

keiten in einem frühen Stadium anzusprechen und Hilfen 

zur Bewältigung aufzuzeigen. 

52. Die Personalverantwortlichen im kirchlichen Bereich so-

wie die beauftragten Personen der Diözesen bilden sich zur 

Missbrauchsproblematik regelmäßig fort.  

 

15. Versetzungen erfordern eine umfängliche Information.  

Für den Fall einer Versetzung (unbeschadet Leitlinie 12) o-

der bei Verlegung des Wohnsitzes von Geistlichen, die sich 

des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger schuldig ge-

macht haben, wird der neue Dienstgeber oder kirchliche 

Obere, in dessen Bereich er sich künftig aufhält, über die 

besondere Problematik in Kenntnis gesetzt. 

 

  



 

 

- 451 - 

 

IX. Entsprechendes Vorgehen bei anderen kirchlichen Mit-

arbeitern 

VORGEHEN BEI SEXUELLEM MISSBRAUCH MINDERJÄH-

RIGER DURCH EHRENAMTLICH TÄTIGE PERSONEN 

H. VORGEHEN BEI SEXUELLEM MISSBRAUCH MINDER-

JÄHRIGER ODER ERWACHSENER SCHUTZBEFOHLENER 

DURCH EHRENAMTLICH TÄTIGE PERSONEN 

16 Bei Missbrauch durch andere Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern im kirchlichen Dienst wird entsprechend vorge-

gangen.  

Gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im haupt- und ne-

benamtlichen kirchlichen Dienst, die sich sexuellen Miss-

brauchs Minderjähriger schuldig machen, wird im Einklang 

mit den jeweiligen arbeitsrechtlichen Regelungen entspre-

chend vorgegangen. Personen, die sich sexuellen Miss-

brauchs Minderjähriger schuldig machen oder gemacht ha-

ben, werden auch in der ehrenamtlichen Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen in Pfarrgemeinden oder kirchlichen Ver-

bänden nicht geduldet. 

53. Personen, die sich des sexuellen Missbrauchs Minder-

jähriger schuldig gemacht haben,werden auch in der eh-

renamtlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im 

kirchlichen Bereich nicht eingesetzt.  

56. In der Arbeit von ehrenamtlichen Personen mit Kindern- 

und Jugendlichen gelten die Vorschriften des Bundeskin-

derschutzgesetzes. Personen, die sich des sexuellen Miss-

brauchs Minderjähriger schuldig gemacht haben, werden 

in der ehrenamtlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

im kirchlichen Bereich nicht eingesetzt (§ 72a Abs. 4 SGB 

VIII). 

 54. Bei sexuellem Missbrauch Minderjähriger durch ehren-

amtlich tätige Personen im kirchlichen Dienst gelten diese 

Leitlinien bezüglich der notwendigen Verfahrensschritte 

und Hilfsangebote entsprechend.  

57. Bei Hinweisen auf sexuellen Missbrauch Minderjähriger 

oder erwachsener Schutzbefohlener durch ehrenamtlich tä-

tige Personen im kirchlichen Bereich gelten diese Leitlinien 

bezüglich der notwendigen Verfahrensschritte und Hilfsan-

gebote entsprechend. 

 INKRAFTTRETEN   I. GELTUNGSDAUER   

Fulda, den 26. September 2002 55. Die vorstehenden Leitlinien werden zum 1. September 

2010 ad experimentum für drei Jahre in Kraft gesetzt und 

vor Verlängerung ihrer Geltungsdauer einer Überprüfung 

unterzogen.  

 

Würzburg, den 23. August 2010 

58. Die vorstehenden Leitlinien gelten fünf Jahre und wer-

den vor Verlängerung ihrer Geltungsdauer nochmals einer 

Überprüfung unterzogen.  

 

Würzburg, den 26. August 2013 
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Anlage 5 

 

 

Anlage 5 

– Synopse der §§ 174, 176, 176 a (R)StGB – 
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§ 1. Januar 1872 20. März 1876 15. Juni 1943 1. Oktober 1953 1. September 1969, 1. April 1970 24. Nov.1973/28. Nov. 1973 

174 § 174.  

(1) Mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren werden bestraft: 

1. Vormünder, welche mit ihren Pflegebefohlenen, Adoptiv- 

und Pflegeeltern, welche mit ihren Kindern, Geistliche, Lehrer 

und Erzieher, welche mit ihren minderjährigen Schülern und 

Zöglingen unzüchtige Handlungen vornehmen; 

2. Beamte, die mit Personen, gegen welche sie eine Untersu-

chung zu führen haben oder welche ihrer Obhut anvertraut 

sind, unzüchtige Handlungen vornehmen; 

3. Beamte, Ärzte oder andere Medizinalpersonen, welche in Ge-

fängnissen oder in öffentlichen, 

zur Pflege von Kranken, Armen oder anderen Hülflosen be-

stimmten Anstalten beschäftigt oder angestellt sind, wenn sie 

mit den in das Gefängniß oder in die Anstalt aufgenommenen 

Personen unzüchtige Handlungen vornehmen. 

(2) Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängniß-

strafe nicht unter sechs Monaten 

ein. 

§ 174.  

Mit Zuchthaus oder mit Gefängnis nicht unter sechs Mo-

naten wird bestraft, 

1. wer einen seiner Erziehung, Ausbildung, Aufsicht oder 

Betreuung anvertrauten Menschen 

unter einundzwanzig Jahren oder 

2. wer unter Ausnutzung seiner Amtsstellung oder seiner 

Stellung in einer Anstalt für 

Kranke oder Hilfsbedürftige einen anderen zur Unzucht 

mißbraucht. 

§ 174.  

(1) Mit Freiheitsstrafe nicht unter 

sechs Monaten wird bestraft, 

1. wer einen seiner Erziehung, Ausbil-

dung, Aufsicht oder Betreuung anver-

trauten Menschen 

unter einundzwanzig Jahren oder 

2. wer unter Ausnutzung seiner Amts-

stellung oder seiner Stellung in einer 

Anstalt für 

Kranke oder Hilfsbedürftige 

einen anderen zur Unzucht miß-

braucht. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

§ 174. Sexueller Mißbrauch von Schutzbefohlenen. 

(1)Wer sexuelle Handlungen 

1. an einer Person unter sechzehn Jahren, die ihm zur 

Erziehung, zur Ausbildung oder zur Betreuung in der Le-

bensführung anvertraut ist, 

2. an einer Person unter achtzehn Jahren, die ihm zur 

Erziehung, zur Ausbildung oder 

zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut oder im 

Rahmen eines Dienst- oder 

Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, unter Mißbrauch 

einer mit dem Erziehungs-, 

Ausbildungs-, Betreuungs-, Dienst- oder Arbeitsverhält-

nis verbundenen Abhängigkeit 

oder 

3. an seinem noch nicht achtzehn Jahre alten Kind oder 

Adoptivkind vornimmt oder an sich von dem Schutzbe-

fohlenen vornehmen läßt, wird mit Freiheitsstrafe 

bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2)Wer unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 

bis 3 

1. sexuelle Handlungen vor dem Schutzbefohlenen vor-

nimmt oder 

2. den Schutzbefohlenen dazu bestimmt, daß er sexuelle 

Handlungen vor ihm vornimmt, 

um sich oder den Schutzbefohlenen hierdurch sexuell zu 

erregen, wird mit Freiheitsstrafe bis 

zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(3) Der Versuch ist strafbar. 

(4) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 oder des Absatzes 

2 in Verbindung mit Absatz 1 Nr. 

1 kann das Gericht von einer Bestrafung nach dieser Vor-

schrift absehen, wenn bei Berücksichtigung 

des Verhaltens des Schutzbefohlenen das Unrecht der 

Tat gering ist. 
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176 § 176.  

(1) Mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren 

wird bestraft, wer 

1. mit Gewalt unzüchtige Handlungen an 

einer Frauensperson vornimmt oder die-

selbe durch Drohung mit gegenwärtiger 

Gefahr für Leib oder Leben zur Duldung 

unzüchtiger Handlungen nöthigt, 

2. eine in einem willenlosen oder be-

wußtlosen Zustande befindliche oder 

eine geisteskranke Frauensperson zum 

außerehelichen Beischlafe mißbraucht, 

oder 

3. mit Personen unter vierzehn Jahren 

unzüchtige Handlungen vornimmt oder 

dieselben zur Verübung oder Duldung 

unzüchtiger Handlungen verleitet. 

(2) Sind mildernde Umstände vorhan-

den, so tritt Gefängnißstrafe nicht unter 

sechs Monaten ein. 

(3) Die Verfolgung tritt nur auf Antrag 

ein, welcher jedoch, nachdem die förm-

liche Anklage bei Gericht erhoben wor-

den, nicht mehr zurückgenommen wer-

den kann. 

§ 176. (1) Mit Zuchthaus bis zu zehn Jah-

ren wird bestraft, wer  

1. mit Gewalt unzüchtige Handlungen an 

einer Frauensperson vornimmt oder die-

selbe durch Drohung mit gegenwärtiger 

Gefahr für Leib oder Leben zur Duldung 

unzüchtiger Handlungen nöthigt; 

2. eine in einem willenlosen oder be-

wußtlosen Zustande befindliche oder 

eine geisteskranke Frauensperson zum 

außerehelichen Beischlafe mißbraucht, 

oder 

3. mit Personen unter vierzehn Jahren 

unzüchtige Handlungen vornimmt oder 

dieselben zur Verübung oder Duldung 

unzüchtiger Handlungen verleitet. 

(2) Sind mildernde Umstände vorhan-

den, so tritt Gefängnißstrafe nicht unter 

sechs Monaten ein. 

§ 176. (1) Mit Zuchthaus bis zu zehn 

Jahren wird bestraft, wer 

1. mit Gewalt unzüchtige Handlun-

gen an einer Frau vornimmt oder 

dieselbe durch Drohung mit gegen-

wärtiger Gefahr für Leib oder Leben 

zur Duldung unzüchtiger Handlun-

gen nöthigt; 

62. eine in einem willenlosen oder 

bewußtlosen Zustande befindliche 

oder eine geisteskranke Frau zum 

außerehelichen Beischlafe miß-

braucht, oder 

3. mit Personen unter vierzehn Jah-

ren unzüchtige Handlungen vor-

nimmt oder dieselben zur Verübung 

oder Duldung unzüchtiger Handlun-

gen verleitet. 

(2) Sind mildernde Umstände vor-

handen, so tritt Gefängnißstrafe 

nicht unter sechs Monaten ein. 

§ 176.  

(1) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr 

bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer 

1. mit Gewalt unzüchtige Handlungen 

an einem anderen vornimmt oder ei-

nen anderen durch Drohung mit ge-

genwärtiger Gefahr für Leib oder Le-

ben zur Duldung unzüchtiger Hand-

lungen nötigt, 

2. eine in einem willenlosen oder be-

wußtlosen Zustande befindliche oder 

eine geisteskranke Frau zum außer-

ehelichen Beischlafe mißbraucht, o-

der 

3. mit Personen unter vierzehn Jah-

ren unzüchtige Handlungen vor-

nimmt oder dieselben zur Verübung 

oder Duldung unzüchtiger Handlun-

gen verleitet. 

(2) Sind mildernde Umstände vor-

handen, so tritt Freiheitsstrafe von 

sechs Monaten bis zu fünf Jahren ein. 

§ 176. Sexueller Mißbrauch von Kindern.  

(1) Wer sexuelle Handlungen an einer Person unter vier-

zehn Jahren (Kind) vornimmt oder an sich von dem Kind 

vornehmen läßt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Mo-

naten bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen mit 

Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe be-

straft.  

(2) Ebenso wird bestraft, wer ein Kind dazu bestimmt, 

daß es sexuelle Handlungen an einem Dritten vornimmt 

oder von einem Dritten an sich vornehmen läßt.  

(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheits-

strafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren. Ein besonders 

schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter 

1. mit dem Kind den Beischlaf vollzieht oder 

2. das Kind bei der Tat körperlich schwer mißhandelt. 

(4) Verursacht der Täter durch die Tat leichtfertig den 

Tod des Kindes, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht un-

ter fünf Jahren. 

(5) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geld-

strafe wird bestraft, wer 

1. sexuelle Handlungen vor einem Kind vornimmt, 

2. ein Kind dazu bestimmt, daß es sexuelle Handlungen 

vor ihm oder einem Dritten vornimmt, 

oder 

3. auf ein Kind durch Vorzeigen pornographischer Abbil-

dungen oder Darstellungen, durch Abspielen von Ton-

trägern pornographischen Inhalts oder durch entspre-

chende Reden 

einwirkt, um sich, das Kind oder einen anderen hier-

durch sexuell zu erregen. 

(6) Der Versuch ist strafbar; dies gilt nicht für Taten nach 

Absatz 5 Nr. 3. 
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 1. Januar 1977 1. April 1998 1. April 2004 4. Nov. 2008 27. Januar 2015 

174 § 174. Sexueller Mißbrauch von Schutzbefohlenen.  

(1) Wer sexuelle Handlungen 

1. an einer Person unter sechzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung 

oder zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut ist, 

2. an einer Person unter achtzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung 

oder zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut oder im Rahmen eines 

Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, unter Mißbrauch einer mit 

dem Erziehungs-, Ausbildungs-, Betreuungs-, Dienst- oder Arbeitsverhältnis ver-

bundenen Abhängigkeit oder 

3. an seinem noch nicht achtzehn Jahre alten leiblichen oder angenommenen 

Kind vornimmt oder an sich von dem Schutzbefohlenen vornehmen läßt, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2)Wer unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3 

1. sexuelle Handlungen vor dem Schutzbefohlenen vornimmt oder 

2. den Schutzbefohlenen dazu bestimmt, daß er sexuelle Handlungen vor ihm vor-

nimmt, um sich oder den Schutzbefohlenen hierdurch sexuell zu erregen, wird 

mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(3) Der Versuch ist strafbar. 

§ 174. Sexueller Mißbrauch von Schutzbefohlenen.  

(1) Wer sexuelle Handlungen 

1. an einer Person unter sechzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung 

oder zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut ist, 

2. an einer Person unter achtzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung 

oder  zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut oder im Rahmen eines 

Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, unter Mißbrauch einer mit 

dem Erziehungs-, Ausbildungs-, Betreuungs-, Dienst- oder Arbeitsverhältnis ver-

bundenen Abhängigkeit oder 

3. an seinem noch nicht achtzehn Jahre alten leiblichen oder angenommenen 

Kind vornimmt oder an sich von dem Schutzbefohlenen vornehmen läßt, wird mit 

Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 

(2) Wer unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3 

1. sexuelle Handlungen vor dem Schutzbefohlenen vornimmt oder 

2. den Schutzbefohlenen dazu bestimmt, daß er sexuelle Handlungen vor ihm vor-

nimmt, um sich oder den Schutzbefohlenen hierdurch sexuell zu erregen, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(3) Der Versuch ist strafbar. 

(4) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 oder des Absatzes 2 in Verbindung mit Ab-

satz 1 Nr. 1 kann das Gericht von einer Bestrafung nach dieser Vorschrift absehen, 

wenn bei Berücksichtigung des Verhaltens des Schutzbefohlenen das Unrecht der 

Tat gering ist. 

§ 174. Sexueller Mißbrauch von Schutzbefohlenen. 

(1) Wer sexuelle Handlungen 

    1. an einer Person unter sechzehn Jahren, die 

ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur Betreu-

ung in der Lebensführung anvertraut ist, 

    2. an einer Person unter achtzehn Jahren, die ihm 

zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur Betreuung 

in der Lebensführung anvertraut oder im Rahmen 

eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeord-

net ist, unter Mißbrauch einer mit dem Erziehungs-, 

Ausbildungs-, Betreuungs-, Dienst- oder Arbeitsver-

hältnis verbundenen Abhängigkeit oder 

    3. an einer Person unter achtzehn Jahren, die 

sein leiblicher oder rechtlicher Abkömmling ist oder 

der seines Ehegatten, seines Lebenspartners oder 

einer Person, mit der er in eheähnlicher oder leben-

spartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft lebt,  

vornimmt oder an sich von dem Schutzbefohlenen 

vornehmen läßt, wird mit Freiheitsstrafe von drei 

Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 

(2) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf 

Jahren wird eine Person bestraft, der in einer dazu 

bestimmten Einrichtung die Erziehung, Ausbildung 

oder Betreuung in der Lebensführung von Personen 

unter achtzehn Jahren anvertraut ist, und die sexu-

elle Handlungen 

    1. an einer Person unter sechzehn Jahren, die zu 

dieser Einrichtung in einem Rechtsverhältnis steht, 

das ihrer Erziehung, Ausbildung oder Betreuung in 

der Lebensführung dient, vornimmt oder an sich 

von ihr vornehmen lässt oder 

    2. unter Ausnutzung ihrer Stellung an einer Per-

son unter achtzehn Jahren, die zu dieser Einrich-

tung in einem Rechtsverhältnis steht, das ihrer Er-

ziehung, Ausbildung oder Betreuung in der Lebens-

führung dient, vornimmt oder an sich von ihr vor-

nehmen lässt. 

(3) Wer unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 

oder 2 

    1. sexuelle Handlungen vor dem Schutzbefohle-

nen vornimmt oder 

    2. den Schutzbefohlenen dazu bestimmt, daß er 

sexuelle Handlungen vor ihm vornimmt, 
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um sich oder den Schutzbefohlenen hierdurch se-

xuell zu erregen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 

Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(4) Der Versuch ist strafbar. 

(5) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1, des Ab-

satzes 2 Nummer 1 oder des Absatzes 3 in Verbin-

dung mit Absatz 1 Nummer 1 oder mit Absatz 2 

Nummer 1 kann das Gericht von einer Bestrafung 

nach dieser Vorschrift absehen, wenn das Unrecht 

der Tat gering ist. 

176 § 176. Sexueller Mißbrauch von Kindern.  

(1) Wer sexuelle Handlungen an einer 

Person unter vierzehn Jahren (Kind) vor-

nimmt oder an sich von dem Kind vor-

nehmen läßt, wird mit Freiheitsstrafe 

von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, 

in minder schweren Fällen mit Freiheits-

strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geld-

strafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer ein Kind 

dazu bestimmt, daß es sexuelle Hand-

lungen an einem Dritten vornimmt oder 

von einem Dritten an sich vornehmen 

läßt. 

(3) In besonders schweren Fällen ist die 

Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis 

zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer 

Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter 

1. mit dem Kind den Beischlaf vollzieht 

oder 

2. das Kind bei der Tat körperlich schwer 

mißhandelt. 

(4) Verursacht der Täter durch die Tat 

leichtfertig den Tod des Kindes, so ist die 

Strafe 

Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren. 

(5) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 

oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

1. sexuelle Handlungen vor einem Kind 

vornimmt, 

2. ein Kind dazu bestimmt, daß es sexu-

elle Handlungen vor ihm oder einem 

Dritten vornimmt, oder 

§ 176. Sexueller Mißbrauch von Kin-

dern.  

(1) Wer sexuelle Handlungen an einer 

Person unter vierzehn Jahren (Kind) 

vornimmt oder an sich von dem Kind 

vornehmen läßt, wird mit Freiheits-

strafe von sechs Monaten bis zu zehn 

Jahren, in minder schweren Fällen 

mit 

Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 

mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer ein Kind 

dazu bestimmt, daß es sexuelle Hand-

lungen an einem Dritten vornimmt o-

der von einem Dritten an sich vorneh-

men läßt. 

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jah-

ren oder mit Geldstrafe wird bestraft, 

wer 

1. sexuelle Handlungen vor einem 

Kind vornimmt, 

2. ein Kind dazu bestimmt, daß es se-

xuelle Handlungen an sich vornimmt, 

oder 

3. auf ein Kind durch Vorzeigen por-

nographischer Abbildungen oder Dar-

stellungen, durch Abspielen von Ton-

trägern pornographischen Inhalts o-

der durch entsprechende Reden ein-

wirkt. 

(4) Der Versuch ist strafbar; dies gilt 

nicht für Taten nach Absatz 3 Nr. 3. 

§ 176. Sexueller Mißbrauch von Kindern.  

(1) Wer sexuelle Handlungen an einer Person 

unter vierzehn Jahren (Kind) vornimmt oder 

an sich von dem Kind vornehmen läßt, wird 

mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu 

zehn Jahren bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer ein Kind dazu 

bestimmt, daß es sexuelle Handlungen an ei-

nem Dritten vornimmt oder von einem Drit-

ten an sich vornehmen läßt. 

(3) In besonders schweren Fällen ist auf Frei-

heitsstrafe nicht unter einem Jahr zu erken-

nen. 

(4) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis 

zu fünf Jahren wird bestraft, wer 

1. sexuelle Handlungen vor einem Kind vor-

nimmt, 

2. ein Kind dazu bestimmt, daß es sexuelle 

Handlungen an sich vornimmt, 

3. auf ein Kind durch Schriften (§ 11 Abs. 3) 

einwirkt, um es zu sexuellen Handlungen zu 

bringen, die es an oder vor dem Täter oder 

einem Dritten vornehmen oder von dem Tä-

ter oder einem Dritten an sich vornehmen 

lassen soll, oder  

4. auf ein Kind durch Vorzeigen pornographi-

scher Abbildungen oder Darstellungen, durch 

Abspielen von Tonträgern pornographischen 

Inhalts oder durch entsprechende Reden ein-

wirkt. 

(5) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis 

zu fünf Jahren wird bestraft, wer ein Kind für 

eine Tat nach den Absätzen 1 bis 4 anbietet o-

der nachzuweisen verspricht oder wer sich 

§ 176. Sexueller Mißbrauch von 

Kindern.  

(1) Wer sexuelle Handlungen an 

einer Person unter vierzehn Jah-

ren (Kind) vornimmt oder an sich 

von dem Kind vornehmen läßt, 

wird mit Freiheitsstrafe von sechs 

Monaten bis zu zehn Jahren be-

straft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer ein 

Kind dazu bestimmt, daß es sexu-

elle Handlungen an einem Dritten 

vornimmt oder von einem Dritten 

an sich vornehmen läßt. 

(3) In besonders schweren Fällen 

ist auf Freiheitsstrafe nicht unter 

einem Jahr zu erkennen. 

(4) Mit Freiheitsstrafe von drei 

Monaten bis zu fünf Jahren wird 

bestraft, wer 

1. sexuelle Handlungen vor einem 

Kind vornimmt, 

2. ein Kind dazu bestimmt, dass 

es sexuelle Handlungen vor-

nimmt, soweit die Tat nicht nach 

Absatz 1 oder Absatz 2 mit Strafe 

bedroht ist,  

3. auf ein Kind durch Schriften (§ 

11 Abs. 3) einwirkt, um es zu se-

xuellen Handlungen zu bringen, 

die es an oder vor dem Täter oder 

einem Dritten vornehmen oder 

von dem Täter oder einem Dritten 

an sich vornehmen lassen soll, o-

der 

§ 176. Sexueller Mißbrauch von Kindern.  

(1) Wer sexuelle Handlungen an einer Person unter 

vierzehn Jahren (Kind) vornimmt oder an sich von 

dem Kind vornehmen läßt, wird mit Freiheitsstrafe 

von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer ein Kind dazu be-

stimmt, daß es sexuelle Handlungen an einem Drit-

ten vornimmt oder von einem Dritten an sich vor-

nehmen läßt. 

(3) In besonders schweren Fällen ist auf Freiheits-

strafe nicht unter einem Jahr zu erkennen. 

(4) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf 

Jahren wird bestraft, wer 

    1. sexuelle Handlungen vor einem Kind vor-

nimmt, 

    2. ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle 

Handlungen vornimmt, soweit die Tat nicht nach 

Absatz 1 oder Absatz 2 mit Strafe bedroht ist, 

    3. auf ein Kind mittels Schriften (§ 11 Absatz 3) o-

der mittels Informations- oder Kommunikations-

technologie einwirkt, um 

        a) das Kind zu sexuellen Handlungen zu brin-

gen, die es an oder vor dem Täter oder einer dritten 

Person vornehmen oder von dem Täter oder einer 

dritten Person an sich vornehmen lassen soll, oder 

        b) um eine Tat nach § 184b Absatz 1 Nummer 3 

oder nach § 184b Absatz 3 zu begehen, oder 

    4. auf ein Kind durch Vorzeigen pornographischer 

Abbildungen oder Darstellungen, durch Abspielen 

von Tonträgern pornographischen Inhalts, durch 

Zugänglichmachen pornographischer Inhalte mit-

tels Informations- und Kommunikationstechnologie 

oder durch entsprechende Reden einwirkt. 
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3. auf ein Kind durch Vorzeigen porno-

graphischer Abbildungen oder Darstel-

lungen, durch Abspielen von Tonträgern 

pornographischen Inhalts oder durch 

entsprechende Reden einwirkt, um sich, 

das Kind oder einen anderen hierdurch 

sexuell zu erregen. 

(6) Der Versuch ist strafbar; dies gilt nicht 

für Taten nach Absatz 5 Nr. 3. 

mit einem anderen zu einer solchen Tat ver-

abredet. 

(6) Der Versuch ist strafbar; dies gilt nicht für 

Taten nach Absatz 4 Nr. 3 und 4 und Absatz 5. 

4. auf ein Kind durch Vorzeigen 

pornographischer Abbildungen o-

der Darstellungen, durch Abspie-

len von Tonträgern pornographi-

schen Inhalts oder durch entspre-

chende Reden einwirkt. 

(5) Mit Freiheitsstrafe von drei 

Monaten bis zu fünf Jahren wird 

bestraft, wer ein Kind für eine Tat 

nach den Absätzen 1 bis 4 anbie-

tet oder nachzuweisen verspricht 

oder wer sich mit einem anderen 

zu einer solchen Tat verabredet. 

(6) Der Versuch ist strafbar; dies 

gilt nicht für Taten nach Absatz 4 

Nr. 3 und 4 und Absatz 5. 

(5) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf 

Jahren wird bestraft, wer ein Kind für eine Tat nach 

den Absätzen 1 bis 4 anbietet oder nachzuweisen 

verspricht oder wer sich mit einem anderen zu einer 

solchen Tat verabredet. 

9(6) Der Versuch ist strafbar; dies gilt nicht für Taten 

nach Absatz 4 Nr. 3 und 4 und Absatz 5. 

176a  § 176a. Schwerer sexueller Miß-

brauch von Kindern.  

(1) Der sexuelle Mißbrauch von Kin-

dern wird in den Fällen des § 176 Abs. 

1 und 2 mit Freiheitsstrafe nicht unter 

einem Jahr bestraft, wenn 

1. eine Person über achtzehn Jahren 

mit dem Kind den Beischlaf vollzieht 

oder ähnliche sexuelle Handlungen 

an ihm vornimmt oder an sich von 

ihm vornehmen läßt, die mit einem 

Eindringen in den Körper verbunden 

sind, 

2. die Tat von mehreren gemein-

schaftlich begangen wird, 

3. der Täter das Kind durch die Tat in 

die Gefahr einer schweren Gesund-

heitsschädigung oder einer erhebli-

chen Schädigung der körperlichen o-

der seelischen Entwicklung bringto-

der 

4. der Täter innerhalb der letzten fünf 

Jahre wegen einer solchen Straftat 

rechtskräftig verurteiltworden ist. 

(2) Mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei 

Jahren wird bestraft, wer in den Fäl-

len des § 176Abs. 1 bis 4 als Täter o-

der anderer Beteiligter in der Absicht 

handelt, die Tat zum Gegenstandeiner 

pornographischen Schrift (§ 11 Abs. 

§ 176a. Schwerer sexueller Mißbrauch von 

Kindern.  

(1) Der sexuelle Missbrauch von Kindern wird 

in den Fällen des § 176 Abs. 1 und 2 mit Frei-

heitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, 

wenn der Täter innerhalb der letzten fünf 

Jahre wegen einer solchen Straftat rechts-

kräftig verurteilt worden ist. 

(2) Der sexuelle Missbrauch von Kindern wird 

in den Fällen des § 176 Abs. 1 und 2 mit Frei-

heitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft, 

wenn 

 1. eine Person über achtzehn Jahren mit dem 

Kind den Beischlaf vollzieht oder ähnliche se-

xuelle Handlungen an ihm vornimmt oder an 

sich von ihm vornehmen lässt, die mit einem 

Eindringen in den Körper verbunden sind, 

2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich be-

gangen wird oder 

3. der Täter das Kind durch die Tat in die Ge-

fahr einer schweren Gesundheitsschädigung 

oder einer erheblichen Schädigung der kör-

perlichen oder seelischen Entwicklung bringt. 

(3) Mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren 

wird bestraft, wer in den Fällen des § 176 

Abs. 1 bis 3, 4 Nr. 1 oder Nr. 2 oder des § 176 

Abs. 6 als Täter oder anderer Beteiligter in 

der Absicht handelt, die Tat zum Gegenstand 

einer pornographischen Schrift (§ 11 Abs. 3) 
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3) zu machen, die nach § 184 Abs. 3 o-

der 4 

verbreitet werden soll. 

(3) In minder schweren Fällen des Ab-

satzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von drei 

Monaten bis zu fünf Jahren, in minder 

schweren Fällen des Absatzes 2 auf 

Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 

zehn Jahren zu erkennen. 

(4) Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf 

Jahren wird bestraft, wer das Kind in 

den Fällen des § 176 Abs. 1 und 2 

1. bei der Tat körperlich schwer miß-

handelt oder 

2. durch die Tat in die Gefahr des To-

des bringt. 

(5) [1] In die in Absatz 1 Nr. 4 bezeich-

nete Frist wird die Zeit nicht einge-

rechnet, in welcher der Täter auf be-

hördliche Anordnung in einer Anstalt 

verwahrt worden ist. [2] Eine Tat, die 

im Ausland abgeurteilt worden ist, 

steht in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 

4 einer im 

Inland abgeurteilten Tat gleich, wenn 

sie nach deutschem Strafrecht eine 

solche nach § 176 Abs. 1 oder 2 wäre. 

zu machen, die nach § 184b Abs. 1 bis 3 ver-

breitet werden soll. 

(4) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 

ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu 

fünf Jahren, in minder schweren Fällen des 

Absatzes 2 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr 

bis zu zehn Jahren zu erkennen. 

(5) Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren 

wird bestraft, wer das Kind in den Fällen des 

§ 176 Abs. 1 bis 3 bei der Tat körperlich 

schwer misshandelt oder durch die Tat in die 

Gefahr des Todes bringt. 

(6) [1] In die in Absatz 1 bezeichnete Frist wird 

die Zeit nicht eingerechnet, in welcher der Tä-

ter auf behördliche Anordnung in einer An-

stalt verwahrt worden ist. [2] Eine Tat, die im 

Ausland abgeurteilt worden ist, steht in den 

Fällen des Absatzes 1 einer im Inland abgeur-

teilten Tat gleich, wenn sie nach deutschem 

Strafrecht eine solche nach § 176 Abs. 1 oder 

2 wäre. 

176b  § 176b. Sexueller Mißbrauch von Kindern mit Todesfolge. Verursacht der Täter durch den sexuellen Mißbrauch (§§ 176 und 176a) wenigstens leichtfertig den Tod des Kindes, so 

ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren. 
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